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LGlüG a.F. 
vom 20. November 2012 (GBl. 
S. 604), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Februar 2021 
(GBl. S. 174) 
 

Änderungen 
 
 
 

Fassung mit Änderungsbefeh-
len 
 
 
 
 

LGlüG n.F. 
  
 
 
 
 

§ 1 

Ziele des Gesetzes 

Zur Ausführung des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages (Erster GlüÄndStV, 
ratifiziert durch das Gesetz zu 
dem Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag und zu dem 
Staatsvertrag über die Grün-
dung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder vom 
26. Juni 2012, GBl. S. 385) 
und um die darin genannten 
Ziele zu erreichen sowie den 
Bereich des Glücksspiels ins-
gesamt konsistent und kohä-
rent zu regeln, werden die 
nachfolgenden Regelungen für 

§ 1  

Ziele des Gesetzes 

Zur Ausführung des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 
(GlüStV 2021, ratifiziert durch 
das Gesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 vom 4. 
Februar 2021, GBl. S. 120) 
und um die darin genannten 
Ziele zu erreichen sowie den 
Bereich des Glücksspiels ins-
gesamt konsistent und kohä-
rent zu regeln, werden die 
nachfolgenden Regelungen für 
das Land Baden-Württemberg 
getroffen. 

1. 

§ 1 wird wie folgt gefasst:  

„§ 1 

Ziele des Gesetzes 

Zur Ausführung des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 
(GlüStV 2021, ratifiziert durch 
das Gesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 vom 4. Feb-
ruar 2021, GBl. S. 120) und um 
die darin genannten Ziele zu er-
reichen sowie den Bereich des 
Glücksspiels insgesamt konsis-
tent und kohärent zu regeln, 
werden die nachfolgenden Re-
gelungen für das Land Baden-
Württemberg getroffen.“ 

§ 1  

Ziele des Gesetzes 

Zur Ausführung des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 
(GlüStV 2021, ratifiziert durch 
das Gesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 vom 4. Feb-
ruar 2021, GBl. S. 120) und um 
die darin genannten Ziele zu er-
reichen sowie den Bereich des 
Glücksspiels insgesamt konsis-
tent und kohärent zu regeln, 
werden die nachfolgenden Re-
gelungen für das Land Baden-
Württemberg getroffen. 



  

2 
 

das Land Baden-Württemberg 
getroffen. 
 

§ 2 

Erlaubnis 

(1) Die Veranstaltung und Ver-
mittlung öffentlicher Glücks-
spiele sowie der Betrieb von 
Spielbanken und Spielhallen 
bedarf der Erlaubnis nach Arti-
kel 1 § 4 Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV. Veranstalter im 
Sinne der nachfolgenden Best-
immungen sind auch Betreiber 
von Spielbanken. Erlaubnisse, 
die nicht ländereinheitlichen 
Verfahren nach Artikel 1 § 9a 
Absatz 2 Erster GlüÄndStV un-
terliegen, können nach Maß-
gabe der Bestimmungen des 
Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrages und dieses 
Gesetzes nur erteilt werden, 
wenn 

§ 2 

Erlaubnis 

(1) Die Veranstaltung und Ver-
mittlung öffentlicher Glücks-
spiele sowie der Betrieb von 
Spielbanken und Spielhallen 
bedürfen der Erlaubnis nach § 
4 Absatz 1 GlüStV 2021, die 
aufgrund eines schriftlichen 
Antrags erteilt wird. Veranstal-
ter im Sinne der nachfolgen-
den Bestimmungen sind auch 
Betreiber von Spielbanken und 
Spielhallen. Erlaubnisse, die 
nicht ländereinheitlichen Ver-
fahren nach § 9a Absatz 1 
GlüStV 2021 unterliegen, kön-
nen nach Maßgabe der Best-
immungen des Glücksspiel-

2.  

§ 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 2  

Erlaubnis 

(1) Die Veranstaltung und Ver-
mittlung öffentlicher Glücks-
spiele sowie der Betrieb von 
Spielbanken und Spielhallen be-
dürfen der Erlaubnis nach § 4 
Absatz 1 GlüStV 2021, die auf-
grund eines schriftlichen An-
trags erteilt wird. Veranstalter im 
Sinne der nachfolgenden Best-
immungen sind auch Betreiber 
von Spielbanken und Spielhal-
len. Erlaubnisse, die nicht län-
dereinheitlichen Verfahren nach 
§ 9a Absatz 1 GlüStV 2021 un-
terliegen, können nach Maß-
gabe der Bestimmungen des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 

§ 2  

Erlaubnis 

(1) Die Veranstaltung und Ver-
mittlung öffentlicher Glücks-
spiele sowie der Betrieb von 
Spielbanken und Spielhallen 
bedürfen der Erlaubnis nach § 
4 Absatz 1 GlüStV 2021, die 
aufgrund eines schriftlichen An-
trags erteilt wird. Veranstalter 
im Sinne der nachfolgenden 
Bestimmungen sind auch Be-
treiber von Spielbanken und 
Spielhallen. Erlaubnisse, die 
nicht ländereinheitlichen Ver-
fahren nach § 9a Absatz 1 
GlüStV 2021 unterliegen, kön-
nen nach Maßgabe der Bestim-
mungen des Glücksspielstaats-
vertrages 2021 und dieses Ge-
setzes nur erteilt werden, wenn  
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 staatsvertrages 2021 und die-
ses Gesetzes nur erteilt wer-
den, wenn  

und dieses Gesetzes nur erteilt 
werden, wenn 

   
1.  

Artikel 1 § 4 Absatz 2 Satz 1 
Erster GlüÄndStV in Verbin-
dung mit Artikel 1 §§ 1 und 4 
Absatz 2 Satz 2 Erster 
GlüÄndStV nicht entgegen-
steht, 

1.  

§ 4 Absatz 2 Satz 1 GlüStV 
2021 in Verbindung mit §§ 1 
und 4 Absatz 2 Satz 2  GlüStV 
2021 nicht entgegensteht, 

1.  
§ 4 Absatz 2 Satz 1 GlüStV 
2021 in Verbindung mit §§ 1 
und 4 Absatz 2 Satz 2 GlüStV 
2021 nicht entgegensteht, 

1.  

§ 4 Absatz 2 Satz 1 GlüStV 
2021 in Verbindung mit §§ 1 
und 4 Absatz 2 Satz 2 GlüStV 
2021 nicht entgegensteht, 

2.  

die Einhaltung 

a) 

der Jugendschutzanforderun-
gen nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 
Erster GlüÄndStV, 

2.  

die Einhaltung 

a)  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021 und 

2.  

die Einhaltung 

a)  

der Jugendschutzanforderungen 
nach § 4 Absatz 3 GlüStV 2021 
und 

2.  

die Einhaltung 

a)  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021 und 

b)  

des Internetverbots in Artikel 1 
§ 4 Absatz 4 Erster GlüÄndStV 
vorbehaltlich Absatz 2, 

b)  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4  GlüStV 2021 vorbehalt-
lich Absatz 2, 

b)  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 vorbehalt-
lich Absatz 2, 

b)  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 vorbehalt-
lich Absatz 2, 

c)  c)  c)  c)  
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der Werbebeschränkungen 
nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV, 

 

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach Artikel 1 § 6 
Absatz 2 Erster GlüÄndStV 
2021 sowie § 7 und 

der Anforderungen an das Sozi-
alkonzept nach § 6 Absatz 2 
GlüStV 2021 sowie § 7 und 
 
 
 

 
 

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach § 6 Absatz 2 
GlüStV 2021 sowie § 7 und 

 

 

 

d)  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach Artikel 1 § 6 
Erster GlüÄndStV und 

 

d) der Anforderungen an die 
Aufklärung über Suchtrisiken 
nach § 7 GlüStV 2021 

sichergestellt ist und 

d)  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
§ 7 GlüStV 2021 

sichergestellt ist und 

d)  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
§ 7 GlüStV 2021 

sichergestellt ist und 

e)  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV 

sichergestellt ist, 

   

3.  

der Veranstalter, der Vermittler 
oder der Betreiber einer Spiel-

3. 

der Veranstalter oder der Ver-
mittler öffentlicher Glücksspiele 
zuverlässig ist, insbesondere 

3. 

der Veranstalter oder der Ver-
mittler öffentlicher Glücksspiele 
zuverlässig ist, insbesondere die 

3. 

der Veranstalter oder der Ver-
mittler öffentlicher Glücksspiele 
zuverlässig ist, insbesondere 
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halle zuverlässig ist, insbeson-
dere die Gewähr dafür bietet, 
dass die Veranstaltung oder 
die Vermittlung ordnungsge-
mäß und für die Spielteilneh-
mer sowie für die Erlaubnisbe-
hörde nachvollziehbar durch-
geführt wird, 

die Gewähr dafür bietet, dass 
die Veranstaltung oder die Ver-
mittlung ordnungsgemäß und 
für die Spielteilnehmer sowie 
für die Erlaubnisbehörde nach-
vollziehbar durchgeführt wird. 

Gewähr dafür bietet, dass die 
Veranstaltung oder die Vermitt-
lung ordnungsgemäß und für die 
Spielteilnehmer sowie für die Er-
laubnisbehörde nachvollziehbar 
durchgeführt wird. 

 

die Gewähr dafür bietet, dass 
die Veranstaltung oder die Ver-
mittlung ordnungsgemäß und 
für die Spielteilnehmer sowie 
für die Erlaubnisbehörde nach-
vollziehbar durchgeführt wird. 

4.  

bei Veranstaltern nach Artikel 
1 § 10 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV und Spielbanken 
die Teilnahme am Sperrsystem 
nach Artikel 1 §§ 8 und 23 Ers-
ter GlüÄndStV sichergestellt 
ist, 

,  

 

 

5.  

die Mitwirkung am Sperrsys-
tem bei Vermittlern nach Arti-
kel 1 § 8 Absatz 6 und § 23 
Erster GlüÄndStV sicherge-
stellt ist und 

   

6.     
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der Ausschluss gesperrter 
Spieler nach Artikel 1 § 20 Ab-
satz 2 Satz 1, § 21 Absatz 5 
Satz 1 und § 22 Absatz 2 Satz 
1 Erster GlüÄndStV sowie § 43 
Absatz 1 sichergestellt ist. 

  

Für ländereinheitliche Verfah-
ren gemäß Artikel 1 § 9a Ab-
satz 2 Erster GlüÄndStV sind 
die für diese im Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
aufgestellten Voraussetzungen 
maßgebend. Die Nachweise 
sind von der Antrag stellenden 
Person durch Vorlage geeigne-
ter Darstellungen, Konzepte 
und Bescheinigungen zu füh-
ren; die Erlaubnisbehörde ist 
ohne derartige Unterlagen 
nicht zu eigenen Ermittlungen 
verpflichtet. Soweit Nachweise 
nicht in deutscher Sprache vor-
gelegt werden können, sind 
diese auf Kosten der den An-

Für ländereinheitliche Verfah-
ren gemäß § 9a Absätze 1 bis 
3GlüStV 2021 sind die für 
diese im  Glücksspielstaatsver-
trag 2021 aufgestellten Vo-
raussetzungen maßgebend. 
Die Nachweise sind von der 
den Antrag stellenden Person 
durch Vorlage geeigneter Dar-
stellungen, Konzepte und Be-
scheinigungen zu führen; die 
Erlaubnisbehörde ist ohne der-
artige Unterlagen nicht zu ei-
genen Ermittlungen verpflich-
tet. Soweit Nachweise nicht in 
deutscher Sprache vorgelegt 
werden können, sind diese auf 
Kosten der den Antrag stellen-

Für ländereinheitliche Verfahren 
gemäß § 9a Absätze 1 bis 3 
GlüStV 2021 sind die für diese 
im Glücksspielstaatsvertrag 
2021 aufgestellten Vorausset-
zungen maßgebend. Die Nach-
weise sind von der den Antrag 
stellenden Person durch Vor-
lage geeigneter Darstellungen, 
Konzepte und Bescheinigungen 
zu führen; die Erlaubnisbehörde 
ist ohne derartige Unterlagen 
nicht zu eigenen Ermittlungen 
verpflichtet. Soweit Nachweise 
nicht in deutscher Sprache vor-
gelegt werden können, sind 
diese auf Kosten der den Antrag 
stellenden Person in beglaubig-

Für ländereinheitliche Verfah-
ren gemäß § 9a Absätze 1 bis 
3 GlüStV 2021 sind die für 
diese im Glücksspielstaatsver-
trag 2021 aufgestellten Voraus-
setzungen maßgebend. Die 
Nachweise sind von der den 
Antrag stellenden Person durch 
Vorlage geeigneter Darstellun-
gen, Konzepte und Bescheini-
gungen zu führen; die Erlaub-
nisbehörde ist ohne derartige 
Unterlagen nicht zu eigenen Er-
mittlungen verpflichtet. Soweit 
Nachweise nicht in deutscher 
Sprache vorgelegt werden kön-
nen, sind diese auf Kosten der 
den Antrag stellenden Person 



  

7 
 

trag stellenden Person in be-
glaubigter Kopie und beglau-
bigter deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Darstellungen und 
Konzepte sind, soweit erforder-
lich, vor Antragstellung zu ent-
wickeln und zusammen mit 
eingeholten Bescheinigungen 
mit dem Antrag vorzulegen. 
Sind die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt, ist im Rahmen 
der Ermessensausübung nach 
Artikel 1 § 4 Absatz 2 Satz 3 
Erster GlüÄndStV den Zielen 
des Artikels 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV Rechnung zu tra-
gen. 

 

den Person in beglaubigter Ko-
pie und beglaubigter deutscher 
Übersetzung vorzulegen. Dar-
stellungen und Konzepte sind, 
soweit erforderlich, vor Antrag-
stellung zu entwickeln und zu-
sammen mit eingeholten Be-
scheinigungen mit dem Antrag 
vorzulegen. Eine Erlaubnis ist 
zu versagen, wenn das Veran-
stalten oder Vermitteln des 
Glücksspiels den Zielen des § 
1 GlüStV 2021 zuwiderläuft. 

ter Kopie und beglaubigter deut-
scher Übersetzung vorzulegen. 
Darstellungen und Konzepte 
sind, soweit erforderlich, vor An-
tragstellung zu entwickeln und 
zusammen mit eingeholten Be-
scheinigungen mit dem Antrag 
vorzulegen. Eine Erlaubnis ist 
zu versagen, wenn das Veran-
stalten oder Vermitteln des 
Glücksspiels den Zielen des § 1 
GlüStV 2021 zuwiderläuft. 

 

 

 

 

 

 

in beglaubigter Kopie und be-
glaubigter deutscher Überset-
zung vorzulegen. Darstellungen 
und Konzepte sind, soweit er-
forderlich, vor Antragstellung zu 
entwickeln und zusammen mit 
eingeholten Bescheinigungen 
mit dem Antrag vorzulegen. 
Eine Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn das Veranstalten oder 
Vermitteln des Glücksspiels 
den Zielen des § 1 GlüStV 
2021 zuwiderläuft. 

(2) Abweichend von Artikel 1 § 
4 Absatz 4 Erster GlüÄndStV 
kann zur besseren Erreichung 
der Ziele des Artikels 1 § 1 

(2)  Die Erlaubnis für das Ver-
mitteln öffentlicher Glücks-
spiele setzt eine Erlaubnis für 
die Veranstaltung dieser 

(2) Die Erlaubnis für das Vermit-
teln öffentlicher Glücksspiele 
setzt eine Erlaubnis für die Ver-
anstaltung dieser Glücksspiele 
durch die zuständige Behörde 

(2) Die Erlaubnis für das Ver-
mitteln öffentlicher Glücksspiele 
setzt eine Erlaubnis für die Ver-
anstaltung dieser Glücksspiele 
durch die zuständige Behörde 
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Erster GlüÄndStV der Eigen-
vertrieb und die Vermittlung 
von Lotterien sowie die Veran-
staltung und Vermittlung von 
Sportwetten im Internet erlaubt 
werden, wenn die Beachtung 
der in Absatz 1 sowie der in 
Artikel 1 § 4 Absatz 5 Erster 
GlüÄndStV genannten Voraus-
setzungen sichergestellt ist. 

Glücksspiele durch die zustän-
dige Behörde des Landes vo-
raus. Eine Erlaubnis im länder-
einheitlichen Verfahren nach § 
9a Absatz 1 GlüStV 2021 steht 
der Erlaubnis durch die zustän-
dige Behörde des Landes 
gleich. 

des Landes voraus. Eine Er-
laubnis im ländereinheitlichen 
Verfahren nach § 9a Absatz 1 
GlüStV 2021 steht der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde 
des Landes gleich. 

 

des Landes voraus. Eine Er-
laubnis im ländereinheitlichen 
Verfahren nach § 9a Absatz 1 
GlüStV 2021 steht der Erlaub-
nis durch die zuständige Be-
hörde des Landes gleich. 

 

(3) Die Erlaubnis für das Ver-
mitteln öffentlicher Glücks-
spiele setzt eine Erlaubnis für 
die Veranstaltung dieser 
Glücksspiele durch die zustän-
dige Behörde des Landes vo-
raus. Eine Erlaubnis im länder-
einheitlichen Verfahren nach 
Artikel 1 § 9a Erster 
GlüÄndStV steht der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde 
des Landes gleich. 

(3)  Die Erlaubnis ist schriftlich 
zu erteilen. Sie kann mit Aufla-
gen, Bedingungen, dem Vor-
behalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage und dem 
Vorbehalt des Widerrufs verse-
hen werden.  

In den Fällen des § 8 Absatz 2 
GlüStV 2021 ist in der Erlaub-
nis der Nachweis eines erfolg-
ten Anschlusses an die zent-
rale, spielformübergreifende 

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich 
zu erteilen. Sie kann mit Aufla-
gen, Bedingungen, dem Vorbe-
halt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage und dem 
Vorbehalt des Widerrufs verse-
hen werden. 

In den Fällen des § 8 Absatz 2 
GlüStV 2021 ist in der Erlaubnis 
der Nachweis eines erfolgten 
Anschlusses an die zentrale, 
spielformübergreifende Sperrda-

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich 
zu erteilen. Sie kann mit Aufla-
gen, Bedingungen, dem Vorbe-
halt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage und dem 
Vorbehalt des Widerrufs verse-
hen werden. 

In den Fällen des § 8 Absatz 2 
GlüStV 2021 ist in der Erlaub-
nis der Nachweis eines erfolg-
ten Anschlusses an die zent-
rale, spielformübergreifende 
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Sperrdatei sowie dessen Funk-
tionsfähigkeit und Inbetrieb-
nahme vorzusehen. 

tei sowie dessen Funktionsfä-
higkeit und Inbetriebnahme vor-
zusehen. 

Sperrdatei sowie dessen Funk-
tionsfähigkeit und Inbetrieb-
nahme vorzusehen. 

(4) Die Erlaubnis ist schriftlich 
zu erteilen. Sie kann mit Aufla-
gen, Bedingungen, dem Vor-
behalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage und dem 
Vorbehalt des Widerrufs verse-
hen werden. 

(4) In der Erlaubnis sind neben 
den nach § 9 Absatz 4 GlüStV 
2021 zu treffenden Regelun-
gen insbesondere festzulegen. 

(4) In der Erlaubnis sind neben 
den nach § 9 Absatz 4 GlüStV 
2021 zu treffenden Regelungen 
insbesondere festzulegen 

(4) In der Erlaubnis sind neben 
den nach § 9 Absatz 4 GlüStV 
2021 zu treffenden Regelungen 
insbesondere festzulegen 

 1.  

der Veranstalter oder Vermitt-
ler einschließlich eingeschalte-
ter dritter Personen, 

1.  

der Veranstalter oder Vermittler 
einschließlich eingeschalteter 
dritter  Personen, 

1.  

der Veranstalter oder Vermittler 
einschließlich eingeschalteter 
dritter  Personen, 

 2. 

das Glücksspiel, das veranstal-
tet oder vermittelt wird, 

2. 

das Glücksspiel, das veranstal-
tet oder vermittelt wird, 

2. 

das Glücksspiel, das veranstal-
tet oder vermittelt wird, 

 3. 

die Form des Vertriebs oder 
der Vermittlung, 

3. 

die Form des Vertriebs oder der 
Vermittlung, 

3. 

die Form des Vertriebs oder der 
Vermittlung, 

 4.  4.  4.  
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Ort oder Gebiet sowie Beginn 
und Dauer der Veranstaltung, 

Ort oder Gebiet sowie Beginn 
und Dauer der Veranstaltung, 

Ort oder Gebiet sowie Beginn 
und Dauer der Veranstaltung, 

 5. 

bei Lotterieveranstaltungen der 
Spielplan und 

5. 

bei Lotterieveranstaltungen der 
Spielplan und 

5. 

bei Lotterieveranstaltungen der 
Spielplan und 

 6. 

bei Vermittlungen der Veran-
stalter des zu vermittelnden 
Glücksspiels. 

In der Erlaubnis können Vorga-
ben zu Einzahlungsgrenzen, 
zum Ausschluss gesperrter 
Spieler und zur Werbung ge-
troffen werden, die über §§ 5, 
6c, 20, 21a, 22 und 22c 
GlüStV 2021 hinausgehen. 

6. 

bei Vermittlungen der Veranstal-
ter des zu vermittelnden Glücks-
spiels. 

In der Erlaubnis können Vor-ga-
ben zu Einzahlungsgrenzen, 
zum Ausschluss gesperrter 
Spieler und zur Werbung getrof-
fen werden, die über §§ 5, 6c, 
20, 21a, 22 und 22c GlüStV 
2021 hinausgehen. 

6. 

bei Vermittlungen der Veran-
stalter des zu vermittelnden 
Glücksspiels. 

In der Erlaubnis können Vor-
gaben zu Einzahlungsgrenzen, 
zum Ausschluss gesperrter 
Spieler und zur Werbung ge-
troffen werden, die über §§ 5, 
6c, 20, 21a, 22 und 22c GlüStV 
2021 hinausgehen. 

(5) In der Erlaubnis sind neben 
den nach Artikel 1 § 9 Absatz 4 
Erster GlüÄndStV zu treffen-
den Regelungen insbesondere 
festzulegen 

1.  

(5)  

 

 

 Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen von 

(5) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen von Glücks-
spielen, die nicht im länderein-
heitlichen Verfahren gemäß § 
9a GlüStV 2021 erlaubt werden, 
bedürfen der Erlaubnis der zu-

(5) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen von 
Glücksspielen, die nicht im län-
dereinheitlichen Verfahren ge-
mäß § 9a GlüStV 2021 erlaubt 
werden, bedürfen der Erlaubnis 
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der Veranstalter, der Vermittler 
oder der Betreiber einer Spiel-
halle einschließlich eingeschal-
teter dritter Personen,  

2.  

das Glücksspiel, das veranstal-
tet oder vermittelt wird, 

3. die Form des Vertriebs oder 
der Vermittlung, 

4.  

Ort oder Gebiet sowie Beginn 
und Dauer der Veranstaltung, 

5.  

bei Lotterieveranstaltungen der 
Spielplan und 

6. 

bei Vermittlungen der Veran-
stalter des zu vermittelnden 
Glücksspiels. 

In der Erlaubnis können Vorga-
ben zu Einsatzgrenzen und 
zum Ausschluss gesperrter 

Glücksspielen, die nicht im län-
dereinheitlichen Verfahren ge-
mäß § 9a GlüStV 2021 erlaubt 
werden, bedürfen der Erlaub-
nis der zuständigen Behörde. 
Insbesondere sind in den Teil-
nahmebedingungen Bestim-
mungen zu treffen über 

ständigen Behörde. Insbeson-
dere sind in den Teilnahmebe-
dingungen Bestimmungen zu 
treffen über 

 

der zuständigen Behörde. Ins-
besondere sind in den Teilnah-
mebedingungen Bestimmungen 
zu treffen über 
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Spieler getroffen werden, die 
über Artikel 1 § 4 Absatz 5 
Nummer 2, §§ 20 bis 22 Erster 
GlüÄndStV hinausgehen. 

 1. 

die Voraussetzungen, unter 
denen ein Spiel- oder Wettver-
trag zustande kommt, 

1. 

die Voraussetzungen, unter de-
nen ein Spiel- oder Wettvertrag 
zustande kommt, 

1. 

die Voraussetzungen, unter de-
nen ein Spiel- oder Wettvertrag 
zustande kommt, 

 2.  

die Gewinnpläne und Aus-
schüttungen, 

3. 

die Bekanntmachung der Ge-
winnzahlen oder Ergebnisse 
der Sportwetten, 

4. 

die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5. 

2.  

die Gewinnpläne und Ausschüt-
tungen, 

3. 

die Bekanntmachung der Ge-
winnzahlen oder Ergebnisse der 
Sportwetten, 

4. 

die Frist, innerhalb derer ein Ge-
winnanspruch geltend gemacht 
werden kann, 

5. 

2.  

die Gewinnpläne und Ausschüt-
tungen, 

3. 

die Bekanntmachung der Ge-
winnzahlen oder Ergebnisse 
der Sportwetten, 

4. 

die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5. 
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die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

Der Veranstalter oder Vermitt-
ler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahme-
bedingungen hinweisen oder 
sie deutlich sichtbar aushän-
gen und dem Spieler in zumut-
barer Weise die Möglichkeit 
verschaffen, von dem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. Die amt-
lich erlaubten Teilnahmebedin-
gungen von Glücksspielen im 
Sinne des § 9 Absatz 2 sind 
durch die zuständige Behörde 
öffentlich bekannt zu machen. 

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

Der Veranstalter oder Vermittler 
muss vor Vertragsabschluss auf 
seine Teilnahmebedingungen 
hinweisen oder sie deutlich 
sichtbar aushängen und dem 
Spieler in zumutbarer Weise die 
Möglichkeit verschaffen, von 
dem Inhalt Kenntnis zu nehmen. 
Die amtlich erlaubten Teilnah-
mebedingungen von Glücks-
spielen im Sinne des § 9 Absatz 
2 sind durch die zuständige Be-
hörde öffentlich bekannt zu ma-
chen. 

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

Der Veranstalter oder Vermittler 
muss vor Vertragsabschluss 
auf seine Teilnahmebedingun-
gen hinweisen oder sie deutlich 
sichtbar aushängen und dem 
Spieler in zumutbarer Weise 
die Möglichkeit verschaffen, 
von dem Inhalt Kenntnis zu 
nehmen. Die amtlich erlaubten 
Teilnahmebedingungen von 
Glücksspielen im Sinne des § 9 
Absatz 2 sind durch die zustän-
dige Behörde öffentlich bekannt 
zu machen. 

(6) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen von 

(6)  (6) Die Erlaubnis kann nicht auf 
einen anderen übertragen oder 

(6) Die Erlaubnis kann nicht auf 
einen anderen übertragen oder 
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Glücksspielen, die nicht im län-
dereinheitlichen Verfahren ge-
mäß Artikel 1 § 9a Erster 
GlüÄndStV erlaubt werden, be-
dürfen der Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde. Insbeson-
dere sind in den Teilnahmebe-
dingungen Bestimmungen zu 
treffen über 

1.  

die Voraussetzungen, unter 
denen ein Spiel- oder Wettver-
trag zustande kommt, 

2.  

die Gewinnpläne und Aus-
schüttungen, 

3.  

die Bekanntmachung der Ge-
winnzahlen oder Ergebnisse 
der Sportwetten, 

4.  

 Die Erlaubnis kann nicht auf 
einen anderen übertragen oder 
einem anderen zur Ausübung 
überlassen werden. 

einem anderen zur Ausübung 
überlassen werden. 

einem anderen zur Ausübung 
überlassen werden. 
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die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5.  

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

Der Veranstalter oder Vermitt-
ler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahme-
bedingungen hinweisen oder 
sie deutlich sichtbar aushän-
gen und dem Spieler in zumut-
barer Weise die Möglichkeit 
verschaffen, von dem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. Die amt-
lich erlaubten Teilnahmebedin-
gungen von Glücksspielen im 
Sinne des § 9 Absatz 2 sind 
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durch die zuständige Behörde 
öffentlich bekannt zu machen. 

(7) Die Erlaubnis kann nicht 
auf einen anderen übertragen 
oder einem anderen zur Aus-
übung überlassen werden. 

(7)  Die Erlaubnisinhaber sind 
verpflichtet, jede Änderung der 
für die Erlaubniserteilung maß-
geblichen Tatsachen der zu-
ständigen Behörde unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(7) Die Erlaubnisinhaber sind 
verpflichtet, jede Änderung der 
für die Erlaubniserteilung maß-
geblichen Tatsachen der zu-
ständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. 

(7) Die Erlaubnisinhaber sind 
verpflichtet, jede Änderung der 
für die Erlaubniserteilung maß-
geblichen Tatsachen der zu-
ständigen Behörde unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(8) Die Erlaubnisinhaber sind 
verpflichtet, jede Änderung der 
für die Erlaubniserteilung maß-
geblichen Tatsachen der zu-
ständigen Behörde unverzüg-
lich mitzuteilen. 

(8) Nach der Erteilung der Er-
laubnis kann die Erlaubnisbe-
hörde von der die Erlaubnis in-
nehabenden Person die regel-
mäßige Vorlage aktualisierter 
Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung zu ihrer Person sowie zu 
den für die Leitung der Betriebs-
stätte eingesetzten Personen 
verlangen. 

(8) Nach der Erteilung der Er-
laubnis kann die Erlaubnisbe-
hörde von der die Erlaubnis in-
nehabenden Person die regel-
mäßige Vorlage aktualisierter 
Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung zu ihrer Person sowie zu 
den für die Leitung der Betriebs-
stätte eingesetzten Personen 
verlangen.“ 

(8) Nach der Erteilung der Er-
laubnis kann die Erlaubnisbe-
hörde von der die Erlaubnis in-
nehabenden Person die regel-
mäßige Vorlage aktualisierter 
Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung zu ihrer Person sowie zu 
den für die Leitung der Be-
triebsstätte eingesetzten Perso-
nen verlangen.  

 

§ 3 

Aufgaben der Aufsicht 

§ 3 

Aufgaben der Aufsicht 

3.  
§ 3 wird wie folgt gefasst: 
„§ 3  
Aufgaben der Aufsicht 

§ 3 

Aufgaben der Aufsicht 
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(1) Die nach diesem Gesetz 
zuständigen Behörden über-
wachen die Erfüllung der durch 
den Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag oder auf 
Grundlage des Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrages 
begründeten öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtungen; dazu ge-
hören auch die durch dieses 
Gesetz oder auf der Grundlage 
dieses Gesetzes begründeten 
Verpflichtungen. Die Glücks-
spielaufsichtsbehörden (§ 47 
Absatz 1) unterstützen die 
nach Artikel 1 § 9a Absatz 1 
bis 3 oder § 19 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV zuständigen 
Glücksspielaufsichtsbehörden, 
das Glücksspielkollegium (Arti-
kel 1 § 9a Absatz 5 Satz 1 Ers-
ter GlüÄndStV) und die Ge-
meinsame Geschäftsstelle (Ar-
tikel 1 § 9a Absatz 7 Satz 1 

(1) Die nach diesem Gesetz 
zuständigen Behörden über-
wachen die Erfüllung der durch 
den Glücksspielstaatsvertrag 
2021 oder auf Grundlage des 
Glücksspielstaatsvertrages 
2021 begründeten öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen; 
dies gilt auch für die durch die-
ses Gesetz oder auf der 
Grundlage dieses Gesetzes 
begründeten öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtungen. Die 
Glücksspielaufsichtsbehörden 
(§ 47 Absatz 1) unterstützen 
die  Gemeinsame Glücksspiel-
behörde der Länder (GGL, 9. 
Abschnitt des GlüStV 2021), 
die für die Führung des zentra-
len, spielformübergreifenden 
Sperrsystems zuständige 
Stelle und die bei der GGL an-
gesiedelte Geschäftsstelle für 
die Zusammenarbeit der 
Glücksspielaufsichtsbehörden 

(1) Die nach diesem Gesetz zu-
ständigen Behörden überwa-
chen die Erfüllung der durch den 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 
oder auf Grundlage des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 be-
gründeten öffentlich-rechtlichen 
Verpflichtungen; dies gilt auch 
für die durch dieses Gesetz oder 
auf der Grundlage dieses Ge-
setzes begründeten öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen. Die 
Glücksspielaufsichtsbehörden (§ 
47 Absatz 1) unterstützen die 
Gemeinsame Glücksspielbe-
hörde der Länder (GGL, 9. Ab-
schnitt des GlüStV 2021), die für 
die Führung des zentralen, 
spielformübergreifenden Sperr-
systems zuständige Stelle und 
die bei der GGL angesiedelte 
Geschäftsstelle für die Zusam-
menarbeit der Glücksspielauf-
sichten der Länder bei der Erfül-
lung ihrer jeweiligen Aufgaben. 

(1) Die nach diesem Gesetz zu-
ständigen Behörden überwa-
chen die Erfüllung der durch 
den Glücksspielstaatsvertrag 
2021 oder auf Grundlage des 
Glücksspielstaatsvertrages 
2021 begründeten öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen; 
dies gilt auch für die durch die-
ses Gesetz oder auf der Grund-
lage dieses Gesetzes begrün-
deten öffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen. Die Glücks-
spielaufsichtsbehörden (§ 47 
Absatz 1) unterstützen die Ge-
meinsame Glücksspielbehörde 
der Länder (GGL, 9. Abschnitt 
des GlüStV 2021), die für die 
Führung des zentralen, spiel-
formübergreifenden Sperrsys-
tems zuständige Stelle und die 
bei der GGL angesiedelte Ge-
schäftsstelle für die Zusam-
menarbeit der Glücksspielauf-
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Erster GlüÄndStV) bei der Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufga-
ben. 

 

der Länder bei der Erfüllung ih-
rer jeweiligen Aufgaben. 

 sichten der Länder bei der Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufga-
ben. 

(2) Die zuständige Behörde so-
wie im Falle des § 47 Absatz 2 
die zuständige Ortspolizeibe-
hörde sind befugt, zum Zwe-
cke der Überwachung Grund-
stücke und Geschäftsräume 
der eine Erlaubnis innehaben-
den Person während der übli-
chen Geschäftszeiten zu betre-
ten, dort Prüfungen und Be-
sichtigungen vorzunehmen, 
sich die geschäftlichen Unter-
lagen vorlegen zu lassen und 
in diese Einsicht zu nehmen. 
Zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung können 
die Grundstücke und Ge-
schäftsräume tagsüber auch 

(2) Die zuständige Behörde so-
wie im Falle des § 47 Absatz 2 
die zuständige Ortspolizeibe-
hörde sind befugt, zum Zwe-
cke der Überwachung Grund-
stücke und Geschäftsräume 
der eine Erlaubnis innehaben-
den Person während der übli-
chen Geschäftszeiten zu betre-
ten, dort Prüfungen und Be-
sichtigungen vorzunehmen, 
sich die geschäftlichen Unter-
lagen vorlegen zu lassen und 
in diese Einsicht zu nehmen. 
Zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung können 
die Grundstücke und Ge-
schäftsräume tagsüber auch 

(2) Die zuständige Behörde so-
wie im Falle des § 47 Absatz 2 
die zuständige Ortspolizeibe-
hörde sind befugt, zum Zwecke 
der Überwachung Grundstücke 
und Geschäftsräume der eine 
Erlaubnis innehabenden Person 
während der üblichen Ge-
schäftszeiten zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen, sich die geschäft-
lichen Unterlagen vorlegen zu 
lassen und in diese Einsicht zu 
nehmen. Zur Verhütung drin-
gender Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung 
können die Grundstücke und 
Geschäftsräume tagsüber auch 
außerhalb der in Satz 1 genann-
ten Zeit sowie tagsüber auch 

(2) Die zuständige Behörde so-
wie im Falle des § 47 Absatz 2 
die zuständige Ortspolizeibe-
hörde sind befugt, zum Zwecke 
der Überwachung Grundstücke 
und Geschäftsräume der eine 
Erlaubnis innehabenden Per-
son während der üblichen Ge-
schäftszeiten zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen, sich die ge-
schäftlichen Unterlagen vorle-
gen zu lassen und in diese Ein-
sicht zu nehmen. Zur Verhü-
tung dringender Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung können die Grundstü-
cke und Geschäftsräume tags-
über auch außerhalb der in 
Satz 1 genannten Zeit sowie 
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außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeit sowie tagsüber 
auch dann betreten werden, 
wenn sie zugleich Wohnzwe-
cken der betroffenen Person 
dienen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.  

außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeit sowie tagsüber 
auch dann betreten werden, 
wenn sie zugleich Wohnzwe-
cken der betroffenen Person 
dienen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. 

dann betreten werden, wenn sie 
zugleich Wohnzwecken der be-
troffenen Person dienen. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. 

tagsüber auch dann betreten 
werden, wenn sie zugleich 
Wohnzwecken der betroffenen 
Person dienen. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) wird insoweit einge-
schränkt. 

(3) Der Betroffene kann die 
Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der 
in § 383 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 

(3) Die betroffene Person kann 
die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der 
in § 383 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 

(3) Die betroffene Person kann 
die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung 
sie selbst oder einen der in § 
383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Ge-
fahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten aussetzen würde. 

(3) Die betroffene Person kann 
die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwor-
tung sie selbst oder einen der 
in § 383 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen 
würde. 

(4) Absatz 2 findet auch An-
wendung, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 

(4) Für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 2 durch 
die zuständige Behörde nach § 

(4) Für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 2 durch 
die zuständige Behörde nach 

(4) Für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 2 durch 
die zuständige Behörde nach 
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eine erlaubnispflichtige oder 
untersagte Veranstaltung oder 
Vermittlung ausgeübt wird. Die 
Veranstaltung und die Vermitt-
lung unerlaubten Glücksspiels 
sowie die Werbung hierfür sol-
len untersagt werden. 

47 Absatz 6 sind die hierfür 
vorgesehenen Mitarbeiter der 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
zu schulen und mit einer ge-
eigneten Schutzausrüstung 
auszustatten. 

§ 47 Absatz 6 sind die hierfür 
vorgesehenen Mitarbeiter der 
Glücksspielaufsichtsbehörde zu 
schulen und mit einer geeigne-
ten Schutzausrüstung auszu-
statten. 

§ 47 Absatz 6 sind die hierfür 
vorgesehenen Mitarbeiter der 
Glücksspielaufsichtsbehörde zu 
schulen und mit einer geeigne-
ten Schutzausrüstung auszu-
statten. 

 (5) Absatz 2 findet entspre-
chend Anwendung, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass ein erlaubnispflich-
tiges, aber nicht erlaubtes oder 
ein untersagtes Glücksspiel 
veranstaltet oder vermittelt 
wird. Die Veranstaltung und 
die Vermittlung unerlaubten 
Glücksspiels sowie die Wer-
bung hierfür sollen untersagt 
werden. 

(5) Absatz 2 findet entsprechend 
Anwendung, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass 
ein erlaubnispflichtiges, aber 
nicht erlaubtes oder ein unter-
sagtes Glücksspiel veranstaltet 
oder vermittelt wird. Die Veran-
staltung und die Vermittlung un-
erlaubten Glücksspiels sowie 
die Werbung hierfür sollen un-
tersagt werden. 

(5) Absatz 2 findet entspre-
chend Anwendung, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtferti-
gen, dass ein erlaubnispflichti-
ges, aber nicht erlaubtes oder 
ein untersagtes Glücksspiel 
veranstaltet oder vermittelt 
wird. Die Veranstaltung und die 
Vermittlung unerlaubten 
Glücksspiels sowie die Wer-
bung hierfür sollen untersagt 
werden. 

 (6) Zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben kann die zuständige 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
Testkäufe oder Testspiele 

(6) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
kann die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde Testkäufe 
oder Testspiele durchführen, die 
nicht als Maßnahmen der 

(6) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
kann die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde Test-
käufe oder Testspiele durchfüh-
ren, die nicht als Maßnahmen 
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durchführen, die nicht als Maß-
nahmen der Glücksspielauf-
sicht erkennbar sind. Zu die-
sem Zwecke dürfen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
unter einer auf Dauer angeleg-
ten veränderten Identität (Le-
gende) am Rechtsverkehr teil-
nehmen. Soweit es für den 
Aufbau oder die Aufrechterhal-
tung der Legende unerlässlich 
ist, dürfen entsprechende Ur-
kunden hergestellt, verändert 
und gebraucht werden. Erfor-
derliche Eintragungen in Re-
gistern, Büchern oder Dateien 
dürfen vorgenommen werden. 

Glücksspielaufsicht erkennbar 
sind. Zu diesem Zwecke dürfen 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Glücksspielaufsichts-
behörde unter einer auf Dauer 
angelegten veränderten Identität 
(Legende) am Rechtsverkehr 
teilnehmen. Soweit es für den 
Aufbau oder die Aufrechterhal-
tung der Legende unerlässlich 
ist, dürfen entsprechende Ur-
kunden hergestellt, verändert 
und gebraucht werden. Erforder-
liche Eintragungen in Registern, 
Büchern oder Dateien dürfen 
vorgenommen werden. 

der Glücksspielaufsicht erkenn-
bar sind. Zu diesem Zwecke 
dürfen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Glücksspielauf-
sichtsbehörde unter einer auf 
Dauer angelegten veränderten 
Identität (Legende) am Rechts-
verkehr teilnehmen. Soweit es 
für den Aufbau oder die Auf-
rechterhaltung der Legende un-
erlässlich ist, dürfen entspre-
chende Urkunden hergestellt, 
verändert und gebraucht wer-
den. Erforderliche Eintragungen 
in Registern, Büchern oder Da-
teien dürfen vorgenommen 
werden. 

 (7) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde kann für 
die Durchführung von Testkäu-
fen und Testspielen mit volljäh-
rigen oder minderjährigen Per-
sonen zur Überwachung des 

(7) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde kann für 
die Durchführung von Testkäu-
fen und Testspielen mit volljähri-
gen oder minderjährigen Perso-
nen zur Überwachung des Jun-

(7) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde kann für 
die Durchführung von Testkäu-
fen und Testspielen mit volljäh-
rigen oder minderjährigen Per-
sonen zur Überwachung des 
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Jungendschutzes auch natürli-
che oder juristische Personen 
des Privatrechts beauftragen. 
Im Falle der Beauftragung von 
minderjährigen Personen ist 
der Jugendschutz zu gewähr-
leisten. Die näheren Vorgaben 
zur Durchführung von Testkäu-
fen oder Testspielen mit min-
derjährigen Personen werden 
durch das für den Jugend-
schutz zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit den 
obersten Aufsichtsbehörden im 
Sinne des § 47 Absätze 1 und 
3 erstellt. 

gendschutzes auch natürliche o-
der juristische Personen des Pri-
vatrechts beauftragen. Im Falle 
der Beauftragung von minder-
jährigen Personen ist der Ju-
gendschutz zu gewährleisten. 
Die näheren Vorgaben zur 
Durchführung von Testkäufen o-
der Testspielen mit minderjähri-
gen Personen werden durch das 
für den Jugendschutz zustän-
dige Ministerium im Einverneh-
men mit den obersten Aufsichts-
behörden im Sinne des § 47 Ab-
sätze 1 und 3 erstellt. 

Jungendschutzes auch natürli-
che oder juristische Personen 
des Privatrechts beauftragen. 
Im Falle der Beauftragung von 
minderjährigen Personen ist 
der Jugendschutz zu gewähr-
leisten. Die näheren Vorgaben 
zur Durchführung von Testkäu-
fen oder Testspielen mit min-
derjährigen Personen werden 
durch das für den Jugend-
schutz zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit den 
obersten Aufsichtsbehörden im 
Sinne des § 47 Absätze 1 und 
3 erstellt. 

 (8) Für die Durchführung von 
Testspielen und Testkäufen 
werden der zuständigen 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
vorbehaltlich der Bereitstellung 
durch den Haushaltsgesetzge-
ber im Rahmen der jeweiligen 
Planaufstellung unter Berück-

(8) Für die Durchführung von 
Testspielen und Testkäufen 
werden der zuständigen Glücks-
spielaufsichtsbehörde vorbehalt-
lich der Bereitstellung durch den 
Haushaltsgesetzgeber im Rah-
men der jeweiligen Planaufstel-
lung unter Berücksichtigung der 

(8) Für die Durchführung von 
Testspielen und Testkäufen 
werden der zuständigen 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
vorbehaltlich der Bereitstellung 
durch den Haushaltsgesetzge-
ber im Rahmen der jeweiligen 
Planaufstellung unter Berück-
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sichtigung der haushaltspoliti-
schen Rahmenbedingungen 
ausreichende finanzielle Mittel 
vom Land Baden-Württemberg 
zur Verfügung gestellt. 

haushaltspolitischen Rahmen-
bedingungen ausreichende fi-
nanzielle Mittel vom Land Ba-
den-Württemberg Verfügung zur 
gestellt. 

sichtigung der haushaltspoliti-
schen Rahmenbedingungen 
ausreichende finanzielle Mittel 
vom Land Baden-Württemberg 
zur Verfügung gestellt. 

 (9) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde ist ver-
pflichtet, der zuständigen Fi-
nanzbehörde im Rahmen der 
Aufsichtstätigkeit erlangte Er-
kenntnisse auf deren Verlan-
gen mitzuteilen, soweit diese 
für die Durchführung eines 
Verfahrens in Steuersachen 
erforderlich sind. 

(9) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde ist ver-
pflichtet, der zuständigen Fi-
nanzbehörde im Rahmen der 
Aufsichtstätigkeit erlangte Er-
kenntnisse auf deren Verlangen 
mitzuteilen, soweit diese für die 
Durchführung eines Verfahrens 
in Steuersachen erforderlich 
sind.“ 

(9) Die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde ist ver-
pflichtet, der zuständigen Fi-
nanzbehörde im Rahmen der 
Aufsichtstätigkeit erlangte Er-
kenntnisse auf deren Verlangen 
mitzuteilen, soweit diese für die 
Durchführung eines Verfahrens 
in Steuersachen erforderlich 
sind. 

§ 4 

Spielersperre 

(1) Spielbanken und Veranstal-
ter von Sportwetten und Lotte-
rien mit besonderem Gefähr-
dungspotential sperren Perso-
nen, die dies beantragen 
(Selbstsperre) oder von denen 

§ 4 

Spielersperre 

(1) Spielersperren sind nach 
Maßgabe des § 8a GlüStV 
2021 unverzüglich nach ihrer 
Beantragung in die zentrale, 
spielformübergreifende Sperr-
datei gemäß § 23 GlüStV 2021 
einzutragen. Der von der 

4.  
§ 4 wird wie folgt gefasst: 
„§ 4  

Spielersperre 

(1) Spielersperren sind nach 
Maßgabe des § 8a GlüStV 2021 
unverzüglich nach ihrer Beantra-
gung in die zentrale, spielform-
übergreifende Sperrdatei gemäß 

§ 4 

Spielersperre 

(1) Spielersperren sind nach 
Maßgabe des § 8a GlüStV 
2021 unverzüglich nach ihrer 
Beantragung in die zentrale, 
spielformübergreifende Sperr-
datei gemäß § 23 GlüStV 2021 
einzutragen. Der von der 
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sie aufgrund der Wahrneh-
mung ihres Personals oder 
aufgrund von Meldungen Drit-
ter wissen oder aufgrund sons-
tiger tatsächlicher Anhalts-
punkte annehmen müssen, 
dass sie spielsuchtgefährdet o-
der überschuldet sind, ihren fi-
nanziellen Verpflichtungen 
nicht nachkommen oder 
Spieleinsätze riskieren, die in 
keinem Verhältnis zu ihrem 
Einkommen oder Vermögen 
stehen (Fremdsperre). 

 

Sperre Betroffene ist unver-
züglich über die erfolgte Eintra-
gung und das Verfahren zur 
Beendigung der Sperre zu in-
formieren. Anträge auf Aufhe-
bungen von Sperren nach § 8b 
GlüStV 2021 sind unverzüglich 
vom Verpflichteten nach § 8 
Absatz 3 GlüStV 2021 an die 
für die Führung der Sperrdatei 
zuständige Behörde weiterzu-
leiten. 

§ 23 GlüStV 2021 einzutragen. 
Die von der Sperre betroffene 
Person ist unverzüglich über die 
erfolgte Eintragung und das Ver-
fahren zur Beendigung der 
Sperre zu informieren. Anträge 
auf Aufhebungen von Sperren 
nach § 8b GlüStV 2021 sind 
vom Verpflichteten nach § 8 Ab-
satz 3 GlüStV 2021 unverzüg-
lich an die für die Führung der 
Sperrdatei zuständige Behörde 
weiterzuleiten.  

  

   

  

   

 

Sperre Betroffene ist unverzüg-
lich über die erfolgte Eintragung 
und das Verfahren zur Beendi-
gung der Sperre zu informieren. 
Anträge auf Aufhebungen von 
Sperren nach § 8b GlüStV 
2021 sind unverzüglich vom 
Verpflichteten nach § 8 Absatz 
3 GlüStV 2021 an die für die 
Führung der Sperrdatei zustän-
dige Behörde weiterzuleiten.  

(2) Ergeben sich für die mit der 
Durchführung des Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte 
juristische Person, die Spiel-
banken oder die Veranstalter 

(2) Bei einer Fremdsperre kann 
die von der beabsichtigten 
Sperre betroffene Person in 
Ausübung des Hausrechts bis 
zum Abschluss der Überprüfung 

(2) Bei einer Fremdsperre kann 
die von der beabsichtigten 
Sperre betroffene Person in 
Ausübung des Hausrechts bis 
zum Abschluss der Überprüfung 

(2) Bei einer Fremdsperre kann 
die von der beabsichtigten 
Sperre betroffene Person in 
Ausübung des Hausrechts bis 
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von Sportwetten hinreichende 
Anhaltspunkte dafür, dass bei 
einem Spieler oder einer Spie-
lerin die Voraussetzungen für 
eine Spielsuchtgefährdung o-
der eine Überschuldung vorlie-
gen oder die spielende Person 
ihren finanziellen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt oder 
Spieleinsätze riskiert, die in 
keinem Verhältnis zu ihrem 
Einkommen oder Vermögen 
stehen, ist diese unverzüglich 
anzuhören. Konkretisieren sich 
diese Bedenken, ist unverzüg-
lich durch geeignete Maßnah-
men zu überprüfen, ob die Per-
son zu sperren ist. Bis zum Ab-
schluss der Überprüfung kann 
die Person vom Spielbetrieb 
ausgeschlossen werden. 

vom Spielbetrieb ausgeschlos-
sen werden. 

vom Spielbetrieb ausgeschlos-
sen werden. 

 

zum Abschluss der Überprü-
fung vom Spielbetrieb ausge-
schlossen werden. 

(3) Vermittler von öffentlichen 
Glücksspielen übermitteln un-
verzüglich die bei ihnen einge-

(3) Einzelheiten zum Verfahren 
der Eintragung und Aufhebung 
von Sperren sowie der Pflicht 

(3) Einzelheiten zum Verfahren 
der Eintragung und Aufhebung 
von Sperren sowie zur Pflicht 

(3) Einzelheiten zum Verfahren 
der Eintragung und Aufhebung 
von Sperren sowie zur Aufbe-
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reichten Anträge auf Selbst-
sperren an die mit der Durch-
führung des staatlichen 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 
4 beauftragte juristische Per-
son, die die betroffene Person 
unverzüglich sperrt. 

 

zur Aufbewahrung von Unterla-
gen richten sich nach §§ 8a und 
8b GlüStV 2021. Die Daten-
übermittlung, -erhebung und -
verarbeitung erfolgt nach Maß-
gabe des § 23 Absatz 6 GlüStV 
2021.  

zur Aufbewahrung von Unterla-
gen richten sich nach §§ 8a und 
8b GlüStV 2021. Die Datenüber-
mittlung, -erhebung und -verar-
beitung erfolgt nach Maßgabe 
des § 23 Absatz 6 GlüStV 2021.  

 

 

wahrung von Unterlagen rich-
ten sich nach §§ 8a und 8b 
GlüStV 2021. Die Datenüber-
mittlung, -erhebung und -verar-
beitung erfolgt nach Maßgabe 
des § 23 Absatz 6 GlüStV 2021 

(4) Die Sperre beträgt mindes-
tens ein Jahr. Die Stelle, die 
eine Person gesperrt hat, teilt 
dieser ihre Sperrung unverzüg-
lich schriftlich mit. Eine Aufhe-
bung der Sperre ist frühestens 
nach einem Jahr und nur auf 
schriftlichen Antrag der be-
troffenen Person möglich. Über 
diesen entscheidet der Veran-
stalter, der die Sperre verfügt 
hat, in Fällen des Absatzes 3 
die mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels beauf-
tragte juristische Person nach 
§ 9 Absatz 4. 

(4) Der Anschluss an das 
Sperrsystem und dessen Nut-
zung sind nach § 8c GlüStV 
2021 kostenpflichtig. Die Kos-
ten werden von der die Sperr-
datei führenden Stelle bei den 
Verpflichteten nach § 8 Absatz 
3 GlüStV 2021 geltend ge-
macht.  

(4) Der Anschluss an das Sperr-
system und dessen Nutzung 
sind nach § 8c GlüStV 2021 
kostenpflichtig. Die Kosten wer-
den von der die Sperrdatei füh-
renden Stelle bei den Verpflich-
teten nach § 8 Absatz 3 GlüStV 
2021 geltend gemacht.“   

(4) Der Anschluss an das 
Sperrsystem und dessen Nut-
zung sind nach § 8c GlüStV 
2021 kostenpflichtig. Die Kos-
ten werden von der die Sperr-
datei führenden Stelle bei den 
Verpflichteten nach § 8 Absatz 
3 GlüStV 2021 geltend ge-
macht.   
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§ 5 

Sperrdatei 

(1) Bis zur Inbetriebnahme der 
zentral geführten Sperrdatei 
(Artikel 1 § 23 Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV) wird zum Schutz 
der gesperrten Spielerinnen 
und Spieler und zur wirksamen 
Überprüfung der verhängten 
Sperren in Baden-Württem-
berg eine zentrale Sperrdatei 
errichtet, in der alle Spieler-
sperren nach § 4 zu speichern 
sind (Sperrdatei des Landes). 
Die Sperrdatei wird bei der mit 
der Durchführung des staatli-
chen Glücksspiels nach § 9 
Absatz 4 beauftragten juristi-
schen Person eingerichtet und 
von dieser geführt. Artikel 1 § 
23 Erster GlüÄndStV gilt ent-
sprechend. 

Wird aufgehoben 5.  
Die §§ 5 und 6 werden aufgeho-
ben. 
 

Weggefallen 
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(2) Bis zu dem in Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt sind die 
Spielbanken verpflichtet, Spie-
lersperren unverzüglich nach 
ihrer Verhängung an die die 
Sperrdatei des Landes füh-
rende Stelle zur Eintragung in 
die Sperrdatei zu übermitteln. 
Diese speichert die übermittel-
ten Daten sowie die von ihr 
verhängten Spielersperren un-
verzüglich in der Sperrdatei. 
Werden Spielersperren geän-
dert oder aufgehoben, gelten 
die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. Sperren sind zu lö-
schen, wenn die Gründe, die 
zu ihrer Eintragung geführt ha-
ben, nicht mehr gegeben sind. 

(3) Die die Sperrdatei führende 
Stelle speichert in der Sperrda-
tei des Landes auch Spieler-
sperren nach Artikel 1 §§ 8 
und 23 Erster GlüÄndStV, die 
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ihr von den Veranstaltern an-
derer vertragsschließender 
Länder zur Eintragung in die 
Sperrdatei übermittelt werden. 
Die Speicherung ist unverzüg-
lich nach der Übermittlung vor-
zunehmen. Absatz 2 Sätze 3 
und 4 gilt entsprechend. Eine 
Übermittlung eigener Daten für 
Sperrdateien anderer Länder 
ist an die die Sperrdatei füh-
renden Stellen zulässig, wenn 
Gegenseitigkeit gewährleistet 
ist und der Schutz der Spieler 
dies erfordert. 

(4) Die mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte 
juristische Person sowie ihre 
Annahmestellen dürfen im Ein-
zelfall die in der Sperrdatei des 
Landes gespeicherten Daten 
verwenden, soweit dies zur 
Kontrolle von Spielersperren 
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erforderlich ist. Den Spielban-
ken und den sonstigen Stellen, 
die Spielverbote zu überwa-
chen haben, und Veranstaltern 
der anderen vertragsschlie-
ßenden Länder dürfen die ge-
speicherten Daten auf Anfrage 
im Einzelfall übermittelt wer-
den, soweit die Übermittlung 
für die Kontrolle der Spieler-
sperre erforderlich ist. Eine 
Übermittlung der gespeicher-
ten Daten an Spielbanken au-
ßerhalb des Landes ist zuläs-
sig, wenn zusätzlich Gegensei-
tigkeit gewährleistet ist. 

(5) Die Verwendung der Daten 
und die Datenübermittlung 
können auch durch ein auto-
matisiertes Abrufverfahren er-
folgen. Die die Sperrdatei des 
Landes führende Stelle hat 
über die Abrufe Aufzeichnun-
gen zu fertigen, die die bei der 



  

31 
 

Durchführung der Abrufe ver-
wendeten Daten, den Tag und 
die Uhrzeit der Abrufe, die ab-
rufende Stelle und die abru-
fende Person sowie die abge-
rufenen Daten enthalten müs-
sen. Die protokollierten Daten 
dürfen nur für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle, der Daten-
sicherung oder zur Sicherstel-
lung eines ordnungsgemäßen 
Betriebs der Datenverarbei-
tungsanlage verwendet wer-
den. Die Protokolldaten sind 
durch geeignete Vorkehrungen 
gegen zweckfremde Verwen-
dung und gegen sonstigen 
Missbrauch zu schützen und 
nach sechs Monaten zu lö-
schen. Die Verantwortung für 
die Zulässigkeit des Abrufs 
trägt die abrufende Stelle. 

(6) Auf Antrag erhält eine Per-
son Auskunft über 
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1.  

die zu ihrer Person in der 
Sperrdatei des Landes gespei-
cherten Daten, 

2.  

den Zweck und die Rechts-
grundlage der Verarbeitung ih-
rer Daten, 

3.  

die Empfänger, an die Daten 
weitergegeben werden, 

4.  

die Dauer der Speicherung 
und 

5.  

die Notwendigkeit eines An-
trags, falls eine Löschung der 
Daten gewünscht wird. 

Der Auskunftsanspruch richtet 
sich gegen die die Sperrdatei 
führende Stelle. 
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(7) Die die Sperrdatei führende 
Stelle ist verpflichtet, auf Ver-
langen der zuständigen Be-
hörde die in der Sperrdatei des 
Landes gespeicherten Daten 
anonymisiert für Zwecke der 
Glücksspielforschung zur Ver-
fügung zu stellen. 

(8) Dokumente, die zur Sper-
rung geführt haben, dürfen un-
beschadet von Artikel 1 § 23 
Absatz 1 Satz 3 Erster 
GlüÄndStV auch von den in 
Artikel 1 § 8 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV Genannten gespei-
chert werden. 

(9) Die mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte 
juristische Person kann von 
den sonstigen Stellen im Sinne 
des Absatzes 4 Satz 2 zur De-
ckung der Kosten, die durch 
den Anschluss dieser Stellen 
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an die Sperrdatei und durch 
den Betrieb für diese entste-
hen, eine Gebühr erheben. 
Das Nähere regelt die mit der 
Durchführung des staatlichen 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 
4 beauftragte juristische Per-
son in einer Gebührenordnung, 
die der Genehmigung durch 
die nach § 47 Absatz 1 zustän-
dige Behörde bedarf. 

§ 6 Mitwirkung am übergrei-
fenden Sperrsystem 

(1) Übernimmt die nach Artikel 
1 § 23 Absatz 1 Satz 1 Erster 
GlüÄndStV zuständige Be-
hörde die Führung der zentra-
len Sperrdatei, übermittelt die 
für die Führung der Sperrdatei 
des Landes zuständige juristi-
sche Person dieser die bei ihr 
gespeicherten Daten. Die Da-
ten in der Sperrdatei des Lan-
des sind mit Ausnahme der für 

Wird aufgehoben  Weggefallen 
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die Aufhebung der Sperre 
nach Artikel 1 § 8 Absatz 5 
Erster GlüÄndStV benötigten 
Daten zu löschen, wenn der 
Abgleich der zentralen Sperr-
datei durch die Annahmestel-
len oder bei der Entgegen-
nahme von Internetspielaufträ-
gen über die Sperrdatei des 
Landes nicht mehr erfolgt. Im 
Übrigen gilt Artikel 1 § 23 Ers-
ter GlüÄndStV entsprechend. 

(2) Der mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftrag-
ten juristischen Person obliegt 
nach Inbetriebnahme der zent-
ralen Sperrdatei nach Artikel 1 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Erster 
GlüÄndStV die Aufgabe, Per-
sonen zu sperren, deren Daten 
ihr gemäß Artikel 1 § 8 Absatz 
6 Satz 2 Erster GlüÄndStV von 
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Vermittlern öffentlicher Glücks-
spiele übermittelt worden sind. 
§ 5 Absatz 9 gilt entsprechend. 

 

§ 7 

Sozialkonzept 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person nach § 2 ist ver-
pflichtet, die Spielerinnen und 
Spieler zu verantwortungsbe-
wusstem Spiel anzuhalten und 
der Entstehung von Spielsucht 
vorzubeugen. Zu diesem 
Zweck hat sie für jede Erlaub-
nis nach § 2 ein Sozialkonzept 
nach dem aktuellen Stand der 
suchtwissenschaftlichen For-
schung zu entwickeln und lau-
fend zu aktualisieren. In die-
sem ist darzulegen, welche 
Maßnahmen zur Verhinderung 
problematischen und patholo-
gischen Glücksspieles ergriffen 

§ 7 

Sozialkonzept 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person nach § 2 ist ver-
pflichtet, die Spieler zu verant-
wortungsbewusstem Spiel an-
zuhalten und der Entstehung 
von Spielsucht vorzubeugen. Zu 
diesem Zweck hat sie für jede 
Erlaubnis nach § 2 ein Sozial-
konzept nach dem aktuellen 
Stand der suchtwissenschaftli-
chen Forschung zu entwickeln, 
laufend zu aktualisieren und 
umzusetzen. In diesem ist dar-
zulegen, welche Maßnahmen 
zur Verhinderung problemati-
schen und pathologischen 
Glücksspieles ergriffen werden, 
wie betroffene Spieler in das 

6.  
§ 7 wird wie folgt gefasst: 
„§ 7  
Sozialkonzept 
(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person nach § 2 ist ver-
pflichtet, die Spieler zu verant-
wortungsbewusstem Spiel an-
zuhalten und der Entstehung 
von Spielsucht vorzubeugen. Zu 
diesem Zweck hat sie für jede 
Erlaubnis nach § 2 ein Sozial-
konzept nach dem aktuellen 
Stand der suchtwissenschaftli-
chen Forschung zu entwickeln, 
laufend zu aktualisieren und 
umzusetzen. In diesem ist dar-
zulegen, welche Maßnahmen 
zur Verhinderung problemati-
schen und pathologischen 

§ 7 

Sozialkonzept 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person nach § 2 ist ver-
pflichtet, die Spieler zu verant-
wortungsbewusstem Spiel an-
zuhalten und der Entstehung 
von Spielsucht vorzubeugen. 
Zu diesem Zweck hat sie für 
jede Erlaubnis nach § 2 ein So-
zialkonzept nach dem aktuellen 
Stand der suchtwissenschaftli-
chen Forschung zu entwickeln, 
laufend zu aktualisieren und 
umzusetzen. In diesem ist dar-
zulegen, welche Maßnahmen 
zur Verhinderung problemati-
schen und pathologischen 
Glücksspieles ergriffen werden, 
wie betroffene Spieler in das 
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werden, wie betroffene Spiele-
rinnen und Spieler in das Hilfe-
system vermittelt werden und 
wie die Einhaltung überwacht 
und mit Verstößen umgegan-
gen wird. Die Verfasser nebst 
ihrer fachlichen Qualifikation 
sowie die für die Umsetzung 
des Sozialkonzepts verant-
wortlichen Personen sind na-
mentlich zu benennen. Die 
Vorgaben des Anhangs zum 
Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrag sind zu beach-
ten. 

Hilfesystem vermittelt werden 
und wie die Einhaltung über-
wacht und mit Verstößen umge-
gangen wird. Die Verfasser 
nebst ihrer fachlichen Qualifika-
tion sowie die für die Umset-
zung des Sozialkonzepts ver-
antwortlichen Personen sind na-
mentlich zu benennen. Die Vor-
gaben des § 6 Absatz 2 Satz 3 
GlüStV 2021 sind zu beachten. 

Glücksspieles ergriffen werden, 
wie betroffene Spieler in das 
Hilfesystem vermittelt werden 
und wie die Einhaltung über-
wacht und mit Verstößen umge-
gangen wird. Die Verfasser 
nebst ihrer fachlichen Qualifika-
tion sowie die für die Umset-
zung des Sozial-konzepts ver-
antwortlichen Personen sind na-
mentlich zu benennen. Die Vor-
gaben des § 6 Absatz 2 Satz 3 
GlüStV 2021 sind zu beachten. 
 
 

Hilfesystem vermittelt werden 
und wie die Einhaltung über-
wacht und mit Verstößen um-
gegangen wird. Die Verfasser 
nebst ihrer fachlichen Qualifika-
tion sowie die für die Umset-
zung des Sozialkonzepts ver-
antwortlichen Personen sind 
namentlich zu benennen. Die 
Vorgaben des § 6 Absatz 2 
Satz 3 GlüStV 2021 sind zu be-
achten. 

 

(2) Außer bei ländereinheitli-
chen Verfahren und in Fällen 
des Artikels 1 § 19 Absatz 2 
Erster GlüÄndStV ist die die 
Erlaubnis nach § 2 inneha-
bende Person verpflichtet, die 
in Kontakt zu den Spielerinnen 
und Spielern tätigen Personen 
sowie deren Vorgesetzte, im 

(2) Außer bei ländereinheitli-
chen Verfahren und in den Fäl-
len des § 19 Absatz 2 GlüStV 
2021 ist die die Erlaubnis nach 
§ 2 innehabende Person ver-
pflichtet, die in § 6 Absatz 2 
Satz 3 Nummer 3 GlüStV 2021 
aufgeführten Personen auf ei-
gene Kosten unmittelbar durch 

(2) Außer bei ländereinheitlichen 
Verfahren und in den Fällen des 
§ 19 Absatz 2 GlüStV 2021 ist 
die die Erlaubnis nach § 2 inne-
habende Person verpflichtet, die 
in § 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 
GlüStV 2021 aufgeführten Per-
sonen auf eigene Kosten unmit-
telbar durch eine in der Sucht-

(2) Außer bei ländereinheitlichen 
Verfahren und in den Fällen des 
§ 19 Absatz 2 GlüStV 2021 ist 
die die Erlaubnis nach § 2 inne-
habende Person verpflichtet, die 
in § 6 Absatz 2 Satz 3 Nummer 
3 GlüStV 2021 aufgeführten 
Personen auf eigene Kosten un-
mittelbar durch eine in der 



  

38 
 

Falle des Gewinnsparens je-
doch nur die für die Umset-
zung des Sozialkonzepts in der 
jeweiligen Bank verantwortli-
chen Personen, auf eigene 
Kosten unmittelbar durch eine 
in der Suchthilfe in Baden-
Württemberg tätige Einrichtung 
schulen zu lassen. Die Schu-
lungsdauer richtet sich nach 
dem Gefährdungspotential des 
jeweiligen Glücksspielange-
bots und umfasst mindestens 
acht Stunden. Sie vermittelt 
rechtliche Grundlagen zu Ju-
gend- und Spielerschutz, 
suchtmedizinische Grundlagen 
zum Erkennen von Ursachen 
und zu Verlauf und Folgen 
problematischen und patholo-
gischen Glücksspiels sowie 
Wissen zu den Hilfeangeboten 
für Betroffene und Angehörige 
in Baden-Württemberg. In der 
Schulung sind insbesondere 

eine in der Suchthilfe in Ba-
den-Württemberg tätige Ein-
richtung zu schulen. Im Falle 
des Gewinnsparens sind nur 
die für die Umsetzung des So-
zialkonzepts in der jeweiligen 
Bank verantwortlichen Perso-
nen zu schulen. Die Schu-
lungsdauer richtet sich nach 
dem Gefährdungspotential des 
jeweiligen Glücksspielange-
bots und umfasst mindestens 
acht Stunden. Die Schulung 
vermittelt insbesondere rechtli-
che Grundlagen zu Jugend- 
und Spielerschutz, suchtmedi-
zinische Grundlagen zum Er-
kennen von Ursachen und zu 
Verlauf und Folgen problemati-
schen und pathologischen 
Glücksspiels sowie Wissen zu 
den anbieterunabhängigen ört-
lichen Hilfeangeboten für Be-
troffene und Angehörige in Ba-

hilfe in Baden-Württemberg tä-
tige Einrichtung zu schulen. Im 
Falle des Gewinnsparens sind 
nur die für die Umsetzung des 
Sozialkonzepts in der jeweiligen 
Bank verantwortlichen Personen 
zu schulen. Die Schulungsdauer 
richtet sich nach dem Gefähr-
dungspotential des jeweiligen 
Glücksspielangebots und um-
fasst mindestens acht Stunden. 
Die Schulung vermittelt insbe-
sondere rechtliche Grundlagen 
zu Jugend- und Spielerschutz, 
suchtmedizinische Grundlagen 
zum Erkennen von Ursachen 
und zu Verlauf und Folgen prob-
lematischen und pathologischen 
Glücksspiels sowie Wissen zu 
den anbieterunabhängigen örtli-
chen Hilfeangeboten für Be-
troffene und Angehörige in Ba-
den-Württemberg. In der Schu-
lung sind insbesondere auch 
Handlungskompetenzen zur 

Suchthilfe in Baden-Württem-
berg tätige Einrichtung zu schu-
len. Im Falle des Gewinnspa-
rens sind nur die für die Umset-
zung des Sozialkonzepts in der 
jeweiligen Bank verantwortli-
chen Personen zu schulen. Die 
Schulungsdauer richtet sich 
nach dem Gefährdungspotential 
des jeweiligen Glücksspielange-
bots und umfasst mindestens 
acht Stunden. Die Schulung ver-
mittelt insbesondere rechtliche 
Grundlagen zu Jugend- und 
Spielerschutz, suchtmedizini-
sche Grundlagen zum Erkennen 
von Ursachen und zu Verlauf 
und Folgen problematischen 
und pathologischen Glücks-
spiels sowie Wissen zu den an-
bieterunabhängigen örtlichen 
Hilfeangeboten für Betroffene 
und Angehörige in Baden-Würt-
temberg. In der Schulung sind 
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auch Handlungskompetenzen 
zur Früherkennung, Ansprache 
und Weitervermittlung in das 
Hilfesystem zu trainieren. Die 
geschulten Personen sind spä-
testens nach drei Jahren er-
neut zu schulen. 

den-Württemberg. In der Schu-
lung sind insbesondere auch 
Handlungskompetenzen zur 
Früherkennung, Ansprache 
und Weitervermittlung in das 
Hilfesystem zu trainieren. Die 
Schulung soll spätestens 3 
Monate nach Arbeitsaufnahme 
der zu schulenden Personen 
erfolgen. Die geschulten Per-
sonen sind spätestens nach 
zwei Jahren erneut zu schulen. 
Die Schulung des Personals ist 
durch Nachweise gegenüber 
der zuständigen Glücks-
spielaufsichtsbehörde zu bele-
gen.  

Früherkennung, Ansprache und 
Weitervermittlung in das Hilfe-
system zu trainieren. Die Schu-
lung soll spätestens 3 Monate 
nach Arbeitsaufnahme der zu 
schulenden Personen erfolgen. 
Die geschulten Personen sind 
spätestens nach zwei Jahren er-
neut zu schulen. Die Schulung 
des Personals ist durch Nach-
weise gegenüber der zuständi-
gen Glücksspielaufsichtsbehörde 
zu belegen. 

 

insbesondere auch Handlungs-
kompetenzen zur Früherken-
nung, Ansprache und Weiterver-
mittlung in das Hilfesystem zu 
trainieren. Die Schulung soll 
spätestens 3 Monate nach Ar-
beitsaufnahme der zu schulen-
den Personen erfolgen. Die ge-
schulten Personen sind spätes-
tens nach zwei Jahren erneut zu 
schulen. Die Schulung des Per-
sonals ist durch Nachweise ge-
genüber der zuständigen 
Glücksspielaufsichtsbehörde zu 
belegen. 

(3) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person berichtet vor Ablauf der 
ersten drei Monate eines Jah-
res gegenüber der zuständigen 
Behörde über die im Vorjahr 
getroffenen Maßnahmen zur 

(3) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person berichtet vor Ablauf der 
ersten drei Monate eines Jah-
res gegenüber der zuständigen 
Behörde über die in den zwei 
Vorjahren getroffenen Maß-
nahmen zur Umsetzung des 

(3) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person berichtet vor Ablauf der 
ersten drei Monate eines Jahres 
gegenüber der zuständigen Be-
hörde über die in den zwei Vor-
jahren getroffenen Maßnahmen 

(3) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person berichtet vor Ablauf der 
ersten drei Monate eines Jah-
res gegenüber der zuständigen 
Behörde über die in den zwei 
Vorjahren getroffenen Maßnah-



  

40 
 

Umsetzung des Sozialkon-
zepts einschließlich der Zahl 
der Sperrmaßnahmen und er-
bringt Nachweise zu den ge-
schulten Personen. 

Sozialkonzepts einschließlich 
der Zahl der Sperrmaßnahmen 
und erbringt Nachweise zu den 
geschulten Personen. 

zur Umsetzung des Sozialkon-
zepts einschließlich der Zahl der 
Sperrmaßnahmen und erbringt 
Nachweise zu den geschulten 
Personen. 

men zur Umsetzung des Sozial-
konzepts einschließlich der Zahl 
der Sperrmaßnahmen und er-
bringt Nachweise zu den ge-
schulten Personen. 

(4) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person ist verpflichtet, in ihrer 
Spielstätte oder in ihrer Ver-
kaufsstelle Informationsmateri-
alien der örtlichen Beratungs-
stellen auf eigene Kosten gut 
sichtbar vorzuhalten. Sie infor-
miert alle Spielerinnen und 
Spieler in geeigneter Weise, 
welche Ansprechpersonen im 
Spielbetrieb zur Verfügung ste-
hen. Mit Ausnahme der Annah-
mestellen nach § 13 sowie im 
Falle des Gewinnsparens sind 
wissenschaftlich anerkannte 
Selbsttests zum Erkennen 
problematischen und patholo-
gischen Glücksspiels sowie 

(4) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person ist verpflichtet, in ihrer 
Spielstätte oder in ihrer Ver-
kaufsstelle Informationsmateri-
alien der örtlichen Beratungs-
stellen auf eigene Kosten gut 
sichtbar vorzuhalten. Sie infor-
miert alle Spieler in geeigneter 
Weise, welche Ansprechperso-
nen im Spielbetrieb zur Verfü-
gung stehen. Mit Ausnahme 
der Annahmestellen nach § 13 
sowie im Falle des Gewinnspa-
rens sind wissenschaftlich an-
erkannte Selbsttests zum Er-
kennen problematischen und 
pathologischen Glücksspiels 

(4) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person ist verpflichtet, in ihrer 
Spielstätte oder in ihrer Verkaufs-
stelle Informationsmaterialien der 
örtlichen Beratungsstellen auf ei-
gene Kosten gut sichtbar vorzu-
halten. Sie informiert alle Spieler 
in geeigneter Weise, welche An-
sprechpersonen im Spielbetrieb 
zur Verfügung stehen. Mit Aus-
nahme der Annahmestellen nach 
§ 13 sowie im Falle des Ge-
winnsparens sind wissenschaft-
lich anerkannte Selbsttests zum 
Erkennen problematischen und 
pathologischen Glücksspiels so-
wie Anträge auf Selbstsperren 
gut sichtbar vorzuhalten.  

(4) Die die Erlaubnis nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 innehabende 
Person ist verpflichtet, in ihrer 
Spielstätte oder in ihrer Ver-
kaufsstelle Informationsmateria-
lien der örtlichen Beratungsstel-
len auf eigene Kosten gut sicht-
bar vorzuhalten. Sie informiert 
alle Spieler in geeigneter 
Weise, welche Ansprechperso-
nen im Spielbetrieb zur Verfü-
gung stehen. Mit Ausnahme der 
Annahmestellen nach § 13 so-
wie im Falle des Gewinnspa-
rens sind wissenschaftlich aner-
kannte Selbsttests zum Erken-
nen problematischen und pa-
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Anträge auf Selbstsperren gut 
sichtbar vorzuhalten. 

sowie Anträge auf Selbstsper-
ren gut sichtbar vorzuhalten. 

thologischen Glücksspiels so-
wie Anträge auf Selbstsperren 
gut sichtbar vorzuhalten. 

 (5) Soweit Glücksspiele im In-
ternet angeboten werden, muss 
zur Erfüllung der Verpflichtung 
aus § 6e Absatz 5 Satz 3 
GlüStV 2021 mindestens eine 
gut auffindbare Verlinkung auf 
die Seite „www.bundesweit-ge-
gen-gluecksspielsucht.de“ be-
ziehungsweise „www.buwei.de“ 
erfolgen. 

(5) Soweit Glücksspiele im Inter-
net angeboten werden, muss 
zur Erfüllung der Verpflichtung 
aus § 6e Absatz 5 Satz 3 
GlüStV 2021 mindestens eine 
gut auffindbare Verlinkung auf 
die Seite „www.bundesweit-ge-
gen-gluecksspielsucht.de“ be-
ziehungsweise „www.buwei.de“ 
erfolgen.“ 

(5) Soweit Glücksspiele im Inter-
net angeboten werden, muss 
zur Erfüllung der Verpflichtung 
aus § 6e Absatz 5 Satz 3 
GlüStV 2021 mindestens eine 
gut auffindbare Verlinkung auf 
die Seite „www.bundesweit-ge-
gen-gluecksspielsucht.de“ be-
ziehungsweise „www.buwei.de“ 
erfolgen. 

 § 7a  

Fachstelle Glücksspielsucht 
Baden-Württemberg 

 

(1) Auf Landesebene wird eine 
Fachstelle Glücksspielsucht 
eingerichtet, deren Aufgaben 
die Landesstelle für Suchtfra-

7.  
Nach § 7 wird folgender § 7a 
eingefügt: 
 
„§ 7a  

Fachstelle Glücksspielsucht 
Baden-Württemberg 

(1) Auf Landesebene wird eine 
Fachstelle Glücksspielsucht ein-
gerichtet, deren Aufgaben die 
Landesstelle für Suchtfragen 

§ 7a  

Fachstelle Glücksspielsucht 
Baden-Württemberg 

 

(1) Auf Landesebene wird eine 
Fachstelle Glücksspielsucht 
eingerichtet, deren Aufgaben 
die Landesstelle für Suchtfra-

http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.buwei.de/
http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/
http://www.buwei.de/
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gen der Liga der freien Wohl-
fahrtspflege Baden-Württem-
berg e. V. wahrnimmt. 

der Liga der freien Wohlfahrts-
pflege Baden-Württemberg e. 
V. wahrnimmt. 

gen der Liga der freien Wohl-
fahrtspflege Baden-Württem-
berg e. V. wahrnimmt. 

 (2) Die Fachstelle soll im Be-
reich Glücksspielsucht insbe-
sondere die unterschiedlichen 
Akteure bündeln und vernet-
zen, rechtliche und suchtfachli-
che Positionen und Hilfestel-
lungen erarbeiten, wissen-
schaftliche Erkenntnisse aufar-
beiten, Informationen vorhalten 
und Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben. 

(2) Die Fachstelle soll im Be-
reich Glücksspielsucht insbe-
sondere die unterschiedlichen 
Akteure bündeln und vernetzen, 
rechtliche und suchtfachliche 
Positionen und Hilfestellungen 
erarbeiten, wissenschaftliche Er-
kenntnisse aufarbeiten, Informa-
tionen vorhalten und Öffentlich-
keitsarbeit betreiben. 

(2) Die Fachstelle soll im Be-
reich Glücksspielsucht insbe-
sondere die unterschiedlichen 
Akteure bündeln und vernetzen, 
rechtliche und suchtfachliche 
Positionen und Hilfestellungen 
erarbeiten, wissenschaftliche 
Erkenntnisse aufarbeiten, Infor-
mationen vorhalten und Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben. 

 (3) Die Fachstelle hat bera-
tende Funktion, arbeitet wei-
sungsungebunden und fachlich 
unabhängig. 

(3) Die Fachstelle hat beratende 
Funktion, arbeitet weisungsun-
gebunden und fachlich unab-
hängig. 

(3) Die Fachstelle hat bera-
tende Funktion, arbeitet wei-
sungsungebunden und fachlich 
unabhängig. 

 (4) Die im Landesglücksspiel-
gesetz geregelten Zuständig-
keiten der Behörden bleiben 
unberührt. 

(4) Die im Landesglückspielge-
setz geregelten Zuständigkeiten 
der Behörden bleiben unbe-
rührt.“ 

(4) Die im Landesglücksspiel-
gesetz geregelten Zuständig-
keiten der Behörden bleiben 
unberührt. 

§ 8 § 8 8.  § 8 
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Kreditverbot 

Der Veranstalter, Vermittler o-
der Betreiber einer Spielhalle 
darf zum Zwecke der Spielteil-
nahme keinen Kredit gewähren 
oder durch Beauftragte gewäh-
ren lassen. Er darf auch nicht 
zulassen, dass in seinem Un-
ternehmen Dritte solche Kre-
dite gewerbsmäßig gewähren. 

Kreditverbot 

Der Veranstalter oder Vermitt-
ler öffentlicher Glücksspiele 
darf zum Zwecke der Spielteil-
nahme keinen Kredit gewähren 
oder durch Beauftragte gewäh-
ren lassen. Er darf auch nicht 
zulassen, dass in seinem Un-
ternehmen Dritte solche Kre-
dite gewerbsmäßig gewähren. 

In § 8 Satz 1 werden die Wörter 
„Der Veranstalter, Vermittler o-
der Betreiber einer Spielhalle“ 
durch die Wörter „Der Veranstal-
ter oder Vermittler öffentlicher 
Glücksspiele“ ersetzt. 
 

Kreditverbot 

Der Veranstalter oder Vermittler 
öffentlicher Glücksspiele darf 
zum Zwecke der Spielteilnahme 
keinen Kredit gewähren oder 
durch Beauftragte gewähren 
lassen. Er darf auch nicht zulas-
sen, dass in seinem Unterneh-
men Dritte solche Kredite ge-
werbsmäßig gewähren. 

Abschnitt 2: 

Staatliches Glücksspiel 

 

Abschnitt 2: 

Staatliches Glücksspiel 

Abschnitt 2: 

Staatliches Glücksspiel 

Abschnitt 2: 

Staatliches Glücksspiel 

§ 9 

Öffentliche Aufgabe 

(1) Zur Erreichung der Ziele 
des Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages gewähr-
leistet das Land Baden-Würt-
temberg die Sicherstellung ei-

§ 9 

Öffentliche Aufgabe 

(1) Zur Erreichung der Ziele 
des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 gewährleistet das Land 
Baden-Württemberg die Si-
cherstellung eines ausreichen-
den Glücksspielangebots als 
ordnungsrechtliche Aufgabe. 

9.  
§ 9 wird wie folgt gefasst: 
„§ 9 

Öffentliche Aufgabe 
(1) Zur Erreichung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 
gewährleistet das Land Baden-
Württemberg die Sicherstellung 

§ 9 

Öffentliche Aufgabe 

(1) Zur Erreichung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 
gewährleistet das Land Baden-
Württemberg die Sicherstellung 
eines ausreichenden Glücks-
spielangebots als ordnungs-
rechtliche Aufgabe. 
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nes ausreichenden Glücks-
spielangebots als ordnungs-
rechtliche Aufgabe. 

eines ausreichenden Glücks-
spielangebots als ordnungs-
rechtliche Aufgabe. 

(2) Zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Glücksspielan-
gebots (Artikel 1 § 10 Absatz 1 
Erster GlüÄndStV) veranstaltet 
das Land folgende Glücks-
spiele: 

(2) Zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Glücksspielan-
gebots (§ 10 Absatz 1 GlüStV 
2021) veranstaltet das Land 
folgende Glücksspiele: 

(2) Zur Sicherstellung eines aus-
reichenden Glücksspielangebots 
(§ 10 Absatz 1 GlüStV 2021) 
veranstaltet das Land folgende 
Glücksspiele: 

(2) Zur Sicherstellung eines 
ausreichenden Glücksspielan-
gebots (§ 10 Absatz 1 GlüStV 
2021) veranstaltet das Land fol-
gende Glücksspiele: 

1.  

Zahlenlotterien, 

2.  

Losbrieflotterien und 

3.  

Sportwetten, es sei denn, ge-
mäß Artikel 1 § 10a Erster 
GlüÄndStV wird Artikel 1 § 10 
Absatz 6 Erster GlüÄndStV 
nicht angewandt. 

1.  

Zahlenlotterien, 

2.  

Losbrieflotterien und 

3.  

 Online-Casinospiele im Sinne 
des § 22c GlüStV 2021. 

1.  

Zahlenlotterien, 

2.  

Losbrieflotterien und 

3.  

Online-Casinospiele im Sinne 
des § 22c GlüStV 2021. 

1.  

Zahlenlotterien, 

2.  

Losbrieflotterien und 

3.  

Online-Casinospiele im Sinne 
des § 22c GlüStV 2021. 

Abweichend von Satz 1 veran-
staltet die Anstalt des öffentli-

Abweichend von Satz 1 veran-
staltet die Anstalt des öffentli-

Abweichend von Satz 1 veran-
staltet die Anstalt des öffentli-

Abweichend von Satz 1 veran-
staltet die Anstalt des öffentli-
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chen Rechts »GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der« auf der Grundlage des 
Staatsvertrages über die Grün-
dung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder 
(GKL-StV, ratifiziert durch das 
Gesetz zu dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
und zu dem Staatsvertrag über 
die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der 
Länder vom 26. Juni 2012, 
GBl. S. 385) Klassenlotterien 
und damit verbundene Ange-
bote. Sie nimmt die öffentliche 
Aufgabe nach Artikel 1 § 10 
Absatz 1 Erster GlüÄndStV in 
Bezug auf Klassenlotterien und 
ähnliche Spielangebote 
(Glücksspiele) wahr. 

chen Rechts »GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der« auf der Grundlage des 
Staatsvertrages über die Grün-
dung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder 
(GKL-StV, ratifiziert durch das 
Gesetz zu dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
und zu dem Staatsvertrag über 
die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der 
Länder vom 26. Juni 2012, 
GBl. S. 385) Klassenlotterien 
und damit verbundene Ange-
bote. Sie nimmt die öffentliche 
Aufgabe nach § 10 Absatz 1 
GlüStV 2021 in Bezug auf 
Klassenlotterien und ähnliche 
Spielangebote (Glücksspiele) 
wahr. 

chen Rechts »GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der« auf der Grundlage des 
Staatsvertrages über die Grün-
dung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder 
(GKL-StV, ratifiziert durch das 
Gesetz zu dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
und zu dem Staatsvertrag über 
die Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Länder 
vom 26. Juni 2012, GBl. S. 385) 
Klassenlotterien und damit ver-
bundene Angebote. Sie nimmt 
die öffentliche Aufgabe nach § 
10 Absatz 1 GlüStV 2021 in Be-
zug auf Klassenlotterien und 
ähnliche Spielangebote (Glücks-
spiele) wahr. 

chen Rechts »GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der« auf der Grundlage des 
Staatsvertrages über die Grün-
dung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder 
(GKL-StV, ratifiziert durch das 
Gesetz zu dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
und zu dem Staatsvertrag über 
die Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Länder 
vom 26. Juni 2012, GBl. S. 385) 
Klassenlotterien und damit ver-
bundene Angebote. Sie nimmt 
die öffentliche Aufgabe nach § 
10 Absatz 1 GlüStV 2021 in Be-
zug auf Klassenlotterien und 
ähnliche Spielangebote (Glücks-
spiele) wahr. 

 

(3) Das Land kann Zusatzlotte-
rien und -ausspielungen veran-
stalten. 

(3) Das Land kann Zusatzlotte-
rien und -ausspielungen veran-
stalten. 

(3) Das Land kann Zusatzlotte-
rien und -ausspielungen veran-
stalten. 

(3) Das Land kann Zusatzlotte-
rien und -ausspielungen veran-
stalten. 
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(4) Das Land kann eine juristi-
sche Person des privaten 
Rechts, an der das Land un-
mittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt ist, mit der 
Durchführung der durch das 
Land veranstalteten Glücks-
spiele beauftragen. Es kann 
die Aufgabe nach Absatz 1 
auch durch eine von allen Ver-
tragsländern gemeinsam ge-
führte öffentliche Anstalt erfül-
len lassen. Ebenso ist auf 
Grundlage eines Verwaltungs-
abkommens eine gemein-
schaftliche Aufgabenerfüllung 
mit anderen Ländern oder eine 
Aufgabenerfüllung durch die 
Unternehmung eines anderen 
Landes möglich, das die Vo-
raussetzungen des Artikels 1 § 
10 Absatz 2 Satz 1 Erster 
GlüÄndStV erfüllt. Klassenlot-
terien dürfen nur von einer von 

(4) Das Land kann eine juristi-
sche Person des privaten 
Rechts, an der das Land un-
mittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt ist, mit der 
Durchführung der durch das 
Land veranstalteten Glücks-
spiele beauftragen. Es kann 
die Aufgabe nach Absatz 1 
auch durch eine von allen Ver-
tragsländern gemeinsam ge-
führte öffentliche Anstalt erfül-
len lassen. Ebenso ist auf 
Grundlage eines Verwaltungs-
abkommens eine gemein-
schaftliche Aufgabenerfüllung 
mit anderen Ländern oder eine 
Aufgabenerfüllung durch die 
Unternehmung eines anderen 
Landes möglich, das die Vo-
raussetzungen des § 10 Ab-
satz 2 Satz 1 GlüStV 2021 er-
füllt. Klassenlotterien dürfen 
nur von einer von allen Ver-

(4) Das Land kann eine juristi-
sche Person des privaten 
Rechts, an der das Land unmit-
telbar oder mittelbar maßgeblich 
beteiligt ist, mit der Durchfüh-
rung der durch das Land veran-
stalteten Glücksspiele beauftra-
gen. Es kann die Aufgabe nach 
Absatz 1 auch durch eine von 
allen Vertragsländern gemein-
sam geführte öffentliche Anstalt 
erfüllen lassen. Ebenso ist auf 
Grundlage eines Verwaltungs-
abkommens eine gemeinschaft-
liche Aufgabenerfüllung mit an-
deren Ländern oder eine Aufga-
benerfüllung durch die Unter-
nehmung eines anderen Landes 
möglich, das die Voraussetzun-
gen des § 10 Absatz 2 Satz 1 
GlüStV 2021 erfüllt. Klassenlot-
terien dürfen nur von einer von 
allen Vertragsländern gemein-

(4) Das Land kann eine juristi-
sche Person des privaten 
Rechts, an der das Land unmit-
telbar oder mittelbar maßgeb-
lich beteiligt ist, mit der Durch-
führung der durch das Land 
veranstalteten Glücksspiele be-
auftragen. Es kann die Aufgabe 
nach Absatz 1 auch durch eine 
von allen Vertragsländern ge-
meinsam geführte öffentliche 
Anstalt erfüllen lassen. Ebenso 
ist auf Grundlage eines Verwal-
tungsabkommens eine gemein-
schaftliche Aufgabenerfüllung 
mit anderen Ländern oder eine 
Aufgabenerfüllung durch die 
Unternehmung eines anderen 
Landes möglich, das die Vo-
raussetzungen des § 10 Absatz 
2 Satz 1 GlüStV 2021 erfüllt. 
Klassenlotterien dürfen nur von 
einer von allen Vertragsländern 
gemeinsam getragenen Anstalt 
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allen Vertragsländern gemein-
sam getragenen Anstalt des 
öffentlichen Rechts veranstal-
tet werden. 

tragsländern gemeinsam ge-
tragenen Anstalt des öffentli-
chen Rechts veranstaltet wer-
den. 

sam getragenen Anstalt des öf-
fentlichen Rechts veranstaltet 
werden. 

 

des öffentlichen Rechts veran-
staltet werden. 

 

(5) Der Staatsvertrag über die 
Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der bleibt unberührt. 

(5)  Abweichend von Absatz 4 
kann das Land für Spielerinnen 
und Spieler mit Wohnsitz in 
Baden-Württemberg selbst, 
durch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder 
durch eine privatrechtliche Ge-
sellschaft, an der juristische 
Personen des öffentlichen 
Rechts unmittelbar oder mittel-
bar maßgeblich beteiligt sind, 
Online-Casinospiele veranstal-
ten. Auf der Grundlage eines 
Verwaltungsabkommens ist 
eine gemeinschaftliche Veran-
staltung oder die Veranstaltung 
durch einen Veranstalter nach 
§ 22 c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 GlüStV 2021 eines an-
deren Landes möglich. Wird 

(5) Abweichend von Absatz 4 
kann das Land für Spielerinnen 
und Spieler mit Wohnsitz in Ba-
den-Württemberg selbst, durch 
eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder durch 
eine privatrechtliche Gesell-
schaft, an der juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts un-
mittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt sind, Online-
Casinospiele veranstalten. Auf 
der Grundlage eines Verwal-
tungsabkommens ist eine ge-
meinschaftliche Veranstaltung 
oder die Veranstaltung durch ei-
nen Veranstalter nach § 22 c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
GlüStV 2021 eines anderen 
Landes möglich. Wird von Satz 

(5) Abweichend von Absatz 4 
kann das Land für Spielerinnen 
und Spieler mit Wohnsitz in Ba-
den-Württemberg selbst, durch 
eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder durch 
eine privatrechtliche Gesell-
schaft, an der juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts un-
mittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt sind, Online-
Casinospiele veranstalten. Auf 
der Grundlage eines Verwal-
tungsabkommens ist eine ge-
meinschaftliche Veranstaltung 
oder die Veranstaltung durch ei-
nen Veranstalter nach § 22 c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
GlüStV 2021 eines anderen 
Landes möglich. Wird von Satz 
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von Satz 1 oder Satz 2 Ge-
brauch gemacht, finden die 
§§ 4a bis 4d sowie § 22a Ab-
sätze 1, 3 bis 5, 6 Satz 2, 8 
und 9 GlüStV 2021 entspre-
chend Anwendung. Zur Errei-
chung der Ziele des § 1 
GlüStV 2021 kann die für die 
Erlaubniserteilung zuständige 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
den Höchsteinsatz je Spiel so-
wie die Zahl der angebotenen 
Spiele limitieren und auf An-
trag entsprechend § 22b Ab-
satz 5 GlüStV 2021 das paral-
lele Spiel innerhalb eines An-
gebots erlauben. Die audiovi-
suelle oder rein visuelle Über-
tragung von Casinospielen aus 
einer Spielbank oder einer an-
deren Örtlichkeit innerhalb o-
der außerhalb des Landes Ba-
den-Württemberg ist zulässig. 
Das Nähere regelt die Erlaub-
nis. Der Veranstalter darf sich 

1 oder Satz 2 Gebrauch ge-
macht, finden die §§ 4a bis 4d 
sowie § 22a Absätze 1, 3 bis 5, 
6 Satz 2, 8 und 9 GlüStV 2021 
entsprechend Anwendung. Zur 
Erreichung der Ziele des § 1 
GlüStV 2021 kann die für die Er-
laubniserteilung zuständige 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
den Höchsteinsatz je Spiel so-
wie die Zahl der angebotenen 
Spiele limitieren und auf Antrag 
entsprechend § 22b Absatz 5 
GlüStV 2021 das parallele Spiel 
innerhalb eines Angebots erlau-
ben. Die audiovisuelle oder rein 
visuelle Übertragung von Casi-
nospielen aus einer Spielbank 
oder einer anderen Örtlichkeit 
innerhalb oder außerhalb des 
Landes Baden-Württemberg ist 
zulässig. Das Nähere regelt die 
Erlaubnis. Der Veranstalter darf 
sich Dritter bedienen, wenn si-
chergestellt ist, dass diese alle 

1 oder Satz 2 Gebrauch ge-
macht, finden die §§ 4a bis 4d 
sowie § 22a Absätze 1, 3 bis 5, 
6 Satz 2, 8 und 9 GlüStV 2021 
entsprechend Anwendung. Zur 
Erreichung der Ziele des § 1 
GlüStV 2021 kann die für die 
Erlaubniserteilung zuständige 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
den Höchsteinsatz je Spiel so-
wie die Zahl der angebotenen 
Spiele limitieren und auf Antrag 
entsprechend § 22b Absatz 5 
GlüStV 2021 das parallele Spiel 
innerhalb eines Angebots erlau-
ben. Die audiovisuelle oder rein 
visuelle Übertragung von Casi-
nospielen aus einer Spielbank 
oder einer anderen Örtlichkeit 
innerhalb oder außerhalb des 
Landes Baden-Württemberg ist 
zulässig. Das Nähere regelt die 
Erlaubnis. Der Veranstalter darf 
sich Dritter bedienen, wenn si-
chergestellt ist, dass diese alle 
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Dritter bedienen, wenn sicher-
gestellt ist, dass diese alle Vor-
gaben erfüllt, die der Veran-
stalter erfüllen müsste, wenn 
er die Aufgabe selbst wahrneh-
men würde. 

Vorgaben erfüllt, die der Veran-
stalter erfüllen müsste, wenn er 
die Aufgabe selbst wahrnehmen 
würde. 
 

Vorgaben erfüllt, die der Veran-
stalter erfüllen müsste, wenn er 
die Aufgabe selbst wahrnehmen 
würde. 

(6) Das Land nimmt die wis-
senschaftliche Forschung zur 
Vermeidung und Abwehr von 
Suchtgefahren durch Glücks-
spiele, die Suchtprävention 
und -hilfe sowie die Glücks-
spielaufsicht als öffentliche 
Aufgabe wahr. Es stellt hierfür 
einen angemessenen Anteil 
aus den Reinerträgen der 
Glücksspiele im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 zur Verfügung. 

(6) . Der Staatsvertrag über die 
Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der bleibt unberührt. 

(6) Der Staatsvertrag über die 
Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Länder 
bleibt unberührt. 

(6) Der Staatsvertrag über die 
Gründung der GKL Gemein-
same Klassenlotterie der Län-
der bleibt unberührt. 

 (7) Das Land nimmt die wis-
senschaftliche Forschung zur 
Vermeidung und Abwehr von 
Suchtgefahren durch Glücks-
spiele, die Suchtprävention 

(7) Das Land nimmt die wissen-
schaftliche Forschung zur Ver-
meidung und Abwehr von 
Suchtgefahren durch Glücks-
spiele, die Suchtprävention und 

(7) Das Land nimmt die wissen-
schaftliche Forschung zur Ver-
meidung und Abwehr von 
Suchtgefahren durch Glücks-
spiele, die Suchtprävention und 
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und -hilfe sowie die Glücks-
spielaufsicht als öffentliche 
Aufgabe wahr. Es stellt hierfür 
einen angemessenen Anteil 
aus den Reinerträgen der 
Glücksspiele im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 zur Verfügung.  

-hilfe sowie die Glücksspielauf-
sicht als öffentliche Aufgabe 
wahr. Es stellt hierfür einen an-
gemessenen Anteil aus den 
Reinerträgen der Glücksspiele 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
zur Verfügung.“ 

-hilfe sowie die Glücksspielauf-
sicht als öffentliche Aufgabe 
wahr. Es stellt hierfür einen an-
gemessenen Anteil aus den 
Reinerträgen der Glücksspiele 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
zur Verfügung. 

§ 10 

Erlaubnis für die Veranstal-
tung staatlichen Glücks-
spiels 

(1) Liegen die Voraussetzun-
gen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 1 bis 4 und 6 vor, 
darf eine Erlaubnis für das Ver-
anstalten von Glücksspielen im 
Sinne des § 9 Absatz 2 erteilt 
werden, wenn 

 

§ 10 

Erlaubnis für die Veranstal-
tung staatlichen Glücks-
spiels 

(1) Liegen die Voraussetzun-
gen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 1 bis 3 sowie die 
sich aus dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 ergeben-
den Voraussetzungen vor, darf 
eine Erlaubnis für das Veran-
stalten von Glücksspielen im 
Sinne des § 9 Absatz 2 erteilt 
werden, wenn 

10.  
§ 10 wird wie folgt gefasst: 
„§ 10 

Erlaubnis für die Veranstal-
tung staatlichen Glücksspiels 
(1) Liegen die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 Satz 3 Num-
mern 1 bis 3 sowie die sich aus 
dem Glücksspielstaatsvertrag 
2021 ergebenden Vorausset-
zungen vor, darf eine Erlaubnis 
für das Veranstalten von 
Glücksspielen im Sinne des § 9 
Absatz 2 erteilt werden, wenn 

§ 10 

Erlaubnis für die Veranstal-
tung staatlichen Glücksspiels 

(1) Liegen die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 Satz 3 Num-
mern 1 bis 3 sowie die sich aus 
dem Glücksspielstaatsvertrag 
2021 ergebenden Vorausset-
zungen vor, darf eine Erlaubnis 
für das Veranstalten von 
Glücksspielen im Sinne des § 9 
Absatz 2 erteilt werden, wenn 

1.  1.  1.  
das Glücksspiel für die Sicher-
stellung eines ausreichenden 

1.  
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das Glücksspiel für die Sicher-
stellung eines ausreichenden 
Glücksspielangebots erforder-
lich ist, 

das Glücksspiel für die Sicher-
stellung eines ausreichenden 
Glücksspielangebots erforder-
lich ist, 

Glücksspielangebots erforder-
lich ist, 

das Glücksspiel für die Sicher-
stellung eines ausreichenden 
Glücksspielangebots erforder-
lich ist, 

2.  

bei der Einführung neuer 
Glücksspielangebote oder der 
Einführung neuer oder der er-
heblichen Erweiterung beste-
hender Vertriebswege für 
diese den Anforderungen des 
Artikels 1 § 9 Absatz 5 Erster 
GlüÄndStV genügt ist und 

2.  

bei der Einführung neuer 
Glücksspielangebote im Sinne 
des § 9 Absatz 2 Satz 1 Num-
mern 1 und 2 oder der Einfüh-
rung neuer oder der erhebli-
chen Erweiterung bestehender 
Vertriebswege für diese den 
Anforderungen des § 9 Absatz 
5 GlüStV 2021 genügt ist und 

2.  
bei der Einführung neuer im 
Sinne des § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummern 1 und 2 Glücksspiel-
angebote oder der Einführung 
neuer oder der erheblichen Er-
weiterung bestehender Ver-
triebswege für diese den Anfor-
derungen des § 9 Absatz 5 
GlüStV 2021 genügt ist und 

2.  

bei der Einführung neuer im 
Sinne des § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummern 1 und 2 Glücksspiel-
angebote oder der Einführung 
neuer oder der erheblichen Er-
weiterung bestehender Ver-
triebswege für diese den Anfor-
derungen des § 9 Absatz 5 
GlüStV 2021 genügt ist und 

3.  

ein Vertriebskonzept vorgelegt 
wird, das auch die in § 13 Ab-
satz 1 vorgesehene Begren-
zung der Annahmestellen zum 
Inhalt hat. 

3.  

ein Vertriebskonzept vorgelegt 
wird, das bezüglich der in § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
und 2 gennannten Lotterien 
auch die in § 13 Absatz 1 vor-
gesehene Begrenzung der An-
nahmestellen zum Inhalt hat 
beziehungsweise bezüglich 

3.  
ein Vertriebskonzept vorgelegt 
wird, das bezüglich der in § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 
2 gennannten Lotterien auch die 
in § 13 Absatz 1 vorgesehene 
Begrenzung der Annahmestel-
len zum Inhalt hat beziehungs-
weise bezüglich Online-Casino-

3.  

ein Vertriebskonzept vorgelegt 
wird, das bezüglich der in § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 
2 gennannten Lotterien auch die 
in § 13 Absatz 1 vorgesehene 
Begrenzung der Annahmestel-
len zum Inhalt hat beziehungs-
weise bezüglich Online-Casino-
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Online-Casinospiele eine Be-
grenzung der Anzahl der ange-
botenen Spiele beinhaltet. 

spiele eine Begrenzung der An-
zahl der angebotenen Spiele 
beinhaltet.  

spiele eine Begrenzung der An-
zahl der angebotenen Spiele 
beinhaltet. 

(2) Die Erlaubnis über die Ver-
anstaltung eines staatlichen 
Glücksspiels ist durch die zu-
ständige Behörde öffentlich be-
kannt zu machen. Im Falle län-
dereinheitlicher Erlaubnisse 
nach Artikel 1 § 9a Erster 
GlüÄndStV hat die in § 47 Ab-
satz 1 genannte Behörde die 
Erlaubnis der zuständigen Be-
hörde bekannt zu machen, 
wenn durch diese eine Be-
kanntmachung nicht erfolgt. 

(2) Die Erlaubnis über die Ver-
anstaltung eines staatlichen 
Glücksspiels ist durch die zu-
ständige Behörde öffentlich be-
kannt zu machen. Im Falle län-
dereinheitlicher Erlaubnisse 
nach § 9a GlüStV 2021 hat die 
in § 47 Absatz 1 genannte Be-
hörde die Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde bekannt zu 
machen, wenn durch diese 
eine Bekanntmachung nicht er-
folgt. 

(2) Die Erlaubnis über die Ver-
anstaltung eines staatlichen 
Glücksspiels ist durch die zu-
ständige Behörde öffentlich be-
kannt zu machen. Im Falle län-
dereinheitlicher Erlaubnisse 
nach § 9a GlüStV 2021 hat die 
in § 47 Absatz 1 genannte Be-
hörde die Erlaubnis der zustän-
digen Behörde bekannt zu ma-
chen, wenn durch diese eine 
Bekanntmachung nicht erfolgt. 
 

(2) Die Erlaubnis über die Ver-
anstaltung eines staatlichen 
Glücksspiels ist durch die zu-
ständige Behörde öffentlich be-
kannt zu machen. Im Falle län-
dereinheitlicher Erlaubnisse 
nach § 9a GlüStV 2021 hat die 
in § 47 Absatz 1 genannte Be-
hörde die Erlaubnis der zustän-
digen Behörde bekannt zu ma-
chen, wenn durch diese eine 
Bekanntmachung nicht erfolgt. 

§ 11 

Gewinnausschüttung 

Bei Glücksspielen im Sinne 
des § 9 Absatz 2, die nicht im 
ländereinheitlichen Verfahren 
gemäß Artikel 1 § 9a Erster 
GlüÄndStV erlaubt werden, 

§ 11 

Gewinnausschüttung 

Bei Glücksspielen im Sinne 
des § 9 Absatz 2, die nicht im 
ländereinheitlichen Verfahren 
gemäß § 9a GlüStV 2021 er-
laubt werden, sind nach Maß-
gabe der amtlich erlaubten 

11.  
§ 11 wird wie folgt gefasst: 
„§ 11  
Gewinnausschüttung 
Bei Glücksspielen im Sinne des 
§ 9 Absatz 2, die nicht im län-
dereinheitlichen Verfahren ge-
mäß § 9a GlüStV 2021 erlaubt 

§ 11 

Gewinnausschüttung 

Bei Glücksspielen im Sinne 
des § 9 Absatz 2, die nicht im 
ländereinheitlichen Verfahren 
gemäß § 9a GlüStV 2021 er-
laubt werden, sind nach Maß-
gabe der amtlich erlaubten 
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sind nach Maßgabe der amt-
lich erlaubten Teilnahmebedin-
gungen als Gewinn an die 
Spielteilnehmer zur Ausschüt-
tung zur Verfügung zu stellen: 

 

Teilnahmebedingungen als 
Gewinn an die Spielteilnehmer 
zur Ausschüttung zur Verfü-
gung zu stellen: 

werden, sind nach Maßgabe der 
amtlich erlaubten Teilnahmebe-
dingungen als Gewinn an die 
Spielteilnehmer zur Ausschüt-
tung zur Verfügung zu stellen: 

Teilnahmebedingungen als 
Gewinn an die Spielteilnehmer 
zur Ausschüttung zur Verfü-
gung zu stellen: 

1.  

bei Zahlenlotterien mindestens 
45 Prozent nach dem theoreti-
schen Gewinnplan, 

1.  

bei Zahlenlotterien mindestens 
45 Prozent nach dem theoreti-
schen Gewinnplan und 

1.  

bei Zahlenlotterien mindestens 
45 Prozent nach dem theoreti-
schen Gewinnplan und 

1.  

bei Zahlenlotterien mindestens 
45 Prozent nach dem theoreti-
schen Gewinnplan und 

2.  

bei Sportwetten im Jahresmit-
tel mindestens 50 Prozent und 

 

2. bei Losbrieflotterien mindes-
tens 40 Prozent der Spielein-
sätze. 

Bei Zusatzlotterien oder -aus-
spielungen hat der Gewinnplan 
mindestens ein Drittel der 
Spieleinsätze zur Ausschüt-
tung vorzusehen. Bearbei-
tungsgebühren und sonstige 
Kostenbeiträge der Spielteil-
nehmer sind nicht Bestandteil 
der Spieleinsätze. 

2.  

bei Losbrieflotterien mindestens 
40 Prozent der Spieleinsätze. 

Bei Zusatzlotterien oder -aus-
spielungen hat der Gewinnplan 
mindestens ein Drittel der 
Spieleinsätze zur Ausschüttung 
vorzusehen. Bearbeitungsge-
bühren und sonstige Kostenbei-
träge der Spielteilnehmer sind 
nicht Bestandteil der Spielein-
sätze.“ 

2.  

bei Losbrieflotterien mindestens 
40 Prozent der Spieleinsätze. 

Bei Zusatzlotterien oder -aus-
spielungen hat der Gewinnplan 
mindestens ein Drittel der 
Spieleinsätze zur Ausschüttung 
vorzusehen. Bearbeitungsge-
bühren und sonstige Kostenbei-
träge der Spielteilnehmer sind 
nicht Bestandteil der Spielein-
sätze. 
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3.  

bei Losbrieflotterien mindes-
tens 40 Prozent der Spielein-
sätze. 

Bei Zusatzlotterien oder -aus-
spielungen hat der Gewinnplan 
mindestens ein Drittel der 
Spieleinsätze zur Ausschüt-
tung vorzusehen. Bearbei-
tungsgebühren und sonstige 
Kostenbeiträge der Spielteil-
nehmer sind nicht Bestandteil 
der Spieleinsätze. 

  

 

  

§ 12 Reinerträge 

(1) Die Reinerträge aus den 
Glücksspielen, die das Land 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 
veranstaltet, stehen dem Land 
zu. Reinerträge sind die von 
den Spieleinsätzen nach Ab-
zug der Gewinnausschüttun-
gen an die Spielteilnehmer, der 
auf die Spielteilnahme entfal-
lenden Steuern und der Kosten 

§ 12 Reinerträge 

 (1) Die Reinerträge aus den 
Glücksspielen, die das Land 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 
veranstaltet, stehen dem Land 
zu. Reinerträge sind die von 
den Spieleinsätzen nach Ab-
zug der Gewinnausschüttun-
gen an die Spielteilnehmer, der 
auf die Spielteilnahme entfal-
lenden Steuern und der Kosten 

 § 12 Reinerträge 

 (1) Die Reinerträge aus den 
Glücksspielen, die das Land 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 ver-
anstaltet, stehen dem Land zu. 
Reinerträge sind die von den 
Spieleinsätzen nach Abzug der 
Gewinnausschüttungen an die 
Spielteilnehmer, der auf die 
Spielteilnahme entfallenden 
Steuern und der Kosten der 
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der Durchführung verbleiben-
den Beträge. 

(2) Aus den Reinerträgen der 
Glücksspiele, die das Land ge-
mäß § 9 Absatz 2 veranstaltet, 
wird ein gemeinsamer Wettmit-
telfonds gebildet. 

(3) Die Dotierung des Fonds 
erfolgt nach Maßgabe des je-
weiligen Staatshaushaltsplans. 
Die Mittel des Fonds sind nach 
näherer Bestimmung durch 
den jeweiligen Staatshaus-
haltsplan für die Förderung von 
Kultur und Sport sowie für so-
ziale Zwecke, insbesondere für 
Maßnahmen der Suchtpräven-
tion und -hilfe, zu verwenden. 
Soweit die Reinerträge die 
nach Satz 2 zweckgebunden 
zu verwendenden Mittel über-
steigen, werden sie zur allge-
meinen Deckung des Haus-
halts verwandt. 

der Durchführung verbleiben-
den Beträge. 

(2) Aus den Reinerträgen der 
Glücksspiele, die das Land ge-
mäß § 9 Absatz 2 veranstaltet, 
wird ein gemeinsamer Wettmit-
telfonds gebildet. 

(3) Die Dotierung des Fonds 
erfolgt nach Maßgabe des je-
weiligen Staatshaushaltsplans. 
Die Mittel des Fonds sind nach 
näherer Bestimmung durch 
den jeweiligen Staatshaus-
haltsplan für die Förderung von 
Kultur und Sport sowie für so-
ziale Zwecke, insbesondere für 
Maßnahmen der Suchtpräven-
tion und -hilfe, zu verwenden. 
Soweit die Reinerträge die 
nach Satz 2 zweckgebunden 
zu verwendenden Mittel über-
steigen, werden sie zur allge-
meinen Deckung des Haus-
halts verwandt. 

Durchführung verbleibenden 
Beträge. 

(2) Aus den Reinerträgen der 
Glücksspiele, die das Land ge-
mäß § 9 Absatz 2 veranstaltet, 
wird ein gemeinsamer Wettmit-
telfonds gebildet. 

(3) Die Dotierung des Fonds er-
folgt nach Maßgabe des jeweili-
gen Staatshaushaltsplans. Die 
Mittel des Fonds sind nach nä-
herer Bestimmung durch den je-
weiligen Staatshaushaltsplan für 
die Förderung von Kultur und 
Sport sowie für soziale Zwecke, 
insbesondere für Maßnahmen 
der Suchtprävention und -hilfe, 
zu verwenden. Soweit die Rein-
erträge die nach Satz 2 zweck-
gebunden zu verwendenden 
Mittel übersteigen, werden sie 
zur allgemeinen Deckung des 
Haushalts verwandt.  
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§ 13 

Annahmestellen 

(1) Die Zahl der Annahmestel-
len der mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftrag-
ten juristischen Person wird 
auf 3300 begrenzt. Bis zum 30. 
Juni 2013 ist die bestehende 
Anzahl der Annahmestellen 
auf diese Zahl zurückzuführen. 

§ 13 

Annahmestellen 

(1) Die Zahl der Annahmestel-
len der mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftrag-
ten juristischen Person wird 
auf 3 300 begrenzt.  

12.  

§ 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 

Annahmestellen 

(1) Die Zahl der Annahmestellen 
der mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels nach § 
9 Absatz 4 beauftragten juristi-
schen Person wird auf 3 300 
begrenzt. 

§ 13 

Annahmestellen 

(1) Die Zahl der Annahmestel-
len der mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragten 
juristischen Person wird auf 
3 300 begrenzt. 

 

(2) Die flächenmäßige Vertei-
lung der Annahmestellen ist an 
den Zielen des Artikels 1 § 1 
Erster GlüÄndStV auszurich-
ten. Die nähere Ausgestaltung 
ist vom Veranstalter oder der 
mit der Durchführung der 
Glücksspiele beauftragten ju-
ristischen Person in einem 
Konzept festzulegen. Das Kon-
zept hat sich insbesondere an 
der räumlichen Bevölkerungs-
struktur zu orientieren. Das 

(2) Die flächenmäßige Vertei-
lung der Annahmestellen ist an 
den Zielen des § 1 GlüStV 
2021 auszurichten. Die nähere 
Ausgestaltung ist vom Veran-
stalter oder der mit der Durch-
führung der Glücksspiele be-
auftragten juristischen Person 
in einem Konzept festzulegen. 
Das Konzept hat sich insbe-
sondere an der räumlichen Be-
völkerungsstruktur zu orientie-
ren. Das Vertriebskonzept ist 

(2) Die flächenmäßige Vertei-
lung der Annahmestellen ist an 
den Zielen des § 1 GlüStV 2021 
auszurichten. Die nähere Aus-
gestaltung ist vom Veranstalter 
oder der mit der Durchführung 
der Glücksspiele beauftragten 
juristischen Person in einem 
Konzept festzulegen. Das Kon-
zept hat sich insbesondere an 
der räumlichen Bevölkerungs-
struktur zu orientieren. Das Ver-
triebskonzept ist Voraussetzung 

(2) Die flächenmäßige Vertei-
lung der Annahmestellen ist an 
den Zielen des § 1 GlüStV 
2021 auszurichten. Die nähere 
Ausgestaltung ist vom Veran-
stalter oder der mit der Durch-
führung der Glücksspiele be-
auftragten juristischen Person 
in einem Konzept festzulegen. 
Das Konzept hat sich insbeson-
dere an der räumlichen Bevöl-
kerungsstruktur zu orientieren. 
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Vertriebskonzept ist Voraus-
setzung für die Erteilung einer 
Erlaubnis nach § 10 Absatz 1. 

Voraussetzung für die Ertei-
lung einer Erlaubnis nach § 10 
Absatz 1. 

für die Erteilung einer Erlaubnis 
nach § 10 Absatz 1. 
 

Das Vertriebskonzept ist Vo-
raussetzung für die Erteilung ei-
ner Erlaubnis nach § 10 Ab-
satz 1. 

(3) Der Betrieb einer Annah-
mestelle bedarf der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde. 
Der Antrag darf nur durch die 
mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels nach 
§ 9 Absatz 4 beauftragten ju-
ristischen Person gestellt wer-
den. Der Betrieb darf nur er-
laubt werden, wenn 

(3) Der Betrieb einer Annah-
mestelle bedarf der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde. 
Der Antrag darf nur durch die 
mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels nach 
§ 9 Absatz 4 beauftragten ju-
ristischen Person gestellt wer-
den. Der Betrieb darf nur er-
laubt werden, wenn 

(3) Der Betrieb einer Annahme-
stelle bedarf der Erlaubnis durch 
die zuständige Behörde. Der 
Antrag darf nur durch die mit der 
Durchführung des staatlichen 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 4 
beauftragten juristischen Person 
gestellt werden. Der Betrieb darf 
nur erlaubt werden, wenn 

(3) Der Betrieb einer Annah-
mestelle bedarf der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde. 
Der Antrag darf nur durch die 
mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels nach 
§ 9 Absatz 4 beauftragten ju-
ristischen Person gestellt wer-
den. Der Betrieb darf nur er-
laubt werden, wenn 

1.  

der Betreiber die für die Ab-
wicklung des Spielgeschäfts 
und des Zahlungsverkehrs er-
forderliche persönliche Zuver-
lässigkeit besitzt, 

1.  

die die Annahmestelle betrei-
bende Person die für die Ab-
wicklung des Spielgeschäfts 
und des Zahlungsverkehrs er-
forderliche persönliche Zuver-
lässigkeit besitzt, 

1.  
die die Annahmestelle betrei-
bende Person die für die Ab-
wicklung des Spielgeschäfts und 
des Zahlungsverkehrs erforderli-
che persönliche Zuverlässigkeit 
besitzt, 

1.  

die die Annahmestelle betrei-
bende Person die für die Ab-
wicklung des Spielgeschäfts 
und des Zahlungsverkehrs er-
forderliche persönliche Zuver-
lässigkeit besitzt,  

2.  2.  2.  2.  
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§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 
1, 2 Buchstaben a bis c und e 
sowie die Nummern 5 und 6 
erfüllt sind, 

3.  

der Betreiber sich nicht zu-
gleich auch als gewerblicher 
Spielvermittler betätigt, 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer1, 
2 Buchstaben a,b und d erfüllt 
sind, 

3.  

die die Annahmestelle betrei-
bende Person sich nicht zu-
gleich auch als gewerblicher 
Spielvermittler betätigt, 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 
2 Buchstaben a, b und d erfüllt 
sind, 

3.  

die die Annahmestelle betrei-
bende Person sich nicht zu-
gleich auch als gewerblicher 
Spielvermittler betätigt, 

 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 
2 Buchstaben a, b und d erfüllt 
sind, 

3.  

die die Annahmestelle betrei-
bende Person sich nicht zu-
gleich auch als gewerblicher 
Spielvermittler betätigt, 

4.  

die Annahmestelle nicht in ei-
nem Gebäudekomplex, in dem 
sich eine Spielbank oder eine 
Pferdewettvermittlungsstelle 
befindet, in einer Spielhalle, 
auf einer Pferderennbahn oder 
in Räumlichkeiten einer Gast-
stätte, in denen alkoholische 
Getränke ausgeschenkt wer-
den, sowie in sonstigen Räum-
lichkeiten einer Gaststätte, in 

4.  

die Annahmestelle nicht in ei-
nem Gebäudekomplex, in dem 
sich eine Spielbank oder eine 
Pferdewettvermittlungsstelle 
befindet, in einer Spielhalle, ei-
ner Wettvermittlungsstelle, auf 
einer Pferderennbahn oder in 
Räumlichkeiten einer Gast-
stätte, in denen alkoholische 
Getränke ausgeschenkt wer-
den, sowie in sonstigen Räum-
lichkeiten einer Gaststätte, in 
denen Geldspielgeräte aufge-

4. 

die Annahmestelle nicht in ei-
nem Gebäudekomplex, in dem 
sich eine Spielbank oder eine 
Pferdewettvermittlungsstelle be-
findet, in einer Spielhalle, einer 
Wettvermittlungsstelle, auf einer 
Pferderennbahn oder in Räum-
lichkeiten einer Gaststätte, in 
denen alkoholische Getränke 
ausgeschenkt werden, sowie in 
sonstigen Räumlichkeiten einer 
Gaststätte, in denen Geldspiel-
geräte aufgestellt werden oder 
in Räumlichkeiten, in denen 

4.  

die Annahmestelle nicht in ei-
nem Gebäudekomplex, in dem 
sich eine Spielbank oder eine 
Pferdewettvermittlungsstelle be-
findet, in einer Spielhalle, einer 
Wettvermittlungsstelle, auf einer 
Pferderennbahn oder in Räum-
lichkeiten einer Gaststätte, in 
denen alkoholische Getränke 
ausgeschenkt werden, sowie in 
sonstigen Räumlichkeiten einer 
Gaststätte, in denen Geldspiel-
geräte aufgestellt werden oder 
in Räumlichkeiten, in denen 
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denen Geldspielgeräte aufge-
stellt werden, betrieben wer-
den soll, 

 

stellt werden oder in Räumlich-
keiten, in denen Wasserpfeifen 
(Shishas) zum Konsum ange-
boten oder ausgegeben wer-
den, betrieben werden soll, 

Wasserpfeifen (Shishas) zum 
Konsum angeboten oder ausge-
geben werden, betrieben wer-
den soll, 

Wasserpfeifen (Shishas) zum 
Konsum angeboten oder ausge-
geben werden, betrieben wer-
den soll, 

5.  

die Annahmestelle nicht dem 
Konzept nach Absatz 2 zur Be-
grenzung der Anzahl der An-
nahmestellen zuwiderläuft und 
insbesondere nicht in Räum-
lichkeiten betrieben wird, die 
nach ihrer Lage, Beschaffen-
heit, Ausstattung und Eintei-
lung dem Ziel entgegenstehen, 
nur ein begrenztes Glücks-
spielangebot zuzulassen, und 

6.  

keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass durch die 
Erlaubnis aus anderen Grün-
den die öffentliche Sicherheit 

5.  

die Annahmestelle nicht dem 
Konzept nach Absatz 2 zur Be-
grenzung der Anzahl der An-
nahmestellen zuwiderläuft und 
insbesondere nicht in Räum-
lichkeiten betrieben wird, die 
nach ihrer Lage, Beschaffen-
heit, Ausstattung und Eintei-
lung dem Ziel entgegenstehen, 
nur ein begrenztes Glücks-
spielangebot zuzulassen, und 

6.  

keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass durch die Er-
laubnis aus anderen Gründen 
die öffentliche Sicherheit oder 

5.  

die Annahmestelle nicht dem 
Konzept nach Absatz 2 zur Be-
grenzung der Anzahl der An-An-
nahmestellen zuwiderläuft und 
insbesondere nicht in Räumlich-
keiten betrieben wird, die nach 
ihrer Lage, Beschaffenheit, Aus-
stattung und Einteilung dem Ziel 
entgegenstehen, nur ein be-
grenztes Glücksspielangebot 
zuzulassen, und 

6.  

keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass durch die Er-
laubnis aus anderen Gründen 
die öffentliche Sicherheit oder 

5.  

die Annahmestelle nicht dem 
Konzept nach Absatz 2 zur Be-
grenzung der Anzahl der An-
nahmestellen zuwiderläuft und 
insbesondere nicht in Räumlich-
keiten betrieben wird, die nach 
ihrer Lage, Beschaffenheit, 
Ausstattung und Einteilung dem 
Ziel entgegenstehen, nur ein 
begrenztes Glücksspielangebot 
zuzulassen, und 

6.  

keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass durch die Er-
laubnis aus anderen Gründen 
die öffentliche Sicherheit oder 
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oder Ordnung gefährdet wer-
den könnte. 

Ordnung gefährdet werden 
könnte. 

Ordnung gefährdet werden 
könnte. 

Ordnung gefährdet werden 
könnte. 

(4) Eine Annahmestelle darf 
nur in solche Glücksspiele ver-
mitteln, die nach diesem Ge-
setz erlaubt sind. Eine Vermitt-
lung in Sportwetten ist nur zu-
lässig, wenn es sich um solche 
des Veranstalters nach Artikel 
1 § 10 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV handelt. Während 
der Experimentierphase des 
Artikels 1 § 10 a Absatz 1 Ers-
ter GlüÄndStV und nach Ab-
lauf der in Artikel 1 § 29 Absatz 
1 Erster GlüÄndStV genannten 
Frist ist dies jedoch nur zuläs-
sig, wenn die mit der Durchfüh-
rung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 be-
auftragte juristische Person 
entweder selbst oder eine Ge-
sellschaft, an der sie beteiligt 
ist, Konzessionsnehmer im 

(4) Eine Annahmestelle darf 
nur in solche Glücksspiele ver-
mitteln, die nach diesem Ge-
setz erlaubt sind. Eine Vermitt-
lung von Sportwetten ist nur 
bis 30. Juni 2024 zulässig und 
nur dann, wenn die mit der 
Durchführung des staatlichen 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 
4 beauftragte juristische Per-
son entweder selbst oder eine 
Gesellschaft, an der sie betei-
ligt ist, die Erlaubnis gemäß §§ 
4a bis d GlüStV 2021 innehat.  

(4) Eine Annahmestelle darf nur 
solche Glücksspiele vermitteln, 
die nach diesem Gesetz erlaubt 
sind. Eine Vermittlung von 
Sportwetten ist nur bis 30. Juni 
2024 zulässig und nur dann, 
wenn die mit der Durchführung 
des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte 
juristische Person entweder 
selbst oder eine Gesellschaft, 
an der sie beteiligt ist, die Er-
laubnis gemäß §§ 4a bis d 
GlüStV 2021 innehat.“ 

 

(4) Eine Annahmestelle darf nur 
in solche Glücksspiele vermit-
teln, die nach diesem Gesetz 
erlaubt sind. Eine Vermittlung 
von Sportwetten ist nur bis 30. 
Juni 2024 zulässig und nur 
dann, wenn die mit der Durch-
führung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 beauf-
tragte juristische Person entwe-
der selbst oder eine Gesell-
schaft, an der sie beteiligt ist, 
die Erlaubnis gemäß §§ 4a bis 
d GlüStV 2021 innehat. 
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Sinne des Artikels 1 § 10 a Ab-
satz 2 Erster GlüÄndStV ist. 

Abschnitt 3: 

Lotterien 

 

Abschnitt 3: 

Lotterien 

Abschnitt 3: 

Lotterien 

Abschnitt 3: 

Lotterien 

§ 14 

Lotterien mit planmäßigen 
Jackpots 

In der Erlaubnis für Lotterien 
mit planmäßigen Jackpots (Ar-
tikel 1 § 22 Erster GlüÄndStV) 
kann die zuständige Behörde 
Vorgaben zu den Einsatzgren-
zen und zu dem Ausschluss 
von gesperrten Spielern tref-
fen. 

§ 14 

Lotterien mit planmäßigen 
Jackpots 

In der Erlaubnis für Lotterien 
mit planmäßigen Jackpots (§ 
22 GlüStV 2021) kann die zu-
ständige Behörde Vorgaben zu 
den Einzahlungsgrenzen und 
zu dem Ausschluss von ge-
sperrten Spielern treffen. 

13.  
In § 14 werden die Wörter „Arti-
kel 1 § 22 Erster GlüÄndStV“ 
durch die Angabe „§ 22 GlüStV 
2021“ und das Wort „Einsatz-
grenzen“ durch das Wort „Ein-
zahlungsgrenzen“ ersetzt. 
 

§ 14 

Lotterien mit planmäßigen 
Jackpots 

In der Erlaubnis für Lotterien 
mit planmäßigen Jackpots (§ 
22 GlüStV 2021) kann die zu-
ständige Behörde Vorgaben zu 
den Einzahlungsgrenzen und 
zu dem Ausschluss von ge-
sperrten Spielern treffen. 

§ 15 

Lotterien mit geringerem Ge-
fährdungspotential 

(1) Lotterien mit geringerem 
Gefährdungspotential dürfen 
nach den Bestimmungen des 

§ 15 

Lotterien mit geringerem Ge-
fährdungspotential 

(1) Lotterien mit geringerem 
Gefährdungspotential dürfen 
nach den Bestimmungen des 

14.  
§ 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „Artikels 1 Dritter Ab-
schnitt Erster GlüÄndStV“ durch 
die Wörter „Dritten Abschnitts 

§ 15 

Lotterien mit geringerem Ge-
fährdungspotential 

(1) Lotterien mit geringerem 
Gefährdungspotential dürfen 
nach den Bestimmungen des 



  

62 
 

Artikels 1 Dritter Abschnitt Ers-
ter GlüÄndStV auch anderen 
als den in Artikel 1 § 10 Absatz 
2 und 3 Erster GlüÄndStV Ge-
nannten erlaubt werden. 

Dritten Abschnitts GlüStV 2021 
auch anderen als den in § 10 
Abssätze 2 und 3 GlüStV 2021 
Genannten erlaubt werden. 

GlüStV 2021“ und die Wörter 
„Artikel 1 § 10 Absatz 2 und 3 
Erster GlüÄndStV“ durch die 
Wörter „§ 10 Absätze 2 und 3 
GlüStV 2021“ ersetzt. 
 

Dritten Abschnitts GlüStV 2021 
auch anderen als den in § 10 
Absätze 2 und 3 GlüStV 2021 
Genannten erlaubt werden. 

(2) Die Erlaubnis für Lotterien 
und Ausspielungen mit gerin-
gerem Gefährdungspotential 
kann für solche Veranstaltun-
gen allgemein erlaubt werden, 

1.  

die sich nicht über das Gebiet 
eines Stadt- oder Landkreises 
hinaus erstrecken, 

2.  

deren Spielplan einen Reiner-
trag von mindestens einem 
Drittel der Summe der zu ent-
richtenden Entgelte und eine 
Gewinnsumme von mindes-
tens 25 Prozent der Summe 

(2) Die Erlaubnis für Lotterien 
und Ausspielungen mit gerin-
gerem Gefährdungspotential 
kann für solche Veranstaltun-
gen allgemein erlaubt werden, 

1.  

die sich höchstens auf das Ge-
biet eines anliegenden Stadt- 
oder Landkreises hinaus er-
strecken, 

2.  

deren Spielplan einen Reiner-
trag von mindestens einem Drit-
tel der Summe der zu entrich-
tenden Entgelte und eine Ge-
winnsumme von mindestens 25 

 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 2 Satz 1wird die 
Nummer 1 wie folgt gefasst: 
„1.  die sich höchstens auf das 
Gebiet eines anliegenden Stadt- 
oder Landkreises hinaus erstre-
cken,“. 
 

 

 

 

(2) Die Erlaubnis für Lotterien 
und Ausspielungen mit geringe-
rem Gefährdungspotential kann 
für solche Veranstaltungen all-
gemein erlaubt werden, 

1.  

die sich höchstens auf das Ge-
biet eines anliegenden Stadt- o-
der Landkreises hinaus erstre-
cken, 

2.  

deren Spielplan einen Reiner-
trag von mindestens einem 
Drittel der Summe der zu ent-
richtenden Entgelte und eine 
Gewinnsumme von mindestens 
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der zu entrichtenden Entgelte 
vorsieht, 

3.  

deren Reinertrag ausschließ-
lich und unmittelbar für be-
stimmte gemeinnützige, kirchli-
che oder mildtätige Zwecke 
verwendet wird, 

4.  

bei denen die Summe der zu 
entrichtenden Entgelte den Be-
trag von 40 000 Euro nicht 
übersteigt und 

5.  

bei denen der Losverkauf oder 
der Vertriebszeitraum die 
Dauer von zwei Monaten nicht 
überschreitet. 

Die allgemeine Erlaubnis nach 
Satz 1 kann abweichend von 
Artikel 1 § 4 Absatz 3 Satz 2, § 
5 Absatz 1 und 2, §§ 6, 7, 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 

Prozent der Summe der zu ent-
richtenden Entgelte vorsieht, 

3.  

deren Reinertrag ausschließlich 
und unmittelbar für bestimmte 
gemeinnützige, kirchliche oder 
mildtätige Zwecke verwendet 
wird, 

4.  

bei denen die Summe der zu 
entrichtenden Entgelte den Be-
trag von 40 000 Euro nicht 
übersteigt und 

5.  

bei denen der Losverkauf oder 
der Vertriebszeitraum die 
Dauer von drei Monaten nicht 
überschreitet. 

Die allgemeine Erlaubnis nach 
Satz 1 kann abweichend von § 
4 Absatz 3 Satz 2, §§ 6, 7, 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird in 
Nummer 5 das Wort „zwei“ 
durch das Wort „drei“ ersetzt. 

 

d) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt 
gefasst:  

„Die allgemeine Erlaubnis nach 
Satz 1 kann abweichend von § 
4 Absatz 3 Satz 2, §§ 6, 7, 14 

25 Prozent der Summe der zu 
entrichtenden Entgelte vorsieht, 

3.  

deren Reinertrag ausschließlich 
und unmittelbar für bestimmte 
gemeinnützige, kirchliche oder 
mildtätige Zwecke verwendet 
wird, 

4.  

bei denen die Summe der zu 
entrichtenden Entgelte den Be-
trag von 40 000 Euro nicht 
übersteigt und 

5.  

bei denen der Losverkauf oder 
der Vertriebszeitraum die 
Dauer von drei Monaten nicht 
überschreitet. 

Die allgemeine Erlaubnis nach 
Satz 1 kann abweichend von 
§ 4 Absatz 3 Satz 2, §§ 6, 7, 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
§ 15 Absatz 1 Sätze 4 und 5, 
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15 Absatz 1 Sätze 4 und 5, Ab-
satz 3 Satz 2 und § 17 Erster 
GlüÄndStV erteilt werden. 

15 Absatz 1 Sätze 4 und 5, Ab-
satz 3 Satz 2 und § 17 GlüStV 
2021 erteilt werden. 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 15 
Absatz 1 Sätze 4 und 5, Absatz 
3 Satz 2 und § 17 GlüStV 2021 
erteilt werden.“ 

Absatz 3 Satz 2 und § 17 
GlüStV 2021 erteilt werden. 

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist 
zu befristen. Sie kann die 
Pflicht zur Anzeige einer vor-
gesehenen Veranstaltung bei 
der zuständigen Behörde be-
gründen. 

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist 
zu befristen. Sie kann die 
Pflicht zur Anzeige einer vor-
gesehenen Veranstaltung bei 
der zuständigen Behörde be-
gründen. 

 (3) Die allgemeine Erlaubnis ist 
zu befristen. Sie kann die 
Pflicht zur Anzeige einer vorge-
sehenen Veranstaltung bei der 
zuständigen Behörde begrün-
den. 

§ 16 

Maßnahmen bei allgemein 
erlaubten Veranstaltungen 

(1) Die zuständige Behörde 
kann für eine allgemein er-
laubte Veranstaltung im Einzel-
fall Auflagen und Bedingungen 
erteilen. 

(2) Die zuständige Behörde 
kann eine allgemein erlaubte 
Veranstaltung im Einzelfall un-
tersagen, wenn 

1.  

§ 16 

Maßnahmen bei allgemein 
erlaubten Veranstaltungen 

(1) Die zuständige Behörde 
kann für eine allgemein er-
laubte Veranstaltung im Einzel-
fall Auflagen und Bedingungen 
erteilen. 

(2) Die zuständige Behörde 
kann eine allgemein erlaubte 
Veranstaltung im Einzelfall un-
tersagen, wenn 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  

§ 16 

Maßnahmen bei allgemein er-
laubten Veranstaltungen 

(1) Die zuständige Behörde 
kann für eine allgemein er-
laubte Veranstaltung im Einzel-
fall Auflagen und Bedingungen 
erteilen. 

(2) Die zuständige Behörde 
kann eine allgemein erlaubte 
Veranstaltung im Einzelfall un-
tersagen, wenn 

1.  
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gegen Vorschriften des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages oder dieses Geset-
zes oder gegen wesentliche 
Bestimmungen der allgemei-
nen Erlaubnis verstoßen wird, 

2.  

die Gefahr besteht, dass durch 
die Veranstaltung oder durch 
die Verwendung des Reiner-
trags die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gestört wird, o-
der 

3.  

keine Gewähr für die ord-
nungsgemäße Durchführung 
der Veranstaltung oder für die 
zweckentsprechende Verwen-
dung des Reinertrags gegeben 
ist. 

gegen Vorschriften des  
Glücksspielstaatsvertrages 
2021 oder dieses Gesetzes o-
der gegen wesentliche Bestim-
mungen der allgemeinen Er-
laubnis verstoßen wird, 

2.  

die Gefahr besteht, dass durch 
die Veranstaltung oder durch 
die Verwendung des Reiner-
trags die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gestört wird, o-
der 

3.  

keine Gewähr für die ord-
nungsgemäße Durchführung 
der Veranstaltung oder für die 
zweckentsprechende Verwen-
dung des Reinertrags gegeben 
ist. 

In § 16 Absatz 2 Nummer 1 
werden die Wörter „Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsver-
trages“ durch die Angabe 
„Glücksspielstaatsvertrages 
2021“ ersetzt. 
 

gegen Vorschriften des Glücks-
spielstaatsvertrages 2021 oder 
dieses Gesetzes oder gegen 
wesentliche Bestimmungen der 
allgemeinen Erlaubnis versto-
ßen wird, 

2.  

die Gefahr besteht, dass durch 
die Veranstaltung oder durch 
die Verwendung des Reiner-
trags die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gestört wird, o-
der 

3.  

keine Gewähr für die ordnungs-
gemäße Durchführung der Ver-
anstaltung oder für die zweck-
entsprechende Verwendung 
des Reinertrags gegeben ist. 

§ 17 

Gewinnsparen 

§ 17 

Gewinnsparen 

16.  
§ 17 wird wie folgt geändert: 
 

§ 17 

Gewinnsparen 
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(1) Bei der Lotterie in der Form 
des Gewinnsparens handelt es 
sich um einen auf eine ge-
wisse Dauer angelegten Ver-
trag, der sich aus einem Spar-
vertrag und einem Lotteriever-
trag zusammensetzt. Der Er-
werb der Lose hat im Monat 
vor der Auslosung, an der die 
Lose teilnehmen, zu erfolgen. 

(1) Bei der Lotterie in der Form 
des Gewinnsparens handelt es 
sich um einen auf eine ge-
wisse Dauer angelegten Ver-
trag, der sich aus einem Spar-
vertrag und einem Lotteriever-
trag zusammensetzt. Der Er-
werb der Lose hat im Monat 
vor der Auslosung, an der die 
Lose teilnehmen, zu erfolgen. 
Die Lotterie in Form des Ge-
winnsparens stellt eine Lotterie 
mit geringerem Gefährdungs-
potential nach § 15 dar. 

 
 
 
 
 
 
 
a) Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 
„Die Lotterie in Form des Ge-
winnsparens stellt eine Lotterie 
mit geringerem Gefährdungspo-
tential nach § 15 dar.“ 
 

(1) Bei der Lotterie in der Form 
des Gewinnsparens handelt es 
sich um einen auf eine gewisse 
Dauer angelegten Vertrag, der 
sich aus einem Sparvertrag und 
einem Lotterievertrag zusam-
mensetzt. Der Erwerb der Lose 
hat im Monat vor der Auslo-
sung, an der die Lose teilneh-
men, zu erfolgen. Die Lotterie 
in Form des Gewinnsparens 
stellt eine Lotterie mit geringe-
rem Gefährdungspotential nach 
§ 15 dar. 

(2) Die Sparanteile der Ge-
winnsparlose dürfen nur zu ei-
nem einzigen im Voraus be-
stimmten Termin im Jahr aus-
bezahlt werden. Abweichend 
hiervon kann auch eine mehr-
malige oder monatliche Aus-
zahlung der Sparanteile im 
Lauf eines Jahres erfolgen. In 
diesem Fall darf der Sparanteil 

(2) Die Sparanteile der Ge-
winnsparlose dürfen nur zu ei-
nem einzigen im Voraus be-
stimmten Termin im Jahr aus-
bezahlt werden. Abweichend 
hiervon kann auch eine mehr-
malige oder monatliche Aus-
zahlung der Sparanteile im 
Lauf eines Jahres erfolgen. In 
diesem Fall darf der Sparanteil 

 

 

 

 

 

 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird das 
Wort „Spareinlage“ durch das 
Wort „Einlage“ ersetzt. 

(2) Die Sparanteile der Gewinn-
sparlose dürfen nur zu einem 
einzigen im Voraus bestimmten 
Termin im Jahr ausbezahlt wer-
den. Abweichend hiervon kann 
auch eine mehrmalige oder mo-
natliche Auszahlung der Spara-
nteile im Lauf eines Jahres er-
folgen. In diesem Fall darf der 
Sparanteil aber nur einer Ein-
lage gutgeschrieben werden, 
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aber nur einer Spareinlage gut-
geschrieben werden, die nicht 
dem Zahlungsverkehr dient. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 
Satz 2 sind Gewinnsparer, die 
über ihren Sparanteil regelmä-
ßig unmittelbar nach der Gut-
schrift verfügen, vom Gewinn-
sparen auszuschließen. Dies 
ist im Sozialkonzept zu berück-
sichtigen. 

aber nur einer Einlage gutge-
schrieben werden, die nicht 
dem Zahlungsverkehr dient. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 
Satz 2 sind Gewinnsparer, die 
über ihren Sparanteil regelmä-
ßig unmittelbar nach der Gut-
schrift verfügen, vom Gewinn-
sparen auszuschließen. Dies 
ist im Sozialkonzept zu berück-
sichtigen. 

 die nicht dem Zahlungsverkehr 
dient. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 
Satz 2 sind Gewinnsparer, die 
über ihren Sparanteil regelmä-
ßig unmittelbar nach der Gut-
schrift verfügen, vom Gewinn-
sparen auszuschließen. Dies ist 
im Sozialkonzept zu berück-
sichtigen. 

§ 18 

Gewerbliche Spielvermitt-
lung 

(1) Eine Erlaubnis zur gewerb-
lichen Spielvermittlung darf un-
ter den Voraussetzungen des 
§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 
1 bis 3 sowie Nummern 5 und 
6 nur erteilt werden, wenn die 
Vermittlung den Zielen des 
Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrages nicht zuwider-
läuft und den Bestimmungen 

§ 18 

Gewerbliche Spielvermitt-
lung 

(1) Eine Erlaubnis zur gewerbli-
chen Spielvermittlung darf 
durch die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde aus-
schließlich für das Gebiet von 
Baden-Württemberg unter den 
Voraussetzungen des § 2 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 3 
nur erteilt werden, wenn die 
Vermittlung den Zielen des 

17.  
§ 18 wird wie folgt gefasst: 
„§ 18 

Gewerbliche Spielvermittlung 
(1) Eine Erlaubnis zur gewerbli-
chen Spielvermittlung darf 
durch die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde aus-
schließlich für das Gebiet von 
Baden-Württemberg unter den 
Voraussetzungen des § 2 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 3 
sowie nur erteilt werden, wenn 

§ 18 

Gewerbliche Spielvermittlung  

(1) Eine Erlaubnis zur gewerbli-
chen Spielvermittlung darf 
durch die zuständige Glücks-
spielaufsichtsbehörde aus-
schließlich für das Gebiet von 
Baden-Württemberg unter den 
Voraussetzungen des § 2 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 3 
sowie nur erteilt werden, wenn 
die Vermittlung den Zielen des 
Glücksspielstaatsvertrages 
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dieses Gesetzes entspricht. 
Insbesondere darf die Vermitt-
lung nur erlaubt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Arti-
kels 1 § 19 Erster GlüÄndStV 
vorliegen und 

 

Glücksspielstaatsvertrages 
2021 nicht zuwiderläuft und den 
Bestimmungen dieses Geset-
zes entspricht. Insbesondere 
darf die Vermittlung nur erlaubt 
werden, wenn die Vorausset-
zungen des § 19 GlüStV 2021 
vorliegen und 

die Vermittlung den Zielen des 
Glücksspielstaatsvertrages 
2021 nicht zuwiderläuft und den 
Bestimmungen dieses Geset-
zes entspricht. Insbesondere 
darf die Vermittlung nur erlaubt 
werden, wenn die Vorausset-
zungen des § 19 GlüStV 2021 
vorliegen und 
 

2021 nicht zuwiderläuft und den 
Bestimmungen dieses Geset-
zes entspricht. Insbesondere 
darf die Vermittlung nur erlaubt 
werden, wenn die Vorausset-
zungen des § 19 GlüStV 2021 
vorliegen und 

1.  

der Vermittler die für diese Tä-
tigkeit erforderliche Zuverläs-
sigkeit in persönlicher, sachli-
cher und wirtschaftlicher Hin-
sicht besitzt, 

2.  

der Vermittler seine Verträge 
mit dem Veranstalter und mit 
dem Treuhänder vorgelegt hat 
und sich daraus keine Beden-
ken ergeben, 

3.  

1.  

der Vermittler die für diese Tä-
tigkeit erforderliche Zuverläs-
sigkeit in persönlicher, sachli-
cher und wirtschaftlicher Hin-
sicht besitzt, 

2.  

der Vermittler seine Verträge 
mit dem Veranstalter und mit 
dem Treuhänder vorgelegt hat 
und sich daraus keine Beden-
ken ergeben, 

3.  

1.  

der Vermittler die für diese Tä-
tigkeit erforderliche Zuverlässig-
keit in persönlicher, sachlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht be-
sitzt, 

2.  

der Vermittler seine Verträge mit 
dem Veranstalter und mit dem 
Treuhänder vorgelegt hat und 
sich daraus keine Bedenken er-
geben, 

3.  

1.  

der Vermittler die für diese Tä-
tigkeit erforderliche Zuverläs-
sigkeit in persönlicher, sachli-
cher und wirtschaftlicher Hin-
sicht besitzt, 

2.  

der Vermittler seine Verträge 
mit dem Veranstalter und mit 
dem Treuhänder vorgelegt hat 
und sich daraus keine Beden-
ken ergeben, 

3.  
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in einem Konzept die Art und 
Weise des Vertriebs offenge-
legt wird, 

in einem Konzept die Art und 
Weise des Vertriebs offenge-
legt wird, 

in einem Konzept die Art und 
Weise des Vertriebs offengelegt 
wird, 

 

in einem Konzept die Art und 
Weise des Vertriebs offenge-
legt wird, 

 

4.  

der Vermittler seine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
vorgelegt hat und sich daraus 
keine Bedenken ergeben, 

5.  

nur in nach diesem Gesetz er-
laubte Glücksspiele vermittelt 
wird (§ 2 Absatz 3), 

6.  

die Geschäftsbeziehungen mit 
den Spielern so gestaltet sind, 
dass sämtliche angefallenen 
Gewinne einschließlich Sach-
gewinne oder Rundungsdiffe-
renzen an die Spieler ausbe-
zahlt werden, und 

7.  

4.  

der Vermittler seine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
vorgelegt hat und sich daraus 
keine Bedenken ergeben, 

5.  

nur in nach diesem Gesetz er-
laubte Glücksspiele vermittelt 
wird (§ 2 Absatz 3), 

6.  

die Geschäftsbeziehungen mit 
den Spielern so gestaltet sind, 
dass sämtliche angefallenen 
Gewinne einschließlich Sachge-
winne oder Rundungsdifferen-
zen an die Spieler ausbezahlt 
werden, und 

7.  

4. 

der Vermittler seine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen  

vorgelegt hat und sich daraus 
keine Bedenken ergeben, 

5.  

nur in nach diesem Gesetz er-
laubte Glücksspiele vermittelt 
wird (§ 2 Absatz 3), 

6.  

die Geschäftsbeziehungen mit 
den Spielern so gestaltet sind, 
dass sämtliche angefallenen 
Gewinne einschließlich Sachge-
winne oder Rundungsdifferen-
zen an die Spieler ausbezahlt 
werden, und 

7.  

4.  

der Vermittler seine allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
vorgelegt hat und sich daraus 
keine Bedenken ergeben, 

5.  

nur in nach diesem Gesetz er-
laubte Glücksspiele vermittelt 
wird (§ 2 Absatz 3), 

6.  

die Geschäftsbeziehungen mit 
den Spielern so gestaltet sind, 
dass sämtliche angefallenen Ge-
winne einschließlich Sachge-
winne oder Rundungsdifferen-
zen an die Spieler ausbezahlt 
werden, und 

7.  
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auch sonst keine Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, 
dass durch die Vermittlung die 
öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet oder sonstige 
öffentliche Belange beeinträch-
tigt werden können. 

Im Antrag und in der Erlaubnis 
sind die Produkte, die der ge-
werbliche Spielvermittler ver-
mitteln will, einschließlich der 
hierfür erhobenen Preise konk-
ret zu bezeichnen. 

auch sonst keine Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, 
dass durch die Vermittlung die 
öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet oder sonstige 
öffentliche Belange beeinträch-
tigt werden können. 

Im Antrag und in der Erlaubnis 
sind die Produkte, die der ge-
werbliche Spielvermittler ver-
mitteln will, einschließlich der 
hierfür erhobenen Preise konk-
ret zu bezeichnen. 

auch sonst keine Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 
durch die Vermittlung die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung 
gefährdet oder sonstige öffentli-
che Belange beeinträchtigt wer-
den können. 

Im Antrag und in der Erlaubnis 
sind die Produkte, die der ge-
werbliche Spielvermittler vermit-
teln will, einschließlich der hier-
für erhobenen Preise konkret zu 
bezeichnen. 

auch sonst keine Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass 
durch die Vermittlung die öf-
fentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet oder sonstige 
öffentliche Belange beeinträch-
tigt werden können. 

Im Antrag und in der Erlaubnis 
sind die Produkte, die der ge-
werbliche Spielvermittler ver-
mitteln will, einschließlich der 
hierfür erhobenen Preise konk-
ret zu bezeichnen. 

(2) Jede nicht rein redaktio-
nelle Änderung der Geschäfts-
bedingungen bedarf der Er-
laubnis. 

(2) Jede nicht rein redaktio-
nelle Änderung der Geschäfts-
bedingungen bedarf der Er-
laubnis. 

(2) Jede nicht rein redaktionelle 
Änderung der Geschäftsbedin-
gungen bedarf der Erlaubnis. 

(2) Jede nicht rein redaktionelle 
Änderung der Geschäftsbedin-
gungen bedarf der Erlaubnis. 

(3) Der gewerbliche Spielver-
mittler ist verpflichtet, der zu-
ständigen Behörde innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende 
eines jeden Geschäftsjahrs ei-
nen von einem Wirtschaftsprü-
fer geprüften Jahresabschluss 

(3) 

Zum Nachweis der 
Weiterleitung von mindestens 
zwei Drittel der von den 
Spielern vereinnahmten 
Beträge für die Teilnahme am 
Spiel an den Veranstalter (§ 19 

(3) Zum Nachweis der 
Weiterleitung von mindestens 
zwei Drittel der von den Spielern 
vereinnahmten Beträge für die 
Teilnahme am Spiel an den 
Veranstalter (§ 19 Abs. 1 
GlüStV 2021) hat der 

(3) Zum Nachweis der 
Weiterleitung von mindestens 
zwei Drittel der von den 
Spielern vereinnahmten 
Beträge für die Teilnahme am 
Spiel an den Veranstalter (§ 19 
Abs. 1 GlüStV 2021) hat der 
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nebst Lagebericht und den 
Prüfungsbericht des Wirt-
schaftsprüfers vorzulegen. Die-
ser Bericht hat auch einen 
Sonderbericht über das Ver-
hältnis zum Treuhänder und 
die Verwendung angefallener 
Sachgewinne, der nicht abge-
holten oder nicht zustellbaren 
Gewinne sowie von Rundungs-
differenzen bei der Auszahlung 
an die Spieler sowie Teilneh-
mer von Spielgemeinschaften 
zu enthalten. Die Kosten trägt 
die die Erlaubnis innehabende 
Person. 

 

Abs. 1 GlüStV 2021) hat der 
gewerbliche Spielvermittler, 
der ausschließlich auf dem 
Gebiet des Landes Baden-
Württemberg gewerbliche 
Spielvermittlung betreibt, der 
zuständigen Behörde innerhalb 
von sechs Monaten nach dem 
Ende eines jeden Geschäfts-
jahrs eine Bestätigung eines 
Angehörigen eines rechts- o-
der steuerberatenden Berufs 
vorzulegen. Ferner hat er ei-
nen von einem Wirtschaftsprü-
fer geprüften und bestätigten 
Jahresabschluss nebst Lage-
bericht und den Prüfungsbe-
richt des Wirtschaftsprüfers 
vorzulegen. Darüber hinaus ist 
ein Nachweis über die Verwen-
dung nicht abgeholter oder 
nicht zustellbarer Gewinne so-
wie von Rundungsdifferenzen 
bei der Auszahlung an die 
Spieler sowie Teilnehmer von 

gewerbliche Spielvermittler, der 
ausschließlich auf dem Gebiet 
des Landes Baden-Württemberg 
gewerbliche Spielvermittlung 
betreibt, der zuständigen Be-
hörde innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende eines jeden 
Geschäftsjahrs eine Bestätigung 
eines Angehörigen eines rechts- 
oder steuerberatenden Berufs 
vorzulegen. Ferner hat er einen 
von einem Wirtschaftsprüfer ge-
prüften und bestätigten Jahres-
abschluss nebst Lagebericht 
und den Prüfungsbericht des 
Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 
Darüber hinaus ist ein Nachweis 
über die Verwendung nicht ab-
geholter oder nicht zustellbarer 
Gewinne sowie von Rundungs-
differenzen bei der Auszahlung 
an die Spieler sowie Teilnehmer 
von Spielgemeinschaften vorzu-
legen, der ebenfalls durch einen 

gewerbliche Spielvermittler, der 
ausschließlich auf dem Gebiet 
des Landes Baden-
Württemberg gewerbliche 
Spielvermittlung betreibt, der 
zuständigen Behörde innerhalb 
von sechs Monaten nach dem 
Ende eines jeden Geschäfts-
jahrs eine Bestätigung eines 
Angehörigen eines rechts- oder 
steuerberatenden Berufs vorzu-
legen. Ferner hat er einen von 
einem Wirtschaftsprüfer geprüf-
ten und bestätigten Jahresab-
schluss nebst Lagebericht und 
den Prüfungsbericht des Wirt-
schaftsprüfers vorzulegen. Dar-
über hinaus ist ein Nachweis 
über die Verwendung nicht ab-
geholter oder nicht zustellbarer 
Gewinne sowie von Rundungs-
differenzen bei der Auszahlung 
an die Spieler sowie Teilneh-
mer von Spielgemeinschaften 
vorzulegen, der ebenfalls durch 
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Spielgemeinschaften vorzule-
gen, der ebenfalls durch einen 
sachverständigen Dritten zu 
bestätigen ist. Beide Nach-
weise sind bis zum 30. Sep-
tember des jeweiligen Kalen-
derjahres vorzulegen. Die Kos-
ten trägt die die Erlaubnis inne-
habende Person. 

sachverständigen Dritten zu be-
stätigen ist. Beide Nachweise 
sind bis zum 30. September des 
jeweiligen Kalenderjahres vorzu-
legen. Die Kosten trägt die die 
Erlaubnis innehabende Person.“ 

 

einen sachverständigen Dritten 
zu bestätigen ist. Beide Nach-
weise sind bis zum 30. Septem-
ber des jeweiligen Kalenderjah-
res vorzulegen. Die Kosten 
trägt die die Erlaubnis inneha-
bende Person. 

 

(4) Gewerbliche Spielvermittler 
und beauftragte Dritte im Sinne 
des Artikels 1 § 3 Absatz 6 
Erster GlüÄndStV sind ver-
pflichtet, vor Vertragsschluss 
die Spieler schriftlich oder 
elektronisch und verständlich 
im Zusammenhang darauf hin-
zuweisen, wie viel von dem 
Spielerentgelt als Weiterlei-
tungsbetrag an den Veranstal-
ter abgeführt wird und welchen 
Betrag der gewerbliche Spiel-
vermittler für sich behält. Un-
verzüglich nach Vermittlung 

(4) Gewerbliche Spielvermittler 
und beauftragte Dritte im 
Sinne des  2021 sind verpflich-
tet, vor Vertragsschluss die 
Spieler schriftlich oder elektro-
nisch und verständlich im Zu-
sammenhang darauf hinzuwei-
sen, wie viel von dem Spieler-
entgelt als Weiterleitungsbe-
trag an den Veranstalter abge-
führt wird und welchen Betrag 
der gewerbliche Spielvermittler 
für sich behält. Unverzüglich 

(4) Gewerbliche Spielvermittler 
und beauftragte Dritte im Sinne 
des § 3 Absatz 8 GlüStV 
2021 sind verpflichtet, vor Ver-
tragsschluss die Spieler schrift-
lich oder elektronisch und ver-
ständlich im Zusammenhang 
darauf hinzuweisen, wie viel 
von dem Spielerentgelt als Wei-
terleitungsbetrag an den Veran-
stalter abgeführt wird und wel-
chen Betrag der gewerbliche 
Spielvermittler für sich behält. 
Unverzüglich nach Vermittlung 

(4) Gewerbliche Spielvermittler 
und beauftragte Dritte im Sinne 
des § 3 Absatz 8 GlüStV 
2021 sind verpflichtet, vor Ver-
tragsschluss die Spieler schrift-
lich oder elektronisch und ver-
ständlich im Zusammenhang 
darauf hinzuweisen, wie viel 
von dem Spielerentgelt als 
Weiterleitungsbetrag an den 
Veranstalter abgeführt wird und 
welchen Betrag der gewerbli-
che Spielvermittler für sich be-

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/v3o/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Gl%C3%BCStVtrBW2021pP3&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/v3o/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Gl%C3%BCStVtrBW2021pP3&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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des Spielauftrags besteht die 
Verpflichtung, 

nach Vermittlung des Spielauf-
trags besteht die Verpflich-
tung, 

des Spielauftrags besteht die 
Verpflichtung, 

hält. Unverzüglich nach Ver-
mittlung des Spielauftrags be-
steht die Verpflichtung, 

1. 

dem Spielteilnehmer verbind-
lich den Veranstalter zu benen-
nen, 

2. 

auf die Teilnahmebedingungen 
dieses Veranstalters ausdrück-
lich hinzuweisen und 

3. 

die Kenntnisnahme der Teil-
nahmebedingungen dieses 
Veranstalters in zumutbarer 
Weise zu ermöglichen. 

1. 

dem Spielteilnehmer verbind-
lich den Veranstalter zu benen-
nen, 

2. 

auf die Teilnahmebedingungen 
dieses Veranstalters ausdrück-
lich hinzuweisen und 

3. 

die Kenntnisnahme der Teil-
nahmebedingungen dieses 
Veranstalters in zumutbarer 
Weise zu ermöglichen. 

1. 

dem Spielteilnehmer verbind-
lich den Veranstalter zu benen-
nen, 

2. 

auf die Teilnahmebedingungen 
dieses Veranstalters ausdrück-
lich hinzuweisen und 

3. 

die Kenntnisnahme der Teilnah-
mebedingungen dieses Veran-
stalters in zumutbarer Weise zu 
ermöglichen. 

1. 

dem Spielteilnehmer verbind-
lich den Veranstalter zu benen-
nen, 

2. 

auf die Teilnahmebedingungen 
dieses Veranstalters ausdrück-
lich hinzuweisen und 

3. 

die Kenntnisnahme der Teil-
nahmebedingungen dieses 
Veranstalters in zumutbarer 
Weise zu ermöglichen. 

(5) Örtliche Verkaufsstellen ge-
werblicher Spielvermittler sind 
nicht zulässig. 

(5) Örtliche Verkaufsstellen 
gewerblicher Spielvermittler 
sind nicht zulässig. 

(5) Örtliche Verkaufsstellen ge-
werblicher Spielvermittler sind 
nicht zulässig. 

(5) Örtliche Verkaufsstellen ge-
werblicher Spielvermittler sind 
nicht zulässig. 

 (6) Absätze 3 und 5 gelten auch 
für gewerbliche Spielvermittler, 
die gemäß § 19 Absatz 2 

(6) Absätze 3 und 5 gelten auch 
für gewerbliche Spielvermittler, 
die gemäß § 19 Absatz 2 

(6) Absätze 3 und 5 gelten auch 
für gewerbliche Spielvermittler, 
die gemäß § 19 Abs. 2 GlüStV 
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GlüStV 2021 von der im gebün-
delten Verfahren zentral zustän-
digen Behörde die Erlaubnis er-
halten. 

GlüStV 2021 von der im gebün-
delten Verfahren zentral zustän-
digen Behörde die Erlaubnis er-
halten.“ 

2021 von der im gebündelten 
Verfahren zentral zuständigen 
Behörde die Erlaubnis erhalten. 

§ 19 

Lotterieeinnehmer 

(1) Die Lotterieeinnahme darf 
nur in solche Klassenlotterien 
erfolgen, die nach dem Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrag erlaubt sind. 

 

§ 19 

Lotterieeinnehmer 

(1) In Baden-Württemberg sind 
nur Verkaufsstellen der GKL 
Gemeinsamen Klassenlotterie 
der Länder (GKL) zulässig. An-
dere Glücksspiele als die, die 
von der GKL aufgrund einer 
Erlaubnis angeboten werden, 

dürfen in der Verkaufsstelle 
nicht vermittelt werden.  

18.  
§ 19 wird wie folgt gefasst: 
„§ 19 
Lotterieeinnehmer 
(1) In Baden-Württemberg sind 
nur Verkaufsstellen der GKL 
Gemeinsamen Klassenlotterie 
der Länder (GKL) zulässig. An-
dere Glücksspiele als die, die 
von der GKL aufgrund einer Er-
laubnis angeboten werden, dür-
fen in der Verkaufsstelle nicht 
vermittelt werden. 

 
 

§ 19 

Lotterieeinnehmer 

(1) In Baden-Württemberg sind 
nur Verkaufsstellen der GKL 
Gemeinsamen Klassenlotterie 
der Länder (GKL) zulässig. An-
dere Glücksspiele als die, die 
von der GKL aufgrund einer Er-
laubnis angeboten werden, dür-
fen in der Verkaufsstelle nicht 
vermittelt werden.  

 

(2) Eine Erlaubnis zur Lotterie-
einnahme darf unter den Vo-
raussetzungen des § 2 Absatz 

(2)  

Die Antragstellung für mehrere 
Verkaufsstellen des Veranstal-
ters kann in einem Antrag ge-

(2) Die Antragstellung für meh-
rere Verkaufsstellen des Veran-
stalters kann in einem Antrag 
gemeinsam erfolgen (Sammel-

(2) Die Antragstellung für meh-
rere Verkaufsstellen des Veran-
stalters kann in einem Antrag 
gemeinsam erfolgen (Sammel-
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1 Satz 3 Nummern 1 bis 3 so-
wie 5 und 6 nur erteilt werden, 
wenn 

1.  

der Lotterieeinnehmer die für 
diese Tätigkeit erforderliche 
Zuverlässigkeit in persönlicher, 
sachlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht besitzt und dadurch 
die Gewähr dafür bietet, dass 
die ihm aufgrund des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages, dieses Gesetzes 
und der vertraglichen Verein-
barungen mit dem Veranstalter 
obliegenden Pflichten erfüllt 
werden, 

2.  

in einem Konzept die Art und 
Weise des Vertriebs sowie die 
Anzahl eventueller Verkaufs-
stellen offengelegt sind, 

3.  

meinsam erfolgen (Sammelan-
trag). Über diesen entscheidet 
die nach § 47 Absatz 1 zustän-
dige Behörde. § 13 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 sowie Satz 3 
Nummern 1, 2 und 6 gelten 
entsprechend. 

antrag). Über diesen entschei-
det die nach § 47 Absatz 1 zu-
ständige Behörde. § 13 Absatz 
3 Sätze 1 und 2 und Satz 3 
Nummern 1, 2 und 6 gelten ent-
sprechend.“ 

 

antrag). Über diesen entschei-
det die nach § 47 Absatz 1 zu-
ständige Behörde. § 13 Absatz 
3 Sätze 1 und 2 sowie Satz 3 
Nummern 1, 2 und 6 gelten ent-
sprechend. 
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sich aus dem zwischen dem 
Lotterieeinnehmer und der 
Klassenlotterie abgeschlosse-
nen Vertrag keine Bedenken 
ergeben und 

4.  

keine Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass durch die 
Erlaubnis aus anderen Grün-
den die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährdet wird. 

 

 

(3) In Baden-Württemberg sind 
nach Inkrafttreten des Staats-
vertrages über die Gründung 
der GKL Gemeinsame Klas-
senlotterie der Länder nur Ver-
kaufsstellen der GKL Gemein-
samen Klassenlotterie der Län-
der zulässig. 

(4) Die Erlaubnis zur Betäti-
gung als Lotterieeinnehmer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

kann nur von der GKL Ge-
meinsamen Klassenlotterie der 
Länder bei der gemäß Artikel 1 
§ 9a Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV zuständigen Be-
hörde beantragt werden. Die 
Antragstellung für mehrere 
Verkaufsstellen des Veranstal-
ters kann in einem Antrag ge-
meinsam erfolgen (Sammelan-
trag). Über diesen entscheidet 
die nach § 47 Absatz 1 zustän-
dige Behörde. 

Abschnitt 4: 

Sportwetten 

 

Abschnitt 4: 

Sportwetten 

 

 Abschnitt 4: 

Sportwetten 

 

§ 20  

Wettvermittlungsstelle 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
ist eine örtliche Verkaufsstelle, 
in der Sportwetten ausschließ-
lich einer eine Konzession in-
nehabenden Person vermittelt 

§ 20  

Wettvermittlungsstelle 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
ist eine örtliche Verkaufsstelle, 
in der Sportwetten ausschließ-
lich einer eine Erlaubnis inne-
habenden Person vermittelt 

19.  
§ 20 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  
„(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
ist eine örtliche Verkaufsstelle, 

§ 20  

Wettvermittlungsstelle 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
ist eine örtliche Verkaufsstelle, 
in der Sportwetten ausschließ-
lich einer eine Erlaubnis inne-
habenden Person vermittelt 
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werden. Eine eine Konzession 
innehabende Person ist, wer 
eine Konzession nach §§ 4a 
bis 4e in Verbindung mit § 10a 
Absatz 2 des Glücksspiel-
staatsvertrages (GlüStV) vom 
15. Dezember 2011 (GBl. 
2012, S. 385, 388), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Dritten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages (GBl. 2019, S. 470) 
geändert worden ist, innehat. 

werden. Eine eine Erlaubnis in-
nehabende Person ist, wem 
eine Erlaubnis nach §§ 4a bis 
4d GlüStV 2021 erteilt worden 
ist. 

in der Sportwetten ausschließ-
lich einer eine Erlaubnis inneha-
benden Person vermittelt wer-
den. Eine eine Erlaubnis inne-
habende Person ist, wem eine 
Erlaubnis nach §§ 4a bis 4d 
GlüStV 2021 erteilt worden ist.“ 
 
 

werden. Eine eine Erlaubnis in-
nehabende Person ist, wem 
eine Erlaubnis nach §§ 4a bis 
4d GlüStV 2021 erteilt worden 
ist. 

(2) Die Wettvermittlungsstelle 
ist in die Vertriebsorganisation 
der eine Konzession inneha-
benden Person, deren Sport-
wetten vermittelt werden, ein-
gegliedert. Eine Vermittlung im 
Nebengeschäft ist nicht zuläs-
sig. 

(3) In einer Wettvermittlungs-
stelle ist die Veranstaltung o-
der Vermittlung sonstiger öf-
fentlicher Glücksspiele mit 

(2) Die Wettvermittlungsstelle 
ist in die Vertriebsorganisation 
der eine Erlaubnis innehaben-
den Person, deren Sportwetten 
vermittelt werden, eingeglie-
dert. Eine Vermittlung im Ne-
bengeschäft ist nicht zulässig. 

(3) In einer Wettvermittlungs-
stelle ist die Veranstaltung o-
der Vermittlung sonstiger öf-
fentlicher Glücksspiele mit 
Ausnahme von Pferdewetten 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das 
Wort „Konzession“ durch das 
Wort „Erlaubnis“ ersetzt. 
 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Wettvermittlungsstelle 
ist in die Vertriebsorganisation 
der eine Erlaubnis innehaben-
den Person, deren Sportwetten 
vermittelt werden, eingeglie-
dert. Eine Vermittlung im Ne-
bengeschäft ist nicht zulässig. 

(3) In einer Wettvermittlungs-
stelle ist die Veranstaltung oder 
Vermittlung sonstiger öffentli-
cher Glücksspiele mit Aus-
nahme von Pferdewetten eines 
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Ausnahme von Pferdewetten 
eines konzessionierten Buch-
machers bzw. einer konzessio-
nierten Buchmacherin nicht zu-
lässig. 

(4) Die Vermittlung von Sport-
wetten in anderen Stellen als 
in Wettvermittlungsstellen, ins-
besondere mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume, ist verboten. 

eines konzessionierten Buch-
machers bzw. einer konzessio-
nierten Buchmacherin nicht zu-
lässig. 

(4) Die Vermittlung von Sport-
wetten in anderen Stellen als 
in Wettvermittlungsstellen, ins-
besondere mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume, ist verboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konzessionierten Buchmachers 
bzw. einer konzessionierten 
Buchmacherin nicht zulässig. 

(4) Die Vermittlung von Sport-
wetten in anderen Stellen als in 
Wettvermittlungsstellen, insbe-
sondere mittels mobiler Stände 
oder durch Verkaufspersonal 
außerhalb der Geschäftsräume, 
ist verboten. 

(5) Das Aufstellen und der Be-
trieb von Wettterminals, bei de-
nen ein Wettvorgang anonym 
durch direkte Zahlung am Ter-
minal in Gang gesetzt oder ab-
geschlossen werden kann, 
ohne dass es einer Kontrolle 
durch die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person oder 
deren Personal bedarf oder 
ohne dass die Wette unmittel-

(5) Das Aufstellen und der Be-
trieb von Wettterminals, bei de-
nen ein Wettvorgang anonym 
durch direkte Zahlung am Ter-
minal in Gang gesetzt oder ab-
geschlossen werden kann, 
ohne dass es einer Kontrolle 
durch die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person oder 
deren Personal bedarf oder 
ohne dass die Wette unmittel-

c) Absatz 5 wird wie folgte geän-
dert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Das Aufstellen und der Be-
trieb von Wettterminals, bei de-
nen ein Wettvorgang anonym 
durch direkte Zahlung am Ter-
minal in Gang gesetzt oder ab-
geschlossen werden kann, 
ohne dass es einer Kontrolle 
durch die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person oder 
deren Personal bedarf oder 
ohne dass die Wette unmittel-
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bar auf einem Spielkonto regis-
triert wird, sind verboten. Das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Werbeterminals, welche Infor-
mationen wie insbesondere 
Quoten, Statistiken sowie 
Spielverläufe anzeigen oder 
die Einsichtnahme in das per-
sönliche Spielkonto ermögli-
chen, sind verboten, soweit es 
sich nicht um Terminals in 
Wettvermittlungsstellen mit 
Werbewirkung für die die Kon-
zession innehabende Person, 
an die vermittelt wird, handelt. 
Spielvorbereitungsterminals, 
mit deren Hilfe Spielscheine für 
Sportwetten lediglich voraus-
gefüllt werden können, sind in 
Wettvermittlungsstellen zuläs-
sig. 

bar auf einem Spielkonto regis-
triert wird, sind verboten. Das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Werbeterminals, welche Infor-
mationen wie insbesondere 
Quoten, Statistiken sowie 
Spielverläufe anzeigen oder 
die Einsichtnahme in das per-
sönliche Spielkonto ermögli-
chen, sind verboten, soweit es 
sich nicht um Terminals in 
Wettvermittlungsstellen mit 
Werbewirkung ausschließlich 
für die die Erlaubnis inneha-
bende Person, an die vermittelt 
wird, handelt. Spielvorberei-
tungsterminals, mit deren Hilfe 
Spielscheine für Sportwetten 
der die Erlaubnis innehaben-
den Person, an die vermittelt 
wird, lediglich vorausgefüllt 
werden können, sind in Wett-
vermittlungsstellen zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Werbewirkung“ das Wort 
„ausschließlich“ eingefügt und 
das Wort „Konzession“ durch 
das Wort „Erlaubnis“ ersetzt.  
 
 
 
bb) In Satz 3 wird das Wort 
„Sportwetten“ durch die Wörter 
„Sportwetten der die Erlaubnis 
innehabenden Person, an die 
vermittelt wird,“ ersetzt. 

bar auf einem Spielkonto regis-
triert wird, sind verboten. Das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Werbeterminals, welche Infor-
mationen wie insbesondere 
Quoten, Statistiken sowie Spiel-
verläufe anzeigen oder die Ein-
sichtnahme in das persönliche 
Spielkonto ermöglichen, sind 
verboten, soweit es sich nicht 
um Terminals in Wettvermitt-
lungsstellen mit Werbewirkung 
ausschließlich für die die Er-
laubnis innehabende Person, 
an die vermittelt wird, handelt. 
Spielvorbereitungsterminals, 
mit deren Hilfe Spielscheine der 
die Erlaubnis innehabenden 
Person, an die vermittelt wird, 
für Sportwetten lediglich vor-
ausgefüllt werden können, sind 
in Wettvermittlungsstellen zu-
lässig. 

§ 20a  § 20a  20.  
§ 20a wird wie folgt gefasst: 

§ 20a  
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Erlaubnis für Wettvermitt-
lungsstellen 

(1) Der Betrieb einer Wettver-
mittlungsstelle bedarf der Er-
laubnis durch die zuständige 
Behörde. Die Erlaubnis darf 
nur erteilt werden, wenn  

Erlaubnis für Wettvermitt-
lungsstellen 

(1) Der Betrieb einer Wettver-
mittlungsstelle bedarf der Er-
laubnis durch die zuständige 
Behörde. Die Erlaubnis darf 
der Person, die die Wettver-
mittlungsstelle betreibt, nur er-
teilt werden, wenn 

„§ 20a  

Erlaubnis für Wettvermitt-
lungsstellen 
(1) Der Betrieb einer Wettver-
mittlungsstelle bedarf der Er-
laubnis durch die zuständige 
Behörde. Die Erlaubnis darf der 
Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibt, nur erteilt 
werden, wenn 

Erlaubnis für Wettvermitt-
lungsstellen 

(1) Der Betrieb einer Wettver-
mittlungsstelle bedarf der Er-
laubnis durch die zuständige 
Behörde. Die Erlaubnis darf der 
Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibt, nur erteilt 
werden, wenn 

1. die Person, an die vermittelt 
werden soll, Inhaberin einer 
Konzession ist, 

1. die Person, an die vermittelt 
werden soll, Inhaberin einer 
Erlaubnis ist, 

1. die Person, an die vermittelt 
werden soll, Inhaberin einer Er-
laubnis ist, 

1. die Person, an die vermittelt 
werden soll, Inhaberin einer Er-
laubnis ist, 

2. der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis zum Betreiben 
einer Wettvermittlungsstelle 
von einer eine Konzession in-
nehabenden Person im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Satz 2 ge-
stellt wird und diese gewähr-
leistet, dass die die Wettver-
mittlungsstelle betreibende 

2. der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis zum Betrieb ei-
ner Wettvermittlungsstelle von 
einer eine Erlaubnis inneha-
benden Person im Sinne des § 
20 Absatz 1 Satz 2 für die die 
Wettvermittlungsstelle betrei-
bende Person gestellt wird und 
die die Erlaubnis innehabende 
Person gewährleistet, dass die 

2. der Antrag auf Erteilung einer 
Erlaubnis zum Betrieb der Wett-
vermittlungsstelle von einer eine 
Erlaubnis innehabenden Person 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 
2 für die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person ge-
stellt wird und die die Erlaubnis 
innehabende Person gewähr-
leistet, dass die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 

2. der Antrag auf Erteilung einer 
Erlaubnis zum Betrieb einer 
Wettvermittlungsstelle von einer 
eine Erlaubnis innehabenden 
Person im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Satz 2 für die die Wett-
vermittlungsstelle betreibende 
Person gestellt wird und die die 
Erlaubnis innehabende Person 
gewährleistet, dass die Wettver-
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Person die gesetzlichen Anfor-
derungen für den Betrieb der 
Wettvermittlungsstelle erfüllt, 

 

die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person die gesetzli-
chen Anforderungen für den 
Betrieb der Wettvermittlungs-
stelle erfüllt, 

die gesetzlichen Anforderungen 
für den Betrieb der Wettvermitt-
lungsstelle erfüllt. 

 

mittlungsstelle betreibende Per-
son die gesetzlichen Anforde-
rungen für den Betrieb der 
Wettvermittlungsstelle erfüllt, 

3. die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person die 
für die Abwicklung des Spiel-
geschäftes und des Zahlungs-
verkehrs erforderliche persönli-
che, sachliche und wirtschaftli-
che Zuverlässigkeit besitzt, 

3. die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person die 
für die Abwicklung des Spiel-
geschäftes und des Zahlungs-
verkehrs erforderliche persönli-
che, sachliche und wirtschaftli-
che Zuverlässigkeit besitzt, 

3. die die Wettvermittlungsstelle 
betreibende Person die für die 
Abwicklung des Spielgeschäftes 
und des Zahlungsverkehrs erfor-
derliche persönliche, sachliche 
und wirtschaftliche Zuverlässig-
keit besitzt, 

3. die die Wettvermittlungsstelle 
betreibende Person die für die 
Abwicklung des Spielgeschäf-
tes und des Zahlungsverkehrs 
erforderliche persönliche, sach-
liche und wirtschaftliche Zuver-
lässigkeit besitzt, 

4. weder die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 
noch ihr Personal direkten o-
der indirekten Einfluss auf den 
Ausgang eines Wettgesche-
hens haben,  

4. weder die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 
noch ihr Personal direkten o-
der indirekten Einfluss auf den 
Ausgang eines Wettgesche-
hens haben, 

4. weder die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 
noch ihr Personal direkten oder 
indirekten Einfluss auf den Aus-
gang eines Wettgeschehens ha-
ben, 

4. weder die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 
noch ihr Personal direkten oder 
indirekten Einfluss auf den Aus-
gang eines Wettgeschehens 
haben, 

5. die Voraussetzungen des § 
2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 
bis 3, 5 und 6 erfüllt sind, 

5. die Voraussetzungen des § 
2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 
bis 3 erfüllt sind, 

5. die Voraussetzungen des § 2 
Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 
3 erfüllt sind, 

5. die Voraussetzungen des § 2 
Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 
3 erfüllt sind, 
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6. keine anderen Sportwetten 
als die der Person im Sinne 
der Nummer 2 angeboten wer-
den, 

6. keine anderen Sportwetten 
als die der Person im Sinne 
der Nummer 2 angeboten wer-
den, 

6. keine anderen Sportwetten 
als die der Person im Sinne der 
Nummer 2 angeboten werden, 

6. keine anderen Sportwetten 
als die der Person im Sinne der 
Nummer 2 angeboten werden, 

7. die Wettvermittlungsstelle 
nicht  

a) in einem Gebäude oder Ge-
bäudekomplex, in dem sich 
eine Spielbank oder eine Spiel-
halle befindet, 

b) auf einer Pferderennbahn o-
der 

c) in einer Gaststätte, in der al-
koholische Getränke ausge-
schenkt werden oder Geld-
spielgeräte aufgestellt sind,  

betrieben wird, 

7. die Wettvermittlungsstelle 
nicht  

a) in einem Gebäude oder Ge-
bäudekomplex, in dem sich 
eine Spielbank oder eine Spiel-
halle befindet, 

b) auf einer Pferderennbahn o-
der 

c) in einer Gaststätte, in der al-
koholische Getränke ausge-
schenkt werden oder Geld-
spielgeräte aufgestellt sind,  

betrieben wird, 

7. die Wettvermittlungsstelle 
nicht  

a) in einem Gebäude oder Ge-
bäudekomplex, in dem sich eine 
Spielbank oder eine Spielhalle 
befindet, 

b) auf einer Pferderennbahn o-
der 

c) in einer Gaststätte, in der al-
koholische Getränke ausge-
schenkt werden oder Geldspiel-
geräte aufgestellt sind,  

betrieben wird, 

7. die Wettvermittlungsstelle 
nicht  

a) in einem Gebäude oder Ge-
bäudekomplex, in dem sich 
eine Spielbank oder eine Spiel-
halle befindet, 

b) auf einer Pferderennbahn o-
der 

c) in einer Gaststätte, in der al-
koholische Getränke ausge-
schenkt werden oder Geldspiel-
geräte aufgestellt sind,  

betrieben wird, 

8. die Wettvermittlungsstelle 
nicht in Räumlichkeiten betrie-
ben wird, die nach ihrer Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung 
und Einteilung den Zielen des 
§ 1 GlüStV entgegenstehen, 

8. die Wettvermittlungsstelle 
nicht in Räumlichkeiten betrie-
ben wird, die nach ihrer Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung 
und Einteilung den Zielen des 

8. die Wettvermittlungsstelle 
nicht in Räumlichkeiten betrie-
ben wird, die nach ihrer Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung 
und Einteilung den Zielen des 

8. die Wettvermittlungsstelle 
nicht in Räumlichkeiten betrie-
ben wird, die nach ihrer Lage, 
Beschaffenheit, Ausstattung 
und Einteilung den Zielen des 
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 § 1 GlüStV 2021 entgegenste-
hen, 

§ 1 GlüStV 2021 entgegenste-
hen, 

§ 1 GlüStV 2021 entgegenste-
hen, 

9. der Betrieb der Wettvermitt-
lungsstelle keine Gefährdung 
der Jugend, keine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, 
keine schädlichen Umweltein-
flüsse im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
oder sonstige nicht zumutbare 
Belästigungen der Allgemein-
heit, der Nachbarn oder einer 
im öffentlichen Interesse be-
stehenden Einrichtung be-
fürchten lässt und  

9. der Betrieb der Wettvermitt-
lungsstelle keine Gefährdung 
der Jugend, keine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, 
keine schädlichen Umweltein-
flüsse im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
oder sonstige nicht zumutbare 
Belästigungen der Allgemein-
heit, der Nachbarn oder einer 
im öffentlichen Interesse be-
stehenden Einrichtung be-
fürchten lässt und 

9. der Betrieb der Wettvermitt-
lungsstelle keine Gefährdung 
der Jugend, keine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, 
keine schädlichen Umweltein-
flüsse im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
oder sonstige nicht zumutbare 
Belästigungen der Allgemein-
heit, der Nachbarn oder einer im 
öffentlichen Interesse bestehen-
den Einrichtung befürchten lässt 
und 

9. der Betrieb der Wettvermitt-
lungsstelle keine Gefährdung 
der Jugend, keine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, 
keine schädlichen Umweltein-
flüsse im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes 
oder sonstige nicht zumutbare 
Belästigungen der Allgemein-
heit, der Nachbarn oder einer 
im öffentlichen Interesse beste-
henden Einrichtung befürchten 
lässt und 

10. keine Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass 
durch die Erlaubnis aus ande-
ren Gründen die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefähr-
det werden könnte. 

10. keine Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass 
durch die Erlaubnis aus ande-
ren Gründen die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefähr-
det werden könnte. 

10. keine Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass durch 
die Erlaubnis aus anderen Grün-
den die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung gefährdet werden 
könnte. 

10. keine Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass 
durch die Erlaubnis aus ande-
ren Gründen die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefähr-
det werden könnte. 

 Nummer 7 gilt entsprechend 
für den Fall, dass eine Spiel-
halle in einem Gebäude oder 

Nummer 7 gilt entsprechend für 
den Fall, dass eine Spielhalle in 

Nummer 7 gilt entsprechend für 
den Fall, dass eine Spielhalle in 
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Gebäudekomplex errichtet o-
der betrieben werden soll, in 
dem sich bereits eine Wettver-
mittlungsstelle befindet. 

einem Gebäude oder Gebäude-
komplex errichtet oder betrieben 
werden soll, in dem sich bereits 
eine Wettvermittlungsstelle be-
findet. 

einem Gebäude oder Gebäude-
komplex errichtet oder betrie-
ben werden soll, in dem sich 
bereits eine Wettvermittlungs-
stelle befindet. 

(2) Der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis für den Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
muss folgende Angaben ent-
halten:  

1. Vorname, Name einschließ-
lich früherer Namen, Geburts-
datum, Staatsangehörigkeiten 
und Wohnanschrift der Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, 

2. Anschrift und Telefonnum-
mer der Wettvermittlungsstelle, 

3. eine Bescheinigung der Ge-
meinde, in der die Wettvermitt-
lungsstelle ihren Sitz hat, oder 
eines öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurs, dass die 
Abstände nach § 20b Absätze 

(2) Der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis für den Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
muss folgende Angaben ent-
halten:  

1. Vorname, Name einschließ-
lich früherer Namen, Geburts-
datum, Staatsangehörigkeiten 
und Wohnanschrift der Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, 

2. Anschrift und Telefonnum-
mer der Wettvermittlungsstelle, 

3. eine Bescheinigung der Ge-
meinde, in der die Wettvermitt-
lungsstelle ihren Sitz hat, oder 
eines öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurs, dass die 
Abstände nach § 20b Absätze 1 

(2) Der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis für den Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
muss folgende Angaben ent-
halten:  

1. Vorname, Name einschließ-
lich früherer Namen, Geburtsda-
tum, Staatsangehörigkeiten und 
Wohnanschrift der Person, die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treiben wird, 

2. Anschrift und Telefonnummer 
der Wettvermittlungsstelle, 

3. eine Bescheinigung der Ge-
meinde, in der die Wettvermitt-
lungsstelle ihren Sitz hat, oder 

eines öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurs, dass die 

(2) Der Antrag auf Erteilung ei-
ner Erlaubnis für den Betrieb ei-
ner Wettvermittlungsstelle 
muss folgende Angaben enthal-
ten:  

1. Vorname, Name einschließ-
lich früherer Namen, Geburts-
datum, Staatsangehörigkeiten 
und Wohnanschrift der Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, 

2. Anschrift und Telefonnum-
mer der Wettvermittlungsstelle, 

3. eine Bescheinigung der Ge-
meinde, in der die Wettvermitt-
lungsstelle ihren Sitz hat, oder 
eines öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurs, dass die 
Abstände nach § 20b Absätze 1 
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1 bis 3 eingehalten werden, 
wobei der Nachweis auch über 
amtliche Dateien, Karten, 
Pläne, Verzeichnisse, Archive 
oder Ähnliches erbracht wer-
den kann, und 

bis 3 eingehalten werden, wobei 
der Nachweis auch über amtli-
che Dateien, Karten, Pläne, 
Verzeichnisse, Archive oder 
Ähnliches erbracht werden 
kann, und 

Abstände nach § 20b Absätze 1 
bis 3 eingehalten werden, wobei 
der Nachweis auch über amtliche 
Dateien, Karten, Pläne, Verzeich-
nisse, Archive oder Ähnliches er-
bracht werden kann, und 

bis 3 eingehalten werden, wobei 
der Nachweis auch über amtli-
che Dateien, Karten, Pläne, Ver-
zeichnisse, Archive oder Ähnli-
ches erbracht werden kann, und 

 

4. das von der Konzession er-
fasste Wettprogramm der eine 
Konzession innehabenden 
Person. 

4. das von der Erlaubnis er-
fasste Wettprogramm der eine 
Erlaubnis innehabenden Per-
son. 

4. das von der Erlaubnis er-
fasste Wettprogramm der eine 
Erlaubnis innehabenden Per-
son. 

4. das von der Erlaubnis er-
fasste Wettprogramm der eine 
Erlaubnis innehabenden Per-
son. 

Dem Antrag sind folgende Un-
terlagen beizufügen: 

1. Nachweis des Antrags auf 
ein einfaches Führungszeugnis 
zur Vorlage bei Behörden für 
die Person, die die Wettver-
mittlungsstelle betreiben wird, 
wobei bei Personen, die neben 
oder anstatt der deutschen 
Staatsangehörigkeit die 
Staatsangehörigkeit eines an-
deren oder mehrerer anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäi-

Dem Antrag sind folgende Un-
terlagen beizufügen: 

1. Nachweis des Antrags auf 
ein einfaches Führungszeugnis 
zur Vorlage bei Behörden für 
die Person, die die Wettver-
mittlungsstelle betreiben wird, 
wobei bei Personen, die neben 
oder anstatt der deutschen 
Staatsangehörigkeit die 
Staatsangehörigkeit eines an-
deren oder mehrerer anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäi-

Dem Antrag sind folgende Un-
terlagen beizufügen: 

1. Nachweis des Antrags auf 
ein einfaches Führungszeugnis 
zur Vorlage bei Behörden für 
die Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, wo-
bei bei Personen, die neben o-
der anstatt der deutschen 
Staatsangehörigkeit die Staats-
angehörigkeit eines anderen o-
der mehrerer anderer Mit-
gliedsstaaten der Europäi-

Dem Antrag sind folgende Un-
terlagen beizufügen: 

1. Nachweis des Antrags auf 
ein einfaches Führungszeug-
nis zur Vorlage bei Behörden 
für die Person, die die Wett-
vermittlungsstelle betreiben 
wird, wobei bei Personen, die 
neben oder anstatt der deut-
schen Staatsangehörigkeit die 
Staatsangehörigkeit eines an-
deren oder mehrerer anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäi-



  

87 
 

schen Union besitzen, der An-
trag auf Erteilung eines Euro-
päischen Führungszeugnisses 
zur Vorlage bei einer Behörde 
nachzuweisen ist, 

2. Nachweis, dass die Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, über eine Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis 
verfügt, soweit sie nicht einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem der nachfol-
gend genannten Staaten  

a) Island, 

b) Liechtenstein, 

c) Norwegen, 

d) Schweiz, 

angehört, 

schen Union besitzen, der An-
trag auf Erteilung eines Euro-
päischen Führungszeugnisses 
zur Vorlage bei einer Behörde 
nachzuweisen ist, 

2. Nachweis, dass die Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, über eine Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis 
verfügt, soweit sie nicht einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem der nachfol-
gend genannten Staaten  

a) Island, 

b) Liechtenstein, 

c) Norwegen, 

d) Schweiz, 

angehört, 

schen Union besitzen, der An-
trag auf Erteilung eines Euro-
päischen Führungszeugnisses 
zur Vorlage bei einer Behörde 
nachzuweisen ist, 

2. Nachweis, dass die Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, über eine Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis 
verfügt, soweit sie nicht einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem der nachfol-
gend genannten Staaten 

a) Island, 

b) Liechtenstein, 

c) Norwegen, 

d) Schweiz, 

angehört, 

schen Union besitzen, der An-
trag auf Erteilung eines Euro-
päischen Führungszeugnisses 
zur Vorlage bei einer Behörde 
nachzuweisen ist, 

2. Nachweis, dass die Person, 
die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, über eine Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis 
verfügt, soweit sie nicht einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem der nachfol-
gend genannten Staaten  

a) Island, 

b) Liechtenstein, 

c) Norwegen, 

d) Schweiz, 

angehört, 

3. Handels- und Gewerbezent-
ralregisterauskünfte, die bei 
Antragstellung nicht älter als 
drei Monate sein dürfen, zur 

3. Handels- und Gewerbezent-
ralregisterauskünfte, die bei 
Antragstellung nicht älter als 
drei Monate sein dürfen, zur 

3. Handels- und Gewerbezent-
ralregisterauskünfte, die bei An-
tragstellung nicht älter als drei 
Monate sein dürfen, zur Person, 

3. Handels- und Gewerbezent-
ralregisterauskünfte, die bei An-
tragstellung nicht älter als drei 
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Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, 

Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, 

die die Wettvermittlungsstelle 
betreiben wird, 

Monate sein dürfen, zur Per-
son, die die Wettvermittlungs-
stelle betreiben wird, 

4. Auskunft des Finanzamtes 
zur steuerlichen Zuverlässig-
keit der Person, die die Wett-
vermittlungsstelle betreiben 
wird, 

4. Auskunft des Finanzamtes 
zur steuerlichen Zuverlässig-
keit der Person, die die Wett-
vermittlungsstelle betreiben 
wird, 

4. Auskunft des Finanzamtes 
zur steuerlichen Zuverlässigkeit 
der Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, 

4. Auskunft des Finanzamtes 
zur steuerlichen Zuverlässigkeit 
der Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, 

5. Verpflichtungserklärung 
über die Einhaltung der Ziele 
des Glücksspielstaatsvertra-
ges, 

5. Verpflichtungserklärung der 
Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, über 
die Einhaltung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages, 

5. Verpflichtungserklärung der 
Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, über 
die Einhaltung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages, 

5. Verpflichtungserklärung der 
Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreiben wird, über 
die Einhaltung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages, 

6. das Sozialkonzept nach § 7 
sowie Werbe-, Sicherheits- 
und Geldwäschepräventions-
konzepte einschließlich der 
Benennung der jeweils verant-
wortlichen Personen für diese 
Bereiche sowie 

6. das Sozialkonzept nach § 7 
sowie Werbe-, Sicherheits-, IT-
Sicherheits- und Geldwäsche-
präventionskonzepte ein-
schließlich der Benennung der 
jeweils verantwortlichen Perso-
nen für diese Bereiche, 

6. das Sozialkonzept nach § 7 
sowie Werbe-, Sicherheits-, IT-
Sicherheits- und Geldwäsche-
präventionskonzepte einschließ-
lich der Benennung der jeweils 
verantwortlichen Personen für 
diese Bereiche, 

6. das Sozialkonzept nach § 7 
sowie Werbe-, Sicherheits-, IT-
Sicherheits- und Geldwäsche-
präventionskonzepte ein-
schließlich der Benennung der 
jeweils verantwortlichen Perso-
nen für diese Bereiche, 

7. Nachweis über den An-
schluss an die zentrale Spie-
lersperrdatei. 

7. Nachweis der rechtmäßigen 
Herkunft der für den Betreib 

7. Nachweis der rechtmäßigen 
Herkunft der für den Betreib der 
Wettvermittlungsstelle erforderli-
chen Mittel.  

7. Nachweis der rechtmäßigen 
Herkunft der für den Betreib der 
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 der Wettvermittlungsstelle er-
forderlichen Mittel.  

 Wettvermittlungsstelle erforder-
lichen Mittel.  

 

Die zuständige Erlaubnisbe-
hörde kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen verlangen. Die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person hat nach Er-
teilung der Erlaubnis Änderun-
gen der Angaben nach Absatz 
2 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 
unverzüglich der die Konzes-
sion innehabenden Person mit-
zuteilen, die diese Informatio-
nen wiederum unverzüglich 
der zuständigen Behörde 
schriftlich oder auf elektroni-
schem Weg weiterzuleiten 
hat.   

Die zuständige Erlaubnisbe-
hörde kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen verlangen. Die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person hat nach Er-
teilung der Erlaubnis Änderun-
gen der Angaben nach Absatz 
2 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 
unverzüglich der die Erlaubnis 
innehabenden Person im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 
2 mitzuteilen, die diese Infor-
mationen wiederum unverzüg-
lich der zuständigen Behörde 
schriftlich oder auf elektroni-
schem Weg weiterzuleiten 
hat.   

Die zuständige Erlaubnisbe-
hörde kann die Vorlage weiterer 
Unterlagen verlangen. Die die 
Wettvermittlungsstelle betrei-
bende Person hat nach Ertei-
lung der Erlaubnis Änderungen 
der Angaben nach Absatz 2 
Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 un-
verzüglich der die Erlaubnis in-
nehabenden Person im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Satz 2 mitzu-
teilen, die diese Informationen 
wiederum unverzüglich der zu-
ständigen Behörde schriftlich o-
der auf elektronischem Weg 
weiterzuleiten hat. 

Die zuständige Erlaubnisbe-
hörde kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen verlangen. Die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person hat nach Er-
teilung der Erlaubnis Änderun-
gen der Angaben nach Absatz 
2 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 
unverzüglich der die Erlaubnis 
innehabenden Person im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Satz 2 mitzu-
teilen, die diese Informationen 
wiederum unverzüglich der zu-
ständigen Behörde schriftlich o-
der auf elektronischem Weg 
weiterzuleiten hat. 

(3) Soll die Wettvermittlungs-
stelle von einer juristischen 
Person oder einer Personen-
gesellschaft betrieben werden, 

(3) Soll die Wettvermittlungs-
stelle von einer juristischen 
Person oder einer Personen-
gesellschaft betrieben werden, 

(3) Soll die Wettvermittlungs-
stelle von einer juristischen 
Person oder einer Personen-
gesellschaft betrieben werden, 

(3) Soll die Wettvermittlungs-
stelle von einer juristischen 
Person oder einer Personen-
gesellschaft betrieben werden, 
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findet Absatz 2 sinngemäß An-
wendung auf die juristische 
Person selbst und ihre vertre-
tungsberechtigten Organe so-
wie auf die geschäftsführenden 
Gesellschafter der Personen-
gesellschaft und, soweit vor-
handen, ihre geschäftsfüh-
rungsbefugten Kommanditis-
ten. Neben den in Absatz 2 ge-
nannten Unterlagen ist dem 
Antrag der veröffentlichungs-
pflichtige Teil des Gesell-
schaftsvertrages beizufügen.  

(4) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
nach Erteilung der Erlaubnis 
Änderungen der Angaben 
nach Absatz 3 bezüglich 
Firma, Sitz, vertretungsberech-
tigter Organe sowie Änderun-
gen der geschäftsführenden 
Gesellschafter der Personen-
gesellschaft und gegebenen-
falls ihrer geschäftsführenden 

findet Absatz 2 sinngemäß An-
wendung auf die juristische 
Person selbst und ihre vertre-
tungsberechtigten Organe so-
wie auf die geschäftsführenden 
Gesellschafter der Personen-
gesellschaft und, soweit vor-
handen, ihre geschäftsfüh-
rungsbefugten Kommanditis-
ten. Neben den in Absatz 2 ge-
nannten Unterlagen ist dem 
Antrag der veröffentlichungs-
pflichtige Teil des Gesell-
schaftsvertrages beizufügen.  

(4) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
nach Erteilung der Erlaubnis 
Änderungen der Angaben nach 
Absatz 3 bezüglich Firma, Sitz, 
vertretungsberechtigter Organe 
sowie Änderungen der ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ter der Personengesellschaft 
und gegebenenfalls ihrer ge-

findet Absatz 2 sinngemäß An-
wendung auf die juristische 
Person selbst und ihre vertre-
tungsberechtigten Organe so-
wie auf die geschäftsführen-
den Gesellschafter der Perso-
nengesellschaft und, soweit 
vorhanden, ihre geschäftsfüh-
rungsbefugten Kommanditis-
ten. Neben den in Absatz 2 
genannten Unterlagen ist dem 
Antrag der veröffentlichungs-
pflichtige Teil des Gesell-
schaftsvertrages beizufügen. 

(4) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
nach Erteilung der Erlaubnis Än-
derungen der Angaben nach 
Absatz 3 bezüglich Firma, Sitz, 
vertretungsberechtigter Organe 
sowie Änderungen der ge-
schäftsführenden Gesellschafter 
der Personengesellschaft und 
gegebenenfalls ihrer geschäfts-

findet Absatz 2 sinngemäß 
Anwendung auf die juristische 
Person selbst und ihre vertre-
tungsberechtigten Organe so-
wie auf die geschäftsführen-
den Gesellschafter der Perso-
nengesellschaft und, soweit 
vorhanden, ihre geschäftsfüh-
rungsbefugten Kommanditis-
ten. Neben den in Absatz 2 
genannten Unterlagen ist dem 
Antrag der veröffentlichungs-
pflichtige Teil des Gesell-
schaftsvertrages beizufügen.  

(4) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
nach Erteilung der Erlaubnis 
Änderungen der Angaben nach 
Absatz 3 bezüglich Firma, Sitz, 
vertretungsberechtigter Organe 
sowie Änderungen der ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ter der Personengesellschaft 
und gegebenenfalls ihrer ge-
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Kommanditisten unverzüglich 
der die Konzession innehaben-
den Person mitzuteilen, die 
diese Informationen wiederum 
unverzüglich der zuständigen 
Behörde schriftlich oder auf 
elektronischem Weg weiterzu-
leiten hat. Bei Wechsel eines 
vertretungsberechtigten Or-
gans, eines geschäftsführen-
den Gesellschafters sowie ei-
nes geschäftsführenden Kom-
manditisten hat die Person, die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treiben wird, unverzüglich den 
Nachweis zu erbringen, dass 
ein Antrag gemäß Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 für die je-
weils eintretende Person zu 
Händen der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gestellt wurde.  

schäftsführenden Kommanditis-
ten unverzüglich der die Erlaub-
nis innehabenden Person im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 2 
mitzuteilen, die diese Informati-
onen wiederum unverzüglich 
der zuständigen Behörde 
schriftlich oder auf elektroni-
schem Weg weiterzuleiten hat. 
Bei Wechsel eines vertretungs-
berechtigten Organs, eines ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ters sowie gegebenenfalls eines 
geschäftsführenden Kommandi-
tisten hat die Person, die die 
Wettvermittlungsstelle betreibt, 
unverzüglich den Nachweis zu 
erbringen, dass ein Antrag ge-
mäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
für die jeweils eintretende Per-
son zu Händen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gestellt 
wurde.  

führenden Kommanditisten un-
verzüglich der die Erlaubnis in-
nehabenden Person im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Satz 2 mitzu-
teilen, die diese Informationen 
wiederum unverzüglich der zu-
ständigen Behörde schriftlich o-
der auf elektronischem Weg 
weiterzuleiten hat. Bei Wechsel 
eines vertretungsberechtigten 
Organs, eines geschäftsführen-
den Gesellschafters sowie ge-
gebenenfalls eines geschäfts-
führenden Kommanditisten hat 
die Person, die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibt, unverzüg-
lich den Nachweis zu erbringen, 
dass ein Antrag gemäß Absatz 
2 Satz 2 Nummer 1 für die je-
weils eintretende Person zu 
Händen der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gestellt wurde. 
 

schäftsführenden Kommanditis-
ten unverzüglich der die Erlaub-
nis innehabenden Person im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Satz 2 
mitzuteilen, die diese Informati-
onen wiederum unverzüglich 
der zuständigen Behörde 
schriftlich oder auf elektroni-
schem Weg weiterzuleiten hat. 
Bei Wechsel eines vertretungs-
berechtigten Organs, eines ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ters sowie gegebenenfalls ei-
nes geschäftsführenden Kom-
manditisten hat die Person, die 
die Wettvermittlungsstelle be-
treibt, unverzüglich den Nach-
weis zu erbringen, dass ein An-
trag gemäß Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 für die jeweils eintre-
tende Person zu Händen der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
gestellt wurde.  
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(5) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
die Person zu benennen, die 
die Wettvermittlungsstelle ver-
antwortlich leitet und in dieser 
regelmäßig angetroffen wer-
den kann. Auf diese findet Ab-
satz 2 Satz 1 bzw. bei juristi-
schen Personen oder Perso-
nengesellschaften Absatz 3 
sinngemäß Anwendung.   

(5) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
die Person zu benennen, die 
die Wettvermittlungsstelle ver-
antwortlich leitet und in dieser 
regelmäßig angetroffen wer-
den kann. Auf diese findet Ab-
satz 2 Satz 1 beziehungsweise 
bei juristischen Personen oder 
Personengesellschaften Ab-
satz 3 sinngemäß Anwendung. 

(5) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
die Person zu benennen, die die 
Wettvermittlungsstelle verant-
wortlich leitet und in dieser re-
gelmäßig angetroffen werden 
kann. Auf diese findet Absatz 2 
Satz 1 beziehungsweise bei ju-
ristischen Personen oder Perso-
nengesellschaften Absatz 3 
sinngemäß Anwendung. 

(5) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
die Person zu benennen, die 
die Wettvermittlungsstelle ver-
antwortlich leitet und in dieser 
regelmäßig angetroffen wer-
den kann. Auf diese findet Ab-
satz 2 Satz 1 beziehungs-
weise bei juristischen Perso-
nen oder Personengesell-
schaften Absatz 3 sinngemäß 
Anwendung. 

(6) Die Erlaubnis ist zu befris-
ten. Über den 30. Juni 2021 
hinaus kann eine Befristung 
nur unter der Bedingung, dass 
die Ministerpräsidentenkonfe-
renz eine Fortgeltung des 
Glücksspielstaatsvertrages be-
schließt, bis längstens 30. Juni 
2024 ausgesprochen werden. 
Bei einer Beendigung der Er-
probungsphase nach der Ex-
perimentierklausel gemäß § 

(6) Die Erlaubnis ist bei erst-
maliger Erteilung auf eine 
Dauer von fünf Jahren, im Üb-
rigen auf eine Dauer von sie-
ben Jahren zu befristen. In be-
gründeten Fällen kann die zu-
ständige Behörde eine kürzere 
Dauer festlegen.  

 

(6) Die Erlaubnis ist bei erstmali-
ger Erteilung auf eine Dauer von 
fünf Jahren, im Übrigen auf eine 
Dauer von sieben Jahren zu be-
fristen. In begründeten Fällen 
kann die zuständige Behörde 
eine kürzere Dauer festlegen. 

 

(6) Die Erlaubnis ist bei erstma-
liger Erteilung auf eine Dauer 
von fünf Jahren, im Übrigen auf 
eine Dauer von sieben Jahren 
zu befristen. In begründeten 
Fällen kann die zuständige Be-
hörde eine kürzere Dauer fest-
legen.  
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10a Absatz 1 GlüStV erlischt 
die Erlaubnis.  

 

(7) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn  

1. nachträglich Tatsachen ein-
treten, die eine Ablehnung des 
Antrags auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 rechtfer-
tigen würden, oder 

(7) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wider-
rufen werden, wenn  

1. nachträglich Tatsachen ein-
treten, die eine Ablehnung des 
Antrags auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 rechtfer-
tigen würden, 

(7) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wider-
rufen werden, wenn  

1. nachträglich Tatsachen ein-
treten, die eine Ablehnung des 
Antrags auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 rechtferti-
gen würden, 

(7) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn  

1. nachträglich Tatsachen ein-
treten, die eine Ablehnung des 
Antrags auf Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 rechtfer-
tigen würden, 

2. die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person in 
schwerwiegender Weise oder 
wiederholt gegen Verpflichtun-
gen verstößt, die ihr nach die-
sem Gesetz, dem Glücksspiel-
staatsvertrag in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der er-
teilten Erlaubnis obliegen. 

2.  wenn der die Erlaubnis in-
nehabenden Person, an die 
vermittelt wird, die Erlaubnis 
entzogen wird oder 

2. wenn der die Erlaubnis inne-
habenden Person, an die ver-
mittelt wird, die Erlaubnis entzo-
gen wird oder 

2. wenn der die Erlaubnis inne-
habenden Person, an die ver-
mittelt wird, die Erlaubnis ent-
zogen wird oder  
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 3. die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person in 
schwerwiegender Weise oder 
wiederholt gegen Verpflichtun-
gen verstößt, die ihr nach die-
sem Gesetz, dem Glücksspiel-
staatsvertrag in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der er-
teilten Erlaubnis obliegen 

3. die die Wettvermittlungsstelle 
betreibende Person in schwer-
wiegender Weise oder wieder-
holt gegen Verpflichtungen ver-
stößt, die ihr nach diesem Ge-
setz, dem Glücksspielstaatsver-
trag in der jeweils geltenden 
Fassung oder der erteilten Er-
laubnis obliegen. 

3. die die Wettvermittlungsstelle 
betreibende Person in schwer-
wiegender Weise oder wieder-
holt gegen Verpflichtungen ver-
stößt, die ihr nach diesem Ge-
setz, dem Glücksspielstaatsver-
trag in der jeweils geltenden 
Fassung oder der erteilten Er-
laubnis obliegen. 

(8) Die Erlaubnis zum Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
darf nicht veräußert oder zur 
Nutzung auf Dritte übertragen 
werden.  

(9) Zweifel an der Zuverlässig-
keit der die Wettvermittlungs-
stelle betreibenden Person be-
stehen insbesondere, wenn die 
Wettvermittlungsstelle ohne 
Erlaubnis betrieben wird und 
ein Antrag auf Erlaubnis erst 
gestellt wird, wenn gegen 
diese vorgegangen wird, oder 

(8) Die Erlaubnis zum Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
darf nicht veräußert oder zur 
Nutzung auf Dritte übertragen 
werden.  

(9) Zweifel an der Zuverlässig-
keit der die Wettvermittlungs-
stelle betreibenden Person be-
stehen insbesondere dann, 
wenn die Wettvermittlungs-
stelle ohne Erlaubnis betrieben 
wird und ein Antrag auf Erlaub-
nis erst gestellt wird, wenn ge-
gen diese vorgegangen wird, 
oder wenn Unterlagen trotz 

8) Die Erlaubnis zum Betrieb ei-
ner Wettvermittlungsstelle darf 
nicht veräußert oder zur Nut-
zung auf Dritte übertragen wer-
den.  

(9) Zweifel an der Zuverlässig-
keit der die Wettvermittlungs-
stelle betreibenden Person be-
stehen insbesondere dann, 
wenn die Wettvermittlungsstelle 
ohne Erlaubnis betrieben wird 
und ein Antrag auf Erlaubnis 
erst gestellt wird, wenn gegen 
diese vorgegangen wird, oder 

(8) Die Erlaubnis zum Betrieb 
einer Wettvermittlungsstelle 
darf nicht veräußert oder zur 
Nutzung auf Dritte übertragen 
werden.  

(9) Zweifel an der Zuverlässig-
keit der die Wettvermittlungs-
stelle betreibenden Person be-
stehen insbesondere dann, 
wenn die Wettvermittlungsstelle 
ohne Erlaubnis betrieben wird 
und ein Antrag auf Erlaubnis 
erst gestellt wird, wenn gegen 
diese vorgegangen wird, oder 
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wenn Unterlagen trotz Auffor-
derung nicht vollständig in an-
gemessener Zeit vorgelegt 
werden. 

Aufforderung nicht vollständig 
in angemessener Zeit vorge-
legt werden. 

wenn Unterlagen trotz Aufforde-
rung nicht vollständig in ange-
messener Zeit vorgelegt wer-
den.“ 

wenn Unterlagen trotz Auffor-
derung nicht vollständig in an-
gemessener Zeit vorgelegt wer-
den. 

§20 b 

Anforderungen an die Er-
richtung von Wettvermitt-
lungsstellen 

 (1) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von min-
destens 500 m Luftlinie, ge-
messen von Eingangstür zu 
Eingangstür, einzuhalten. Satz 
1 findet keine Anwendung, so-
weit die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person bis 
zum 3. April 2020 nachweisbar 
die Wettvermittlungsstelle be-
trieben und den Betrieb bei der 
zuständigen Gewerbebehörde 
angezeigt hat. Wechselt die 

§ 20b  

Anforderung an die Errich-
tung von Wettvermittlungs-
stellen 

(1) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von min-
destens 500 m Luftlinie, ge-
messen von Eingangstür zu 
Eingangstür, einzuhalten. Satz 
1 findet keine Anwendung, so-
weit die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person bis 
zum 3. April 2020 nachweisbar 
die Wettvermittlungsstelle be-
trieben und den Betrieb bei der 
zuständigen Gewerbebehörde 
angezeigt hat. Wechselt die 

21.  

§ 20b Absatz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

§ 20b  

Anforderung an die Errich-
tung von Wettvermittlungs-
stellen 

(1) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von min-
destens 500 m Luftlinie, ge-
messen von Eingangstür zu 
Eingangstür, einzuhalten. Satz 
1 findet keine Anwendung, so-
weit die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person bis 
zum 3. April 2020 nachweisbar 
die Wettvermittlungsstelle be-
trieben und den Betrieb bei der 
zuständigen Gewerbebehörde 
angezeigt hat. Wechselt die die 



  

96 
 

die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person nach diesem 
Datum, ist Satz 1 zu beachten. 

(2) Wettvermittlungsstellen 
müssen untereinander einen 
Abstand von mindestens 500 
m Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, ha-
ben. Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

die Wettvermittlungsstelle be-
treibende Person nach diesem 
Datum, ist Satz 1 zu beachten. 

(2) Wettvermittlungsstellen 
müssen untereinander einen 
Abstand von mindestens 500 
m Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, ha-
ben. Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

Wettvermittlungsstelle betrei-
bende Person nach diesem Da-
tum, ist Satz 1 zu beachten. 

(2) Wettvermittlungsstellen 
müssen untereinander einen 
Abstand von mindestens 500 m 
Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, ha-
ben. Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

(3) Die Vermittlung von Sport-
wetten auf oder in unmittelba-
rer Nähe von Sportanlagen o-
der sonstigen Einrichtungen, 
die regelmäßig für sportliche 
Wettkämpfe genutzt werden, 
die ein nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag bewettbares 
Sportereignis darstellen, ist 
verboten. Ebenfalls unzulässig 
ist die Wettvermittlung in Spiel-
banken und Spielhallen sowie 
auf einer Pferderennbahn ein-

(3) Die Vermittlung von Sport-
wetten auf oder in unmittelba-
rer Nähe von Sportanlagen o-
der sonstigen Einrichtungen, 
die regelmäßig für sportliche 
Wettkämpfe genutzt werden, 
die ein Sportereignis darstel-
len, auf das nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 Wetten 
abgeschlossen werden kön-
nen, ist verboten. Ebenfalls un-
zulässig ist die Wettvermittlung 
in Spielbanken und Spielhallen 

„Die Vermittlung von Sportwet-
ten auf oder in unmittelbarer 
Nähe von Sportanlagen oder 
sonstigen Einrichtungen, die re-
gelmäßig für sportliche Wett-
kämpfe genutzt werden, die ein 
Sportereignis darstellen, auf das 
nach dem Glücksspielstaatsver-
trag 2021 Wetten abgeschlos-
sen werden können, ist verbo-
ten.“ 
 

(3) Die Vermittlung von Sport-
wetten auf oder in unmittelbarer 
Nähe von Sportanlagen oder 
sonstigen Einrichtungen, die re-
gelmäßig für sportliche Wett-
kämpfe genutzt werden, die ein 
Sportereignis darstellen, auf 
das nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 Wetten ab-
geschlossen werden können, 
ist verboten. Ebenfalls unzuläs-
sig ist die Wettvermittlung in 
Spielbanken und Spielhallen 



  

97 
 

schließlich aller zu der jeweili-
gen Örtlichkeit gehörenden 
Flächen. In einer Gaststätte, in 
der alkoholische Getränke aus-
geschenkt werden oder Geld-
spielgeräte aufgestellt sind, 
dürfen Wettvermittlungsstellen 
nicht betrieben werden. Glei-
ches gilt für andere Räumlich-
keiten, in denen nach Maß-
gabe der jeweils gültigen Fas-
sung der Spielverordnung vom 
27. Januar 2006 (BGBl. I S. 
280), die zuletzt durch Artikel 4 
Absatz 61 des Gesetzes vom 
18. Juli 2016 (BGBl. I. S. 
1 666, 1 672) geändert worden 
ist, Geld- oder Warenspielge-
räte mit Gewinnmöglichkeiten 
bereitgehalten werden. 

sowie auf einer Pferderenn-
bahn einschließlich aller zu der 
jeweiligen Örtlichkeit gehören-
den Flächen. In einer Gast-
stätte, in der alkoholische Ge-
tränke ausgeschenkt werden 
oder Geldspielgeräte aufge-
stellt sind, dürfen Wettvermitt-
lungsstellen nicht betrieben 
werden. Gleiches gilt für an-
dere Räumlichkeiten, in denen 
nach Maßgabe der jeweils gül-
tigen Fassung der Spielverord-
nung vom 27. Januar 2006 
(BGBl. I S. 280), die zuletzt 
durch Artikel 4 Absatz 61 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I. S. 1 666, 1 672) ge-
ändert worden ist, Geld- oder 
Warenspielgeräte mit Gewinn-
möglichkeiten bereitgehalten 
werden. 

sowie auf einer Pferderenn-
bahn einschließlich aller zu der 
jeweiligen Örtlichkeit gehören-
den Flächen. In einer Gast-
stätte, in der alkoholische Ge-
tränke ausgeschenkt werden o-
der Geldspielgeräte aufgestellt 
sind, dürfen Wettvermittlungs-
stellen nicht betrieben werden. 
Gleiches gilt für andere Räum-
lichkeiten, in denen nach Maß-
gabe der jeweils gültigen Fas-
sung der Spielverordnung vom 
27. Januar 2006 (BGBl. I S. 
280), die zuletzt durch Artikel 4 
Absatz 61 des Gesetzes vom 
18. Juli 2016 (BGBl. I. S. 1 666, 
1 672) geändert worden ist, 
Geld- oder Warenspielgeräte 
mit Gewinnmöglichkeiten be-
reitgehalten werden. 

§ 20c  § 20c  22.  
§ 20c wird wie folgt geändert: 
 

§ 20c  
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Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
dafür zu sorgen, dass sich in 
der Wettvermittlungsstelle 
keine Personen unter 18 Jah-
ren oder gesperrte Spieler auf-
halten. Dies ist durch eine lü-
ckenlose und ständige Einlass-
kontrolle sicherzustellen, bei 
der die Personalien der Gäste 
festgestellt und mit der zentral 
geführten Sperrdatei nach § 23 
Absatz 1 GlüStV abgeglichen 
werden. 

Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
dafür zu sorgen, dass sich in 
der Wettvermittlungsstelle 
keine Personen unter 18 Jah-
ren oder gesperrte Spieler auf-
halten. Dies ist durch eine lü-
ckenlose und ständige Einlass-
kontrolle sicherzustellen, bei 
der eine Identitätsfeststellung 
im Sinne von § 8 Absatz 3 
GlüStV 2021 erfolgt und ein 
Abgleich mit der zentralen, 
spielformübergreifenden Sperr-
datei nach § 23 Absatz 1 
GlüStV 2021 durchgeführt 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt 
gefasst: „Dies ist durch eine lü-
ckenlose und ständige Einlass-
kontrolle sicherzustellen, bei der 
eine Identitätsfeststellung im 
Sinne von § 8 Absatz 3 GlüStV 
2021 erfolgt und ein Abgleich 
mit der zentralen, spielformüber-
greifenden Sperrdatei nach § 23 
Absatz 1 GlüStV 2021 durchge-
führt wird.“ 
  

Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person hat 
dafür zu sorgen, dass sich in 
der Wettvermittlungsstelle 
keine Personen unter 18 Jah-
ren oder gesperrte Spieler auf-
halten. Dies ist durch eine lü-
ckenlose und ständige Einlass-
kontrolle sicherzustellen, bei 
der eine Identitätsfeststellung 
im Sinne von § 8 Absatz 3 
GlüStV 2021 erfolgt und ein Ab-
gleich mit der zentralen, spiel-
formübergreifenden Sperrdatei 
nach § 23 Absatz 1 GlüStV 
2021 durchgeführt wird. 

(2) Werden in der Wettvermitt-
lungsstelle Sportwetten ange-
boten, die auch im Internet an-
geboten werden, sind die von 

(2) Werden in der Wettvermitt-
lungsstelle Sportwetten ange-
boten, die die Erlaubnis inne-
habende Personen, deren 

b) Absatz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
„Werden in der Wettvermitt-
lungsstelle Sportwetten angebo-

(2) Werden in der Wettvermitt-
lungsstelle Sportwetten ange-
boten, die die Erlaubnis inneha-
bende Personen, deren Sport-
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einem Spieler in der Wettver-
mittlungsstelle getätigten Wet-
ten auf seinem bei der die 
Konzession innehabenden 
Person geführten Spielkonto 
zu erfassen. Die für diese Wet-
ten getätigten Zahlungen sind 
auf das Einzahlungslimit ge-
mäß § 4 Absatz 5 Nummer 2 
GlüStV nicht anzurechnen. Auf 
Verlangen der Spielenden 
müssen diesen Ausdrucke 
über die Zahlungsvorgänge auf 
dem Konto zur Verfügung ge-
stellt oder in elektronischer 
Form übermittelt werden. 

Sportwetten in der Wettvermitt-
lungsstelle vertrieben oder ver-
mittelt werden, auch im Inter-
net anbietet, sind die von Spie-
ler in der Wettvermittlungs-
stelle getätigten Wetten auf de-
ren Spielkonto gemäß § 6a 
GlüStV 2021 zu erfassen, so-
fern ein solches eingerichtet 
ist. Mit Ausnahme des in § 21a 
Absatz 4 Satz 2 GlüStV 2021 
genannten Falls sind die für 
diese Wetten getätigten Zah-
lungen auf das Einzahlungsli-
mit gemäß § 6c Absatz 1 
GlüStV 2021 nicht anzurech-
nen,. Auf Verlangen der Spie-
ler müssen diesen Ausdrucke 
über die Zahlungsvorgänge auf 
dem Konto zur Verfügung ge-
stellt oder in elektronischer 
Form übermittelt werden. 

ten, die die Erlaubnis inneha-
bende Person, deren Sportwet-
ten in der Wettvermittlungsstelle 
vertrieben oder vermittelt wer-
den, auch im Internet anbietet, 
sind die von Spielern in der 
Wettvermittlungsstelle getätigten 
Wetten auf deren Spielkonto ge-
mäß § 6a GlüStV 2021 zu erfas-
sen, sofern ein solches für sie 
eingerichtet ist. Mit Ausnahme 
des in § 21a Absatz 4 Satz 2 
GlüStV 2021 genannten Falls 
sind die für diese Wetten getä-
tigten Zahlungen auf das Ein-
zahlungslimit gemäß § 6c Ab-
satz 1 GlüStV 2021 nicht anzu-
rechnen. Auf Verlangen der 
Spieler müssen diesen Ausdru-
cke über die Zahlungsvorgänge 
auf dem Konto zur Verfügung 
gestellt oder in elektronscher 
Form übermittelt werden.“ 
 

wetten in der Wettvermittlungs-
stelle vertrieben oder vermittelt 
werden, auch im Internet anbie-
tet, sind die von Spielern in der 
Wettvermittlungsstelle getätig-
ten Wetten auf deren Spiel-
konto gemäß § 6a GlüStV 2021 
zu erfassen, sofern ein solches 
eingerichtet ist. Mit Ausnahme 
des in § 21a Absatz 4 Satz 2 
GlüStV 2021 genannten Falls 
sind die für diese Wetten getä-
tigten Zahlungen auf das Ein-
zahlungslimit gemäß § 6c Ab-
satz 1 GlüStV 2021 nicht anzu-
rechnen. Auf Verlangen der 
Spieler müssen diesen Ausdru-
cke über die Zahlungsvorgänge 
auf dem Konto zur Verfügung 
gestellt oder in elektronischer 
Form übermittelt werden. 
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(3) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person ist 
verpflichtet, die Spielenden zu 
verantwortungsbewusstem 
Spiel anzuhalten und der Ent-
stehung von Spielsucht vorzu-
beugen. Dazu sind diese über 
die Gewinn- und Verlustwahr-
scheinlichkeiten, die Suchtrisi-
ken, das Verbot des Aufenthal-
tes Minderjähriger in Wettver-
mittlungsstellen sowie Bera-
tungs- und Therapieangebote 
zu informieren. Die die Wettver-
mittlungsstelle betreibende Per-
son hat ferner insbesondere: 

(3) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person ist 
verpflichtet, die Spielenden zu 
verantwortungsbewusstem 
Spiel anzuhalten und der Ent-
stehung von Spielsucht vorzu-
beugen. Dazu sind diese über 
die Gewinn- und Verlustwahr-
scheinlichkeiten, die Suchtrisi-
ken, das Verbot des Aufenthal-
tes Minderjähriger in Wettver-
mittlungsstellen sowie Bera-
tungs- und Therapieangebote 
zu informieren. Die die Wettver-
mittlungsstelle betreibende Per-
son hat ferner insbesondere: 

 (3) Die die Wettvermittlungs-
stelle betreibende Person ist 
verpflichtet, die Spielenden zu 
verantwortungsbewusstem 
Spiel anzuhalten und der Ent-
stehung von Spielsucht vorzu-
beugen. Dazu sind diese über 
die Gewinn- und Verlustwahr-
scheinlichkeiten, die Suchtrisi-
ken, das Verbot des Aufenthal-
tes Minderjähriger in Wettver-
mittlungsstellen sowie Bera-
tungs- und Therapieangebote 
zu informieren. Die die Wettver-
mittlungsstelle betreibende Per-
son hat ferner insbesondere: 

1. 

das nach § 20a Absatz 2 Satz 
2 Nummer 6 vorgelegte Sozial-
konzept nach § 7 umzusetzen 
und laufend zu aktualisieren, 

2. 

1. 

das nach § 20a Absatz 2 Satz 
2 Nummer 6 vorgelegte Sozial-
konzept nach § 7 umzusetzen 
und laufend zu aktualisieren, 

2. 

 1.  

das nach § 20a Absatz 2 Satz 2 
Nummer 6 vorgelegte Sozial-
konzept nach § 7 umzusetzen 
und laufend zu aktualisieren, 

2. 
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einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das in der Wett-
vermittlungsstelle eingesetzte 
Aufsichtspersonal nach § 7 Ab-
satz 2 geschult wurde, 

einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das in der Wett-
vermittlungsstelle eingesetzte 
Aufsichtspersonal nach § 7 Ab-
satz 2 geschult wurde, 

einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das in der Wett-
vermittlungsstelle eingesetzte 
Aufsichtspersonal nach § 7 Ab-
satz 2 geschult wurde, 

3. 

Informationsmaterialien der 
örtlichen Beratungsstellen auf 
eigene Kosten gut sichtbar 
auszulegen und 

4. 

Antragsformulare für Selbst-
sperren sowie Selbsttests offen 
und deutlich sichtbar auszule-
gen. 

3. 

Informationsmaterialien der 
örtlichen Beratungsstellen auf 
eigene Kosten gut sichtbar 
auszulegen und 

4. 

Antragsformulare für Selbst-
sperren sowie Selbsttests of-
fen und deutlich sichtbar aus-
zulegen. 

 3.  

Informationsmaterialien der ört-
lichen Beratungsstellen auf 

eigene Kosten gut sichtbar aus-
zulegen und 

4. 

Antragsformulare für Selbst-
sperren sowie Selbsttests offen 
und deutlich sichtbar auszule-
gen. 

(4) Unterlagen, die im Rahmen 
der Wettvermittlung in der Wett-
vermittlungsstelle erstellt wer-
den, insbesondere Unterlagen 
über getätigte Spieleinsätze, 
ausgezahlte Gewinne, Belege 
über Ein- und Auszahlungen, 

(4) Unterlagen, die im Rahmen 
der Wettvermittlung in der Wett-
vermittlungsstelle erstellt wer-
den, insbesondere Unterlagen 
über getätigte Spieleinsätze, 
ausgezahlte Gewinne, Belege 
über Ein- und Auszahlungen, 

 (4) Unterlagen, die im Rahmen 
der Wettvermittlung in der Wett-
vermittlungsstelle erstellt wer-
den, insbesondere Unterlagen 
über getätigte Spieleinsätze, 
ausgezahlte Gewinne, Belege 
über Ein- und Auszahlungen, 
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Bewegungen auf dem Spiel-
konto und Wettscheine sind fünf 
Jahre aufzubewahren. Pflichten 
zur Aufbewahrung aufgrund an-
derer rechtlicher Bestimmungen 
bleiben hiervon unberührt. 

Bewegungen auf dem Spiel-
konto und Wettscheine sind fünf 
Jahre aufzubewahren. Pflichten 
zur Aufbewahrung aufgrund an-
derer rechtlicher Bestimmungen 
bleiben hiervon unberührt. 

Bewegungen auf dem Spiel-
konto und Wettscheine sind 
fünf Jahre aufzubewahren. 
Pflichten zur Aufbewahrung 
aufgrund anderer rechtlicher 
Bestimmungen bleiben hiervon 
unberührt. 

(5) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist in Wettver-
mittlungsstellen nicht gestattet. 
Dasselbe gilt für die Leistung 
von Zahlungsdiensten gemäß 
§ 1 Absatz 1 Satz 2 und § 2 
Absatz 1 Nummern 4 bis 6 und 
10 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2446), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes zur Umsetzung der Än-
derungsrichtlinie zur Vierten 
EU-Geldwäscherichtlinie vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 

(5) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist in Wettver-
mittlungsstellen nicht gestattet. 
Dasselbe gilt für die Leistung 
von Zahlungsdiensten gemäß § 
1 Absatz 1 Satz 2 und § 2 Ab-
satz 1 Nummern 4 bis 6 und 10 
des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2446), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes 
zur Umsetzung der Änderungs-
richtlinie zur Vierten EU-Geld-

 (5) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist in Wettver-
mittlungsstellen nicht gestattet. 
Dasselbe gilt für die Leistung 
von Zahlungsdiensten gemäß § 
1 Absatz 1 Satz 2 und § 2 Ab-
satz 1 Nummern 4 bis 6 und 10 
des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2446), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes 
zur Umsetzung der Änderungs-
richtlinie zur Vierten EU-Geld-
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2602, 2624) geändert worden 
ist. 

wäscherichtlinie vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2602, 
2624) geändert worden ist. 

wäscherichtlinie vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2602, 
2624) geändert worden ist. 

(6) Die Gewährung von Kredi-
ten sowie Stundungen oder 
vergleichbaren Zahlungser-
leichterungen an Spielende 
durch die die Konzession inne-
habende Person, durch die die 
Wettvermittlungsstelle betrei-
bende Person oder deren Per-
sonal ist verboten. 

(6) Die Gewährung von Kredi-
ten sowie Stundungen oder ver-
gleichbaren Zahlungserleichte-
rungen an Spielende durch die 
die Erlaubnis innehabende Per-
son, durch die die Wettvermitt-
lungsstelle betreibende Person 
oder deren Personal ist verbo-
ten. 

c) In Absatz 6 wird das Wort 
„Konzession“ durch das Wort 
„Erlaubnis“ ersetzt. 

(6) Die Gewährung von Kredi-
ten sowie Stundungen oder 
vergleichbaren Zahlungser-
leichterungen an Spielende 
durch die die Erlaubnis inneha-
bende Person, durch die die 
Wettvermittlungsstelle betrei-
bende Person oder deren Per-
sonal ist verboten. 

(7) Das Aufstellen von Gerä-
ten, an denen die Teilnahme 
an Glücksspielen im Internet 
ermöglicht wird, oder deren 
Duldung sind in einer Wettver-
mittlungsstelle unzulässig. Zu-
lässig sind dagegen Geräte, 
über die ausschließlich an 
Sportwetten der die Konzes-
sion innehabenden Person teil-
genommen werden kann, 
wenn sichergestellt ist, dass 

(7) Das Aufstellen von Gerä-
ten, an denen die Teilnahme 
an Glücksspielen im Internet 
ermöglicht wird, oder deren 
Duldung sind in einer Wettver-
mittlungsstelle unzulässig. Zu-
lässig sind dagegen Geräte, 
über die ausschließlich an 
Sportwetten der die Erlaubnis 
innehabenden Person teilge-
nommen werden kann, wenn 

 

 

 

 

 

d) In Absatz 7 Satz 2 wird das 
Wort „Konzession“ durch das 
Wort „Erlaubnis“ ersetzt. 

 

 

(7) Das Aufstellen von Gerä-
ten, an denen die Teilnahme 
an Glücksspielen im Internet 
ermöglicht wird, oder deren 
Duldung sind in einer Wettver-
mittlungsstelle unzulässig. Zu-
lässig sind dagegen Geräte, 
über die ausschließlich an 
Sportwetten der die Erlaubnis 
innehabenden Person teilge-
nommen werden kann, wenn 
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kein anonymes Spiel möglich 
ist. 

(8) Das Aufstellen von Geld- 
und Warenspielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit ist in Wett-
vermittlungsstellen verboten. 

(9) Der Ausschank, der Kon-
sum und der Verkauf von alko-
holischen Getränken sind in 
Wettvermittlungsstellen verbo-
ten. 

sichergestellt ist, dass kein 
anonymes Spiel möglich ist. 

(8) Das Aufstellen von Geld- 
und Warenspielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit ist in Wett-
vermittlungsstellen verboten. 

(9) Der Ausschank, der Kon-
sum und der Verkauf von alko-
holischen Getränken sind in 
Wettvermittlungsstellen verbo-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sichergestellt ist, dass kein 
anonymes Spiel möglich ist. 

(8) Das Aufstellen von Geld- 
und Warenspielgeräten mit Ge-
winnmöglichkeit ist in Wettver-
mittlungsstellen verboten. 

(9) Der Ausschank, der Kon-
sum und der Verkauf von alko-
holischen Getränken sind in 
Wettvermittlungsstellen verbo-
ten.  

§ 20d 

Anforderungen an die Wer-
bung für die Wettvermitt-
lungsstellen und die Ausge-
staltung der Wettvermitt-
lungsstellen 

§ 20d 

Anforderungen an die Au-
ßenwerbung für Wettvermitt-
lungsstellen und die Ausge-
staltung der Wettvermitt-
lungsstellen 

23.  
§ 20 d wird wie folgt geändert:  
 
a) In der Überschrift und in Ab-
satz 2 wird das Wort „Werbung“ 
jeweils durch das Wort „Außen-
werbung“ ersetzt. 
 

§ 20d 

Anforderungen an die Außen-
werbung für Wettvermitt-
lungsstellen und die Ausge-
staltung der Wettvermitt-
lungsstellen 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
muss äußerlich so gestaltet 
sein, dass von ihr keine An-
reize für die dort angebotenen 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
muss äußerlich so gestaltet 
sein, dass von ihr keine An-
reize für die dort angebotenen 

 

 

 

(1) Eine Wettvermittlungsstelle 
muss äußerlich so gestaltet 
sein, dass von ihr keine Anreize 
für die dort angebotenen Spiele 
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Spiele ausgehen, keine Ver-
harmlosung der angebotenen 
Spiele stattfindet und kein zu-
sätzlicher Anreiz für den Spiel-
betrieb geschaffen wird. 

(2) Die Werbung für eine Wett-
vermittlungsstelle darf sich 
nicht an Minderjährige, von 
Spielsucht Gefährdete oder 
ähnliche Personengruppen 
richten. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Tageslicht einfällt 
und ein Einblick in die Wettver-
mittlungsstelle von außen 
möglich ist, es sei denn, dies 
ist aufgrund der räumlichen 
Lage der Wettvermittlungs-
stelle von vornherein ausge-
schlossen. Das Anbringen von 
Sichtschutz, beispielsweise 
durch Verkleben der Glasflä-
chen, ist verboten. 

Spiele ausgehen, keine Ver-
harmlosung der angebotenen 
Spiele stattfindet und kein zu-
sätzlicher Anreiz für den Spiel-
betrieb geschaffen wird. 

(2) Die Außenwerbung für eine 
Wettvermittlungsstelle darf sich 
nicht an Minderjährige, von 
Spielsucht Gefährdete oder 
ähnliche Personengruppen 
richten. § 5 GlüStV 2021 ist zu 
beachten. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Tageslicht einfällt 
und ein Einblick in die Wettver-
mittlungsstelle von außen 
möglich ist, es sei denn, dies 
ist aufgrund der räumlichen 
Lage der Wettvermittlungs-
stelle von vornherein ausge-
schlossen. Das Anbringen von 
Sichtschutz, beispielsweise 
durch Verkleben der Glasflä-
chen, ist verboten. 

 

 

 

 

 

b) Dem Absatz 2 wird folgender 
Satz angefügt: „§ 5 GlüStV 2021 
ist zu beachten.“ 

ausgehen, keine Verharmlo-
sung der angebotenen Spiele 
stattfindet und kein zusätzlicher 
Anreiz für den Spielbetrieb ge-
schaffen wird. 

(2) Die Außenwerbung für eine 
Wettvermittlungsstelle darf sich 
nicht an Minderjährige, von 
Spielsucht Gefährdete oder 
ähnliche Personengruppen 
richten. § 5 GlüStV 2021 ist zu 
beachten. 

(3) Es ist dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Tageslicht einfällt 
und ein Einblick in die Wettver-
mittlungsstelle von außen mög-
lich ist, es sei denn, dies ist auf-
grund der räumlichen Lage der 
Wettvermittlungsstelle von 
vornherein ausgeschlossen. 
Das Anbringen von Sicht-
schutz, beispielsweise durch 
Verkleben der Glasflächen, ist 
verboten. 
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(4) In einer Wettvermittlungs-
stelle sind Uhren so anzubrin-
gen, dass sie von jedem Platz 
aus eingesehen werden kön-
nen. 

(4) In einer Wettvermittlungs-
stelle sind Uhren so anzubrin-
gen, dass sie von jedem Platz 
aus eingesehen werden kön-
nen. 

(4) In einer Wettvermittlungs-
stelle sind Uhren so anzubrin-
gen, dass sie von jedem Platz 
aus eingesehen werden kön-
nen. 

§ 20e  

Sperrdatei in Wettvermitt-
lungsstellen 

Für die Entgegennahme von 
Anträgen auf Selbstsperren gilt 
§ 4 Absatz 3. 

 24.  
§ 20e wird aufgehoben. 
 

Weggefallen 

§ 20f 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

(1) Die Sperrzeit für Wettver-
mittlungsstellen beginnt um 0 
Uhr und endet um 6 Uhr. Auf-
grund besonderer örtlicher 
Verhältnisse oder bei Vorlie-
gen eines öffentlichen Bedürf-
nisses kann der Beginn der 
Sperrzeit vorverlegt oder deren 

§ 20f 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

(1) Die Sperrzeit für Wettver-
mittlungsstellen beginnt um 0 
Uhr und endet um 6 Uhr. Auf-
grund besonderer örtlicher 
Verhältnisse oder bei Vorlie-
gen eines öffentlichen Bedürf-
nisses kann der Beginn der 
Sperrzeit vorverlegt oder deren 

 § 20f 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

(1) Die Sperrzeit für Wettver-
mittlungsstellen beginnt um 0 
Uhr und endet um 6 Uhr. Auf-
grund besonderer örtlicher 
Verhältnisse oder bei Vorlie-
gen eines öffentlichen Bedürf-
nisses kann der Beginn der 
Sperrzeit vorverlegt oder de-
ren Ende hinausgeschoben 
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Ende hinausgeschoben wer-
den. Eine Verkürzung der 
Sperrzeit ist nicht zulässig. 

(2) Für den Betrieb von Wett-
vermittlungsstellen gilt § 29 
Absatz 3 entsprechend. 

Ende hinausgeschoben wer-
den. Eine Verkürzung der 
Sperrzeit ist nicht zulässig. 

(2) Für den Betrieb von Wett-
vermittlungsstellen gilt § 29 
Absatz 3 entsprechend. 

werden. Eine Verkürzung der 
Sperrzeit ist nicht zulässig. 

(2) Für den Betrieb von Wett-
vermittlungsstellen gilt § 29 Ab-
satz 3 entsprechend. 

§ 20g  

Wettvermittlung in Annah-
mestellen 

(1) Ist die nach § 9 Absatz 4 
mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels beauf-
tragte juristische Person selbst 
oder eine Gesellschaft, an der 
sie beteiligt ist, Inhaberin einer 
Konzession und erklärt sie ge-
genüber der zuständigen Be-
hörde, dass sie keine Wettver-
mittlungsstelle im Sinne des § 
20 Absatz 1 betreiben will, darf 
die Wettvermittlung aus-
schließlich an diese abwei-
chend von § 20 Absatz 2 Satz 
2 sowie Absatz 4 in den nach § 

§ 20g  

Wettvermittlung in Annah-
mestellen 

(1) Ist die nach § 9 Absatz 4 mit 
der Durchführung des staatli-
chen Glücksspiels beauftragte 
juristische Person selbst oder 
eine Gesellschaft, an der sie 
beteiligt ist, Inhaberin einer Er-
laubnis und erklärt sie gegen-
über der zuständigen Behörde, 
dass sie keine Wettvermitt-
lungsstelle im Sinne des § 20 
Absatz 1 betreiben will, darf bis 
zum 30. Juni 2024 die Wettver-
mittlung ausschließlich an diese 
abweichend von § 20 Absatz 2 
Satz 2 sowie Absatz 4 in den 

25.  
§ 20g wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geän-
dert: 
  
aa) In Satz 1 werden das Wort 
„Konzession“ durch das Wort 
„Erlaubnis“ ersetzt und nach 
dem Wort „darf“ die Wörter „bis 
zum 30. Juni 2024“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 20g  

Wettvermittlung in Annahme-
stellen 

(1) Ist die nach § 9 Absatz 4 
mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels beauf-
tragte juristische Person selbst 
oder eine Gesellschaft, an der 
sie beteiligt ist, Inhaberin einer 
Erlaubnis und erklärt sie ge-
genüber der zuständigen Be-
hörde, dass sie keine Wettver-
mittlungsstelle im Sinne des § 
20 Absatz 1 betreiben will, darf 
bis zum 30. Juni 2024 die 
Wettvermittlung ausschließlich 
an diese abweichend von § 20 
Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 
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13 Absatz 3 erlaubten Annah-
mestellen als Nebengeschäft 
erfolgen. § 20 Absatz 3 findet 
keine Anwendung. Die Vermitt-
lung von Sportwetten mittels 
mobiler Stände oder durch 
Verkaufspersonal außerhalb 
der Geschäftsräume ist verbo-
ten. Die Vermittlung von Live-
Wetten ist nicht zulässig. § 20 
Absatz 5, § 20b Absatz 3, § 
20c Absätze 2 bis 4 und 6 bis 
8, § 20d Absätze 1 bis 3, §§ 
20e und 20f finden entspre-
chende Anwendung. § 20c Ab-
satz 9 findet mit Ausnahme 
des Verkaufs von alkoholi-
schen Getränken entspre-
chende Anwendung. Vor Ab-
gabe eines Wettscheins sind 
die Personalien der spielwilli-
gen Person festzustellen und 
mit der zentral geführten 
Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 
GlüStV abzugleichen. 

nach § 13 Absatz 3 erlaubten 
Annahmestellen als Nebenge-
schäft erfolgen. § 20 Absatz 3 
findet keine Anwendung. Die 
Vermittlung von Sportwetten 
mittels mobiler Stände oder 
durch Verkaufspersonal außer-
halb der Geschäftsräume ist 
verboten. Die Vermittlung von 
Live-Wetten ist nicht zulässig. § 
20 Absatz 5, § 20b Absatz 3, § 
20c Absätze 2 bis 4 und 6 bis 8, 
§ 20d Absätze 1 bis 3 und § 20f 
finden entsprechende Anwen-
dung. § 20c Absatz 9 findet mit 
Ausnahme des Verkaufs von al-
koholischen Getränken entspre-
chende Anwendung. Vor Ab-
gabe eines Wettscheins sind 
die Personalien der spielwilligen 
Person festzustellen und mit der 
zentralen, spielformübergreifen-
den Sperrdatei nach § 23 Ab-
satz 1 GlüStV 2021 abzuglei-
chen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) In 1 Satz 5 wird das Komma 
nach den Wörtern „§ 20d Ab-
sätze 1 bis 3“ gestrichen und die 
Angabe „§§ 20e und 20f“ durch 
die Angabe „und § 20f“ ersetzt. 
 
cc) In Satz 7 werden die Wörter 
„zentral geführten“ durch die 
Wörter „zentralen, spielform-
übergreifenden“ und die Angabe 
„GlüStV“ durch die Angabe 
„GlüStV 2021“ ersetzt. 

4 in den nach § 13 Absatz 3 er-
laubten Annahmestellen als 
Nebengeschäft erfolgen. § 20 
Absatz 3 findet keine Anwen-
dung. Die Vermittlung von 
Sportwetten mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume ist verboten. Die 
Vermittlung von Live-Wetten ist 
nicht zulässig. § 20 Absatz 5, § 
20b Absatz 3, § 20c Absätze 2 
bis 4 und 6 bis 8, § 20d Ab-
sätze 1 bis 3 und § 20f finden 
entsprechende Anwendung. 
§ 20c Absatz 9 findet mit Aus-
nahme des Verkaufs von alko-
holischen Getränken entspre-
chende Anwendung. Vor Ab-
gabe eines Wettscheins sind 
die Personalien der spielwilli-
gen Person festzustellen und 
mit der zentralen, spielform-
übergreifenden Sperrdatei 
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 nach § 23 Absatz 1 GlüStV 
2021 abzugleichen. 

(2) Die Vermittlung von Sport-
wetten in einer Annahmestelle 
bedarf einer gesonderten Er-
laubnis. § 20a findet mit Aus-
nahme von Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, soweit die Einhal-
tung der Abstände nach § 20b 
Absätze 1 und 2 nachzuweisen 
ist, und mit Ausnahme von Ab-
satz 2 Satz 2 Nummern 3 und 
4 entsprechende Anwendung. 

(2) Die Vermittlung von Sport-
wetten in einer Annahmestelle 
bedarf einer gesonderten Er-
laubnis. § 20a findet mit Aus-
nahme von Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, soweit die Einhal-
tung der Abstände nach § 20b 
Absätze 1 und 2 nachzuweisen 
ist, und mit Ausnahme von Ab-
satz 2 Satz 2 Nummern 3 und 
4 entsprechende Anwendung. 

§ 20a Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass ein einfa-
ches Führungszeugnis, das 
nicht älter als 3 Monate sein 
darf, vorzulegen ist. 

 

 

 

 

 

 

b) Absatz 2 Satz 2 wird folgen-
der Satz angefügt  
 
„§ 20a Absatz 2 Satz 2 Nummer 
1 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass ein einfaches 
Führungszeugnis, das nicht älter 
als drei Monate sein darf, vorzu-
legen ist.“ 

(2) Die Vermittlung von Sport-
wetten in einer Annahmestelle 
bedarf einer gesonderten Er-
laubnis. § 20a findet mit Aus-
nahme von Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, soweit die Einhal-
tung der Abstände nach § 20b 
Absätze 1 und 2 nachzuweisen 
ist, und mit Ausnahme von Ab-
satz 2 Satz 2 Nummern 3 und 4 
entsprechende Anwendung. 

§ 20a Absatz 2 Satz 2 Nummer 
1 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass ein einfaches 
Führungszeugnis, das nicht äl-
ter als 3 Monate sein darf, vor-
zulegen ist.  

(3) Die äußere Gestaltung, die 
Einrichtung und der Betrieb der 
Annahmestelle dürfen durch 
die Sportwettvermittlung in ih-
rem Wesen und Gesamtbild 

(3) Die äußere Gestaltung, die 
Einrichtung und der Betrieb der 
Annahmestelle dürfen durch 
die Sportwettvermittlung in ih-
rem Wesen und Gesamtbild 

 (3) Die äußere Gestaltung, die 
Einrichtung und der Betrieb der 
Annahmestelle dürfen durch 
die Sportwettvermittlung in ih-
rem Wesen und Gesamtbild 
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nicht verändert werden. Insbe-
sondere darf keine Übertra-
gung von Sportwettkämpfen in 
der Annahmestelle erfolgen. 

nicht verändert werden. Insbe-
sondere darf keine Übertra-
gung von Sportwettkämpfen in 
der Annahmestelle erfolgen. 

nicht verändert werden. Insbe-
sondere darf keine Übertra-
gung von Sportwettkämpfen in 
der Annahmestelle erfolgen. 

Abschnitt 5: 

Pferdewetten 

 

Abschnitt 5: 

Pferdewetten 

Abschnitt 5: 

Pferdewetten 

Abschnitt 5: 

Pferdewetten 

§ 21 

Allgemeine Bestimmungen 
für Pferdewetten 

Für Pferdewetten gelten aus 
diesem Gesetz nur die Bestim-
mungen dieses Abschnittes 
und die Bestimmungen, auf die 
in diesem Abschnitt verwiesen 
wird, sowie die Bestimmungen 
der Abschnitte 8 und 9. 

§ 21 

Allgemeine Bestimmungen 
für Pferdewetten 

Für Pferdewetten gelten aus 
diesem Gesetz nur die Bestim-
mungen dieses Abschnittes 
und die Bestimmungen, auf die 
in diesem Abschnitt verwiesen 
wird, sowie die Bestimmungen 
der Abschnitte 8 und 9. 

 § 21 

Allgemeine Bestimmungen 
für Pferdewetten 

Für Pferdewetten gelten aus 
diesem Gesetz nur die Bestim-
mungen dieses Abschnittes 
und die Bestimmungen, auf die 
in diesem Abschnitt verwiesen 
wird, sowie die Bestimmungen 
der Abschnitte 8 und 9. 

§ 22 

Erlaubnis für das Unterneh-
men eines Totalisators 

Eine Erlaubnis nach § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes 

§ 22 

Erlaubnis für das Unterneh-
men eines Totalisators 

Eine Erlaubnis nach § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes  

26.  
§ 22 wird wie folgt gefasst: 
„§ 22 
Erlaubnis für das Unterneh-
men eines Totalisators 

§ 22 

Erlaubnis für das Unterneh-
men eines Totalisators 
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in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 611-14 
veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 29. 
Juni 2012 (BGBl. I S. 1424), in 
der jeweils geltenden Fassung 
darf unbeschadet des Artikels 1 
§ 27 Erster GlüÄndStV und der 
auf der Grundlage des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes er-
lassenen Vorschriften des Bun-
desrechts nur erteilt werden, 
wenn die Einhaltung 

vom  25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2065), in der jeweils geltenden 
Fassung darf unbeschadet des 
§ 27 GlüStV 2021 und der auf 
der Grundlage des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes erlasse-
nen Vorschriften des Bundes-
rechts nur erteilt werden, wenn 
die Einhaltung 

Eine Erlaubnis nach § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 
2065), in der jeweils geltenden 
Fassung darf unbeschadet des 
§ 27 GlüStV 2021 und der auf 
der Grundlage des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes erlassenen 
Vorschriften des Bundesrechts 
nur erteilt werden, wenn die Ein-
haltung 
 

 

Eine Erlaubnis nach § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2065), in der jeweils gelten-
den Fassung darf unbeschadet 
des § 27 GlüStV 2021 und der 
auf der Grundlage des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes er-
lassenen Vorschriften des Bun-
desrechts nur erteilt werden, 
wenn die Einhaltung 

1.  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 
Erster GlüÄndStV, 

1.  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021,  

1.  

der Jugendschutzanforderungen 
nach § 4 Absatz 3 GlüStV 2021,  

 

1.  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021,  

2.  

des Internetverbots in Artikel 1 
§ 4 Absatz 4 Erster GlüÄndStV 
unbeschadet der Regelungen 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 
Absatz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 Ab-
satz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 Ab-
satz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 
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in Artikel 1 § 27 Absatz 2 Satz 
2 Erster GlüÄndStV, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 
GlüStV 2021, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 GlüStV 
2021, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 
GlüStV 2021, 

4.  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach Artikel 1 § 6 
Erster GlüÄndStV und 

4.  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach § 6 GlüStV 
2021 und 

4.  
der Anforderungen an das Sozi-
alkonzept nach § 6 GlüStV 
2021 und 
 

4.  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach § 6 GlüStV 
2021 und 

5.  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV 

sichergestellt ist.  

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absatz 8 finden Anwendung. 

5.  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
§ 7 GlüStV 2021sichergestellt 
ist.  

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absatz 8 finden Anwendung.  

5.  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
§ 7 GlüStV 2021sichergestellt 
ist.  

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absatz 8 finden Anwendung. 

 

5.  

der Anforderungen an die Auf-
klärung über Suchtrisiken nach 
§ 7 GlüStV 2021 sichergestellt 
ist.  

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absatz 8 finden Anwendung. 

. 

§ 23 

Buchmachererlaubnis 

§ 23 

Buchmachererlaubnis 

27.  
§ 23 wird wie folgt gefasst: 
„§ 23 

§ 23 

Buchmachererlaubnis 
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Eine Erlaubnis nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes in der jeweils geltenden 
Fassung darf unbeschadet des 
Artikels 1 § 27 Erster 
GlüÄndStV und der auf der 
Grundlage des Rennwett- und 
Lotteriegesetzes erlassenen 
Vorschriften des Bundesrechts 
nur erteilt werden, wenn 

1.  

die Einhaltung 

Eine Erlaubnis nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes in der jeweils geltenden 
Fassung darf unbeschadet des 
§ 27 GlüStV 2021 und der auf 
der Grundlage des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes erlasse-
nen Vorschriften des Bundes-
rechts nur erteilt werden, wenn  
die Einhaltung der 

Buchmachererlaubnis 
Eine Erlaubnis nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes 
in der jeweils geltenden Fas-
sung darf unbeschadet des § 27 
GlüStV 2021 und der auf der 
Grundlage des Rennwett- und 
Lotteriegesetzes erlassenen 
Vorschriften des Bundesrechts 
nur erteilt werden, wenn die 
Einhaltung der 

Eine Erlaubnis nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes 
in der jeweils geltenden Fas-
sung darf unbeschadet des § 
27 GlüStV 2021 und der auf der 
Grundlage des Rennwett- und 
Lotteriegesetzes erlassenen 
Vorschriften des Bundesrechts 
nur erteilt werden, wenn die 
Einhaltung der 

a)  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 
Erster GlüÄndStV, 

b)  

des Internetverbots in Artikel 1 
§ 4 Absatz 4 Erster GlüÄndStV 
unbeschadet der Regelungen 
in Artikel 1 § 27 Absatz 2 Satz 
2 Erster GlüÄndStV, 

1.  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021, 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 
Absatz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 

1.  

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021, 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 Ab-
satz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 

1. 

der Jugendschutzanforderun-
gen nach § 4 Absatz 3 GlüStV 
2021, 

2.  

des Internetverbots in § 4 Ab-
satz 4 GlüStV 2021 unbescha-
det der Regelungen in § 27 Ab-
satz 2 Satz 2 GlüStV 2021, 
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c)  

der Werbebeschränkungen 
nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 
GlüStV 2021, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 GlüStV 
2021, 

3.  

der Werbebeschränkungen 
nach § 5 Absätze 2 bis 7 
GlüStV 2021, 

d)  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach Artikel 1 § 6 
Erster GlüÄndStV und 

e)  

der Anforderung an die Aufklä-
rung über Suchtrisiken nach 
Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV 

sichergestellt ist, 

4.  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach § 6 GlüStV 
2021 und 

5.  

der Anforderung an die Aufklä-
rung über Suchtrisiken nach § 
7 GlüStV 2021 

sichergestellt ist, 

4.  

der Anforderungen an das Sozi-
alkonzept nach § 6 GlüStV 2021 
und 

5. 

der Anforderung an die Aufklä-
rung über Suchtrisiken nach § 7 
GlüStV 2021 

sichergestellt ist. 

4.  

der Anforderungen an das So-
zialkonzept nach § 6 GlüStV 
2021 und 

5. 

der Anforderung an die Aufklä-
rung über Suchtrisiken nach § 7 
GlüStV 2021 

sichergestellt ist. 
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2.  

bei Veranstaltern von Pferde-
wetten als Festquotenwetten 
die Teilnahme am Sperrsystem 
nach Artikel 1 §§ 8 und 23 Ers-
ter GlüÄndStV sichergestellt 
ist, 

3.  

bei Vermittlern von Pferdewet-
ten als Festquotenwetten die 
Mitwirkung am Sperrsystem 
nach Artikel 1 § 8 Absatz 6 
Erster GlüÄndStV sicherge-
stellt ist und 

4.  

der Ausschluss gesperrter 
Spieler nach Artikel 1 § 27 Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 21 
Absatz 5 Satz 1 Erster 
GlüÄndStV sichergestellt ist. 

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absatz 8 finden Anwendung. 

 

b 

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absätze 8 und 9 finden An-
wendung. 

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absätze 8 und 9 finden Anwen-
dung.“ 
 

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und 
Absätze 8 und 9 finden Anwen-
dung.  
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§ 24 

Teilnahmebedingungen 

(1) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen und für 
das Vermitteln von Pferdewet-
ten, die nicht im ländereinheitli-
chen Verfahren gemäß Artikel 
1 § 9a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 3 Erster GlüÄndStV er-
laubt werden, bedürfen der Er-
laubnis der zuständigen Be-
hörde. 

§ 24 

Teilnahmebedingungen 

(1) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen und das 
Vermitteln von Pferdewetten, 
die nicht im ländereinheitlichen 
Verfahren gemäß § 9a Absatz 
1 Nummer 3 GlüStV 2021 er-
laubt werden, bedürfen der Er-
laubnis der zuständigen Be-
hörde. 

28.  
In § 24 Absatz 1 wird das Wort 
„für“ nach dem Wort „und“ ge-
strichen und die Wörter „Artikel 
1 § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 
3 Erster GlüÄndStV“ durch die 
Wörter „§ 9a Absatz 1 Nummer 
3 GlüStV 2021“ ersetzt. 
 

§ 24 

Teilnahmebedingungen 

(1) Die Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen und das 
Vermitteln von Pferdewetten, 
die nicht im ländereinheitlichen 
Verfahren gemäß § 9a Absatz 
1 Nummer 3 GlüStV 2021 er-
laubt werden, bedürfen der Er-
laubnis der zuständigen Be-
hörde. 

(2) In den Teilnahmebedingun-
gen für Veranstaltungen von 
Pferdewetten sind insbeson-
dere Bestimmungen zu treffen 
über 

1.  

die Voraussetzungen, unter 
denen ein Spiel- und Wettver-
trag zustande kommt, 

2.  

(2) In den Teilnahmebedingun-
gen für Veranstaltungen von 
Pferdewetten sind insbeson-
dere Bestimmungen zu treffen 
über 

1.  

die Voraussetzungen, unter 
denen ein Spiel- und Wettver-
trag zustande kommt, 

2.  

 (2) In den Teilnahmebedingun-
gen für Veranstaltungen von 
Pferdewetten sind insbeson-
dere Bestimmungen zu treffen 
über 

1.  

die Voraussetzungen, unter de-
nen ein Spiel- und Wettvertrag 
zustande kommt, 

2.  
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die Gewinnpläne und Aus-
schüttungen, 

3.  

die Bekanntmachung der Er-
gebnisse der Pferdewetten, 

4.  

die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5.  

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

(3) Der Veranstalter oder Ver-
mittler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahme-
bedingungen hinweisen oder 

die Gewinnpläne und Aus-
schüttungen, 

3.  

die Bekanntmachung der Er-
gebnisse der Pferdewetten, 

4.  

die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5.  

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

(3) Der Veranstalter oder Ver-
mittler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahme-
bedingungen hinweisen oder 

die Gewinnpläne und Ausschüt-
tungen, 

3.  

die Bekanntmachung der Er-
gebnisse der Pferdewetten, 

4.  

die Frist, innerhalb derer ein 
Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann, 

5.  

die Verwendung der Gewinne, 
auf die ein Anspruch nicht frist-
gerecht geltend gemacht wor-
den ist oder die nicht zugestellt 
werden können, und 

6.  

die Auszahlung der Gewinne. 

(3) Der Veranstalter oder Ver-
mittler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahmebe-
dingungen hinweisen oder sie 
deutlich sichtbar aushängen 
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sie deutlich sichtbar aushän-
gen und dem Spieler in zumut-
barer Weise die Möglichkeit 
verschaffen, von dem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. 

sie deutlich sichtbar aushän-
gen und dem Spieler in zumut-
barer Weise die Möglichkeit 
verschaffen, von dem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. 

und dem Spieler in zumutbarer 
Weise die Möglichkeit verschaf-
fen, von dem Inhalt Kenntnis zu 
nehmen. 

§ 25 

Spielersperre, Sperrdatei, 
Sperrsystem 
und Sozialkonzept 

Auf Veranstalter und Vermittler 
von Pferdewetten als Festquo-
tenwetten finden die §§ 4 bis 7 
entsprechende Anwendung. 

§ 25 

Spielersperre, Sperrdatei, 
Sperrsystem 
und Sozialkonzept 

Auf Veranstalter und Vermittler 
von Pferdewetten als Festquo-
tenwetten finden §§ 4 und 7 
entsprechende Anwendung. 

29.  
In § 25 wird die Angabe „die 
§§ 4 bis 7“ durch die Angabe 
„§ 4 und § 7“ ersetzt. 
 

§ 25 

Spielersperre, Sperrdatei, 
Sperrsystem 
und Sozialkonzept 

Auf Veranstalter und Vermittler 
von Pferdewetten als Festquo-
tenwetten finden § 4 und § 7 
entsprechende Anwendung. 

§ 26 

Aufsicht 

(1) Um den Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung 
zu gewährleisten und insbeson-
dere sicherzustellen, dass die-
ses Gesetz, der Erste Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag, 
das Rennwett- und Lotteriege-
setz, die auf seiner Grundlage 

§ 26 

Aufsicht 

(1) Um den Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung 
zu gewährleisten und insbeson-
dere sicherzustellen, dass die-
ses Gesetz, der  Glücksspiel-
staatsvertrag 2021, das Renn-
wett- und Lotteriegesetz, die auf 
seiner Grundlage erlassenen 

30. 
In § 26 Absatz 1 werden die 
Wörter „Erste Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag“ durch die 
Angabe „Glücksspielstaatsver-
trag 2021“ ersetzt. 
 

§ 26 

Aufsicht 

(1) Um den Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung 
zu gewährleisten und insbe-
sondere sicherzustellen, dass 
dieses Gesetz, der Glücks-
spielstaatsvertrag 2021, das 
Rennwett- und Lotteriegesetz, 



  

119 
 

erlassenen Vorschriften des 
Bundesrechts, die in der Erlaub-
nis nach §§ 1 und 2 des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes ver-
fügten Nebenbestimmungen so-
wie die Teilnahmebedingungen 
eingehalten werden, kann die 
zuständige Behörde alle erfor-
derlichen Anordnungen und 
sonstigen Maßnahmen treffen. 

(2) § 3 findet Anwendung. 

Vorschriften des Bundesrechts, 
die in der Erlaubnis nach §§ 1 
und 2 des Rennwett- und Lotte-
riegesetzes verfügten Nebenbe-
stimmungen sowie die Teilnah-
mebedingungen eingehalten 
werden, kann die zuständige 
Behörde alle erforderlichen An-
ordnungen und sonstigen Maß-
nahmen treffen. 

(2) § 3 findet Anwendung. 

die auf seiner Grundlage erlas-
senen Vorschriften des Bun-
desrechts, die in der Erlaubnis 
nach §§ 1 und 2 des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes verfügten 
Nebenbestimmungen sowie die 
Teilnahmebedingungen einge-
halten werden, kann die zu-
ständige Behörde alle erforder-
lichen Anordnungen und sons-
tigen Maßnahmen treffen. 

(2) § 3 findet Anwendung. 

Abschnitt 6: 

Spielbanken 

Abschnitt 6: 

Spielbanken 

 Abschnitt 6: 

Spielbanken 

§ 27 

Zulassung von Spielbanken 

(1) Eine Spielbank darf mit ei-
ner Erlaubnis in den Städten 
Baden-Baden und Konstanz 
sowie in Stuttgart betrieben 
werden. Über die Zulassung 
weiterer Spielbanken sowie 
Zweigstellen zu bestehenden 

§ 27 

Zulassung von Spielbanken  

(1) Eine Spielbank darf mit einer 
Erlaubnis in den Städten Ba-
den-Baden und Konstanz sowie 
in Stuttgart betrieben werden. 
Über die Zulassung weiterer 
Spielbanken sowie Zweigstellen 
zu bestehenden Spielbanken 

31.  
In § 27 Absatz 1 Satz 2 werden 
die Wörter „Artikel 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV“ durch die Angabe 
„§ 1 GlüStV 2021“ ersetzt. 
 

 

 

§ 27 

Zulassung von Spielbanken  

(1) Eine Spielbank darf mit ei-
ner Erlaubnis in den Städten 
Baden-Baden und Konstanz 
sowie in Stuttgart betrieben 
werden. Über die Zulassung 
weiterer Spielbanken sowie 
Zweigstellen zu bestehenden 
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Spielbanken entscheidet die 
Landesregierung mit Zustim-
mung des Landtags durch 
Rechtsverordnung, wenn dies 
zur besseren Erreichung der 
Ziele des Artikels 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV erforderlich ist. 

(2) Die Spielbankerlaubnis wird 
vorbehaltlich des § 28 Absatz 
5 Satz 2 einem Betreiber für 
den Betrieb aller Spielbanken 
im Land erteilt. Eine Spielbank-
erlaubnis darf nur erteilt wer-
den, wenn durch die Errichtung 
und den Betrieb der Spielban-
ken die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht gefährdet 
wird und die in § 2 Absatz 1 
genannten Voraussetzungen 
sowie die nachfolgenden Best-
immungen erfüllt sind. 

entscheidet die Landesregie-
rung mit Zustimmung des Land-
tags durch Rechtsverordnung, 
wenn dies zur besseren Errei-
chung der Ziele des § 1 GlüStV 
2021 erforderlich ist. 

(2) Die Spielbankerlaubnis wird 
vorbehaltlich des § 28 Absatz 
5 Satz 2 einem Betreiber für 
den Betrieb aller Spielbanken 
im Land erteilt. Eine Spielbank-
erlaubnis darf nur erteilt wer-
den, wenn durch die Errichtung 
und den Betrieb der Spielban-
ken die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht gefährdet 
wird und die in § 2 Absatz 1 
genannten Voraussetzungen 
sowie die nachfolgenden Best-
immungen erfüllt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Spielbanken entscheidet die 
Landesregierung mit Zustim-
mung des Landtags durch 
Rechtsverordnung, wenn dies 
zur besseren Erreichung der 
Ziele des § 1 GlüStV 2021 er-
forderlich ist. 

(2) Die Spielbankerlaubnis wird 
vorbehaltlich des § 28 Absatz 5 
Satz 2 einem Betreiber für den 
Betrieb aller Spielbanken im 
Land erteilt. Eine Spielbanker-
laubnis darf nur erteilt werden, 
wenn durch die Errichtung und 
den Betrieb der Spielbanken 
die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht gefährdet wird 
und die in § 2 Absatz 1 genann-
ten Voraussetzungen sowie die 
nachfolgenden Bestimmungen 
erfüllt sind. 

§ 28 

Erlaubnisverfahren 

§ 28 

Erlaubnisverfahren 

32.  

§ 28 wird wie folgt geändert: 

§ 28 

Erlaubnisverfahren 
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(1) Die Erlaubnis für den Be-
trieb der Spielbanken in den in 
§ 27 Absatz 1 genannten Städ-
ten wird aufgrund einer Aus-
schreibung erteilt. Die Aus-
schreibung ist im Staatsanzei-
ger für Baden-Württemberg 
und im Amtsblatt der Europäi-
schen Union mit einer ange-
messenen Frist für die Einrei-
chung von Anträgen öffentlich 
bekannt zu machen. Anträge, 
die nicht fristgerecht eingehen 
oder nicht alle Angaben und 
Unterlagen nach Absatz 2 ent-
halten, sind ohne weitere 
Sachprüfung abzulehnen. 

(2) Der Antrag bedarf der 
Schriftform. Er muss alle Anga-
ben, Nachweise und Unterla-
gen in deutscher Sprache ent-
halten, die in der Ausschrei-
bung bezeichnet sind. Dazu 
gehören insbesondere 

(1) Die Erlaubnis für den Betrieb 
der Spielbanken in den in § 27 
Absatz 1 genannten Städten 
wird aufgrund einer Ausschrei-
bung erteilt. Die Ausschreibung 
ist im Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg und im Amtsblatt 
der Europäischen Union mit ei-
ner angemessenen Frist für die 
Einreichung von Anträgen öf-
fentlich bekannt zu machen. An-
träge, die nicht fristgerecht ein-
gehen oder nicht alle Angaben 
und Unterlagen nach Absatz 2 
enthalten, sind ohne weitere 
Sachprüfung abzulehnen. 

(2) Der Antrag bedarf der 
Schriftform. Er muss alle Anga-
ben, Nachweise und Unterla-
gen in deutscher Sprache ent-
halten, die in der Ausschrei-
bung bezeichnet sind. Dazu 
gehören insbesondere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Die Erlaubnis für den Betrieb 
der Spielbanken in den in § 27 
Absatz 1 genannten Städten 
wird aufgrund einer Ausschrei-
bung erteilt. Die Ausschreibung 
ist im Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg und im Amtsblatt 
der Europäischen Union mit ei-
ner angemessenen Frist für die 
Einreichung von Anträgen öf-
fentlich bekannt zu machen. An-
träge, die nicht fristgerecht ein-
gehen oder nicht alle Angaben 
und Unterlagen nach Absatz 2 
enthalten, sind ohne weitere 
Sachprüfung abzulehnen. 

(2) Der Antrag bedarf der 
Schriftform. Er muss alle Anga-
ben, Nachweise und Unterla-
gen in deutscher Sprache ent-
halten, die in der Ausschrei-
bung bezeichnet sind. Dazu ge-
hören insbesondere 
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1.  

Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung des Antragstellers und 
der für die Leitung der Spiel-
bank vorgesehenen Personen, 

 

1.  

Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung der den Antrag stellen-
den Person und der für die Lei-
tung der Spielbank vorgesehe-
nen Personen, 

a) In Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 
werden die Wörter „des Antrag-
stellers“ durch die Wörter „der 
den Antrag stellenden Person“ 
ersetzt. 

1.  

Nachweise über die Zuverläs-
sigkeit und die fachliche Eig-
nung der den Antrag stellenden 
Person und der für die Leitung 
der Spielbank vorgesehenen 
Personen, 

2.  

eine Darstellung der unmittelba-
ren und mittelbaren Beteiligun-
gen sowie der Kapital- und 
Stimmrechtsverhältnisse bei der 
den Antrag stellenden Person 
und den mit ihr im Sinne des 
Aktiengesetzes verbundenen 
Unternehmen sowie Angaben 
über Angehörige im Sinne des § 
15 der Abgabenordnung unter 
den Beteiligten; Gleiches gilt für 
Vertreter der Person oder Per-
sonengesellschaft oder des Mit-
glieds eines Organs einer juristi-
schen Person; daneben sind 
der Gesellschaftsvertrag und 

2.  

eine Darstellung der unmittelba-
ren und mittelbaren Beteiligun-
gen sowie der Kapital- und 
Stimmrechtsverhältnisse bei der 
den Antrag stellenden Person 
und den mit ihr im Sinne des 
Aktiengesetzes verbundenen 
Unternehmen sowie Angaben 
über Angehörige im Sinne des § 
15 der Abgabenordnung unter 
den Beteiligten; Gleiches gilt für 
Vertreter der Person oder Per-
sonengesellschaft oder des Mit-
glieds eines Organs einer juristi-
schen Person; daneben sind 
der Gesellschaftsvertrag und 

 

 

2.  

eine Darstellung der unmittelba-
ren und mittelbaren Beteiligun-
gen sowie der Kapital- und 
Stimmrechtsverhältnisse bei der 
den Antrag stellenden Person 
und den mit ihr im Sinne des Ak-
tiengesetzes verbundenen Un-
ternehmen sowie Angaben über 
Angehörige im Sinne des § 15 
der Abgabenordnung unter den 
Beteiligten; Gleiches gilt für Ver-
treter der Person oder Perso-
nengesellschaft oder des Mit-
glieds eines Organs einer juristi-
schen Person; daneben sind der 
Gesellschaftsvertrag und die 
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die satzungsrechtlichen Bestim-
mungen der den Antrag stellen-
den Person sowie Vereinbarun-
gen, die zwischen an der den 
Antrag stellenden Person unmit-
telbar oder mittelbar Beteiligten 
bestehen und sich auf die Ver-
anstaltung von Glücksspielen 
beziehen, vorzulegen; die Inha-
ber- und Beteiligungsverhält-
nisse der den Antrag stellenden 
Person sind vollständig offenzu-
legen; bei Personengesellschaf-
ten sind die Identität und die 
Adressen aller Gesellschafter, 
Anteilseigner oder sonstiger Ka-
pitalgeber, bei juristischen Per-
sonen des Privatrechts von sol-
chen, die mehr als fünf Prozent 
des Grundkapitals halten oder 
mehr als fünf Prozent der 
Stimmrechte ausüben, sowie 
generell alle Treuhandverhält-
nisse anzugeben,  

die satzungsrechtlichen Bestim-
mungen der den Antrag stellen-
den Person sowie Vereinbarun-
gen, die zwischen an der den 
Antrag stellenden Person unmit-
telbar oder mittelbar Beteiligten 
bestehen und sich auf die Ver-
anstaltung von Glücksspielen 
beziehen, vorzulegen; die Inha-
ber- und Beteiligungsverhält-
nisse der den Antrag stellenden 
Person sind vollständig offenzu-
legen; bei Personengesellschaf-
ten sind die Identität und die 
Adressen aller Gesellschafter, 
Anteilseigner oder sonstiger Ka-
pitalgeber, bei juristischen Per-
sonen des Privatrechts von sol-
chen, die mehr als fünf Prozent 
des Grundkapitals halten oder 
mehr als fünf Prozent der 
Stimmrechte ausüben, sowie 
generell alle Treuhandverhält-
nisse anzugeben, 

satzungsrechtlichen Bestimmun-
gen der den Antrag stellenden 
Person sowie Vereinbarungen, 
die zwischen an der den Antrag 
stellenden Person unmittelbar o-
der mittelbar Beteiligten beste-
hen und sich auf die Veranstal-
tung von Glücksspielen bezie-
hen, vorzulegen; die Inhaber- 
und Beteiligungsverhältnisse der 
den Antrag stellenden Person 
sind vollständig offenzulegen; 
bei Personengesellschaften sind 
die Identität und die Adressen 
aller Gesellschafter, Anteilseig-
ner oder sonstiger Kapitalgeber, 
bei juristischen Personen des 
Privatrechts von solchen, die 
mehr als fünf Prozent des 
Grundkapitals halten oder mehr 
als fünf Prozent der Stimmrechte 
ausüben, sowie generell alle 
Treuhandverhältnisse anzuge-
ben, 
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3.  

Planunterlagen der Gebäude 
und Räume, in denen die 
Spielbanken betrieben werden 
sollen, sowie Nachweise über 
die bau- und zivilrechtliche Zu-
lässigkeit des Spielbankbe-
triebs, 

4.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Gewährleistung der 
Sicherheit und Ordnung des 
Betriebs der Spielbanken und 
der sonstigen öffentlichen Be-
lange unter besonderer Be-
rücksichtigung der Informati-
onstechnik- und Datensicher-
heit (Sicherheitskonzept), 

5.  

eine Darstellung, wie die 
Transparenz des Betriebs si-
chergestellt wird und gewähr-

3.  

Planunterlagen der Gebäude 
und Räume, in denen die 
Spielbanken betrieben werden 
sollen, sowie Nachweise über 
die bau- und zivilrechtliche Zu-
lässigkeit des Spielbankbe-
triebs, 

4.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Gewährleistung der 
Sicherheit und Ordnung des 
Betriebs der Spielbanken und 
der sonstigen öffentlichen Be-
lange unter besonderer Be-
rücksichtigung der Informati-
onstechnik- und Datensicher-
heit (Sicherheitskonzept), 

5.  

eine Darstellung, wie die 
Transparenz des Betriebs si-
chergestellt wird und gewähr-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Planunterlagen der Gebäude 
und Räume, in denen die Spiel-
banken betrieben werden sol-
len, sowie Nachweise über die 
bau- und zivilrechtliche Zuläs-
sigkeit des Spielbankbetriebs, 

4.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Gewährleistung der Si-
cherheit und Ordnung des Be-
triebs der Spielbanken und der 
sonstigen öffentlichen Belange 
unter besonderer Berücksichti-
gung der Informationstechnik- 
und Datensicherheit (Sicher-
heitskonzept), 

5.  

eine Darstellung, wie die 
Transparenz des Betriebs si-
chergestellt wird und gewähr-
leistet wird, dass eine Über-
wachung jederzeit möglich ist 
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leistet wird, dass eine Überwa-
chung jederzeit möglich ist und 
nicht durch Dritte oder am Be-
trieb Beteiligte vereitelt werden 
kann, 

6.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Verhinderung von 
Geldwäsche (Konzept zur Be-
kämpfung von Geldwäsche), 

7.  

ein Sozialkonzept einschließ-
lich der Maßnahmen zur Si-
cherstellung des Ausschlusses 
gesperrter Spieler sowie von 
Personen unter 21 Jahren, 

8.  

eine Darstellung der Wirt-
schaftlichkeit des Betriebs der 
Spielbanken unter Berücksich-
tigung einer weitgehenden Ab-
schöpfung der Spielerträge für 

leistet wird, dass eine Überwa-
chung jederzeit möglich ist und 
nicht durch Dritte oder am Be-
trieb Beteiligte vereitelt werden 
kann, 

6.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Verhinderung von 
Geldwäsche (Konzept zur Be-
kämpfung von Geldwäsche), 

7.  

ein Sozialkonzept einschließ-
lich der Maßnahmen zur Si-
cherstellung des Ausschlusses 
gesperrter Spieler sowie von 
Personen unter 21 Jahren, 

8.  

eine Darstellung der Wirt-
schaftlichkeit des Betriebs der 
Spielbanken unter Berücksich-
tigung einer weitgehenden Ab-
schöpfung der Spielerträge für 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und nicht durch Dritte oder 
am Betrieb Beteiligte vereitelt 
werden kann, 

6.  

eine Darstellung der Maßnah-
men zur Verhinderung von 
Geldwäsche (Konzept zur Be-
kämpfung von Geldwäsche), 

7.  

ein Sozialkonzept einschließlich 
der Maßnahmen zur Sicherstel-
lung des Ausschlusses ge-
sperrter Spieler sowie von Per-
sonen unter 21 Jahren, 

8.  

eine Darstellung der Wirtschaft-
lichkeit des Betriebs der Spiel-
banken unter Berücksichtigung 
einer weitgehenden Abschöp-
fung der Spielerträge für die in 
§ 36 genannten Zwecke (Wirt-
schaftlichkeitskonzept), 
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die in § 36 genannten Zwecke 
(Wirtschaftlichkeitskonzept), 

9.  

eine Darlegung der rechtmäßi-
gen Herkunft der für die Veran-
staltung öffentlicher Glücks-
spiele erforderlichen Mittel, 

10.  

eine Erklärung zur Erbringung 
weiterer Leistungen nach § 34 
Absatz 2, 

11.  

ein Marketingkonzept, insbe-
sondere eine Darstellung der 
beabsichtigten Werbemaßnah-
men (Werbekonzept), 

12.  

ein Spielkonzept einschließlich 
einer Spielordnung, 

13.  

ein Nachweis der in der Aus-
schreibung in angemessener 

die in § 36 genannten Zwecke 
(Wirtschaftlichkeitskonzept), 

9.  

eine Darlegung der rechtmäßi-
gen Herkunft der für die Veran-
staltung öffentlicher Glücks-
spiele erforderlichen Mittel, 

10.  

eine Erklärung zur Erbringung 
weiterer Leistungen nach § 34 
Absatz 2, 

11.  

ein Marketingkonzept, insbe-
sondere eine Darstellung der 
beabsichtigten Werbemaßnah-
men (Werbekonzept), 

12.  

ein Spielkonzept einschließlich 
einer Spielordnung, 

13.  

ein Nachweis der in der Aus-
schreibung in angemessener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

eine Darlegung der rechtmäßi-
gen Herkunft der für die Veran-
staltung öffentlicher Glücks-
spiele erforderlichen Mittel, 

10.  

eine Erklärung zur Erbringung 
weiterer Leistungen nach § 34 
Absatz 2, 

11.  

ein Marketingkonzept, insbe-
sondere eine Darstellung der 
beabsichtigten Werbemaßnah-
men (Werbekonzept), 

12.  

ein Spielkonzept einschließlich 
einer Spielordnung, 

13.  

ein Nachweis der in der Aus-
schreibung in angemessener 
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Höhe festzusetzenden finanzi-
ellen Sicherheitsleistung 
(Spielbankreserve), 

14.  

eine Erklärung der Übernahme 
der Kosten für die Überprüfung 
des Sicherheits-, Sozial- und 
Wirtschaftlichkeitskonzepts 
und, soweit erforderlich, sonsti-
ger Unterlagen durch einen 
von der zuständigen Behörde 
beigezogenen Sachverständi-
gen oder Wirtschaftsprüfer, 

15.  

eine Verpflichtungserklärung 
der den Antrag stellenden Per-
son, weder selbst noch durch 
verbundene Unternehmen un-
erlaubtes Glücksspiel in 
Deutschland zu veranstalten o-
der zu vermitteln, und 

16.  

Höhe festzusetzenden finanzi-
ellen Sicherheitsleistung 
(Spielbankreserve), 

14.  

eine Erklärung der Übernahme 
der Kosten für die Überprüfung 
des Sicherheits-, Sozial- und 
Wirtschaftlichkeitskonzepts 
und, soweit erforderlich, sonsti-
ger Unterlagen durch einen 
von der zuständigen Behörde 
beigezogenen Sachverständi-
gen oder Wirtschaftsprüfer, 

15.  

eine Verpflichtungserklärung 
der den Antrag stellenden Per-
son, weder selbst noch durch 
verbundene Unternehmen un-
erlaubtes Glücksspiel in 
Deutschland zu veranstalten o-
der zu vermitteln und 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höhe festzusetzenden finanzi-
ellen Sicherheitsleistung (Spiel-
bankreserve), 

14.  

eine Erklärung der Übernahme 
der Kosten für die Überprüfung 
des Sicherheits-, Sozial- und 
Wirtschaftlichkeitskonzepts 
und, soweit erforderlich, sonsti-
ger Unterlagen durch einen von 
der zuständigen Behörde bei-
gezogenen Sachverständigen 
oder Wirtschaftsprüfer, 

15.  

eine Verpflichtungserklärung 
der den Antrag stellenden Per-
son, weder selbst noch durch 
verbundene Unternehmen un-
erlaubtes Glücksspiel in 
Deutschland zu veranstalten o-
der zu vermitteln,  

16.  
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eine Erklärung der den Antrag 
stellenden Person, dass die 
vorgelegten Unterlagen und 
Angaben vollständig sind. 

eine Erklärung der den Antrag 
stellenden Person, dass die 
vorgelegten Unterlagen und 
Angaben vollständig sind. 

 

 

 

eine Erklärung der den Antrag 
stellenden Person, dass die vor-
gelegten Unterlagen und Anga-
ben vollständig sind. 

Insbesondere in den Fällen 
von Satz 3 Nummern 4 bis 7, 
11 und 12 sollen die Konzepte 
standortübergreifend ausgear-
beitet werden. Nachweise und 
Unterlagen aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum stehen inländi-
schen Nachweisen und Unter-
lagen gleich, wenn aus ihnen 
hervorgeht, dass damit eine 
Anforderung der in Satz 3 ge-
nannten Voraussetzungen er-
füllt ist. Die Unterlagen sind auf 
Kosten der den Antrag stellen-

Insbesondere in den Fällen 
von Satz 3 Nummern 4 bis 7, 
11 und 12 sollen die Konzepte 
standortübergreifend ausgear-
beitet werden. Nachweise und 
Unterlagen aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum stehen inländi-
schen Nachweisen und Unter-
lagen gleich, wenn aus ihnen 
hervorgeht, dass damit eine 
Anforderung der in Satz 3 ge-
nannten Voraussetzungen er-
füllt ist. Die Unterlagen sind auf 
Kosten der den Antrag stellen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insbesondere in den Fällen von 
Satz 3 Nummern 4 bis 7, 11 
und 12 sollen die Konzepte 
standortübergreifend ausgear-
beitet werden. Nachweise und 
Unterlagen aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum stehen inländi-
schen Nachweisen und Unter-
lagen gleich, wenn aus ihnen 
hervorgeht, dass damit eine 
Anforderung der in Satz 3 ge-
nannten Voraussetzungen er-
füllt ist. Die Unterlagen sind auf 
Kosten der den Antrag stellen-
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den Person in beglaubigter Ko-
pie und beglaubigter deutscher 
Übersetzung vorzulegen. 

den Person in beglaubigter Ko-
pie und beglaubigter deutscher 
Übersetzung vorzulegen. 

 

 

den Person in beglaubigter Ko-
pie und beglaubigter deutscher 
Übersetzung vorzulegen. 

(3) Die zuständige Behörde 
kann die den Antrag stellende 
Person unter Fristsetzung zur 
Ergänzung und zur Vorlage 
weiterer Angaben, Nachweise 
und Unterlagen in deutscher 
Sprache auffordern. Sie ist be-
fugt, Erkenntnisse der Sicher-
heitsbehörden des Bundes und 
der Länder, insbesondere zu 
den Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 9, 
abzufragen. Ist für die Prüfung 
im Auswahlverfahren ein Sach-
verhalt bedeutsam, der sich 
auf Vorgänge außerhalb des 
Geltungsbereichs des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages bezieht, so hat die 
den Antrag stellende Person 
diesen Sachverhalt aufzuklä-

(3) Die zuständige Behörde 
kann die den Antrag stellende 
Person unter Fristsetzung zur 
Ergänzung und zur Vorlage 
weiterer Angaben, Nachweise 
und Unterlagen in deutscher 
Sprache auffordern. Sie ist be-
fugt, Erkenntnisse der Sicher-
heitsbehörden des Bundes und 
der Länder, insbesondere zu 
den Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 9, 
abzufragen. Ist für die Prüfung 
im Auswahlverfahren ein Sach-
verhalt bedeutsam, der sich 
auf Vorgänge außerhalb des 
Geltungsbereichs des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages bezieht, so hat die 
den Antrag stellende Person 
diesen Sachverhalt aufzuklä-

 (3) Die zuständige Behörde 
kann die den Antrag stellende 
Person unter Fristsetzung zur 
Ergänzung und zur Vorlage 
weiterer Angaben, Nachweise 
und Unterlagen in deutscher 
Sprache auffordern. Sie ist be-
fugt, Erkenntnisse der Sicher-
heitsbehörden des Bundes und 
der Länder, insbesondere zu 
den Voraussetzungen nach Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 9, abzu-
fragen. Ist für die Prüfung im 
Auswahlverfahren ein Sachver-
halt bedeutsam, der sich auf 
Vorgänge außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrages bezieht, so hat die 
den Antrag stellende Person 
diesen Sachverhalt aufzuklären 
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ren und die erforderlichen Be-
weismittel zu beschaffen. Sie 
hat dabei alle für sie bestehen-
den rechtlichen und tatsächli-
chen Möglichkeiten auszu-
schöpfen. Sie kann sich nicht 
darauf berufen, dass sie Sach-
verhalte nicht aufklären oder 
Beweismittel nicht beschaffen 
kann, wenn sie sich nach Lage 
des Falles bei der Gestaltung 
ihrer Verhältnisse die Möglich-
keit dazu hätte beschaffen o-
der einräumen lassen können. 
Wird die Frist zur Vorlage er-
gänzender Angaben, Nach-
weise und Unterlagen nicht 
eingehalten, bleiben die Anga-
ben, Nachweise und Unterla-
gen im weiteren Verfahren un-
berücksichtigt, wenn ihre Be-
rücksichtigung die Einleitung o-
der sachgerechte Durchfüh-
rung des Erlaubnisverfahrens 

ren und die erforderlichen Be-
weismittel zu beschaffen. Sie 
hat dabei alle für sie bestehen-
den rechtlichen und tatsächli-
chen Möglichkeiten auszu-
schöpfen. Sie kann sich nicht 
darauf berufen, dass sie Sach-
verhalte nicht aufklären oder 
Beweismittel nicht beschaffen 
kann, wenn sie sich nach Lage 
des Falles bei der Gestaltung 
ihrer Verhältnisse die Möglich-
keit dazu hätte beschaffen o-
der einräumen lassen können. 
Wird die Frist zur Vorlage er-
gänzender Angaben, Nach-
weise und Unterlagen nicht 
eingehalten, bleiben die Anga-
ben, Nachweise und Unterla-
gen im weiteren Verfahren un-
berücksichtigt, wenn ihre Be-
rücksichtigung die Einleitung o-
der sachgerechte Durchfüh-
rung des Erlaubnisverfahrens 

und die erforderlichen Beweis-
mittel zu beschaffen. Sie hat 
dabei alle für sie bestehenden 
rechtlichen und tatsächlichen 
Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Sie kann sich nicht darauf beru-
fen, dass sie Sachverhalte nicht 
aufklären oder Beweismittel 
nicht beschaffen kann, wenn 
sie sich nach Lage des Falles 
bei der Gestaltung ihrer Ver-
hältnisse die Möglichkeit dazu 
hätte beschaffen oder einräu-
men lassen können. Wird die 
Frist zur Vorlage ergänzender 
Angaben, Nachweise und Un-
terlagen nicht eingehalten, blei-
ben die Angaben, Nachweise 
und Unterlagen im weiteren 
Verfahren unberücksichtigt, 
wenn ihre Berücksichtigung die 
Einleitung oder sachgerechte 
Durchführung des Erlaubnisver-
fahrens verzögern würde, die 
den Antrag stellende Person 
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verzögern würde, die den An-
trag stellende Person die Ver-
spätung nicht genügend ent-
schuldigt und diese über die 
Folgen einer Fristversäumung 
belehrt worden ist. Der Ent-
schuldigungsgrund ist auf Ver-
langen der zuständigen Be-
hörde glaubhaft zu machen. 

verzögern würde, die den An-
trag stellende Person die Ver-
spätung nicht genügend ent-
schuldigt und diese über die 
Folgen einer Fristversäumung 
belehrt worden ist. Der Ent-
schuldigungsgrund ist auf Ver-
langen der zuständigen Be-
hörde glaubhaft zu machen. 

die Verspätung nicht genügend 
entschuldigt und diese über die 
Folgen einer Fristversäumung 
belehrt worden ist. Der Ent-
schuldigungsgrund ist auf Ver-
langen der zuständigen Be-
hörde glaubhaft zu machen. 

(4) Die im Rahmen des Aus-
schreibungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen 
haben jede Änderung der 
maßgeblichen Umstände nach 
Antragstellung unverzüglich 
der zuständigen Behörde mit-
zuteilen und geplante Verän-
derungen von Beteiligungsver-
hältnissen oder sonstigen Ein-
flüssen der zuständigen Be-
hörde schriftlich anzuzeigen. 

(5) Die Auswahl unter mehre-
ren geeigneten und zuverlässi-
gen Antragstellern ist danach 

(4) Die im Rahmen des Aus-
schreibungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen 
haben jede Änderung der 
maßgeblichen Umstände nach 
Antragstellung unverzüglich 
der zuständigen Behörde mit-
zuteilen und geplante Verän-
derungen von Beteiligungsver-
hältnissen oder sonstigen Ein-
flüssen der zuständigen Be-
hörde schriftlich anzuzeigen. 

(5) Die Auswahl unter mehre-
ren geeigneten und zuverlässi-
gen Antragstellern ist danach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Absatz 5 wird wie folgt geän-
dert:  

 

(4) Die im Rahmen des Aus-
schreibungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen 
haben jede Änderung der maß-
geblichen Umstände nach An-
tragstellung unverzüglich der 
zuständigen Behörde mitzutei-
len und geplante Veränderun-
gen von Beteiligungsverhältnis-
sen oder sonstigen Einflüssen 
der zuständigen Behörde 
schriftlich anzuzeigen. 

(5) Die Auswahl unter mehre-
ren geeigneten und zuverlässi-
gen Antragstellern ist danach 
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zu treffen, wer nach Beurtei-
lung der zuständigen Behörde 
am besten geeignet ist, die 
Ziele des Artikels 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV zu erreichen und 
insbesondere am besten, 

zu treffen, wer nach Beurtei-
lung der zuständigen Behörde 
am besten geeignet ist, die 
Ziele des § 1  GlüStV 2021 zu 
erreichen und insbesondere 
am besten, 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„Artikel 1 § 1 Erster GlüÄndStV“ 
durch die Angabe „§ 1 GlüStV 
2021“ ersetzt. 

 

zu treffen, wer nach Beurteilung 
der zuständigen Behörde am 
besten geeignet ist, die Ziele 
des § 1 GlüStV 2021 zu errei-
chen und insbesondere am 
besten, 

1.  

beim Betrieb der Spielbanken 
die Einhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie 
der sonstigen öffentlichen Be-
lange gewährleistet, 

2.  

weitgehende Informations-, 
Einwirkungs- und Kontrollbe-
fugnisse der zuständigen Be-
hörden sicherstellt, 

3.  

seine nachhaltige finanzielle 
Leistungsfähigkeit nachweist, 

4.  

1.  

beim Betrieb der Spielbanken 
die Einhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie 
der sonstigen öffentlichen Be-
lange gewährleistet, 

2.  

weitgehende Informations-, 
Einwirkungs- und Kontrollbe-
fugnisse der zuständigen Be-
hörden sicherstellt, 

3.  

seine nachhaltige finanzielle 
Leistungsfähigkeit nachweist, 

4.  

 1.  

beim Betrieb der Spielbanken 
die Einhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie 
der sonstigen öffentlichen Be-
lange gewährleistet, 

2.  

weitgehende Informations-, Ein-
wirkungs- und Kontrollbefug-
nisse der zuständigen Behör-
den sicherstellt, 

3.  

seine nachhaltige finanzielle 
Leistungsfähigkeit nachweist, 

4.  



  

133 
 

einen wirtschaftlichen Betrieb 
der Spielbanken gewährleistet, 

5.  

den Spielerschutz gewährleis-
tet und 

6.  

mit seinem Spielkonzept die 
Ziele des § 1 umsetzt, insbe-
sondere mit einer geeigneten 
Alternative zum nicht erlaubten 
Spiel den Spieltrieb der Bevöl-
kerung in geordnete und über-
wachte Bereiche lenkt sowie 
der Entwicklung und Ausbrei-
tung von unerlaubten Glücks-
spielen in Schwarzmärkten 
entgegenwirkt. 

einen wirtschaftlichen Betrieb 
der Spielbanken gewährleistet, 

5.  

den Spielerschutz gewährleis-
tet und 

6.  

mit seinem Spielkonzept die 
Ziele des § 1 umsetzt, insbe-
sondere mit einer geeigneten 
Alternative zum nicht erlaubten 
Spiel den Spieltrieb der Bevöl-
kerung in geordnete und über-
wachte Bereiche lenkt sowie 
der Entwicklung und Ausbrei-
tung von unerlaubten Glücks-
spielen in Schwarzmärkten 
entgegenwirkt. 

einen wirtschaftlichen Betrieb 
der Spielbanken gewährleistet, 

5.  

den Spielerschutz gewährleistet 
und 

6.  

mit seinem Spielkonzept die 
Ziele des § 1 umsetzt, insbe-
sondere mit einer geeigneten 
Alternative zum nicht erlaubten 
Spiel den Spieltrieb der Bevöl-
kerung in geordnete und über-
wachte Bereiche lenkt sowie 
der Entwicklung und Ausbrei-
tung von unerlaubten Glücks-
spielen in Schwarzmärkten ent-
gegenwirkt. 

Für den Fall, dass sich kein 
geeigneter Antragsteller bezie-
hungsweise keine geeignete 
Antragstellerin finden lässt, 
kann ausnahmsweise unter 

Für den Fall, dass sich keine 
geeignete den Antrag stellende 
Person finden lässt, wird die 
Ausschreibung aufgehoben. 
Ausnahmsweise kann auf-

bb) Die Sätze 2 und 3 werden 
wie folgt gefasst:  
 
„Für den Fall, dass sich keine 
geeignete den Antrag stellende 
Person finden lässt, wird die 

Für den Fall, dass sich keine 
geeignete den Antrag stellende 
Person finden lässt, wird die 
Ausschreibung aufgehoben. 
Ausnahmsweise kann aufgrund 
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Beachtung der Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 eine Er-
laubnis für einen einzelnen 
Standort erteilt werden, wenn 
andernfalls die Ziele des § 1 
nicht erreicht werden können. 
Hierauf ist in der Ausschrei-
bung hinzuweisen. 

 

grund einer neuen Ausschrei-
bung unter Beachtung der Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 
eine Erlaubnis für einen einzel-
nen Standort erteilt werden, 
wenn andernfalls die Ziele des 
§ 1 nicht erreicht werden kön-
nen. Hierauf ist in der Aus-
schreibung hinzuweisen. 

Ausschreibung aufgehoben. 
Ausnahmsweise kann aufgrund 
einer neuen Ausschreibung un-
ter Beachtung der Vorausset-
zungen des Absatzes 2 eine Er-
laubnis für einen einzelnen 
Standort erteilt werden, wenn 
andernfalls die Ziele des § 1 
nicht erreicht werden können.“ 

einer neuen Ausschreibung un-
ter Beachtung der Vorausset-
zungen des Absatzes 2 eine 
Erlaubnis für einen einzelnen 
Standort erteilt werden, wenn 
andernfalls die Ziele des § 1 
nicht erreicht werden können. 
Hierauf ist in der Ausschrei-
bung hinzuweisen. 

(6) Die Erlaubnis ist auf maxi-
mal 15 Jahre zu befristen. Eine 
Verlängerung ist nicht möglich. 

(7) Die Erlaubnis erlischt, wenn 
der Betrieb der Spielbanken 
nicht innerhalb von zwei Jah-
ren nach Erteilung der Erlaub-
nis aufgenommen wird, es sei 
denn, in der Erlaubnis wird 
ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt. Die Erlaubnis er-
lischt ferner, wenn der Betrieb 
einer Spielbank nachträglich 
ohne Zustimmung der für die 

(6) Die Erlaubnis ist auf maxi-
mal 15 Jahre zu befristen. Eine 
Verlängerung ist nicht möglich. 

(7) Die Erlaubnis erlischt, wenn 
der Betrieb der Spielbanken 
nicht innerhalb von zwei Jah-
ren nach Erteilung der Erlaub-
nis aufgenommen wird, es sei 
denn, in der Erlaubnis wird 
ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt. Die Erlaubnis er-
lischt ferner, wenn der Betrieb 
einer Spielbank nachträglich 
ohne Zustimmung der für die 

 (6) Die Erlaubnis ist auf maxi-
mal 15 Jahre zu befristen. Eine 
Verlängerung ist nicht möglich. 

(7) Die Erlaubnis erlischt, wenn 
der Betrieb der Spielbanken 
nicht innerhalb von zwei Jah-
ren nach Erteilung der Erlaub-
nis aufgenommen wird, es sei 
denn, in der Erlaubnis wird 
ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt. Die Erlaubnis er-
lischt ferner, wenn der Betrieb 
einer Spielbank nachträglich 
ohne Zustimmung der für die 
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Erlaubniserteilung zuständigen 
Behörde eingestellt wird. 

Erlaubniserteilung zuständigen 
Behörde eingestellt wird. 

Erlaubniserteilung zuständigen 
Behörde eingestellt wird. 

§ 29 

Betrieb öffentlicher Spiel-
banken 

(1) Der Aufenthalt in der Spiel-
bank während des Spielbe-
triebs ist Personen unter 21 
Jahren sowie gesperrten Per-
sonen nicht gestattet. Perso-
nen, die bei der Spielbank oder 
einem Nebenbetrieb der Spiel-
bank beschäftigt sind, müssen 
volljährig sein. Für Beschäf-
tigte, die unter 21 Jahre sind, 
sind im Sozialkonzept beson-
dere Maßnahmen vorzusehen. 
Dieser Personenkreis ist be-
sonders zu beaufsichtigen. 

 

§ 29 

Betrieb öffentlicher Spiel-
banken 

(1) Der Aufenthalt in der Spiel-
bank während des Spielbe-
triebs ist Personen unter 21 
Jahren sowie gesperrten Per-
sonen nicht gestattet. Dies ist 
durch eine lückenlose und 
ständige Einlasskontrolle si-
cherzustellen, bei der die Per-
sonalien der Gäste festgestellt 
und mit der zentral geführten, 
spielformübergreifenden Sperr-
datei nach § 23 Absatz 1 
GlüStV abgeglichen werden. 
Personen, die bei der Spiel-
bank oder einem Nebenbetrieb 
der Spielbank beschäftigt sind, 
müssen volljährig sein. Für Be-
schäftigte oder Auszubildende, 
die unter 21 Jahre sind, sind 

33.  
„§ 29 wird wie folgt gefasst: 
§ 29 

Betrieb öffentlicher Spielban-
ken 

(1) Der Aufenthalt in der Spiel-
bank während des Spielbetriebs 
ist Personen unter 21 Jahren 
sowie gesperrten Personen 
nicht gestattet. Dies ist durch 
eine lückenlose und ständige 
Einlasskontrolle sicherzustellen, 
bei der die Personalien der 
Gäste festgestellt und mit der 
zentral geführten, spielformüber-
greifenden Sperrdatei nach § 23 
Absatz 1 GlüStV abgeglichen 
werden. Personen, die bei der 
Spielbank oder einem Nebenbe-
trieb der Spielbank beschäftigt 
sind, müssen volljährig sein. Für 

§ 29 

Betrieb öffentlicher Spielban-
ken 

(1) Der Aufenthalt in der Spiel-
bank während des Spielbetriebs 
ist Personen unter 21 Jahren so-
wie gesperrten Personen nicht 
gestattet. Dies ist durch eine lü-
ckenlose und ständige Einlass-
kontrolle sicherzustellen, bei der 
die Personalien der Gäste fest-
gestellt und mit der zentral ge-
führten, spielformübergreifenden 
Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 
GlüStV abgeglichen werden. 
Personen, die bei der Spielbank 
oder einem Nebenbetrieb der 
Spielbank beschäftigt sind, müs-
sen volljährig sein. Für Beschäf-
tigte oder Auszubildende, die 
unter 21 Jahre sind, sind im So-
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im Sozialkonzept besondere 
Maßnahmen vorzusehen. Die-
ser Personenkreis ist beson-
ders zu beaufsichtigen. Voll-
jährigen Beschäftigten der Fi-
nanzbehörden, die die Spiel-
bank zum Zweck der Aus- oder 
Fortbildung besuchen, ist der 
Zugang gestattet. In Ausnah-
mefällen kann die oberste 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
weiteren Personen, die unter 
21 Jahre alt sind, den Aufent-
halt in der Spielbank gestatten.  

Beschäftigte oder Auszubil-
dende, die unter 21 Jahre sind, 
sind im Sozialkonzept beson-
dere Maßnahmen vorzusehen. 
Dieser Personenkreis ist beson-
ders zu beaufsichtigen. Volljähri-
gen Beschäftigten der Finanzbe-
hörden, die die Spielbank zum 
Zweck der Aus- oder Fortbil-
dung besuchen, ist der Zugang 
gestattet. In Ausnahmefällen 
kann die oberste Glücks-
spielaufsichtsbehörde weiteren 
Personen, die unter 21 Jahre alt 
sind, den Aufenthalt in der Spiel-
bank gestatten. 

zialkonzept besondere Maßnah-
men vorzusehen. Dieser Perso-
nenkreis ist besonders zu beauf-
sichtigen. Volljährigen Beschäf-
tigten der Finanzbehörden, die 
die Spielbank zum Zweck der 
Aus- oder Fortbildung besuchen, 
ist der Zugang gestattet. In Aus-
nahmefällen kann die oberste 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
weiteren Personen, die unter 21 
Jahre alt sind, den Aufenthalt in 
der Spielbank gestatten.  

(2) Die unmittelbare oder mit-
telbare Teilnahme am Spiel ist 
nicht gestattet: 

1.  

Personen, bei denen dadurch 
offensichtlich der eigene not-

(2) Die unmittelbare oder mit-
telbare Teilnahme am Spiel ist 
nicht gestattet: 

1.  

Personen, bei denen dadurch 
offensichtlich der eigene not-

(2) Die unmittelbare oder mittel-
bare Teilnahme am Spiel ist 
nicht gestattet: 

1.  

Personen, bei denen dadurch 
offensichtlich der eigene not-

(2) Die unmittelbare oder mittel-
bare Teilnahme am Spiel ist 
nicht gestattet: 

1.  

Personen, bei denen dadurch 
offensichtlich der eigene not-



  

137 
 

wendige Unterhalt oder die Er-
füllung von Unterhaltspflichten 
gefährdet würde, 

2.  

Personen, die mit der Leitung 
der Spielbank beauftragt sind, 
sowie Gesellschaftern und Mit-
gliedern von Organen der 
Spielbank, 

3.  

Personen, die bei der Spiel-
bank oder einem Nebenbetrieb 
der Spielbank beschäftigt sind, 
oder 

 

wendige Unterhalt oder die Er-
füllung von Unterhaltspflichten 
gefährdet würde, 

2.  

Personen, die mit der Leitung 
der Spielbank beauftragt sind, 
sowie Gesellschaftern und Mit-
gliedern von Organen der 
Spielbank, 

3.  

Personen, die bei der Spiel-
bank oder einem Nebenbetrieb 
der Spielbank beschäftigt sind, 

 

wendige Unterhalt oder die Er-
füllung von Unterhaltspflichten 
gefährdet würde, 

2.  

Personen, die mit der Leitung 
der Spielbank beauftragt sind, 
sowie Gesellschaftern und Mit-
gliedern von Organen der Spiel-
bank, 

3.  

Personen, die bei der Spielbank 
oder einem Nebenbetrieb der 
Spielbank beschäftigt sind, 

wendige Unterhalt oder die Er-
füllung von Unterhaltspflichten 
gefährdet würde, 

2.  

Personen, die mit der Leitung 
der Spielbank beauftragt sind, 
sowie Gesellschaftern und Mit-
gliedern von Organen der 
Spielbank, 

3.  

Personen, die bei der Spiel-
bank oder einem Nebenbetrieb 
der Spielbank beschäftigt sind,  

4.  

Personen, die mit der Aufsicht 
über die Spielbank oder mit 
der Festsetzung und Erhebung 
der Spielbankabgabe oder der 
weiteren Leistungen beauftragt 
sind. 

4.  

Personen, die mit der Aufsicht 
über die Spielbank oder mit 
der Festsetzung und Erhebung 
der Spielbankabgabe oder der 
weiteren Leistungen beauftragt 
sind oder 

4.  

Personen, die mit der Aufsicht 
über die Spielbank oder mit der 
Festsetzung und Erhebung der 
Spielbankabgabe oder der wei-
teren Leistungen beauftragt sind 
oder 

4.  

Personen, die mit der Aufsicht 
über die Spielbank oder mit der 
Festsetzung und Erhebung der 
Spielbankabgabe oder der wei-
teren Leistungen beauftragt 
sind oder 
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 5.  

Personen im Sinne von Absatz 
1 Sätze 6 und 7. 

5.  

Personen im Sinne von Absatz 
1 Sätze 6 und 7. 

5.  

Personen im Sinne von Absatz 
1 Sätze 6 und 7. 

(3) An folgenden Tagen ist die 
Spielbank geschlossen zu hal-
ten: 

1.  

Karfreitag, 

2.  

Allerheiligen, 

3.  

Allgemeiner Buß- und Bettag, 

4.  

Totensonntag, 

5.  

Volkstrauertag, 

6.  

Heiligabend und Erster Weih-
nachtsfeiertag. 

(3) An folgenden Tagen ist die 
Spielbank geschlossen zu hal-
ten: 

1.  

Karfreitag, 

2.  

Allerheiligen, 

3.  

Allgemeiner Buß- und Bettag, 

4.  

Totensonntag, 

5.  

Volkstrauertag, 

6.  

Heiligabend und Erster Weih-
nachtsfeiertag. 

(3) An folgenden Tagen ist die 
Spielbank geschlossen zu hal-
ten: 

1.  

Karfreitag, 

2.  

Allerheiligen, 

3.  

Allgemeiner Buß- und Bettag, 

4.  

Totensonntag, 

5.  

Volkstrauertag, 

6.  

Heiligabend und Erster Weih-
nachtsfeiertag. 

(3) An folgenden Tagen ist die 
Spielbank geschlossen zu hal-
ten: 

1.  

Karfreitag, 

2.  

Allerheiligen, 

3.  

Allgemeiner Buß- und Bettag, 

4.  

Totensonntag, 

5.  

Volkstrauertag, 

6.  

Heiligabend und Erster Weih-
nachtsfeiertag. 
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Aus besonderem Anlass kann 
die Aufsichtsbehörde anord-
nen, dass die Spielbank an be-
stimmten weiteren Tagen ge-
schlossen bleibt. 

(4) In einer Spielbank muss auf 
geeignete Weise sichergestellt 
werden, dass in den Spielbe-
reichen die aktuelle Uhrzeit er-
sichtlich ist. 

Aus besonderem Anlass kann 
die Aufsichtsbehörde anord-
nen, dass die Spielbank an be-
stimmten weiteren Tagen ge-
schlossen bleibt. 

(4) In einer Spielbank muss auf 
geeignete Weise sichergestellt 
werden, dass in den Spielbe-
reichen die aktuelle Uhrzeit er-
sichtlich ist. 

Aus besonderem Anlass kann 
die Aufsichtsbehörde anordnen, 
dass die Spielbank an bestimm-
ten weiteren Tagen geschlos-
sen bleibt. 

(4) In einer Spielbank muss auf 
geeignete Weise sichergestellt 
werden, dass in den Spielberei-
chen die aktuelle Uhrzeit er-
sichtlich ist.“ 

Aus besonderem Anlass kann 
die Aufsichtsbehörde anordnen, 
dass die Spielbank an be-
stimmten weiteren Tagen ge-
schlossen bleibt. 

(4) In einer Spielbank muss auf 
geeignete Weise sichergestellt 
werden, dass in den Spielberei-
chen die aktuelle Uhrzeit er-
sichtlich ist. 

§ 30 

Spielordnung, Besucherver-
zeichnis 

(1) Für Zwecke der Suchtprä-
vention, die Überprüfung der 
Spielberechtigung und für die 
in § 32 Absatz 1 genannten 
Zwecke dürfen folgende Daten 
von den Besuchern der Spiel-
bank anhand eines Ausweises 
erhoben werden: 

1.  

§ 30 

Spielordnung, Besucherver-
zeichnis  

(1) Für Zwecke der Suchtprä-
vention, die Überprüfung der 
Spielberechtigung und für die 
in § 32 Absatz 1 genannten 
Zwecke dürfen folgende Daten 
von den Besuchern der Spiel-
bank anhand eines Ausweises 
erhoben werden: 

1.  

 § 30 

Spielordnung, Besucherver-
zeichnis 

 (1) Für Zwecke der Suchtprä-
vention, die Überprüfung der 
Spielberechtigung und für die in 
§ 32 Absatz 1 genannten Zwe-
cke dürfen folgende Daten von 
den Besuchern der Spielbank 
anhand eines Ausweises erho-
ben werden: 

1.  
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Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsnamen, 

2.  

Geburtsdatum, Geburtsort, 

3.  

Anschrift, 

4.  

Ausweisart und -nummer so-
wie ausstellende Behörde, 

5.  

Nationalität, 

6.  

Datum, Grund und Dauer einer 
von der Spielbank ausgespro-
chenen Störersperre sowie 
meldende Organisationseinheit 
und 

7.  

Lichtbild. 

Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsnamen, 

2.  

Geburtsdatum, Geburtsort, 

3.  

Anschrift, 

4.  

Ausweisart und -nummer so-
wie ausstellende Behörde, 

5.  

Nationalität, 

6.  

Datum, Grund und Dauer einer 
von der Spielbank ausgespro-
chenen Störersperre sowie 
meldende Organisationseinheit 
und 

7.  

Lichtbild. 

Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsnamen, 

2.  

Geburtsdatum, Geburtsort, 

3.  

Anschrift, 

4.  

Ausweisart und -nummer sowie 
ausstellende Behörde, 

5.  

Nationalität, 

6.  

Datum, Grund und Dauer einer 
von der Spielbank ausgespro-
chenen Störersperre sowie 
meldende Organisationseinheit 
und 

7.  

Lichtbild. 
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Diese Daten sowie etwaige Ali-
asnamen oder verwendete Fal-
schnamen, das Datum und die 
Uhrzeit des Besuchs dürfen in 
einem Besucherverzeichnis 
gespeichert und für die in Satz 
1 genannten Zwecke genutzt 
werden. § 32 Absatz 4 Satz 2 
gilt für die Übermittlung der 
Daten entsprechend. Das 
Lichtbild ist am Ende des 
Spieltages des Besuchs zu lö-
schen, sofern die die Spiel-
bank besuchende Person aus-
drücklich einer längeren Spei-
cherung ihres Lichtbildes wi-
dersprochen hat. Sämtliche 
Daten sind spätestens ein Jahr 
nach dem letzten Besuch der 
Spielbank zu löschen, soweit 
sie nicht aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften länger ge-
speichert werden dürfen. 

Diese Daten sowie etwaige Ali-
asnamen oder verwendete Fal-
schnamen, das Datum und die 
Uhrzeit des Besuchs dürfen in 
einem Besucherverzeichnis 
gespeichert und für die in Satz 
1 genannten Zwecke genutzt 
werden. § 32 Absatz 4 Satz 2 
gilt für die Übermittlung der 
Daten entsprechend. Das 
Lichtbild ist am Ende des 
Spieltages des Besuchs zu lö-
schen, sofern die die Spiel-
bank besuchende Person aus-
drücklich einer längeren Spei-
cherung ihres Lichtbildes wi-
dersprochen hat. Sämtliche 
Daten sind spätestens ein Jahr 
nach dem letzten Besuch der 
Spielbank zu löschen, soweit 
sie nicht aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften länger ge-
speichert werden dürfen. 

Diese Daten sowie etwaige Ali-
asnamen oder verwendete Fal-
schnamen, das Datum und die 
Uhrzeit des Besuchs dürfen in 
einem Besucherverzeichnis ge-
speichert und für die in Satz 1 
genannten Zwecke genutzt 
werden. § 32 Absatz 4 Satz 2 
gilt für die Übermittlung der Da-
ten entsprechend. Das Licht-
bild ist am Ende des Spieltages 
des Besuchs zu löschen, so-
fern die die Spielbank besu-
chende Person ausdrücklich ei-
ner längeren Speicherung ihres 
Lichtbildes widersprochen hat. 
Sämtliche Daten sind spätes-
tens ein Jahr nach dem letzten 
Besuch der Spielbank zu lö-
schen, soweit sie nicht auf-
grund anderer Rechtsvorschrif-
ten länger gespeichert werden 
dürfen. 
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(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person erlässt zur Re-
gelung des Spielbetriebs der 
Spielbank eine Spielordnung. 
In ihr ist insbesondere zu be-
stimmen, 

1.  

nach welchen Regeln gespielt 
wird, insbesondere wie und in 
welcher Höhe die Spieleinsätze 
zu erbringen sind und wie die 
Gewinne festgestellt und ausge-
zahlt werden, 

2.  

zu welchen Zeiten und für wel-
che Spiele die Spielbank täg-
lich geöffnet ist. 

In dieser ist weiterhin darzule-
gen, welche Auskünfte und per-
sonenbezogene Daten sowie 
welche Nachweise von Besu-
chern der Spielbank zur Über-
prüfung ihrer Spielberechtigung 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person erlässt zur Re-
gelung des Spielbetriebs der 
Spielbank eine Spielordnung. 
In ihr ist insbesondere zu be-
stimmen, 

1.  

nach welchen Regeln gespielt 
wird, insbesondere wie und in 
welcher Höhe die Spieleinsätze 
zu erbringen sind und wie die 
Gewinne festgestellt und ausge-
zahlt werden, 

2.  

zu welchen Zeiten und für wel-
che Spiele die Spielbank täg-
lich geöffnet ist. 

In dieser ist weiterhin darzule-
gen, welche Auskünfte und per-
sonenbezogene Daten sowie 
welche Nachweise von Besu-
chern der Spielbank zur Über-
prüfung ihrer Spielberechtigung 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person erlässt zur Re-
gelung des Spielbetriebs der 
Spielbank eine Spielordnung. 
In ihr ist insbesondere zu be-
stimmen, 

1.  

nach welchen Regeln ge-
spielt wird, insbesondere wie 
und in welcher Höhe die 
Spieleinsätze zu erbringen 
sind und wie die Gewinne 
festgestellt und ausgezahlt 
werden, 

2.  

zu welchen Zeiten und für wel-
che Spiele die Spielbank täglich 
geöffnet ist. 

In dieser ist weiterhin darzule-
gen, welche Auskünfte und per-
sonenbezogene Daten sowie 
welche Nachweise von Besu-
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verlangt und welche Angaben in 
das Besucherverzeichnis aufge-
nommen werden. Auf die Mög-
lichkeit, der Speicherung des 
Lichtbildes über den Spieltag 
des Besuches hinaus zu wider-
sprechen, ist hinzuweisen. Die-
ser Hinweis ist in der Spielord-
nung besonders hervorzuhe-
ben. Die Spielordnung und alle 
sonstigen den Spielbetrieb re-
gelnden Bestimmungen sind im 
Eingangsbereich der Spielbank 
und in den Spielsälen deutlich 
sichtbar auszuhängen. Die 
Spielordnung bedarf der vorhe-
rigen Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde. 

verlangt und welche Angaben in 
das Besucherverzeichnis aufge-
nommen werden. Auf die Mög-
lichkeit, der Speicherung des 
Lichtbildes über den Spieltag 
des Besuches hinaus zu wider-
sprechen, ist hinzuweisen. Die-
ser Hinweis ist in der Spielord-
nung besonders hervorzuhe-
ben. Die Spielordnung und alle 
sonstigen den Spielbetrieb re-
gelnden Bestimmungen sind im 
Eingangsbereich der Spielbank 
und in den Spielsälen deutlich 
sichtbar auszuhängen. Die 
Spielordnung bedarf der vorhe-
rigen Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde. 

chern der Spielbank zur Über-
prüfung ihrer Spielberechtigung 
verlangt und welche Angaben in 
das Besucherverzeichnis aufge-
nommen werden. Auf die Mög-
lichkeit, der Speicherung des 
Lichtbildes über den Spieltag 
des Besuches hinaus zu wider-
sprechen, ist hinzuweisen. Die-
ser Hinweis ist in der Spielord-
nung besonders hervorzuheben. 
Die Spielordnung und alle sons-
tigen den Spielbetrieb regelnden 
Bestimmungen sind im Ein-
gangsbereich der Spielbank und 
in den Spielsälen deutlich sicht-
bar auszuhängen. Die Spielord-
nung bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde. 

§ 31 

Spielbankenaufsicht 

(1) Zur Sicherstellung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-

§ 31 

Spielbankenaufsicht 

(1) Zur Sicherstellung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-

 § 31 

Spielbankenaufsicht 

(1) Zur Sicherstellung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
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nung sowie um sonstige öffentli-
che Belange zu gewährleisten 
und sicherzustellen, dass die-
ses Gesetz, die in der Erlaubnis 
verfügten Nebenbestimmungen 
sowie die Spielordnung einge-
halten werden, der Spielbetrieb 
ordnungsgemäß durchgeführt 
wird und die Auszahlung der 
Spielgewinne jederzeit gewähr-
leistet ist, kann die zuständige 
Behörde alle erforderlichen An-
ordnungen und sonstige Maß-
nahmen treffen. Sie ist insbe-
sondere berechtigt, während 
der üblichen Geschäfts- und 
Betriebszeiten der Spielbank 

1.  

den gesamten Betrieb der 
Spielbank zu überwachen und 
zu überprüfen und sich hierbei 
auch Dritter zu bedienen, 

2.  

nung sowie um sonstige öffentli-
che Belange zu gewährleisten 
und sicherzustellen, dass die-
ses Gesetz, die in der Erlaubnis 
verfügten Nebenbestimmungen 
sowie die Spielordnung einge-
halten werden, der Spielbetrieb 
ordnungsgemäß durchgeführt 
wird und die Auszahlung der 
Spielgewinne jederzeit gewähr-
leistet ist, kann die zuständige 
Behörde alle erforderlichen An-
ordnungen und sonstige Maß-
nahmen treffen. Sie ist insbe-
sondere berechtigt, während 
der üblichen Geschäfts- und 
Betriebszeiten der Spielbank 

1.  

den gesamten Betrieb der 
Spielbank zu überwachen und 
zu überprüfen und sich hierbei 
auch Dritter zu bedienen, 

2.  

nung sowie um sonstige öffent-
liche Belange zu gewährleisten 
und sicherzustellen, dass die-
ses Gesetz, die in der Erlaubnis 
verfügten Nebenbestimmungen 
sowie die Spielordnung einge-
halten werden, der Spielbetrieb 
ordnungsgemäß durchgeführt 
wird und die Auszahlung der 
Spielgewinne jederzeit gewähr-
leistet ist, kann die zuständige 
Behörde alle erforderlichen An-
ordnungen und sonstige Maß-
nahmen treffen. Sie ist insbe-
sondere berechtigt, während 
der üblichen Geschäfts- und 
Betriebszeiten der Spielbank 

1.  

den gesamten Betrieb der 
Spielbank zu überwachen und 
zu überprüfen und sich hierbei 
auch Dritter zu bedienen, 

2.  
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alle dem Betrieb der Spielbank 
dienenden Räume zu betreten, 
Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen und die geschäft-
lichen Unterlagen der Spielbank 
einzusehen und 

3.  

durch Beauftragte an Sitzungen 
und Besprechungen entschei-
dungsbefugter Gremien des Er-
laubnisinhabers beziehungs-
weise der Erlaubnisinhaberin 
teilzunehmen. 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
der Aufsichtsbehörde innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende 
eines jeden Geschäftsjahres ei-
nen von einem Wirtschaftsprü-
fer geprüften Jahresabschluss 
nebst Lagebericht und den Prü-
fungsbericht des Wirtschafts-
prüfers vorzulegen. Die Kosten 

alle dem Betrieb der Spielbank 
dienenden Räume zu betreten, 
Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen und die ge-
schäftlichen Unterlagen der 
Spielbank einzusehen und 

3.  

durch Beauftragte an Sitzungen 
und Besprechungen entschei-
dungsbefugter Gremien des Er-
laubnisinhabers beziehungs-
weise der Erlaubnisinhaberin 
teilzunehmen. 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
der Aufsichtsbehörde innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende 
eines jeden Geschäftsjahres ei-
nen von einem Wirtschaftsprü-
fer geprüften Jahresabschluss 
nebst Lagebericht und den Prü-
fungsbericht des Wirtschafts-
prüfers vorzulegen. Die Kosten 

alle dem Betrieb der Spielbank 
dienenden Räume zu betreten, 
Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen und die geschäft-
lichen Unterlagen der Spiel-
bank einzusehen und 

3.  

durch Beauftragte an Sitzungen 
und Besprechungen entschei-
dungsbefugter Gremien des Er-
laubnisinhabers beziehungs-
weise der Erlaubnisinhaberin 
teilzunehmen. 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
der Aufsichtsbehörde innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende 
eines jeden Geschäftsjahres ei-
nen von einem Wirtschaftsprü-
fer geprüften Jahresabschluss 
nebst Lagebericht und den Prü-
fungsbericht des Wirtschafts-
prüfers vorzulegen. Die Kosten 
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hierfür trägt die die Erlaubnis in-
nehabende Person. 

hierfür trägt die die Erlaubnis in-
nehabende Person. 

hierfür trägt die die Erlaubnis 
innehabende Person. 

§ 32 

Videoüberwachung 

(1) Die Spielbank muss zur Si-
cherstellung des ordnungsge-
mäßen Spielablaufs, zum 
Schutz vor Manipulationen, zur 
Verhinderung, Aufdeckung und 
Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten von er-
heblicher Bedeutung, zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit sowie zur 
Finanz- und Abgabenkontrolle 
Videoüberwachung durchfüh-
ren und zu diesem Zweck per-
sonenbezogene Daten erhe-
ben und speichern. 

(2) Folgende Bereiche sind mit 
Videokameras zu überwachen: 

1.  

§ 32 

Videoüberwachung 

(1) Die Spielbank muss zur Si-
cherstellung des ordnungsge-
mäßen Spielablaufs, zum 
Schutz vor Manipulationen, zur 
Verhinderung, Aufdeckung und 
Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten von er-
heblicher Bedeutung, zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit sowie zur 
Finanz- und Abgabenkontrolle 
Videoüberwachung durchfüh-
ren und zu diesem Zweck per-
sonenbezogene Daten erhe-
ben und speichern. 

(2) Folgende Bereiche sind mit 
Videokameras zu überwachen: 

1.  

34.  
§ 32 wird wie folgt geändert: 

§ 32 

Videoüberwachung 

(1) Die Spielbank muss zur Si-
cherstellung des ordnungsge-
mäßen Spielablaufs, zum 
Schutz vor Manipulationen, zur 
Verhinderung, Aufdeckung und 
Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten von er-
heblicher Bedeutung, zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit sowie zur 
Finanz- und Abgabenkontrolle 
Videoüberwachung durchfüh-
ren und zu diesem Zweck per-
sonenbezogene Daten erheben 
und speichern. 

(2) Folgende Bereiche sind mit 
Videokameras zu überwachen: 

1.  
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sämtliche Zugänge der Spiel-
bank, 

2.  

der Empfangsbereich der 
Spielbank (Foyer, Garderobe 
und Rezeption), 

3.  

Spielbereiche (Spielsäle, Spiel-
tische, Automaten und Kas-
sen) sowie 

4.  

interne Sicherheitsbereiche, 
Abrechnungs- und Kassen-
räume. 

(3) Auf die Videoüberwachung 
und die verantwortliche Stelle 
ist vor Betreten des videoüber-
wachten Bereichs der Spiel-
bank für jeden erkennbar hin-
zuweisen. 

sämtliche Zugänge der Spiel-
bank, 

2.  

der Empfangsbereich der 
Spielbank (Foyer, Garderobe 
und Rezeption), 

3.  

Spielbereiche (Spielsäle, Spiel-
tische, Automaten und Kas-
sen) sowie 

4.  

interne Sicherheitsbereiche, 
Abrechnungs- und Kassen-
räume. 

(3) Auf die Videoüberwachung 
und die verantwortliche Stelle 
ist vor Betreten des videoüber-
wachten Bereichs der Spiel-
bank für jeden erkennbar hin-
zuweisen. 

sämtliche Zugänge der Spiel-
bank, 

2.  

der Empfangsbereich der Spiel-
bank (Foyer, Garderobe und 
Rezeption), 

3.  

Spielbereiche (Spielsäle, Spiel-
tische, Automaten und Kassen) 
sowie 

4.  

interne Sicherheitsbereiche, 
Abrechnungs- und Kassen-
räume. 

(3) Auf die Videoüberwachung 
und die verantwortliche Stelle 
ist vor Betreten des videoüber-
wachten Bereichs der Spiel-
bank für jeden erkennbar hinzu-
weisen. 

(4) Die Nutzung der nach Ab-
satz 1 gespeicherten Daten ist 

(4) Die Nutzung der nach Ab-
satz 1 gespeicherten Daten ist 

a) Absatz 4 wird wie folgt geän-
dert:   

(4) Die Nutzung der nach Ab-
satz 1 gespeicherten Daten 
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zulässig, soweit sie zum Errei-
chen des verfolgten Zwecks er-
forderlich ist und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass 
überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen be-
einträchtigt werden. Die Daten 
dürfen übermittelt werden 

zulässig, soweit sie zum Errei-
chen des verfolgten Zwecks er-
forderlich ist und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass 
überwiegende schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen be-
einträchtigt werden. Die Daten 
sind 

 
aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„dürfen übermittelt werden“ 
durch das Wort „sind“ ersetzt. 
 

ist zulässig, soweit sie zum 
Erreichen des verfolgten 
Zwecks erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen beeinträchtigt 
werden. Die Daten sind 

1.  

dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe und dem Innenmi-
nisterium, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Spielbank-
aufsicht erforderlich ist, 

2.  

dem zuständigen Finanzamt, 
der zuständigen Oberfinanzdi-
rektion und dem Finanzminis-
terium, soweit dies zur Wahr-
nehmung der Finanz- und Ab-
gabenkontrolle oder der Verfol-
gung von Straftaten erforder-
lich ist, 

1.  

dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe und dem Innenmi-
nisterium, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Spielbank-
aufsicht erforderlich ist, 

2.  

dem zuständigen Finanzamt, 
der zuständigen Oberfinanzdi-
rektion und dem Finanzminis-
terium, soweit dies zur Wahr-
nehmung der Finanz- und Ab-
gabenkontrolle oder der Verfol-
gung von Straftaten erforder-
lich ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe und dem Innenminis-
terium, soweit dies zur Wahr-
nehmung der Spielbankaufsicht 
erforderlich ist, 

2.  

dem zuständigen Finanzamt, 
der zuständigen Oberfinanzdi-
rektion und dem Finanzministe-
rium, soweit dies zur Wahrneh-
mung der Finanz- und Abga-
benkontrolle oder der Verfol-
gung von Straftaten erforderlich 
ist, 
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3.  

der Polizei und der Staatsan-
waltschaft, soweit dies zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder zur 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Be-
deutung oder von Straftaten 
erforderlich ist. 

 

3.  

der Polizei und der Staatsan-
waltschaft, soweit dies zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder zur 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Be-
deutung oder von Straftaten 
erforderlich ist,  

zu übermitteln. 

 
 
 
bb) In Satz 2 Nummer 3 werden 
der Punkt durch ein Komma er-
setzt und in einer neuen Zeile 
die Wörter „zu übermitteln.“ an-
gefügt.  
 

3.  

der Polizei und der Staatsan-
waltschaft, soweit dies zur Ab-
wehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder zur 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Be-
deutung oder von Straftaten er-
forderlich ist,  

zu übermitteln. 

(5) Werden die gespeicherten 
Daten einer bestimmten Person 
zugeordnet, dann ist diese über 
die Tatsache der Speicherung 
zu benachrichtigen, es sei 
denn, die Benachrichtigung des 
Betroffenen würde einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfor-
dern oder die Benachrichtigung 
würde die ordnungsgemäße Er-
füllung von Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr oder von Aufga-
ben der Finanzverwaltung im 

(5) Werden die gespeicherten 
Daten einer bestimmten Person 
zugeordnet, dann ist diese über 
die Tatsache der Speicherung 
zu benachrichtigen, es sei 
denn, die Benachrichtigung der 
betroffenen Person würde einen 
unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern oder die Benachrichti-
gung würde die ordnungsge-
mäße Erfüllung von Aufgaben 
der Gefahrenabwehr oder von 
Aufgaben der Finanzverwaltung 

b) In Absatz 5 werden die Wör-
ter „des Betroffenen“ durch die 
Wörter „der betroffenen Person“ 
ersetzt.  

(5) Werden die gespeicherten 
Daten einer bestimmten Person 
zugeordnet, dann ist diese über 
die Tatsache der Speicherung 
zu benachrichtigen, es sei denn, 
die Benachrichtigung der be-
troffenen Person würde einen 
unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern oder die Benachrichti-
gung würde die ordnungsge-
mäße Erfüllung von Aufgaben 
der Gefahrenabwehr oder von 
Aufgaben der Finanzverwaltung 
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Anwendungsbereich der Abga-
benordnung zur Überwachung 
und Prüfung oder die Verfol-
gung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten gefährden. 

im Anwendungsbereich der Ab-
gabenordnung zur Überwa-
chung und Prüfung oder die 
Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten gefähr-
den. 

im Anwendungsbereich der Ab-
gabenordnung zur Überwachung 
und Prüfung oder die Verfolgung 
von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten gefährden. 

(6) Die nach Absatz 1 gespei-
cherten Daten und etwaige sich 
auf die Videoüberwachung be-
ziehenden Unterlagen sind un-
verzüglich, spätestens jedoch 
acht Tage nach der Erhebung 
zu löschen, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Be-
deutung oder von Straftaten be-
nötigt werden oder im Einzelfall 
festgestellt wird, dass die Daten 
noch für einen in Absatz 1 ge-
nannten anderen Zweck benö-
tigt werden. Im letzteren Fall ist 
die Begründung schriftlich zu 
dokumentieren. 

(6) Die nach Absatz 1 gespei-
cherten Daten und etwaige sich 
auf die Videoüberwachung be-
ziehenden Unterlagen sind un-
verzüglich, spätestens jedoch 
acht Tage nach der Erhebung 
zu löschen, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten von erheblicher Be-
deutung oder von Straftaten be-
nötigt werden oder im Einzelfall 
festgestellt wird, dass die Daten 
noch für einen in Absatz 1 ge-
nannten anderen Zweck benö-
tigt werden. Im letzteren Fall ist 
die Begründung schriftlich zu 
dokumentieren. 

 (6) Die nach Absatz 1 gespei-
cherten Daten und etwaige sich 
auf die Videoüberwachung be-
ziehenden Unterlagen sind un-
verzüglich, spätestens jedoch 
acht Tage nach der Erhebung zu 
löschen, soweit sie nicht zur 
Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten von erheblicher Bedeu-
tung oder von Straftaten benötigt 
werden oder im Einzelfall festge-
stellt wird, dass die Daten noch 
für einen in Absatz 1 genannten 
anderen Zweck benötigt werden. 
Im letzteren Fall ist die Begrün-
dung schriftlich zu dokumentie-
ren. 
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(7) Das Konzept für die Video-
überwachung ist vor seiner Um-
setzung von dem betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten der 
Spielbank zu überprüfen und 
durch die Spielbank als verant-
wortliche Stelle freizugeben; so-
weit die Spielbank nicht bereits 
nach Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zur Be-
stellung eines betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten verpflich-
tet ist, hat sie zu diesem Zweck 
eine Bestellung vorzunehmen. 
Der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte prüft insbesondere, ob 
bei der vorgesehenen Video-
überwachung die nötigen tech-
nischen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen worden 
sind und ob den schutzwürdi-
gen Interessen der Betroffenen 
Rechnung getragen wird. Ihm 
sind die Namen der zugriffsbe-
rechtigten Personen mitzuteilen. 

(7) Das Konzept für die Video-
überwachung ist vor seiner Um-
setzung von dem betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten der 
Spielbank zu überprüfen und 
durch die Spielbank als verant-
wortliche Stelle freizugeben; so-
weit die Spielbank nicht bereits 
nach Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zur Be-
stellung eines betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten verpflich-
tet ist, hat sie zu diesem Zweck 
eine Bestellung vorzunehmen. 
Der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte prüft insbesondere, ob 
bei der vorgesehenen Video-
überwachung die nötigen tech-
nischen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen worden 
sind und ob den schutzwürdi-
gen Interessen der Betroffenen 
Rechnung getragen wird. Ihm 
sind die Namen der zugriffsbe-
rechtigten Personen mitzuteilen. 

 (7) Das Konzept für die Video-
überwachung ist vor seiner Um-
setzung von dem betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten der 
Spielbank zu überprüfen und 
durch die Spielbank als verant-
wortliche Stelle freizugeben; so-
weit die Spielbank nicht bereits 
nach Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zur Bestel-
lung eines betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten verpflichtet 
ist, hat sie zu diesem Zweck 
eine Bestellung vorzunehmen. 
Der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte prüft insbesondere, ob 
bei der vorgesehenen Video-
überwachung die nötigen techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen worden 
sind und ob den schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen 
Rechnung getragen wird. Ihm 
sind die Namen der zugriffsbe-
rechtigten Personen mitzuteilen. 
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(8) Der erstmalige Einsatz der 
Videoüberwachung in einem 
Bereich und Veränderungen 
sind der zuständigen Aufsichts-
behörde schriftlich anzuzeigen 
unter Angabe 

(8) Der erstmalige Einsatz der 
Videoüberwachung in einem 
Bereich und Veränderungen 
sind der zuständigen Aufsichts-
behörde schriftlich anzuzeigen 
unter Angabe 

 (8) Der erstmalige Einsatz der 
Videoüberwachung in einem Be-
reich und Veränderungen sind 
der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde schriftlich anzuzeigen un-
ter Angabe 

1.  

des Bereichs, der überwacht 
werden soll, 

2.  

des damit verfolgten Ziels, 

3.  

des Verantwortlichen sowie 

4.  

wie lange die Aufnahmen ge-
speichert werden sollen. 

1.  

des Bereichs, der überwacht 
werden soll, 

2.  

des damit verfolgten Ziels, 

3.  

des Verantwortlichen sowie 

4.  

wie lange die Aufnahmen ge-
speichert werden sollen. 

 1.  

des Bereichs, der überwacht 
werden soll, 

2.  

des damit verfolgten Ziels, 

3.  

des Verantwortlichen sowie 

4.  

wie lange die Aufnahmen ge-
speichert werden sollen. 

    

§ 33 

Spielbankabgabe 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, an 

§ 33 

Spielbankabgabe 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, an 

35.  
§ 33 wird wie folgt geändert: 
 

§ 33 

Spielbankabgabe 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
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das Land eine Spielbankabgabe 
zu entrichten. Die Spielbankab-
gabe beträgt bei einem Brutto-
Spielertrag im Kalenderjahr von 
bis zu 25 Millionen Euro 30 Pro-
zent und für den 25 Millionen 
Euro im Kalenderjahr überstei-
genden Brutto-Spielertrag 35 
Prozent des Brutto-Spielertrags. 

(2) Die Spielbankabgabe kann 
in den ersten drei Betriebsjah-
ren einer Spielbank um jeweils 
bis zu 10 Prozent der Abgaben-
beträge nach Absatz 1 ermäßigt 
werden. Bei der Entscheidung 
ist die zu erwartende Kostenbe-
lastung für die die Erlaubnis in-
nehabende Person insbeson-
dere durch nachzuweisende In-
vestitionen in die Spielbank an-
gemessen zu berücksichtigen. 
Satz 1 findet keine Anwendung 
bei der Erteilung einer Erlaubnis 
für den Betrieb einer bestehen-
den Spielbank oder bei einem 

das Land eine Spielbankabgabe 
zu entrichten. Die Spielbankab-
gabe beträgt bei einem Brutto-
Spielertrag im Kalenderjahr von 
bis zu 25 Millionen Euro 30 Pro-
zent und für den 25 Millionen 
Euro im Kalenderjahr überstei-
genden Brutto-Spielertrag 35 
Prozent des Brutto-Spielertrags. 

(2) Die Spielbankabgabe kann 
in den ersten drei Betriebsjah-
ren einer Spielbank um jeweils 
bis zu 10 Prozent der Abgaben-
beträge nach Absatz 1 ermäßigt 
werden. Bei der Entscheidung 
ist die zu erwartende Kostenbe-
lastung für die die Erlaubnis in-
nehabende Person insbeson-
dere durch nachzuweisende In-
vestitionen in die Spielbank an-
gemessen zu berücksichtigen. 
Satz 1 findet keine Anwendung 
bei der Erteilung einer Erlaubnis 
für den Betrieb einer bestehen-
den Spielbank oder bei einem 

an das Land eine Spielbankab-
gabe zu entrichten. Die Spiel-
bankabgabe beträgt bei einem 
Brutto-Spielertrag im Kalender-
jahr von bis zu 25 Millionen 
Euro 30 Prozent und für den 25 
Millionen Euro im Kalenderjahr 
übersteigenden Brutto-Spieler-
trag 35 Prozent des Brutto-
Spielertrags. 

(2) Die Spielbankabgabe kann in 
den ersten drei Betriebsjahren 
einer Spielbank um jeweils bis 
zu 10 Prozent der Abgabenbe-
träge nach Absatz 1 ermäßigt 
werden. Bei der Entscheidung 
ist die zu erwartende Kostenbe-
lastung für die die Erlaubnis in-
nehabende Person insbeson-
dere durch nachzuweisende In-
vestitionen in die Spielbank an-
gemessen zu berücksichtigen. 
Satz 1 findet keine Anwendung 
bei der Erteilung einer Erlaubnis 
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Wechsel der Gebäude oder 
Räume, in denen die Spielbank 
betrieben werden darf. 

(3) Bei einer Spielbank, deren 
wirtschaftliche Situation oder 
Entwicklung nachhaltig beein-
trächtigt ist, können die in Ab-
satz 1 genannten Abgabens-
ätze unter Berücksichtigung 
der öffentlichen Belange und 
der Belange der die Erlaubnis 
innehabenden Person um bis 
zu 10 Prozent des Brutto-Spie-
lertrags ermäßigt werden. 
Maßstab für die Ermäßigung 
ist eine auf gesicherter be-
triebswirtschaftlicher Grund-
lage beruhende Prognose über 
die voraussichtliche wirtschaft-
liche Entwicklung der Spiel-
bank. Negative wirtschaftliche 
Entwicklungen, die auf Ent-
scheidungen der Spielbank be-
ziehungsweise der die Erlaub-

Wechsel der Gebäude oder 
Räume, in denen die Spielbank 
betrieben werden darf. 

(3) Bei einer Spielbank, deren 
wirtschaftliche Situation oder 
Entwicklung nachhaltig beein-
trächtigt ist, können die in Ab-
satz 1 genannten Abgabens-
ätze unter Berücksichtigung 
der öffentlichen Belange und 
der Belange der die Erlaubnis 
innehabenden Person um bis 
zu 10 Prozent des Brutto-Spie-
lertrags ermäßigt werden. 
Maßstab für die Ermäßigung 
ist eine auf gesicherter be-
triebswirtschaftlicher Grund-
lage beruhende Prognose über 
die voraussichtliche wirtschaft-
liche Entwicklung der Spiel-
bank. Negative wirtschaftliche 
Entwicklungen, die auf Ent-
scheidungen der Spielbank be-
ziehungsweise der die Erlaub-

für den Betrieb einer bestehen-
den Spielbank oder bei einem 
Wechsel der Gebäude oder 
Räume, in denen die Spielbank 
betrieben werden darf. 

(3) Bei einer Spielbank, deren 
wirtschaftliche Situation oder 
Entwicklung nachhaltig beein-
trächtigt ist, können die in Ab-
satz 1 genannten Abgabens-
ätze unter Berücksichtigung 
der öffentlichen Belange und 
der Belange der die Erlaubnis 
innehabenden Person um bis 
zu 10 Prozent des Brutto-Spie-
lertrags ermäßigt werden. 
Maßstab für die Ermäßigung ist 
eine auf gesicherter betriebs-
wirtschaftlicher Grundlage be-
ruhende Prognose über die vo-
raussichtliche wirtschaftliche 
Entwicklung der Spielbank. Ne-
gative wirtschaftliche Entwick-
lungen, die auf Entscheidun-
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nis innehabenden Person zu-
rückzuführen sind, rechtferti-
gen keine Ermäßigung nach 
Satz 1. Unter Berücksichtigung 
des ordnungsrechtlichen Ab-
schöpfungsgedankens muss 
der die Erlaubnis innehaben-
den Person ein nach den 
Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit ausreichender Unter-
nehmergewinn verbleiben. 

(4) Über die Höhe der Ermäßi-
gung der Abgabenbeträge 
nach Absatz 2 Satz 1 und der 
Abgabensätze nach Absatz 3 
Satz 1 entscheidet das Finanz-
ministerium im Benehmen mit 
dem Innenministerium. 

nis innehabenden Person zu-
rückzuführen sind, rechtferti-
gen keine Ermäßigung nach 
Satz 1. Unter Berücksichtigung 
des ordnungsrechtlichen Ab-
schöpfungsgedankens muss 
der die Erlaubnis innehaben-
den Person ein nach den 
Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit ausreichender Unter-
nehmergewinn verbleiben. 

(4) Über die Höhe der Ermäßi-
gung der Abgabenbeträge 
nach Absatz 2 Satz 1 und der 
Abgabensätze nach Absatz 3 
Satz 1 entscheidet das Finanz-
ministerium im Benehmen mit 
dem Innenministerium. 

gen der Spielbank beziehungs-
weise der die Erlaubnis inneha-
benden Person zurückzuführen 
sind, rechtfertigen keine Ermä-
ßigung nach Satz 1. Unter Be-
rücksichtigung des ordnungs-
rechtlichen Abschöpfungsge-
dankens muss der die Erlaub-
nis innehabenden Person ein 
nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit ausreichen-
der Unternehmergewinn ver-
bleiben. 

(4) Über die Höhe der Ermäßi-
gung der Abgabenbeträge nach 
Absatz 2 Satz 1 und der Abga-
bensätze nach Absatz 3 Satz 1 
entscheidet das Finanzministe-
rium im Benehmen mit dem In-
nenministerium. 

(5) Die tarifliche Spielbankab-
gabe nach den Absätzen 1 bis 
3 ermäßigt sich um die nach 

(5) Die tarifliche Spielbankab-
gabe nach den Absätzen 1 bis 
3 ermäßigt sich um die nach 

a) Absatz 5 wird wie folgt ge-
fasst: 
 

(5) Die tarifliche Spielbankab-
gabe nach den Absätzen 1 bis 
3 ermäßigt sich um die nach 
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dem Umsatzsteuergesetz ge-
schuldete und entrichtete Um-
satzsteuer aufgrund von Um-
sätzen, die durch den Betrieb 
der Spielbank bedingt sind. Die 
insoweit entrichtete Umsatz-
steuer wird auf die nach die-
sem Gesetz zu entrichtende 
Spielbankabgabe solange an-
gerechnet, bis sie vollständig 
verrechnet ist. Entsprechende 
Umsatzsteuererstattungen füh-
ren zu einer Erhöhung der 
Spielbankabgabe. 

dem Umsatzsteuergesetz ge-
schuldete und entrichtete Um-
satzsteuer aufgrund von Um-
sätzen, die durch den Betrieb 
der Spielbank bedingt sind. Ein 
Überschuss der Vorsteuerbe-
träge über die geschuldeten 
Umsatzsteuerbeträge eines 
Voranmeldungszeitraums min-
dert die anrechenbaren Um-
satzsteuerbeträge nachfolgen-
der Anmeldungszeiträume. Ein 
sich zugunsten des Unterneh-
mers ergebender Überschuss 
in der Umsatzsteueranmel-
dung für das Kalenderjahr ab-
weichend von der Summe der 
Vorauszahlungen erhöht die 
Spielbankabgabe bei Zufluss 
des Überschussbetrags. Bei 
einer Organschaft im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes 
gelten die Sätze 1 bis 3 ent-
sprechend für beim Organträ-
ger berücksichtigte Beträge.  

„(5) Die tarifliche Spielbankab-
gabe nach den Absätzen 1 bis 3 
ermäßigt sich um die nach dem 
Umsatzsteuergesetz geschul-
dete und entrichtete Umsatz-
steuer aufgrund von Umsätzen, 
die durch den Betrieb der Spiel-
bank bedingt sind. Ein Über-
schuss der Vorsteuerbeträge 
über die geschuldeten Umsatz-
steuerbeträge eines Voranmel-
dungszeitraums mindert die an-
rechenbaren Umsatzsteuerbe-
träge nachfolgender Anmel-
dungszeiträume. Ein sich zu-
gunsten des Unternehmers er-
gebender Überschuss in der 
Umsatzsteueranmeldung für das 
Kalenderjahr abweichend von 
der Summe der Vorauszahlun-
gen erhöht die Spielbankabgabe 
bei Zufluss des Überschussbe-
trags. Bei einer Organschaft im 
Sinne des Umsatzsteuergeset-

dem Umsatzsteuergesetz ge-
schuldete und entrichtete Um-
satzsteuer aufgrund von Um-
sätzen, die durch den Betrieb 
der Spielbank bedingt sind. Ein 
Überschuss der Vorsteuerbe-
träge über die geschuldeten 
Umsatzsteuerbeträge eines Vo-
ranmeldungszeitraums mindert 
die anrechenbaren Umsatz-
steuerbeträge nachfolgender 
Anmeldungszeiträume. Ein sich 
zugunsten des Unternehmers 
ergebender Überschuss in der 
Umsatzsteueranmeldung für 
das Kalenderjahr abweichend 
von der Summe der Voraus-
zahlungen erhöht die Spielban-
kabgabe bei Zufluss des Über-
schussbetrags. Bei einer Org-
anschaft im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes gelten die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend für 
beim Organträger berücksich-
tigte Beträge.. 
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zes gelten die Sätze 1 bis 3 ent-
sprechend für beim Organträger 
berücksichtigte Beträge.” 
 

(6) Brutto-Spielertrag ist der 
Betrag 

1.  

um den die täglichen Spielein-
sätze die den Spielern nach 
den Spielregeln zustehenden 
Gewinne übersteigen, wenn 
die Spielbank ein Spielrisiko 
trägt, oder 

2.  

der der Spielbank zufließt, 
wenn sie kein Spielrisiko trägt. 

(7) Nicht abgeholte Einsätze 
und Gewinne sowie Beträge, 
die nach dem Ende der Ein-
satzmöglichkeit gesetzt, vom 
Spieler nicht zurückgenommen 

(6) Brutto-Spielertrag ist der 
Betrag 

1.  

um den die täglichen Spielein-
sätze die den Spielern nach 
den Spielregeln zustehenden 
Gewinne übersteigen, wenn 
die Spielbank ein Spielrisiko 
trägt, oder 

2.  

der der Spielbank zufließt, 
wenn sie kein Spielrisiko trägt. 

(7) Nicht abgeholte Einsätze 
und Gewinne sowie Beträge, 
die nach dem Ende der Ein-
satzmöglichkeit gesetzt, vom 
Spieler nicht zurückgenommen 

 (6) Brutto-Spielertrag ist der 
Betrag 

1.  

um den die täglichen Spielein-
sätze die den Spielern nach 
den Spielregeln zustehenden 
Gewinne übersteigen, wenn die 
Spielbank ein Spielrisiko trägt, 
oder 

2.  

der der Spielbank zufließt, 
wenn sie kein Spielrisiko trägt. 

(7) Nicht abgeholte Einsätze 
und Gewinne sowie Beträge, 
die nach dem Ende der Ein-
satzmöglichkeit gesetzt, vom 
Spieler nicht zurückgenommen 
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werden und der Spielbank ver-
bleiben, sind dem Brutto-Spie-
lertrag zuzurechnen. 

werden und der Spielbank ver-
bleiben, sind dem Brutto-Spie-
lertrag zuzurechnen. 

werden und der Spielbank ver-
bleiben, sind dem Brutto-Spie-
lertrag zuzurechnen. 

 (7a) Nicht abgeholte Guthaben 
auf Spielautomaten sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurech-
nen. 

b) Nach Absatz 7 werden fol-
gende Absätze 7a-7c eingefügt: 
 
„(7a) Nicht abgeholte Guthaben 
auf Spielautomaten sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurechnen. 

(7a) Nicht abgeholte Guthaben 
auf Spielautomaten sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurechnen. 

 (7b) Geldwerte Marken, die im 
Innen- und Außenbereich der 
Spielbank aufgefunden werden 
und keinem Spieler zugeordnet 
werden können, sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurech-
nen. 

(7b) Geldwerte Marken, die im 
Innen- und Außenbereich der 
Spielbank aufgefunden werden 
und keinem Spieler zugeordnet 
werden können, sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurechnen. 
 

(7b) Geldwerte Marken, die im 
Innen- und Außenbereich der 
Spielbank aufgefunden werden 
und keinem Spieler zugeordnet 
werden können, sind dem 
Brutto-Spielertrag zuzurechnen. 

 (7c) Bargeldbeträge, die in den 
Spielbereichen der Spielbank 
aufgefunden werden und kei-
ner Spielerin oder keinem 
Spieler zugeordnet werden 
können, sind dem Brutto-Spie-
lertrag zuzurechnen.  

(7c) Bargeldbeträge, die in den 
Spielbereichen der Spielbank 
aufgefunden werden und keiner 
Spielerin oder keinem Spieler 
zugeordnet werden können, 
sind dem Brutto-Spielertrag zu-
zurechnen.“ 

(7c) Bargeldbeträge, die in den 
Spielbereichen der Spielbank 
aufgefunden werden und keiner 
Spielerin oder keinem Spieler 
zugeordnet werden können, 
sind dem Brutto-Spielertrag zu-
zurechnen. 
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(8) Falsche Spielmarken, fal-
sche Geldscheine, falsche 
Münzen sowie Spielmarken 
anderer Spielbanken mindern 
den Brutto-Spielertrag nicht 
und sind mit dem Wert zu be-
rücksichtigen, mit dem sie am 
Spiel teilgenommen haben. 
Münzen und Geldscheine an-
derer Währungen sind mit dem 
Kurswert dem Brutto-Spieler-
trag zuzurechnen. 

(9) Spielverluste eines Spielta-
ges dürfen auf Brutto-Spieler-
träge der folgenden 14 Tage 
angerechnet werden. 

(8) Falsche Spielmarken, fal-
sche Geldscheine, falsche 
Münzen sowie Spielmarken 
anderer Spielbanken mindern 
den Brutto-Spielertrag nicht 
und sind mit dem Wert zu be-
rücksichtigen, mit dem sie am 
Spiel teilgenommen haben. 
Münzen und Geldscheine an-
derer Währungen sind mit dem 
Kurswert dem Brutto-Spieler-
trag zuzurechnen. 

(9) Spielverluste eines Spielta-
ges sind mit den Brutto-Spie-
lerträgen des laufenden Kalen-
dermonats zu verrechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Absatz 9 wird wie folgt ge-
fasst:  
„(9) Spielverluste eines Spielta-
ges sind mit den Brutto-Spieler-
trägen des laufenden Kalender-
monats zu verrechnen.“ 

(8) Falsche Spielmarken, fal-
sche Geldscheine, falsche 
Münzen sowie Spielmarken an-
derer Spielbanken mindern den 
Brutto-Spielertrag nicht und 
sind mit dem Wert zu berück-
sichtigen, mit dem sie am Spiel 
teilgenommen haben. Münzen 
und Geldscheine anderer Wäh-
rungen sind mit dem Kurswert 
dem Brutto-Spielertrag zuzu-
rechnen. 

(9) Spielverluste eines Spielta-
ges sind mit den Brutto-Spieler-
trägen des laufenden Kalender-
monats zu verrechnen. 

§ 34 

Weitere Leistungen 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
neben der Spielbankabgabe 

§ 34 

Weitere Leistungen 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
neben der Spielbankabgabe 

 § 34 

Weitere Leistungen 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
neben der Spielbankabgabe 
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nach § 33 an das Land weitere 
Leistungen zu entrichten. 

(2) Die weiteren Leistungen 
umfassen 

1.  

15 Prozent des Brutto-Spieler-
trags (§ 33 Absätze 6 bis 9) 
und 

2.  

eine Gewinnabgabe von 95 
Prozent der Bemessungs-
grundlage nach Absatz 3. 

(3) Bemessungsgrundlage für 
die Gewinnabgabe ist das 
nach dem Handelsgesetzbuch 
zu ermittelnde Jahresergebnis 
(Jahresüberschuss oder Jah-
resfehlbetrag) der die Erlaub-
nis innehabenden Person, das 
um folgende Beträge zu korri-
gieren ist: 

1.  

nach § 33 an das Land weitere 
Leistungen zu entrichten. 

(2) Die weiteren Leistungen 
umfassen 

1.  

15 Prozent des Brutto-Spieler-
trags (§ 33 Absätze 6 bis 9) 
und 

2.  

eine Gewinnabgabe von 95 
Prozent der Bemessungs-
grundlage nach Absatz 3. 

(3) Bemessungsgrundlage für 
die Gewinnabgabe ist das 
nach dem Handelsgesetzbuch 
zu ermittelnde Jahresergebnis 
(Jahresüberschuss oder Jah-
resfehlbetrag) der die Erlaub-
nis innehabenden Person, das 
um folgende Beträge zu korri-
gieren ist: 

1.  

nach § 33 an das Land weitere 
Leistungen zu entrichten. 

(2) Die weiteren Leistungen 
umfassen 

1.  

15 Prozent des Brutto-Spieler-
trags (§ 33 Absätze 6 bis 9) 
und 

2.  

eine Gewinnabgabe von 95 
Prozent der Bemessungsgrund-
lage nach Absatz 3. 

(3) Bemessungsgrundlage für 
die Gewinnabgabe ist das nach 
dem Handelsgesetzbuch zu er-
mittelnde Jahresergebnis (Jah-
resüberschuss oder Jahresfehl-
betrag) der die Erlaubnis inne-
habenden Person, das um fol-
gende Beträge zu korrigieren 
ist: 

1.  
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Erhöhung um Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der 
Überlassung von Kapital (ins-
besondere Zinsen, Bearbei-
tungsgebühren, Aufwendun-
gen aus der Inanspruchnahme 
von Sicherheiten oder Bürg-
schaften, Darlehensverluste); 
dies gilt nicht, wenn die zu-
grunde liegenden Vereinbarun-
gen mit einem Kreditinstitut ge-
troffen wurden, das oder des-
sen Hauptanteilseigner nicht 
Gesellschafter der die Erlaub-
nis innehabenden Person ist, 

2.  

Erhöhung um Aufwendungen 
für Tätigkeiten im Dienst der 
Gesellschaft oder im Zusam-
menhang mit der Überlassung 
von Wirtschaftsgütern, Nutzun-
gen oder Leistungen, soweit 

Erhöhung um Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der 
Überlassung von Kapital (ins-
besondere Zinsen, Bearbei-
tungsgebühren, Aufwendun-
gen aus der Inanspruchnahme 
von Sicherheiten oder Bürg-
schaften, Darlehensverluste); 
dies gilt nicht, wenn die zu-
grunde liegenden Vereinbarun-
gen mit einem Kreditinstitut ge-
troffen wurden, das oder des-
sen Hauptanteilseigner nicht 
Gesellschafter der die Erlaub-
nis innehabenden Person ist, 

2.  

Erhöhung um Aufwendungen 
für Tätigkeiten im Dienst der 
Gesellschaft oder im Zusam-
menhang mit der Überlassung 
von Wirtschaftsgütern, Nutzun-
gen oder Leistungen, soweit 

Erhöhung um Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der 
Überlassung von Kapital (ins-
besondere Zinsen, Bearbei-
tungsgebühren, Aufwendungen 
aus der Inanspruchnahme von 
Sicherheiten oder Bürgschaf-
ten, Darlehensverluste); dies 
gilt nicht, wenn die zugrunde 
liegenden Vereinbarungen mit 
einem Kreditinstitut getroffen 
wurden, das oder dessen 
Hauptanteilseigner nicht Ge-
sellschafter der die Erlaubnis 
innehabenden Person ist, 

2.  

Erhöhung um Aufwendungen 
für Tätigkeiten im Dienst der 
Gesellschaft oder im Zusam-
menhang mit der Überlassung 
von Wirtschaftsgütern, Nutzun-
gen oder Leistungen, soweit 
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diese oder die zugrunde lie-
genden Vereinbarungen nicht 
verkehrsüblich sind, sowie 

3.  

Minderung um 5 Prozent der 
Summe aus Kapital und Rück-
lagen, soweit diese Kapitalan-
teile zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Spielbetriebs er-
forderlich sind. 

diese oder die zugrunde lie-
genden Vereinbarungen nicht 
verkehrsüblich sind, sowie 

3.  

Minderung um 5 Prozent der 
Summe aus Kapital und Rück-
lagen, soweit diese Kapitalan-
teile zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Spielbetriebs er-
forderlich sind. 

diese oder die zugrunde liegen-
den Vereinbarungen nicht ver-
kehrsüblich sind, sowie 

3.  

Minderung um 5 Prozent der 
Summe aus Kapital und Rück-
lagen, soweit diese Kapitalan-
teile zur Aufrechterhaltung des 
notwendigen Spielbetriebs er-
forderlich sind. 

§ 35 

Zuwendungen, Tronc 

(1) Die in einer Spielbank als 
Spieltechniker beziehungs-
weise Spieltechnikerin oder als 
Kassierer beziehungsweise 
Kassiererin beschäftigten Per-
sonen dürfen von den die 
Spielbank besuchenden Per-
sonen keine Geschenke, Trink-
gelder oder ähnliche Zuwen-
dungen annehmen, die ihnen 

§ 35 

Zuwendungen, Tronc 

(1) Die in einer Spielbank als 
Spieltechniker beziehungs-
weise Spieltechnikerin oder als 
Kassierer beziehungsweise 
Kassiererin beschäftigten Per-
sonen dürfen von den die 
Spielbank besuchenden Per-
sonen keine Geschenke, Trink-
gelder oder ähnliche Zuwen-
dungen annehmen, die ihnen 

 § 35 

Zuwendungen, Tronc 

(1) Die in einer Spielbank als 
Spieltechniker beziehungs-
weise Spieltechnikerin oder als 
Kassierer beziehungsweise 
Kassiererin beschäftigten Per-
sonen dürfen von den die Spiel-
bank besuchenden Personen 
keine Geschenke, Trinkgelder 
oder ähnliche Zuwendungen 
annehmen, die ihnen mit Rück-



  

163 
 

mit Rücksicht auf ihre berufli-
che Tätigkeit gemacht werden. 
Zuwendungen im Sinne des 
Satzes 1 sind nur zulässig, 
wenn sie den dafür aufgestell-
ten Behältern zugeführt wer-
den (Tronc). 

(2) Der Tronc ist von der die 
Erlaubnis innehabenden Per-
son treuhänderisch zu verwal-
ten und nach Maßgabe der ar-
beitsrechtlichen oder tarifver-
traglichen Vereinbarungen zu 
verwenden. 

mit Rücksicht auf ihre berufli-
che Tätigkeit gemacht werden. 
Zuwendungen im Sinne des 
Satzes 1 sind nur zulässig, 
wenn sie den dafür aufgestell-
ten Behältern zugeführt wer-
den (Tronc). 

(2) Der Tronc ist von der die 
Erlaubnis innehabenden Per-
son treuhänderisch zu verwal-
ten und nach Maßgabe der ar-
beitsrechtlichen oder tarifver-
traglichen Vereinbarungen zu 
verwenden. 

sicht auf ihre berufliche Tätig-
keit gemacht werden. Zuwen-
dungen im Sinne des Satzes 1 
sind nur zulässig, wenn sie den 
dafür aufgestellten Behältern 
zugeführt werden (Tronc). 

(2) Der Tronc ist von der die 
Erlaubnis innehabenden Per-
son treuhänderisch zu verwal-
ten und nach Maßgabe der 
arbeitsrechtlichen oder tarif-
vertraglichen Vereinbarungen 
zu verwenden. 

§ 36 

Verwendung der Erträge 

Mindestens 50 Prozent, maxi-
mal 100 Prozent der Erträge 
aus der Spielbankabgabe (§ 
33), den weiteren Leistungen 
(§ 34) und den dem Land zu-
fließenden Gewinnausschüt-
tungen der die Erlaubnis inne-
habenden Person sind nach 

§ 36 

Verwendung der Erträge 

Mindestens 50 Prozent, maxi-
mal 100 Prozent der Erträge 
aus der Spielbankabgabe (§ 
33), den weiteren Leistungen 
(§ 34) und den dem Land zu-
fließenden Gewinnausschüt-
tungen der die Erlaubnis inne-
habenden Person sind nach 

 § 36 

Verwendung der Erträge 

Mindestens 50 Prozent, maxi-
mal 100 Prozent der Erträge 
aus der Spielbankabgabe (§ 
33), den weiteren Leistungen (§ 
34) und den dem Land zuflie-
ßenden Gewinnausschüttungen 
der die Erlaubnis innehabenden 
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näherer Bestimmung durch 
den jeweiligen Staatshaus-
haltsplan für folgende Zwecke 
zu verwenden: 

1.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Heilbäder und zur Erfül-
lung der Rechtsverpflichtungen 
gegenüber der Stadt Baden-
Baden aufgrund der Neustruk-
turierung der Bäder- und Kur-
verwaltung Baden-Baden, 

2.  

Förderung des Fremdenver-
kehrs, 

3.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Kulturdenkmale und für 
Maßnahmen der Kulturförde-
rung, 

4.  

näherer Bestimmung durch 
den jeweiligen Staatshaus-
haltsplan für folgende Zwecke 
zu verwenden: 

1.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Heilbäder und zur Erfül-
lung der Rechtsverpflichtungen 
gegenüber der Stadt Baden-
Baden aufgrund der Neustruk-
turierung der Bäder- und Kur-
verwaltung Baden-Baden, 

2.  

Förderung des Fremdenver-
kehrs, 

3.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Kulturdenkmale und für 
Maßnahmen der Kulturförde-
rung, 

4.  

Person sind nach näherer Be-
stimmung durch den jeweiligen 
Staatshaushaltsplan für fol-
gende Zwecke zu verwenden: 

1.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Heilbäder und zur Erfül-
lung der Rechtsverpflichtungen 
gegenüber der Stadt Baden-
Baden aufgrund der Neustruk-
turierung der Bäder- und Kur-
verwaltung Baden-Baden, 

2.  

Förderung des Fremdenver-
kehrs, 

3.  

Ausgaben zugunsten staatli-
cher Kulturdenkmale und für 
Maßnahmen der Kulturförde-
rung, 

4.  
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Finanzierung eines Infrastruk-
turfonds, 

5.  

Förderung sonstiger gemein-
nütziger Zwecke. 

Die Belange der Sitzgemein-
den sind innerhalb dieser Ver-
wendungszwecke angemes-
sen zu berücksichtigen. Die 
restlichen Erträge sind nach 
Maßgabe des jeweiligen 
Staatshaushaltsplanes zu ver-
wenden. 

Finanzierung eines Infrastruk-
turfonds, 

5.  

Förderung sonstiger gemein-
nütziger Zwecke. 

Die Belange der Sitzgemein-
den sind innerhalb dieser Ver-
wendungszwecke angemes-
sen zu berücksichtigen. Die 
restlichen Erträge sind nach 
Maßgabe des jeweiligen 
Staatshaushaltsplanes zu ver-
wenden. 

Finanzierung eines Infrastruk-
turfonds, 

5.  

Förderung sonstiger gemein-
nütziger Zwecke. 

Die Belange der Sitzgemeinden 
sind innerhalb dieser Verwen-
dungszwecke angemessen zu 
berücksichtigen. Die restlichen 
Erträge sind nach Maßgabe 
des jeweiligen Staatshaushalts-
planes zu verwenden. 

§ 37 Abgabenrechtliche 
Pflichten, Fälligkeit Abgaben 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
unmittelbar nach Ende des 
Spielgeschehens den Brutto-
Spielertrag oder den Spielver-
lust des Spieltages festzustel-
len und hierüber Aufzeichnun-
gen zu fertigen. Der Brutto-

§ 37 Abgabenrechtliche 
Pflichten, Fälligkeit Abgaben 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
unmittelbar nach Ende des 
Spielgeschehens den Brutto-
Spielertrag oder den Spielver-
lust des Spieltages festzustel-
len und hierüber Aufzeichnun-
gen zu fertigen. Der Brutto-

36.  
§ 37 wird wie folgt gefasst: 

„§ 37 Abgabenrechtliche 
Pflichten, Fälligkeit Abgaben 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
unmittelbar nach Ende des 
Spielgeschehens den Brutto-
Spielertrag oder den Spielver-
lust des Spieltages festzustellen 

§ 37 Abgabenrechtliche 
Pflichten, Fälligkeit Abgaben 

(1) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person ist verpflichtet, 
unmittelbar nach Ende des 
Spielgeschehens den Brutto-
Spielertrag oder den Spielver-
lust des Spieltages festzustel-
len und hierüber Aufzeichnun-
gen zu fertigen. Der Brutto-
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Spielertrag beziehungsweise 
Spielverlust ist nach einzelnen 
Tischen und einzelnen Gerä-
ten getrennt zu ermitteln und 
aufzuzeichnen. Ist beim Auto-
matenspiel eine tägliche gerä-
tebezogene Ermittlung und 
Aufzeichnung des Brutto-Spie-
lertrags im Verhältnis zum Si-
cherheitsgewinn zu aufwändig, 
kann mit Zustimmung des 
nach § 38 Absatz 1 zuständi-
gen Finanzamts eine andere 
angemessene Verfahrens-
weise zugelassen werden. 

Spielertrag beziehungsweise 
Spielverlust ist nach einzelnen 
Tischen und einzelnen Gerä-
ten getrennt zu ermitteln und 
aufzuzeichnen. Ist beim Auto-
matenspiel eine tägliche gerä-
tebezogene Ermittlung und 
Aufzeichnung des Brutto-Spie-
lertrags im Verhältnis zum Si-
cherheitsgewinn zu aufwändig, 
kann mit Zustimmung des 
nach § 38 Absatz 1 zuständi-
gen Finanzamts eine andere 
angemessene Verfahrens-
weise zugelassen werden. 

und hierüber Aufzeichnungen zu 
fertigen. Der Brutto-Spielertrag 
beziehungsweise Spielverlust ist 
nach einzelnen Tischen und ein-
zelnen Geräten getrennt zu er-
mitteln und aufzuzeichnen. Ist 
beim Automatenspiel eine tägli-
che gerätebezogene Ermittlung 
und Aufzeichnung des Brutto-
Spielertrags im Verhältnis zum 
Sicherheitsgewinn zu aufwän-
dig, kann mit Zustimmung des 
nach § 38 Absatz 1 zuständigen 
Finanzamts eine andere ange-
messene Verfahrensweise zu-
gelassen werden. 

Spielertrag beziehungsweise 
Spielverlust ist nach einzelnen 
Tischen und einzelnen Geräten 
getrennt zu ermitteln und auf-
zuzeichnen. Ist beim Automa-
tenspiel eine tägliche gerätebe-
zogene Ermittlung und Auf-
zeichnung des Brutto-Spieler-
trags im Verhältnis zum Sicher-
heitsgewinn zu aufwändig, 
kann mit Zustimmung des nach 
§ 38 Absatz 1 zuständigen Fi-
nanzamts eine andere ange-
messene Verfahrensweise zu-
gelassen werden. 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat spätestens 
am zehnten Tag des Kalender-
monats für den vorangegange-
nen Kalendermonat die Spiel-
bankabgabe nach § 33 und die 
weiteren Leistungen nach § 34 
Absatz 2 Nummer 1 selbst zu 
berechnen und Anmeldungen 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat spätestens 
am 15. Tag des Kalendermo-
nats für den vorangegangenen 
Kalendermonat die Spielbank-
abgabe nach § 33 und die wei-
teren Leistungen nach § 34 
Absatz 2 Nummer 1 selbst zu 
berechnen und Anmeldungen 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat spätestens 
am 15. Tag des Kalendermo-
nats für den vorangegangenen 
Kalendermonat die Spielbanka-
bgabe nach § 33 und die weite-
ren Leistungen nach § 34 Ab-
satz 2 Nummer 1 selbst zu be-
rechnen und Anmeldungen 

(2) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat spätestens 
am 15. Tag des Kalendermo-
nats für den vorangegangenen 
Kalendermonat die Spielbanka-
bgabe nach § 33 und die weite-
ren Leistungen nach § 34 Ab-
satz 2 Nummer 1 selbst zu be-
rechnen und Anmeldungen 
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nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben. Ist 
dieser Tag ein Samstag, ein 
Sonntag oder ein gesetzlicher 
Feiertag, tritt an seine Stelle 
der nächste Werktag. Die Ab-
gaben werden an dem Tag fäl-
lig, an dem die Anmeldefrist 
endet. 

nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben.  Die 
Abgaben werden an dem Tag 
fällig, an dem die Anmeldefrist 
endet. 

nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck abzugeben. Die Abga-
ben werden an dem Tag fällig, 
an dem die Anmeldefrist endet. 
 
 
 

nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben. Die 
Abgaben werden an dem Tag 
fällig, an dem die Anmeldefrist 
endet. 

 

(3) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat für jeden 
Kalendermonat eine anteilige 
Vorauszahlung auf die Ge-
winnabgabe nach § 34 Absatz 
2 Nummer 2 zu entrichten, die 
sie für das laufende Geschäfts-
jahr voraussichtlich schulden 
wird. Sie hat dem Finanzamt 
spätestens am zehnten Tag 
des Kalendermonats für den 
vorangegangenen Kalender-
monat eine Voranmeldung 
nach amtlichem Vordruck ab-
zugeben, in der sie die Voraus-
zahlung auf die Gewinnabgabe 

(3) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat für jeden Ka-
lendermonat eine anteilige Vo-
rauszahlung auf die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 zu entrichten, die sie für 
das laufende Geschäftsjahr vo-
raussichtlich schulden wird. Sie 
hat dem Finanzamt spätestens 
am 15. Tag des Kalendermo-
nats für den vorangegangenen 
Kalendermonat eine Voranmel-
dung nach amtlichem Vordruck 
abzugeben, in der sie die Vo-
rauszahlung auf die Gewinnab-
gabe selbst zu berechnen hat. 

(3) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat für jeden Ka-
lendermonat eine anteilige Vo-
rauszahlung auf die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 zu entrichten, die sie für 
das laufende Geschäftsjahr vo-
raussichtlich schulden wird. Sie 
hat dem Finanzamt spätestens 
am 15. Tag des Kalendermo-
nats für den vorangegangenen 
Kalendermonat eine Voranmel-
dung nach amtlichem Vordruck 
abzugeben, in der sie die Vo-
rauszahlung auf die Gewinnab-
gabe selbst zu berechnen hat. 

(3) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat für jeden Ka-
lendermonat eine anteilige Vo-
rauszahlung auf die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 zu entrichten, die sie für 
das laufende Geschäftsjahr vo-
raussichtlich schulden wird. Sie 
hat dem Finanzamt spätestens 
am 15. Tag des Kalendermonats 
für den vorangegangenen Ka-
lendermonat eine Voranmeldung 
nach amtlichem Vordruck abzu-
geben, in der sie die Vorauszah-
lung auf die Gewinnabgabe 
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selbst zu berechnen hat. Die 
Vorauszahlung wird an dem 
Tag fällig, an dem die Voran-
meldungsfrist endet. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

Die Vorauszahlung wird an dem 
Tag fällig, an dem die Voran-
meldungsfrist endet.  

Die Vorauszahlung wird an dem 
Tag fällig, an dem die Voranmel-
dungsfrist endet. 
 
 

selbst zu berechnen hat. Die Vo-
rauszahlung wird an dem Tag 
fällig, an dem die Voranmel-
dungsfrist endet. 

(4) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat bis zum 30. 
Juni des Folgejahres eine 
Steuererklärung über die Ge-
winnabgabe nach § 34 Absatz 
2 Nummer 2 des abgelaufenen 
Jahres abzugeben, in der sie 
die zu entrichtende Steuer 
selbst zu berechnen hat (Steu-
eranmeldung). Weicht die 
Steuer von der Summe der Vo-
ranmeldungen ab, so ist der 
Unterschiedsbetrag zugunsten 
des Finanzamtes einen Monat 
nach Eingang der Steueran-
meldung fällig. Setzt das Fi-
nanzamt die Steuer abwei-
chend von der Steueranmel-
dung für das Kalenderjahr fest, 
so ist der Unterschiedsbetrag 

(4) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat bis zum 30. 
Juni des Folgejahres eine Steu-
ererklärung über die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 des abgelaufenen Jahres 
abzugeben, in der sie die zu 
entrichtende Steuer selbst zu 
berechnen hat (Steueranmel-
dung). Weicht die Steuer von 
der Summe der Voranmeldun-
gen ab, so ist der Unterschieds-
betrag zugunsten des Finanz-
amtes einen Monat nach Ein-
gang der Steueranmeldung fäl-
lig. Setzt das Finanzamt die 
Steuer abweichend von der 
Steueranmeldung für das Ka-
lenderjahr fest, so ist der Unter-
schiedsbetrag zugunsten des 

(4) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat bis zum 30. 
Juni des Folgejahres eine Steu-
ererklärung über die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 des abgelaufenen Jahres 
abzugeben, in der sie die zu ent-
richtende Steuer selbst zu be-
rechnen hat (Steueranmeldung). 
Weicht die Steuer von der 
Summe der Voranmeldungen ab, 
so ist der Unterschiedsbetrag zu-
gunsten des Finanzamtes einen 
Monat nach Eingang der Steuer-
anmeldung fällig. Setzt das Fi-
nanzamt die Steuer abweichend 
von der Steueranmeldung für das 
Kalenderjahr fest, so ist der Un-
terschiedsbetrag zugunsten des 
Finanzamtes einen Monat nach 

(4) Die die Erlaubnis inneha-
bende Person hat bis zum 30. 
Juni des Folgejahres eine Steu-
ererklärung über die Gewinnab-
gabe nach § 34 Absatz 2 Num-
mer 2 des abgelaufenen Jahres 
abzugeben, in der sie die zu ent-
richtende Steuer selbst zu be-
rechnen hat (Steueranmeldung). 
Weicht die Steuer von der 
Summe der Voranmeldungen 
ab, so ist der Unterschiedsbe-
trag zugunsten des Finanzamtes 
einen Monat nach Eingang der 
Steueranmeldung fällig. Setzt 
das Finanzamt die Steuer ab-
weichend von der Steueranmel-
dung für das Kalenderjahr fest, 
so ist der Unterschiedsbetrag 
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zugunsten des Finanzamtes 
einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Steuerbeschei-
des fällig. Die Fälligkeit rück-
ständiger Vorauszahlungen 
nach Absatz 3 bleibt von den 
Sätzen 2 und 3 unberührt. 

Finanzamtes einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides fällig. Die Fälligkeit 
rückständiger Vorauszahlungen 
nach Absatz 3 bleibt von den 
Sätzen 2 und 3 unberührt. 

der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides fällig. Die Fälligkeit 
rückständiger Vorauszahlungen 
nach Absatz 3 bleibt von den 
Sätzen 2 und 3 unberührt. 

zugunsten des Finanzamtes ei-
nen Monat nach der Bekannt-
gabe des Steuerbescheides fäl-
lig. Die Fälligkeit rückständiger 
Vorauszahlungen nach Absatz 3 
bleibt von den Sätzen 2 und 3 
unberührt. 

(5) Die nach den Absätzen 2 
bis 4 abzugebenden Anmel-
dungen sind von einer Person, 
die zur Vertretung der die Er-
laubnis innehabenden Person 
berechtigt ist, eigenhändig zu 
unterschreiben. Sie gelten als 
Steueranmeldungen im Sinne 
des § 167 der Abgabenord-
nung. 

(5) Die nach den Absätzen 2 
bis 4 abzugebenden Anmel-
dungen sind von einer Person, 
die zur Vertretung der die Er-
laubnis innehabenden Person 
berechtigt ist, eigenhändig zu 
unterschreiben. Die Steueran-
meldung kann auch nach amt-
lich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertra-
gung übermittelt werden, so-
fern der Zugang hierfür eröff-
net ist.  

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 
4 abzugebenden Anmeldungen 
sind von einer Person, die zur 
Vertretung der die Erlaubnis in-
nehabenden Person berechtigt 
ist, eigenhändig zu unterschrei-
ben. Die Steueranmeldung kann 
auch nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Daten-
fernübertragung übermittelt wer-
den, sofern der Zugang hierfür 
eröffnet ist.“ 

(5) Die nach den Absätzen 2 
bis 4 abzugebenden Anmeldun-
gen sind von einer Person, die 
zur Vertretung der die Erlaubnis 
innehabenden Person berech-
tigt ist, eigenhändig zu unter-
schreiben. Die Steueranmel-
dung kann auch nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung 
übermittelt werden, sofern der 
Zugang hierfür eröffnet ist.  

§ 38 

Abgabenrechtliche Verfah-
rensvorschriften 

§ 38 

Abgabenrechtliche Verfah-
rensvorschriften 

 § 38 

Abgabenrechtliche Verfah-
rensvorschriften 



  

170 
 

(1) Die Spielbankabgabe und 
die weiteren Leistungen wer-
den durch das Finanzamt ver-
waltet, in dessen Bezirk sich 
die Geschäftsleitung des Er-
laubnisinhabers beziehungs-
weise der Erlaubnisinhaberin 
befindet; § 17 Absatz 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(2) Auf die Spielbankabgabe 
und die weiteren Leistungen 
finden, soweit sich aus diesem 
Gesetz nichts Abweichendes 
ergibt, die Vorschriften der Ab-
gabenordnung sinngemäß An-
wendung. Der Spielbetrieb so-
wie die Ermittlung des Brutto-
Spielertrags werden durch die 
Finanzämter in entsprechender 
Anwendung der §§ 210 und 
211 der Abgabenordnung am 
Spielort laufend überwacht. 
Die Finanzämter können sich 
hierbei auch Dritter bedienen. 

(1) Die Spielbankabgabe und 
die weiteren Leistungen wer-
den durch das Finanzamt ver-
waltet, in dessen Bezirk sich 
die Geschäftsleitung des Er-
laubnisinhabers beziehungs-
weise der Erlaubnisinhaberin 
befindet; § 17 Absatz 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes 
bleibt unberührt. 

(2) Auf die Spielbankabgabe 
und die weiteren Leistungen 
finden, soweit sich aus diesem 
Gesetz nichts Abweichendes 
ergibt, die Vorschriften der Ab-
gabenordnung sinngemäß An-
wendung. Der Spielbetrieb so-
wie die Ermittlung des Brutto-
Spielertrags werden durch die 
Finanzämter in entsprechender 
Anwendung der §§ 210 und 
211 der Abgabenordnung am 
Spielort laufend überwacht. 
Die Finanzämter können sich 
hierbei auch Dritter bedienen. 

(1) Die Spielbankabgabe und 
die weiteren Leistungen werden 
durch das Finanzamt verwaltet, 
in dessen Bezirk sich die Ge-
schäftsleitung des Erlaubnisin-
habers beziehungsweise der 
Erlaubnisinhaberin befindet; § 
17 Absatz 2 des Finanzverwal-
tungsgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Auf die Spielbankabgabe 
und die weiteren Leistungen 
finden, soweit sich aus diesem 
Gesetz nichts Abweichendes 
ergibt, die Vorschriften der Ab-
gabenordnung sinngemäß An-
wendung. Der Spielbetrieb so-
wie die Ermittlung des Brutto-
Spielertrags werden durch die 
Finanzämter in entsprechender 
Anwendung der §§ 210 und 
211 der Abgabenordnung am 
Spielort laufend überwacht. Die 
Finanzämter können sich hier-
bei auch Dritter bedienen. Das 
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Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. 

Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. 

Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. 

 

§ 39 

Landesrechtliche Steuerbe-
freiung 

Unbeschadet der in § 6 Absatz 
1 der Verordnung über öffentli-
che Spielbanken vom 27. Juli 
1938 (RGBl. I S. 955) in der je-
weiligen Fassung geregelten 
Befreiung von Bundessteuern 
ist die die Erlaubnis inneha-
bende Person für den Betrieb 
der Spielbank auch von der 
Zahlung derjenigen Steuern 
befreit, die der Gesetzgebung 
des Landes unterliegen und im 
unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Spielbank 
stehen. Satz 1 gilt auch für ört-

§ 39 

Landesrechtliche Steuerbe-
freiung 

Unbeschadet der in § 6 Absatz 
1 der Verordnung über öffentli-
che Spielbanken vom 27. Juli 
1938 (RGBl. I S. 955) in der je-
weiligen Fassung geregelten 
Befreiung von Bundessteuern 
ist die die Erlaubnis inneha-
bende Person für den Betrieb 
der Spielbank auch von der 
Zahlung derjenigen Steuern 
befreit, die der Gesetzgebung 
des Landes unterliegen und im 
unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Spielbank 
stehen. Satz 1 gilt auch für ört-

 § 39 

Landesrechtliche Steuerbe-
freiung 

Unbeschadet der in § 6 Absatz 
1 der Verordnung über öffentli-
che Spielbanken vom 27. Juli 
1938 (RGBl. I S. 955) in der je-
weiligen Fassung geregelten 
Befreiung von Bundessteuern 
ist die die Erlaubnis inneha-
bende Person für den Betrieb 
der Spielbank auch von der 
Zahlung derjenigen Steuern be-
freit, die der Gesetzgebung des 
Landes unterliegen und im un-
mittelbaren Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Spielbank ste-
hen. Satz 1 gilt auch für örtliche 
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liche Verbrauchs- und Auf-
wandsteuern, die von den Ge-
meinden aufgrund von § 9 Ab-
satz 4 des Kommunalabgaben-
gesetzes erhoben werden kön-
nen. 

liche Verbrauchs- und Auf-
wandsteuern, die von den Ge-
meinden aufgrund von § 9 Ab-
satz 4 des Kommunalabgaben-
gesetzes erhoben werden kön-
nen. 

Verbrauchs- und Aufwandsteu-
ern, die von den Gemeinden 
aufgrund von § 9 Absatz 4 des 
Kommunalabgabengesetzes 
erhoben werden können. 

 Abschnitt 6 a 

Besteuerung von Online-
Casinospielen 

37.  
Nach § 39 wird folgender neuer 
Abschnitt 6a angehängt: 
 
„Abschnitt 6a 
Besteuerung von Online-Casi-
nospielen 

Abschnitt 6 a 

Besteuerung von Online-
Casinospielen 

 § 39a 
Steuergegenstand 

Online-Casinospiele im Sinne 
des § 3 Absatz 1a Satz 2 
GlüStV 2021 unterliegen der 
Online-Casinospielsteuer, 
wenn sie im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes veranstaltet 
werden. Dies ist der Fall, wenn 
die Spielerin oder der Spieler 
im Zeitpunkt der Vornahme der 

§ 39a  
Steuergegenstand 

Online-Casinospiele im Sinne 
des § 3 Absatz 1a Satz 2 
GlüStV 2021 unterliegen der 
Online-Casinospielsteuer, wenn 
sie im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes veranstaltet werden. 
Dies ist der Fall, wenn die Spie-
lerin oder der Spieler im Zeit-
punkt der Vornahme der zur 

§ 39a 
Steuergegenstand 

Online-Casinospiele im Sinne 
des § 3 Absatz 1a Satz 2 GlüStV 
2021 unterliegen der Online-
Casinospielsteuer, wenn sie im 
Geltungsbereich dieses Geset-
zes veranstaltet werden. Dies ist 
der Fall, wenn die Spielerin oder 
der Spieler im Zeitpunkt der Vor-
nahme der zur Entstehung des 
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zur Entstehung des Spielver-
trages erforderlichen Handlun-
gen ihren oder seinen re-
gistrierten Wohnsitz im Sinne 
des § 6a Absatz 2 Satz 1 
GlüStV 2021 im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat. 

Entstehung des Spielvertrages 
erforderlichen Handlungen ihren 
oder seinen registrierten Wohn-
sitz im Sinne des § 6a Absatz 2 
Satz 1 GlüStV 2021 im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes 
hat. 

Spielvertrages erforderlichen 
Handlungen ihren oder seinen 
registrierten Wohnsitz im Sinne 
des § 6a Absatz 2 Satz 1 
GlüStV 2021 im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat. 

 § 39b  

Bemessungsgrundlage 

(1) Die Online-Casinospiel-
steuer bemisst sich nach dem 
Brutto-Spielertrag im Sinne des 
§ 33 Absatz 6 Nummer 1.   

(2) Spielverluste eines Spiel-
tags sind mit den Brutto-Spie-
lerträgen des laufenden Kalen-
dermonats zu verrechnen. 

§ 39b  

Bemessungsgrundlage 

(1) Die Online-Casinospielsteuer 
bemisst sich nach dem Brutto-
Spielertrag im Sinne des 
§ 33 Absatz 6 Nummer 1.   

(2) Spielverluste eines Spieltags 
sind mit den Brutto-Spielerträ-
gen des laufenden Kalendermo-
nats zu verrechnen.  

§ 39b  

Bemessungsgrundlage 

(1) Die Online-Casinospielsteuer 
bemisst sich nach dem Brutto-
Spielertrag im Sinne des 
§ 33 Absatz 6 Nummer 1.   

(2) Spielverluste eines Spieltags 
sind mit den Brutto-Spielerträ-
gen des laufenden Kalendermo-
nats zu verrechnen. 

 § 39c 

Steuersatz 

Die Online-Casinospielsteuer 
beträgt im Kalendermonat bei 
einer Bemessungsgrundlage 
nach § 39b von bis zu 300 000 

§ 39c  

Steuersatz 

Die Online-Casinospielsteuer 
beträgt im Kalendermonat bei 
einer Bemessungsgrundlage 
nach § 39b von bis zu 300 000 

§ 39c  

Steuersatz 

Die Online-Casinospielsteuer 
beträgt im Kalendermonat bei ei-
ner Bemessungsgrundlage nach 
§ 39b von bis zu 300 000 Euro 
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Euro 15 Prozent, für den 
300 000 Euro übersteigenden 
Betrag bis zu 750 000 Euro 20 
Prozent und für den 750 000 
Euro übersteigenden Betrag 25 
Prozent der Bemessungsgrund-
lage nach § 39b. 

Euro 15 Prozent, für den 
300 000 Euro übersteigenden 
Betrag bis zu 750 000 Euro 20 
Prozent und für den 750 000 
Euro übersteigenden Betrag 25 
Prozent der Bemessungs-
grundlage nach § 39b. 

15 Prozent, für den 300 000 
Euro übersteigenden Betrag bis 
zu 750 000 Euro 20 Prozent und 
für den 750 000 Euro überstei-
genden Betrag 25 Prozent der 
Bemessungsgrundlage nach 
§ 39b. 

 § 39d  

Steuerschuldner 

Steuerschuldnerin oder Steuer-
schuldner ist die Veranstalterin 
oder der Veranstalter des On-
line-Casinospiels. Veranstalterin 
oder Veranstalter ist, wer die 
planmäßige Ausführung des ge-
samten Unternehmens selbst o-
der durch andere ins Werk setzt 
und dabei das Spielgeschehen 
maßgeblich gestaltet. 

§ 39d  

Steuerschuldner 

Steuerschuldnerin oder Steuer-
schuldner ist die Veranstalterin 
oder der Veranstalter des On-
line-Casinospiels. Veranstalterin 
oder Veranstalter ist, wer die 
planmäßige Ausführung des ge-
samten Unternehmens selbst o-
der durch andere ins Werk setzt 
und dabei das Spielgeschehen 
maßgeblich gestaltet.  

§ 39d  

Steuerschuldner 

Steuerschuldnerin oder Steuer-
schuldner ist die Veranstalterin 
oder der Veranstalter des On-
line-Casinospiels. Veranstalterin 
oder Veranstalter ist, wer die 
planmäßige Ausführung des ge-
samten Unternehmens selbst o-
der durch andere ins Werk setzt 
und dabei das Spielgeschehen 
maßgeblich gestaltet. 

 § 39e 

Steuerentstehung 

§ 39e  

Steuerentstehung 

§ 39e 

Steuerentstehung 



  

175 
 

Die Online-Casinospielsteuer 
entsteht mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem die Online-
Casinospiele durchgeführt wor-
den sind. Ein Online-Casino-
spiel ist durchgeführt, wenn 
der Gewinn- oder Verlustfall 
festgestellt wurde. 

Die Online-Casinospielsteuer 
entsteht mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem die Online-
Casinospiele durchgeführt wor-
den sind. Ein Online-Casino-
spiel ist durchgeführt, wenn der 
Gewinn- oder Verlustfall fest-
gestellt wurde. 

Die Online-Casinospielsteuer 
entsteht mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem die Online-
Casinospiele durchgeführt wor-
den sind. Ein Online-Casinospiel 
ist durchgeführt, wenn der Ge-
winn- oder Verlustfall festgestellt 
wurde. 

 § 39f  

Steueranmeldung und -ent-
richtung 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat die 
Online-Casinospielsteuer für 
jeden Kalendermonat (Anmel-
dungszeitraum) anzumelden. 

§ 39f  

Steueranmeldung und -ent-
richtung 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat die On-
line-Casinospielsteuer für jeden 
Kalendermonat (Anmeldungs-
zeitraum) anzumelden. 

§ 39f  

Steueranmeldung und -ent-
richtung 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat die 
Online-Casinospielsteuer für je-
den Kalendermonat (Anmel-
dungszeitraum) anzumelden. 

 (2) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat bis 
zum 15. Tag nach Ablauf jedes 
Anmeldungszeitraums beim 
zuständigen Finanzamt nach 
§ 39i eine eigenhändig unter-
schriebene Steuererklärung 

(2) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat bis 
zum 15. Tag nach Ablauf jedes 
Anmeldungszeitraums beim zu-
ständigen Finanzamt nach § 39i 
eine eigenhändig unterschrie-
bene Steuererklärung nach 

(2) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner hat bis zum 
15. Tag nach Ablauf jedes An-
meldungszeitraums beim zu-
ständigen Finanzamt nach § 39i 
eine eigenhändig unterschrie-
bene Steuererklärung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck 
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nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben, in 
der sie oder er die Online-
Casinospielsteuer für den An-
meldungszeitraum selbst zu 
berechnen hat. Die Steueran-
meldung kann auch nach amt-
lich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertra-
gung übermittelt werden, so-
fern der Zugang hierfür eröff-
net ist. Die Online-Casinospiel-
steuer wird an dem Tag fällig, 
an dem die Anmeldefrist endet. 

amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben, in der sie o-
der er die Online-Casinospiel-
steuer für den Anmeldungszeit-
raum selbst zu berechnen hat. 
Die Steueranmeldung kann 
auch nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Daten-
fernübertragung übermittelt wer-
den, sofern der Zugang hierfür 
eröffnet ist. Die Online-Casino-
spielsteuer wird an dem Tag fäl-
lig, an dem die Anmeldefrist en-
det.  

abzugeben, in der sie oder er 
die Online-Casinospielsteuer für 
den Anmeldungszeitraum selbst 
zu berechnen hat. Die Steueran-
meldung kann auch nach amt-
lich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertra-
gung übermittelt werden, sofern 
der Zugang hierfür eröffnet ist. 
Die Online-Casinospielsteuer 
wird an dem Tag fällig, an dem 
die Anmeldefrist endet. 

 § 39g  

Steuerlicher Beauftragter 

(1) Hat die Veranstalterin oder 
der Veranstalter des Online-
Casinospiels ihren oder seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Ort der Geschäftsleitung o-
der Sitz nicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des 

§ 39g  

Steuerlicher Beauftragter  

(1) Hat die Veranstalterin oder 
der Veranstalter des Online-
Casinospiels ihren oder seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Ort der Geschäftsleitung o-
der Sitz nicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union o-

§ 39g  

Steuerlicher Beauftragter  

(1) Hat die Veranstalterin oder 
der Veranstalter des Online-
Casinospiels ihren oder seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Ort der Geschäftsleitung o-
der Sitz nicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union o-
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Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, hat sie 
oder er der zuständigen Finanz-
behörde unverzüglich eine steu-
erliche Beauftragte oder einen 
steuerlichen Beauftragten im 
Bundesgebiet zu benennen.  

der einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, hat sie 
oder er der zuständigen Finanz-
behörde unverzüglich eine steu-
erliche Beauftragte oder einen 
steuerlichen Beauftragten im 
Bundesgebiet zu benennen. 

der einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, hat sie 
oder er der zuständigen Finanz-
behörde unverzüglich eine steu-
erliche Beauftragte oder einen 
steuerlichen Beauftragten im 
Bundesgebiet zu benennen. 

 (2) Steuerliche Beauftragte oder 
steuerlicher Beauftragter kann 
sein, wer seinen Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthalt, Ort der 
Geschäftsleitung oder Sitz im 
Bundesgebiet hat, gegen des-
sen steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen und 
der, soweit sie oder er nach 
dem Handelsgesetzbuch oder 
der Abgabenordnung dazu ver-
pflichtet ist, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher führt 
und rechtzeitig Jahresab-
schlüsse aufstellt.  

(2) Steuerliche Beauftragte o-
der steuerlicher Beauftragter 
kann sein, wer seinen Wohn-
sitz, gewöhnlichen Aufenthalt, 
Ort der Geschäftsleitung oder 
Sitz im Bundesgebiet hat, ge-
gen dessen steuerliche Zuver-
lässigkeit keine Bedenken be-
stehen und der, soweit sie oder 
er nach dem Handelsgesetz-
buch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet ist, ord-
nungsmäßig kaufmännische 
Bücher führt und rechtzeitig 
Jahresabschlüsse aufstellt.  

(2) Steuerliche Beauftragte oder 
steuerlicher Beauftragter kann 
sein, wer seinen Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthalt, Ort der 
Geschäftsleitung oder Sitz im 
Bundesgebiet hat, gegen des-
sen steuerliche Zuverlässigkeit 
keine Bedenken bestehen und 
der, soweit sie oder er nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der 
Abgabenordnung dazu verpflich-
tet ist, ordnungsmäßig kaufmän-
nische Bücher führt und recht-
zeitig Jahresabschlüsse auf-
stellt.  
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 (3) Die oder der steuerliche Be-
auftragte hat die in diesem Ge-
setz für die Veranstalterin oder 
den Veranstalter geregelten 
Pflichten als eigene zu erfüllen. 

(3) Die oder der steuerliche Be-
auftragte hat die in diesem Ge-
setz für die Veranstalterin oder 
den Veranstalter geregelten 
Pflichten als eigene zu erfüllen. 

(3) Die oder der steuerliche Be-
auftragte hat die in diesem Ge-
setz für die Veranstalterin oder 
den Veranstalter geregelten 
Pflichten als eigene zu erfüllen. 

 (4) Die oder der steuerliche 
Beauftragte schuldet die 
Steuer nach § 39a neben der 
Steuerschuldnerin oder dem 
Steuerschuldner (Gesamt-
schuldner).  

(5) § 123 Abgabenordnung 
(AO) bleibt unberührt.  

(4) Die oder der steuerliche Be-
auftragte schuldet die Steuer 
nach § 39a neben der Steuer-
schuldnerin oder dem Steuer-
schuldner (Gesamtschuldner).  

(5) § 123 Abgabenordnung (AO) 
bleibt unberührt.  

(4) Die oder der steuerliche Be-
auftragte schuldet die Steuer 
nach § 39a neben der Steuer-
schuldnerin oder dem Steuer-
schuldner (Gesamtschuldner).  

(5) § 123 Abgabenordnung (AO) 
bleibt unberührt. 

 § 39h 

Aufzeichnungspflichten 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner ist ver-
pflichtet, für jedes Online-Casi-
nospiel Aufzeichnungen zur Er-
mittlung der Online-Casinospiel-
steuer und zu den Grundlagen 
ihrer Berechnung zu führen. Ist 

§ 39h 

Aufzeichnungspflichten 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner ist ver-
pflichtet, für jedes Online-Casi-
nospiel Aufzeichnungen zur Er-
mittlung der Online-Casinospiel-
steuer und zu den Grundlagen 
ihrer Berechnung zu führen. Ist 

§ 39h 

Aufzeichnungspflichten 

(1) Die Steuerschuldnerin oder 
der Steuerschuldner ist ver-
pflichtet, für jedes Online-Casi-
nospiel Aufzeichnungen zur Er-
mittlung der Online-Casinospiel-
steuer und zu den Grundlagen 
ihrer Berechnung zu führen. Ist 
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eine steuerliche Beauftragte o-
der ein steuerlicher Beauftragter 
gemäß § 39g benannt, hat die 
Veranstalterin oder der Veran-
stalter dieser oder diesem die 
Aufzeichnungen nach Satz 1 
monatlich zu übermitteln. 

(2) Aus den Aufzeichnungen 
muss insbesondere ersichtlich 
sein:  

1.  

Name und registrierter Wohn-
sitz (§ 39a Satz 2) der Spiele-
rin oder des Spielers, 

2.  

der Brutto-Spielertrag, 

3.  

Höhe der Online-Casinospiel-
steuer und 

4.  

eine steuerliche Beauftragte o-
der ein steuerlicher Beauftragter 
gemäß § 39g benannt, hat die 
Veranstalterin oder der Veran-
stalter dieser oder diesem die 
Aufzeichnungen nach Satz 1 
monatlich zu übermitteln. 

(2) Aus den Aufzeichnungen 
muss insbesondere ersichtlich 
sein:  

1.  

Name und registrierter Wohnsitz 
(§ 39a Satz 2) der Spielerin oder 
des Spielers, 

2.  

der Brutto-Spielertrag, 

3.  

Höhe der Online-Casinospiel-
steuer und 

4.  

eine steuerliche Beauftragte o-
der ein steuerlicher Beauftragter 
gemäß § 39g benannt, hat die 
Veranstalterin oder der Veran-
stalter dieser oder diesem die 
Aufzeichnungen nach Satz 1 
monatlich zu übermitteln. 

(2) Aus den Aufzeichnungen 
muss insbesondere ersichtlich 
sein:  

1.  

Name und registrierter Wohn-
sitz (§ 39a Satz 2) der Spielerin 
oder des Spielers, 

2.  

der Brutto-Spielertrag, 

3.  

Höhe der Online-Casinospiel-
steuer und 

4.  
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bereitgestellte Zugangsmög-
lichkeiten für eine Teilnahme 
am Online-Casinospiel. 

bereitgestellte Zugangsmöglich-
keiten für eine Teilnahme am 
Online-Casinospiel. 

bereitgestellte Zugangsmöglich-
keiten für eine Teilnahme am 
Online-Casinospiel. 

 § 39i 

Zuständigkeit für die Besteu-
erung von Online-Casino-
spielen 

Die Online-Casinospielsteuer 
wird durch das Finanzamt 
Karlsruhe-Durchlach verwaltet. 
Durch Rechtsverordnung des 
Finanzministeriums kann die 
Zuständigkeit auf eine andere 
Finanzbehörde übertragen 
werden. 

§ 39i  

Zuständigkeit für die Besteue-
rung von Online-Casinospie-
len 

Die Online-Casinospielsteuer 
wird durch das Finanzamt Karls-
ruhe-Durchlach verwaltet. Durch 
Rechtsverordnung des Finanz-
ministeriums kann die Zustän-
digkeit auf eine andere Finanz-
behörde übertragen werden. 

§ 39i 

Zuständigkeit für die Besteue-
rung von Online-Casinospie-
len 

Die Online-Casinospielsteuer 
wird durch das Finanzamt Karls-
ruhe-Durchlach verwaltet. Durch 
Rechtsverordnung des Finanz-
ministeriums kann die Zustän-
digkeit auf eine andere Finanz-
behörde übertragen werden. 

 § 39j  

Anzeigepflicht für die Veran-
staltung von Online-Casino-
spielen 

Wer Online-Casinospiele ver-
anstaltet, hat dem zuständigen 
Finanzamt nach § 39i unver-
züglich anzuzeigen: 

§ 39j  

Anzeigepflicht für die Veran-
staltung von Online-Casino-
spielen 

Wer Online-Casinospiele veran-
staltet, hat dem zuständigen Fi-
nanzamt nach § 39i unverzüg-
lich anzuzeigen: 

§ 39j  

Anzeigepflicht für die Veran-
staltung von Online-Casino-
spielen 

Wer Online-Casinospiele veran-
staltet, hat dem zuständigen Fi-
nanzamt nach § 39i unverzüg-
lich anzuzeigen: 
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1.  

Name, 

2.  

Gewerbe, 

3.  

Wohnsitz, gewöhnlichen Auf-
enthalt, Ort der Geschäftslei-
tung oder Sitz,  

4.  

Zeitpunkt der Aufnahme des 
Spielbetriebs und  

5.  

bereitgestellte Zugangsmög-
lichkeiten für eine Teilnahme 
am Online-Casinospiel.  

1.  

Name,  

2. 

Gewerbe, 

3. 

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Ort der Geschäftsleitung o-
der Sitz,  

4. 

Zeitpunkt der Aufnahme des 
Spielbetriebs und  

5.  

bereitgestellte Zugangsmöglich-
keiten für eine Teilnahme am 
Online-Casinospiel.  

1.  

Name, 

2.  

Gewerbe, 

3.  

Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt, Ort der Geschäftsleitung o-
der Sitz,  

4.  

Zeitpunkt der Aufnahme des 
Spielbetriebs und 

5.  

bereitgestellte Zugangsmöglich-
keiten für eine Teilnahme am 
Online-Casinospiel. 

 § 39k 

Anwendung der Regelungen 
der Abgabenordnung 

Auf die Online-Casinospiel-
steuer finden, soweit sich aus 

§ 39k  

Anwendung der Regelungen 
der Abgabenordnung 

Auf die Online-Casinospiel-
steuer finden, soweit sich aus 

§ 39k 

Anwendung der Regelungen 
der Abgabenordnung 

Auf die Online-Casinospiel-
steuer finden, soweit sich aus 



  

182 
 

diesem Gesetz nichts Abwei-
chendes ergibt, die Vorschrif-
ten der Abgabenordnung sinn-
gemäß Anwendung. 

diesem Gesetz nichts Abwei-
chendes ergibt, die Vorschriften 
der Abgabenordnung sinnge-
mäß Anwendung. 

diesem Gesetz nichts Abwei-
chendes ergibt, die Vorschriften 
der Abgabenordnung sinnge-
mäß Anwendung. 

 § 39l 

Online-Casinospielsteuer-
Nachschau 

(1) Zur Sicherstellung einer 
gleichmäßigen Festsetzung 
und Erhebung der Online-Casi-
nospielsteuer sind die von der 
zuständigen Finanzbehörde 
mit der Verwaltung dieser 
Steuer betrauten Amtsträgerin-
nen und Amtsträger befugt, 
ohne vorherige Ankündigung 
und außerhalb einer Außen-
prüfung Grundstücke und Ge-
schäftsräume von Personen, 
die die Teilnahme am Online-
Casinospiel ermöglichen, wäh-
rend der Geschäfts- und Ar-
beitszeiten zu betreten, um 
Sachverhalte festzustellen, die 

§ 39l  

Online-Casinospielsteuer-
Nachschau 

(1) Zur Sicherstellung einer 
gleichmäßigen Festsetzung und 
Erhebung der Online-Casino-
spielsteuer sind die von der zu-
ständigen Finanzbehörde mit 
der Verwaltung dieser Steuer 
betrauten Amtsträgerinnen und 
Amtsträger befugt, ohne vorhe-
rige Ankündigung und außer-
halb einer Außenprüfung Grund-
stücke und Geschäftsräume von 
Personen, die die Teilnahme am 
Online-Casinospiel ermöglichen, 
während der Geschäfts- und Ar-
beitszeiten zu betreten, um 
Sachverhalte festzustellen, die 
für die Besteuerung erheblich 

§ 39l 

Online-Casinospielsteuer-
Nachschau 

(1) Zur Sicherstellung einer 
gleichmäßigen Festsetzung und 
Erhebung der Online-Casino-
spielsteuer sind die von der zu-
ständigen Finanzbehörde mit 
der Verwaltung dieser Steuer 
betrauten Amtsträgerinnen und 
Amtsträger befugt, ohne vorhe-
rige Ankündigung und außerhalb 
einer Außenprüfung Grundstü-
cke und Geschäftsräume von 
Personen, die die Teilnahme am 
Online-Casinospiel ermöglichen, 
während der Geschäfts- und Ar-
beitszeiten zu betreten, um 
Sachverhalte festzustellen, die 
für die Besteuerung erheblich 
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für die Besteuerung erheblich 
sein können (Online-Casino-
spielsteuer-Nachschau). 

sein können (Online-Casino-
spielsteuer-Nachschau). 

sein können (Online-Casino-
spielsteuer-Nachschau). 

 (2) Soweit dies zur Feststellung 
einer steuerlichen Erheblichkeit 
zweckdienlich ist, haben die von 
der Online-Casinospielsteuer-
Nachschau betroffenen Perso-
nen auf Verlangen der damit 
betrauten Amtsträgerin oder des 
damit betrauten Amtsträgers 
Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
schäftspapiere und andere Ur-
kunden über die der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
unterliegenden Sachverhalte 
vorzulegen und Auskünfte zu 
erteilen. Wurden die in Satz 1 
genannten Unterlagen mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellt, können die mit der 
Online-Casinospielsteuer-Nach-
schau betrauten Amtsträgerin-
nen und Amtsträger auf Verlan-
gen die gespeicherten Daten 

(2) Soweit dies zur Feststellung 
einer steuerlichen Erheblichkeit 
zweckdienlich ist, haben die von 
der Online-Casinospielsteuer-
Nachschau betroffenen Perso-
nen auf Verlangen der damit 
betrauten Amtsträgerin oder 
des damit betrauten Amtsträ-
gers Aufzeichnungen, Bücher, 
Geschäftspapiere und andere 
Urkunden über die der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
unterliegenden Sachverhalte 
vorzulegen und Auskünfte zu 
erteilen. Wurden die in Satz 1 
genannten Unterlagen mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellt, können die mit der 
Online-Casinospielsteuer-Nach-
schau betrauten Amtsträgerin-
nen und Amtsträger auf Verlan-
gen die gespeicherten Daten 

(2) Soweit dies zur Feststellung 
einer steuerlichen Erheblichkeit 
zweckdienlich ist, haben die von 
der Online-Casinospielsteuer-
Nachschau betroffenen Perso-
nen auf Verlangen der damit be-
trauten Amtsträgerin oder des 
damit betrauten Amtsträgers 
Aufzeichnungen, Bücher, Ge-
schäftspapiere und andere Ur-
kunden über die der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
unterliegenden Sachverhalte 
vorzulegen und Auskünfte zu er-
teilen. Wurden die in Satz 1 ge-
nannten Unterlagen mit Hilfe ei-
nes Datenverarbeitungssystems 
erstellt, können die mit der On-
line-Casinospielsteuer-Nach-
schau betrauten Amtsträgerin-
nen und Amtsträger auf Verlan-
gen die gespeicherten Daten 
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über die der Online-Casinospiel-
steuer-Nachschau unterliegen-
den Sachverhalte einsehen 
und, soweit erforderlich, hierfür 
das Datenverarbeitungssystem 
nutzen.  

über die der Online-Casino-
spielsteuer-Nachschau unterlie-
genden Sachverhalte einsehen 
und, soweit erforderlich, hierfür 
das Datenverarbeitungssystem 
nutzen.  

über die der Online-Casinospiel-
steuer-Nachschau unterliegen-
den Sachverhalte einsehen und, 
soweit erforderlich, hierfür das 
Datenverarbeitungssystem nut-
zen. 

 (3) Wenn die bei der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
getroffenen Feststellungen 
hierzu Anlass geben, kann ohne 
vorherige Prüfungsanordnung 
im Sinne des § 196 AO zu einer 
Außenprüfung nach § 193 AO 
übergegangen werden. Auf den 
Übergang zur Außenprüfung ist 
schriftlich hinzuweisen. 

(3) Wenn die bei der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
getroffenen Feststellungen 
hierzu Anlass geben, kann ohne 
vorherige Prüfungsanordnung 
im Sinne des § 196 AO zu einer 
Außenprüfung nach § 193 AO 
übergegangen werden. Auf den 
Übergang zur Außenprüfung ist 
schriftlich hinzuweisen.  

(3) Wenn die bei der Online-
Casinospielsteuer-Nachschau 
getroffenen Feststellungen 
hierzu Anlass geben, kann ohne 
vorherige Prüfungsanordnung im 
Sinne des § 196 AO zu einer 
Außenprüfung nach § 193 AO 
übergegangen werden. Auf den 
Übergang zur Außenprüfung ist 
schriftlich hinzuweisen.  

 (4) Werden anlässlich der On-
line-Casinospielsteuer-Nach-
schau Verhältnisse festgestellt, 
die für die Festsetzung und Er-
hebung anderer Steuern als der 
Steuern nach diesem Gesetz 
erheblich sein können, ist die 
Auswertung der Feststellungen 

(4) Werden anlässlich der On-
line-Casinospielsteuer-Nach-
schau Verhältnisse festgestellt, 
die für die Festsetzung und Er-
hebung anderer Steuern als der 
Steuern nach diesem Gesetz 
erheblich sein können, ist die 
Auswertung der Feststellungen 

(4) Werden anlässlich der On-
line-Casinospielsteuer-Nach-
schau Verhältnisse festgestellt, 
die für die Festsetzung und Er-
hebung anderer Steuern als der 
Steuern nach diesem Gesetz er-
heblich sein können, ist die Aus-
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insoweit zulässig, als ihre 
Kenntnis für die Besteuerung 
der in Absatz 1 genannten Per-
sonen oder anderer Personen 
von Bedeutung sein kann. 

insoweit zulässig, als ihre 
Kenntnis für die Besteuerung 
der in Absatz 1 genannten Per-
sonen oder anderer Personen 
von Bedeutung sein kann.“ 

wertung der Feststellungen inso-
weit zulässig, als ihre Kenntnis 
für die Besteuerung der in Ab-
satz 1 genannten Personen oder 
anderer Personen von Bedeu-
tung sein kann. 

Abschnitt 7: 

Spielhallen 

Abschnitt 7: 

Spielhallen 

Abschnitt 7: 

Spielhallen 

Abschnitt 7: 

Spielhallen 

§ 40 

Begriffsbestimmung 

Eine Spielhalle im Sinne die-
ses Gesetzes ist ein Unterneh-
men oder Teil eines Unterneh-
mens im stehenden Gewerbe, 
das ausschließlich oder über-
wiegend der Aufstellung von 
Spielgeräten nach § 33 c Ab-
satz 1 Satz 1 oder der Veran-
staltung anderer Spiele nach § 
33 d Absatz 1 Satz 1 der Ge-
werbeordnung dient. Als Geld- 

§ 40 

Begriffsbestimmung 

Eine Spielhalle im Sinne die-
ses Gesetzes ist ein Unterneh-
men oder Teil eines Unterneh-
mens im stehenden Gewerbe, 
das ausschließlich oder über-
wiegend der Aufstellung von 
Spielgeräten nach § 33 c Ab-
satz 1 Satz 1 oder der Veran-
staltung anderer Spiele nach § 
33 d Absatz 1 Satz 1 der Ge-
werbeordnung (GewO) dient. 

38.  

In § 40 Satz 1 wird nach dem 
Wort „Gewerbeordnung“ die An-
gabe „(GewO)“ eingefügt  

§ 40 

Begriffsbestimmung 

Eine Spielhalle im Sinne dieses 
Gesetzes ist ein Unternehmen 
oder Teil eines Unternehmens 
im stehenden Gewerbe, das 
ausschließlich oder überwiegend 
der Aufstellung von Spielgeräten 
nach § 33 c Absatz 1 Satz 1 o-
der der Veranstaltung anderer 
Spiele nach § 33 d Absatz 1 
Satz 1 der Gewerbeordnung 
(GewO) dient. Als Geld- oder 
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oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit gelten auch 
Erprobungsgeräte. 

Als Geld- oder Warenspielge-
räte mit Gewinnmöglichkeit 
gelten auch Erprobungsgeräte. 

Warenspielgeräte mit Gewinn-
möglichkeit gelten auch Erpro-
bungsgeräte. 

§ 41  

Erlaubnis für Spielhallen 

(1) Der Betrieb einer Spielhalle 
bedarf der Erlaubnis nach die-
sem Gesetz, die die Erlaubnis 
nach § 33 i der Gewerbeord-
nung ersetzt und die Erlaubnis 
nach Artikel 1 § 24 Absatz 1 
Erster GlüÄndStV mit umfasst. 
Sonstige Genehmigungserfor-
dernisse nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt. Die Erlaubnis ist auf 
maximal 15 Jahre zu befristen. 

§ 41  

Erlaubnis für Spielhallen 

(1) Der Betrieb einer Spielhalle 
bedarf der Erlaubnis nach die-
sem Gesetz, die die Erlaubnis 
nach § 33 i (GewO) ersetzt und 
die Erlaubnis nach § 24 Absatz 
1 GlüStV 2021 mit umfasst. 
Sonstige Genehmigungserfor-
dernisse nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt. 
Die Erlaubnis ist auf maximal 15 
Jahre zu befristen. 

39. 
§ 41 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Wör-
ter „der Gewerbeordnung“ durch 
die Angabe „(GewO)“ und die 
Wörter „Artikel 1 § 24 Absatz 1 
Erster GlüÄndStV“ durch die An-
gabe „§ 24 Absatz 1 GlüStV 
2021“ ersetzt. 
 

§ 41  

Erlaubnis für Spielhallen 

(1) Der Betrieb einer Spielhalle 
bedarf der Erlaubnis nach die-
sem Gesetz, die die Erlaubnis 
nach § 33 i (GewO) ersetzt und 
die Erlaubnis nach § 24 Absatz 
1 GlüStV 2021 mit umfasst. 
Sonstige Genehmigungserfor-
dernisse nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt. 
Die Erlaubnis ist auf maximal 
15 Jahre zu befristen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 2, 3, 5 oder 6 nicht 
vorliegen oder 

1.  

(2) Die Erlaubnis ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 Satz 3 Num-
mern 2 und 3 nicht vorliegen o-
der 

1.  

b) Absatz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  
„(2) Die Erlaubnis ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Absatz 1 Satz 3 

(2) Die Erlaubnis ist zu versa-
gen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 2 und 3 nicht vorlie-
gen oder 

1.  
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die in § 33 c Absatz 2 oder § 
33 d Absatz 3 der Gewerbe-
ordnung genannten Versa-
gungsgründe vorliegen, 

die in § 33 c Absatz 2 Nummer 
1 oder § 33 d Absatz 3 GewO 
genannten Versagungsgründe 
vorliegen, 

Nummern 2 und 3 nicht vorlie-
gen oder 

1.  

die in § 33 c Absatz 2 Nummer 
1 oder § 33 d Absatz 3 GewO 
genannten Versagungsgründe 
vorliegen, 

die in § 33 c Absatz 2 Nummer 
1 oder § 33 d Absatz 3 GewO 
genannten Versagungsgründe 
vorliegen, 

2.  

die Voraussetzungen nach § 
42 nicht erfüllt sind, 

3.  

ein Sozialkonzept nach § 7 in 
Verbindung mit § 43 Absatz 2 
nicht vorgelegt wird oder 

4.  

der Betrieb der Spielhalle eine 
Gefährdung der Jugend, eine 
übermäßige Ausnutzung des 
Spieltriebs, schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzge-
setzes oder sonst eine nicht 

2.  

die Voraussetzungen nach § 
42 nicht erfüllt sind, 

3.  

ein Sozialkonzept nach § 7 in 
Verbindung mit § 43 Absatz 2 
nicht vorgelegt wird oder 

4.  

der Betrieb der Spielhalle eine 
Gefährdung der Jugend, eine 
übermäßige Ausnutzung des 
Spieltriebs, schädliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzge-
setzes oder sonst eine nicht 

2.  

die Voraussetzungen nach § 42 
nicht erfüllt sind, 

3.  

ein Sozialkonzept nach § 7 in 
Verbindung mit § 43 Absatz 2 
nicht vorgelegt wird,  

4.  

der Betrieb der Spielhalle eine 
Gefährdung der Jugend, eine 
übermäßige Ausnutzung des 
Spieltriebs, schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgeset-
zes oder sonst eine nicht zu-

2.  

die Voraussetzungen nach § 42 
nicht erfüllt sind, 

3.  

ein Sozialkonzept nach § 7 in 
Verbindung mit § 43 Absatz 2 
nicht vorgelegt wird,  

4.  

der Betrieb der Spielhalle eine 
Gefährdung der Jugend, eine 
übermäßige Ausnutzung des 
Spieltriebs, schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgeset-
zes oder sonst eine nicht zu-
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zumutbare Belästigung der All-
gemeinheit, der Nachbarn oder 
einer im öffentlichen Interesse 
bestehenden Einrichtung be-
fürchten lässt. 

zumutbare Belästigung der All-
gemeinheit, der Nachbarn oder 
einer im öffentlichen Interesse 
bestehenden Einrichtung be-
fürchten lässt. 

mutbare Belästigung der Allge-
meinheit, der Nachbarn oder ei-
ner im öffentlichen Interesse be-
stehenden Einrichtung befürch-
ten lässt.“ 

mutbare Belästigung der Allge-
meinheit, der Nachbarn oder ei-
ner im öffentlichen Interesse 
bestehenden Einrichtung be-
fürchten lässt. 

(3) Die zuständige Behörde hat 
vor Erteilung der Erlaubnis die 
Zustimmung der Glücks-
spielaufsichtsbehörde nach § 
47 Absatz 1 hinsichtlich des So-
zialkonzepts einzuholen. 

(4) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn 

1.  

nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die eine Versagung der 
Erlaubnis nach Absatz 2 recht-
fertigen würden, oder 

2.  

(3) Die zuständige Behörde hat 
vor Erteilung der Erlaubnis die 
Zustimmung der Glücksspielauf-
sichtsbehörde nach § 47 Absatz 
1 hinsichtlich des Sozialkon-
zepts einzuholen. 

(4) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn 

1.  

nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die eine Versagung der 
Erlaubnis nach Absatz 2 recht-
fertigen würden, oder 

2.  

 (3) Die zuständige Behörde hat 
vor Erteilung der Erlaubnis die 
Zustimmung der Glücks-
spielaufsichtsbehörde nach § 
47 Absatz 1 hinsichtlich des 
Sozialkonzepts einzuholen. 

(4) Die Erlaubnis kann unbe-
schadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn 

1.  

nachträglich Tatsachen eintre-
ten, die eine Versagung der Er-
laubnis nach Absatz 2 rechtfer-
tigen würden, oder 

2.  
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der Betreiber in schwerwiegen-
der Weise oder wiederholt ge-
gen Verpflichtungen verstößt, 
die ihm nach diesem Gesetz o-
der der erteilten Erlaubnis ob-
liegen. 

(5) Zur Durchsetzung der in 
diesem Gesetz festgelegten 
Anforderungen an Spielhallen 
und deren Betrieb können un-
beschadet des § 2 Absatz 4 
Satz 2 auch nachträgliche Auf-
lagen zur Erlaubnis sowie selb-
ständige Anordnungen erge-
hen. 

der Betreiber in schwerwiegen-
der Weise oder wiederholt ge-
gen Verpflichtungen verstößt, 
die ihm nach diesem Gesetz o-
der der erteilten Erlaubnis ob-
liegen. 

(5) Zur Durchsetzung der in 
diesem Gesetz festgelegten 
Anforderungen an Spielhallen 
und deren Betrieb können un-
beschadet des § 2 Absatz 4 
Satz 2 auch nachträgliche Auf-
lagen zur Erlaubnis sowie selb-
ständige Anordnungen erge-
hen. 

der Betreiber in schwerwiegen-
der Weise oder wiederholt ge-
gen Verpflichtungen verstößt, 
die ihm nach diesem Gesetz o-
der der erteilten Erlaubnis ob-
liegen. 

(5) Zur Durchsetzung der in 
diesem Gesetz festgelegten 
Anforderungen an Spielhallen 
und deren Betrieb können un-
beschadet des § 2 Absatz 4 
Satz 2 auch nachträgliche Auf-
lagen zur Erlaubnis sowie selb-
ständige Anordnungen erge-
hen. 

§ 42 

Anforderungen an die Er-
richtung von Spielhallen 

(1) Spielhallen müssen einen 
Abstand von mindestens 500 
m Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, un-
tereinander haben. 

§ 42 

Anforderungen an die Errich-
tung von Spielhallen 

(1) Spielhallen müssen einen 
Abstand von mindestens 500 
m Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, un-
tereinander haben. 

 § 42 

Anforderungen an die Errich-
tung von Spielhallen 

(1) Spielhallen müssen einen 
Abstand von mindestens 500 m 
Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, unter-
einander haben. 
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(2) Die Erteilung einer Erlaub-
nis für eine Spielhalle, die in ei-
nem baulichen Verbund mit 
weiteren Spielhallen steht, ins-
besondere in einem gemeinsa-
men Gebäude oder Gebäude-
komplex untergebracht ist, ist 
ausgeschlossen. 

(3) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von 500 m 
Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, ein-
zuhalten. 

 

(2) Die Erteilung einer Erlaub-
nis für eine Spielhalle, die in ei-
nem baulichen Verbund mit 
weiteren Spielhallen steht, ins-
besondere in einem gemeinsa-
men Gebäude oder Gebäude-
komplex untergebracht ist, ist 
ausgeschlossen. 

(3) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von 500 m 
Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, ein-
zuhalten. 

(2) Die Erteilung einer Erlaub-
nis für eine Spielhalle, die in ei-
nem baulichen Verbund mit 
weiteren Spielhallen steht, ins-
besondere in einem gemeinsa-
men Gebäude oder Gebäude-
komplex untergebracht ist, ist 
ausgeschlossen. 

(3) Zu einer bestehenden Ein-
richtung zum Aufenthalt von 
Kindern und Jugendlichen ist 
ein Mindestabstand von 500 m 
Luftlinie, gemessen von Ein-
gangstür zu Eingangstür, einzu-
halten. 

§ 43 

Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Betreiber von Spielhallen 
haben dafür zu sorgen, dass 
sich in der Spielhalle keine 
Personen unter 18 Jahren oder 

§ 43 

Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Betreiber von Spielhallen 
haben dafür zu sorgen, dass 
sich in der Spielhalle keine 
Personen unter 18 Jahren oder 

 

 

 

40.  

§ 43 Absatz 1 Satz 2 wird wie 
folgt gefasst: 

§ 43 

Anforderungen an die Aus-
übung des Betriebs 

(1) Betreiber von Spielhallen ha-
ben dafür zu sorgen, dass sich 
in der Spielhalle keine Personen 
unter 18 Jahren oder gesperrte 
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gesperrte Spielerinnen und 
Spieler aufhalten. Dies ist 
durch Einlasskontrollen sicher-
zustellen, bei denen die Perso-
nalien der Gäste festgestellt 
werden. 

gesperrte Spielerinnen und 
Spieler aufhalten. Dies ist 
durch Einlasskontrollen sicher-
zustellen, bei denen die Perso-
nalien der Gäste festgestellt 
und mit der zentralen, spiel-
formübergreifenden Sperrdatei 
nach § 23 Absatz 1 GlüStV 
2021 abgeglichen werden.  

 

„Dies ist durch Einlasskontrollen 
sicherzustellen, bei denen die 
Personalien der Gäste festge-
stellt und mit der zentralen, 
spielformübergreifenden Sperr-
datei nach § 23 Absatz 1 GlüStV 
2021 abgeglichen werden.“ 

Spielerinnen und Spieler aufhal-
ten. Dies ist durch Einlasskon-
trollen sicherzustellen, bei denen 
die Personalien der Gäste fest-
gestellt und mit der zentralen, 
spielformübergreifenden Sperr-
datei nach § 23 Absatz 1 GlüStV 
2021 abgeglichen werden. 

(2) Betreiber von Spielhallen 
sind verpflichtet, die Spielerin-
nen und Spieler zu verantwor-
tungsbewusstem Spiel anzu-
halten und der Entstehung von 
Spielsucht vorzubeugen. Dazu 
sind diese über die Gewinn- 
und Verlustwahrscheinlichkei-
ten, die Suchtrisiken der aufge-
stellten Geldspielgeräte und 
der angebotenen anderen 
Spiele, das Verbot des Aufent-
halts Minderjähriger in Spiel-
hallen und Beratungs- und 

(2) Betreiber von Spielhallen 
sind verpflichtet, die Spielerin-
nen und Spieler zu verantwor-
tungsbewusstem Spiel anzu-
halten und der Entstehung von 
Spielsucht vorzubeugen. Dazu 
sind diese über die Gewinn- 
und Verlustwahrscheinlichkei-
ten, die Suchtrisiken der aufge-
stellten Geldspielgeräte und 
der angebotenen anderen 
Spiele, das Verbot des Aufent-
halts Minderjähriger in Spiel-
hallen und Beratungs- und 

 (2) Betreiber von Spielhallen 
sind verpflichtet, die Spielerin-
nen und Spieler zu verantwor-
tungsbewusstem Spiel anzuhal-
ten und der Entstehung von 
Spielsucht vorzubeugen. Dazu 
sind diese über die Gewinn- 
und Verlustwahrscheinlichkei-
ten, die Suchtrisiken der aufge-
stellten Geldspielgeräte und der 
angebotenen anderen Spiele, 
das Verbot des Aufenthalts 
Minderjähriger in Spielhallen 
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Therapiemöglichkeiten zu in-
formieren. Erlaubnisinhaber 
haben ferner 

1.  

ein Sozialkonzept nach § 7 zu 
entwickeln und umzusetzen, 

2.  

einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das Aufsichts-
personal der Spielhalle nach § 
7 Absatz 2 geschult wurde, 
und 

3.  

Anträge auf Selbstsperren so-
wie Selbsttests offen und deut-
lich sichtbar auszulegen. 

(3) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist nicht gestat-
tet. Dasselbe gilt für die Leis-
tung von Zahlungsdiensten ge-
mäß § 1 Absatz 2 und 10 

Therapiemöglichkeiten zu in-
formieren. Erlaubnisinhaber 
haben ferner 

1.  

ein Sozialkonzept nach § 7 zu 
entwickeln und umzusetzen, 

2.  

einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das Aufsichts-
personal der Spielhalle nach § 
7 Absatz 2 geschult wurde, 
und 

3.  

Anträge auf Selbstsperren so-
wie Selbsttests offen und deut-
lich sichtbar auszulegen. 

(3) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist nicht gestat-
tet. Dasselbe gilt für die Leis-
tung von Zahlungsdiensten ge-
mäß § 1 Absatz 2 und 10 

und Beratungs- und Therapie-
möglichkeiten zu informieren. 
Erlaubnisinhaber haben ferner 

1.  

ein Sozialkonzept nach § 7 zu 
entwickeln und umzusetzen, 

2.  

einen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass das Aufsichtsper-
sonal der Spielhalle nach § 7 
Absatz 2 geschult wurde, und 

3.  

Anträge auf Selbstsperren so-
wie Selbsttests offen und deut-
lich sichtbar auszulegen. 

(3) Das Aufstellen, die Bereit-
haltung oder der Betrieb von 
technischen Geräten zur Bar-
geldabhebung ist nicht gestat-
tet. Dasselbe gilt für die Leis-
tung von Zahlungsdiensten ge-
mäß § 1 Absatz 2 und 10 Num-
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Nummern 4, 6 und 10 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes vom 25. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1506). 

(4) Der Abschluss und die Ver-
mittlung von Wetten sowie das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Geräten, an denen die Teil-
nahme am Glücksspiel im In-
ternet ermöglicht wird, oder de-
ren Duldung sind in einer 
Spielhalle unzulässig. 

(5) Der Betrieb einer Schank- 
oder Speisewirtschaft ist in den 
Räumen einer Spielhalle wäh-
rend der Sperrzeit nach § 46 
unzulässig. 

Nummern 4, 6 und 10 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes vom 25. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1506). 

(4) Der Abschluss und die Ver-
mittlung von Wetten sowie das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Geräten, an denen die Teil-
nahme am Glücksspiel im In-
ternet ermöglicht wird, oder de-
ren Duldung sind in einer 
Spielhalle unzulässig. 

(5) Der Betrieb einer Schank- 
oder Speisewirtschaft ist in den 
Räumen einer Spielhalle wäh-
rend der Sperrzeit nach § 46 
unzulässig. 

mern 4, 6 und 10 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes 
vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 
1506). 

(4) Der Abschluss und die Ver-
mittlung von Wetten sowie das 
Aufstellen und der Betrieb von 
Geräten, an denen die Teil-
nahme am Glücksspiel im Inter-
net ermöglicht wird, oder deren 
Duldung sind in einer Spielhalle 
unzulässig. 

(5) Der Betrieb einer Schank- o-
der Speisewirtschaft ist in den 
Räumen einer Spielhalle wäh-
rend der Sperrzeit nach § 46 un-
zulässig. 

§ 44 

Anforderungen an die Wer-
bung und Ausgestaltung 

(1) Eine Spielhalle muss äu-
ßerlich so gestaltet sein, dass 
von ihr keine Anreize für die 

§ 44 

Anforderungen an die Au-
ßenwerbung und Ausgestal-
tung 

(1) Eine Spielhalle muss äu-
ßerlich so gestaltet sein, dass 

41.  

§ 44 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das 
Wort „Werbung“ durch das Wort 
„Außenwerbung“ ersetzt. 

 

§ 44 

Anforderungen an die Außen-
werbung und Ausgestaltung 

(1) Eine Spielhalle muss äußer-
lich so gestaltet sein, dass von 
ihr keine Anreize für die dort 
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dort angebotenen Spiele aus-
gehen, keine Verharmlosung 
der angebotenen Spiele statt-
findet und kein zusätzlicher 
Anreiz für den Spielbetrieb ge-
schaffen wird. 

von ihr keine Anreize für die 
dort angebotenen Spiele aus-
gehen, keine Verharmlosung 
der angebotenen Spiele statt-
findet und kein zusätzlicher 
Anreiz für den Spielbetrieb ge-
schaffen wird. 

 angebotenen Spiele ausgehen, 
keine Verharmlosung der ange-
botenen Spiele stattfindet und 
kein zusätzlicher Anreiz für den 
Spielbetrieb geschaffen wird. 

(2) Die Werbung für eine Spiel-
halle darf sich nicht an Minder-
jährige, von Spielsucht Gefähr-
dete oder ähnliche Personen-
gruppen richten. 

 

(2) Die Außenwerbung für eine 
Spielhalle darf sich nicht an 
Minderjährige, von Spielsucht 
Gefährdete oder ähnliche Per-
sonengruppen richten. § 5 
GlüStV 2021 ist zu beachten. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geän-
dert: 
 
aa) Das Wort „Werbung“ wird 
durch das Wort „Außenwer-
bung“ ersetzt. 
 
bb) Dem Absatz 2 wird folgen-
der Satz angefügt:  
 
„§ 5 GlüStV 2021 ist zu beach-
ten.“ 

(2) Die Außenwerbung für eine 
Spielhalle darf sich nicht an 
Minderjährige, von Spielsucht 
Gefährdete oder ähnliche Per-
sonengruppen richten. § 5 
GlüStV 2021 ist zu beachten. 

(3) In einer Spielhalle sind Uh-
ren so anzubringen, dass sie 
von jedem Spielplatz aus ein-
gesehen werden können. Es 
ist ferner für ausreichenden 

(3) In einer Spielhalle sind Uh-
ren so anzubringen, dass sie 
von jedem Spielplatz aus ein-
gesehen werden können. Es 
ist ferner für ausreichenden 

 (3) In einer Spielhalle sind Uh-
ren so anzubringen, dass sie 
von jedem Spielplatz aus ein-
gesehen werden können. Es ist 
ferner für ausreichenden Einfall 
von Tageslicht und dafür zu 
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Einfall von Tageslicht und da-
für zu sorgen, dass ein Einblick 
in die Spielhalle von außen 
möglich ist, wenn dies auf 
Grund der räumlichen Lage 
der Spielhalle nicht von vorn-
herein ausgeschlossen ist. 

Einfall von Tageslicht und da-
für zu sorgen, dass ein Einblick 
in die Spielhalle von außen 
möglich ist, wenn dies auf 
Grund der räumlichen Lage 
der Spielhalle nicht von vorn-
herein ausgeschlossen ist. 

sorgen, dass ein Einblick in die 
Spielhalle von außen möglich 
ist, wenn dies auf Grund der 
räumlichen Lage der Spielhalle 
nicht von vornherein ausge-
schlossen ist. 

§ 45 

Spielersperre 

(1) Betreiber von Spielhallen 
haben Spielerinnen und Spie-
ler auf ihr Verlangen von der 
Teilnahme am Spiel in der 
Spielhalle auszuschließen, in 
der der Antrag gestellt wurde 
(Spielersperre). In den Fällen 
des § 42 Absatz 2 gilt Satz 1 
für alle Spielhallen des Betrei-
bers an dem Standort. Die 
Spielerinnen und Spieler ha-
ben hierzu ihre Identität nach-
zuweisen. Die Dauer der Spie-
lersperre (Sperrfrist) beträgt 

 

  

42. § 45 wird aufgehoben. 
 

Weggefallen 
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mindestens ein Jahr. Der Be-
treiber teilt der Spielerin und 
dem Spieler die erfolgte Spie-
lersperre, die Spielhallen, für 
die sie ausgesprochen wird, 
sowie den Zeitpunkt des Be-
ginns der Spielersperre unver-
züglich schriftlich mit. 

(2) Auf ausdrückliches schriftli-
ches Verlangen der Spielerin 
oder des Spielers ist eine Spie-
lersperre mit Wirkung für die 
Zukunft aufzuheben, wenn 
dem Betreiber die Bescheini-
gung über ein zuvor erfolgtes 
Beratungsgespräch bei einer in 
der Suchthilfe in Baden-Würt-
temberg tätigen Einrichtung 
vorgelegt wird, in dem die 
Spielerin oder der Spieler über 
die Folgen einer Aufhebung 
der Spielersperre, über Spiel-
sucht und über Möglichkeiten 
der Suchtbekämpfung und 
Suchtprävention aufgeklärt 



  

197 
 

worden ist. Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Der Betreiber 
teilt der Spielerin oder dem 
Spieler die erfolgte Aufhebung 
der Spielersperre und deren 
Beginn unverzüglich schriftlich 
mit. 

(3) Die Einhaltung daten-
schutzrechtlicher Vorgaben ob-
liegt dem Betreiber. Es dürfen 
folgende Daten der Spielerin-
nen und Spieler verarbeitet 
und im Rahmen des § 43 Ab-
satz 1 Satz 2 verwendet wer-
den: 

1.  

Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsnamen, 

2.  

Aliasnamen, verwendete Fal-
schnamen, 

3.  
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Geburtsdatum, 

4.  

Geburtsort, 

5.  

Anschrift und 

6.  

Zeitpunkt des Beginns der 
Spielersperre, im Falle einer 
Aufhebung der Spielersperre 
deren Beginn. 

Daneben dürfen Dokumente, 
die die Spielerinnen oder Spie-
ler zur Begründung ihres Ver-
langens vorgelegt haben, mit 
ihrer Einwilligung gespeichert 
werden. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 

§ 46 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

§ 46 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

 § 46 

Sperrzeit und Feiertagsruhe 

(1) Die Sperrzeit für Spielhallen 
beginnt um 0 Uhr und endet um 
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(1) Die Sperrzeit für Spielhal-
len beginnt um 0 Uhr und en-
det um 6 Uhr. Aufgrund beson-
derer örtlicher Verhältnisse o-
der bei Vorliegen eines öffentli-
chen Bedürfnisses kann der 
Beginn der Sperrzeit vorverlegt 
oder deren Ende hinausge-
schoben werden. Eine Verkür-
zung der Sperrzeit ist nicht zu-
lässig. 

(2) Für den Betrieb von Spiel-
hallen sowie den Betrieb von 
Geldspielgeräten in Gaststät-
ten gilt § 29 Absatz 3 entspre-
chend. 

(1) Die Sperrzeit für Spielhal-
len beginnt um 0 Uhr und en-
det um 6 Uhr. Aufgrund beson-
derer örtlicher Verhältnisse o-
der bei Vorliegen eines öffentli-
chen Bedürfnisses kann der 
Beginn der Sperrzeit vorverlegt 
oder deren Ende hinausge-
schoben werden. Eine Verkür-
zung der Sperrzeit ist nicht zu-
lässig. 

(2) Für den Betrieb von Spiel-
hallen sowie den Betrieb von 
Geldspielgeräten in Gaststät-
ten gilt § 29 Absatz 3 entspre-
chend. 

6 Uhr. Aufgrund besonderer 
örtlicher Verhältnisse oder bei 
Vorliegen eines öffentlichen Be-
dürfnisses kann der Beginn der 
Sperrzeit vorverlegt oder deren 
Ende hinausgeschoben wer-
den. Eine Verkürzung der 
Sperrzeit ist nicht zulässig. 

(2) Für den Betrieb von Spiel-
hallen sowie den Betrieb von 
Geldspielgeräten in Gaststätten 
gilt § 29 Absatz 3 entspre-
chend. 

Abschnitt 8: 

Sonstige Vorschriften 

 

Abschnitt 8: 

Sonstige Vorschriften 

 

 Abschnitt 8: 

Sonstige Vorschriften 

 

§ 47 

Zuständigkeiten 

§ 47 

Zuständigkeiten 

43.  

§ 47 wird wie folgt gefasst: 

„§ 47 

§ 47  

Zuständigkeiten 
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(1) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist als Glücksspielauf-
sichtsbehörde im Sinne des § 3 
Absatz 1 Satz 2 für die Durch-
führung des Ersten Glücksspie-
länderungsstaatsvertrages und 
dieses Gesetzes sowie für die 
Ausübung der Fachaufsicht in 
den Fällen des Absatzes 2 und 
des § 13 Absatz 3 Satz 3 zu-
ständig, sofern in diesem Ge-
setz oder dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag 
nichts anderes bestimmt ist. 
Oberste Glücksspielaufsichts-
behörde ist das Innenministe-
rium, soweit in den nachfolgen-
den Bestimmungen nichts Ab-
weichendes geregelt ist. 

(1) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist als Glücksspielauf-
sichtsbehörde im Sinne des § 3 
Absatz 1 für die Durchführung 
des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 und dieses Gesetzes so-
wie für die Ausübung der Fach-
aufsicht in den Fällen des Ab-
satzes 2 und des § 13 Absatz 3 
Satz 3 zuständig, sofern in die-
sem Gesetz oder dem Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 nichts 
anderes bestimmt ist; dies gilt 
auch für Glücksspiele, die nicht 
ausdrücklich im Glücksspiel-
staatsvertrag oder in diesem 
Gesetz geregelt sind sowie für 
Angebote, deren Einstufung als 
Glücksspiel noch nicht geklärt 
ist. Oberste Glücksspielauf-
sichtsbehörde ist das Innenmi-
nisterium, soweit in den nachfol-
genden Bestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

Zuständigkeiten 

(1) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist als Glücksspielauf-
sichtsbehörde im Sinne des § 3 
Absatz 1 für die Durchführung 
des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 und dieses Gesetzes so-
wie für die Ausübung der Fach-
aufsicht in den Fällen des Ab-
satzes 2 und des § 13 Absatz 3 
Satz 3 zuständig, sofern in die-
sem Gesetz oder dem Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 nichts 
anderes bestimmt ist; dies gilt 
auch für Glücksspiele, die nicht 
ausdrücklich im Glücksspiel-
staatsvertrag oder in diesem 
Gesetz geregelt sind sowie für 
Angebote, deren Ein-stufung als 
Glücksspiel noch nicht geklärt 
ist. Oberste Glücksspielauf-
sichtsbehörde ist das Innenmi-
nisterium, soweit in den nachfol-
genden Bestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

(1) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist als Glücks-
spielaufsichtsbehörde im 
Sinne des § 3 Absatz 1 für die 
Durchführung des Glücksspiel-
staatsvertrages 2021 und die-
ses Gesetzes sowie für die 
Ausübung der Fachaufsicht in 
den Fällen des Absatzes 2 und 
des § 13 Absatz 3 Satz 3 zu-
ständig, sofern in diesem Ge-
setz oder dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 nichts an-
deres bestimmt ist; dies gilt 
auch für Glücksspiele, die 
nicht ausdrücklich im Glücks-
spielstaatsvertrag oder in die-
sem Gesetz geregelt sind so-
wie für Angebote, deren Ein-
stufung als Glücksspiel noch 
nicht geklärt ist. Oberste 
Glücksspielaufsichtsbehörde 
ist das Innenministerium, so-
weit in den nachfolgenden 
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Bestimmungen nichts Abwei-
chendes geregelt ist. 

(2) Sofern sich die Veranstal-
tung auf das Gemeindegebiet 
beschränkt, sind die Ortspoli-
zeibehörden zuständig für die 
Überwachung allgemein er-
laubter Veranstaltungen nach 
§ 15 Absatz 1 und für die Ent-
gegennahme der Anzeige 
nach § 15 Absatz 3 Satz 2. Er-
streckt sich die Veranstaltung 
auf das Gebiet mehrerer Ge-
meinden, ist die Kreispolizeibe-
hörde zuständig. Im Übrigen 
wirken die Ortspolizeibehörden 
bei der Durchführung des Arti-
kels 1 § 9 Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV mit. Die zuständige 
Behörde kann über die Art und 
den Umfang der Mitwirkung 
der Ortspolizeibehörden allge-
mein oder im Einzelfall Anord-
nungen treffen. 

(2) Sofern sich die Veranstal-
tung auf das Gemeindegebiet 
beschränkt, sind die Ortspoli-
zeibehörden zuständig für die 
Überwachung allgemein er-
laubter Veranstaltungen nach 
§ 15 Absatz 1 und für die Ent-
gegennahme der Anzeige 
nach § 15 Absatz 3 Satz 2. Er-
streckt sich die Veranstaltung 
auf das Gebiet mehrerer Ge-
meinden, ist die Kreispolizeibe-
hörde zuständig. Im Übrigen 
wirken die Ortspolizeibehörden 
bei der Durchführung des § 9 
Absatz 1 GlüStV 2021 mit. Im 
Falle des § 15 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 ist die Kreispolizei-
behörde zuständig, in deren 
Bezirk der Veranstalter seinen 
Sitz hat. Die zuständige Be-
hörde kann über die Art und 
den Umfang der Mitwirkung 

(2) Sofern sich die Veranstal-
tung auf das Gemeindegebiet 
beschränkt, sind die Ortspolizei-
behörden zuständig für die 
Überwachung allgemein erlaub-
ter Veranstaltungen nach § 15 
Absatz 1 und für die Entgegen-
nahme der Anzeige nach § 15 
Absatz 3 Satz 2. Erstreckt sich 
die Veranstaltung auf das Ge-
biet mehrerer Gemeinden, ist 
die Kreispolizeibehörde zustän-
dig. Im Übrigen wirken die Orts-
polizeibehörden bei der Durch-
führung des § 9 Absatz 1 
GlüStV 2021 mit. Im Falle des 
§ 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
ist die Kreispolizeibehörde zu-
ständig, in deren Bezirk der Ver-
anstalter seinen Sitz hat. Die zu-
ständige Behörde kann über die 
Art und den Umfang der Mitwir-
kung der Ortspolizeibehörden 

(2) Sofern sich die Veranstal-
tung auf das Gemeindegebiet 
beschränkt, sind die Ortspoli-
zeibehörden zuständig für die 
Überwachung allgemein er-
laubter Veranstaltungen nach 
§ 15 Absatz 1 und für die Ent-
gegennahme der Anzeige nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 2. Erstreckt 
sich die Veranstaltung auf das 
Gebiet mehrerer Gemeinden, 
ist die Kreispolizeibehörde zu-
ständig. Im Übrigen wirken die 
Ortspolizeibehörden bei der 
Durchführung des § 9 Absatz 1 
GlüStV 2021 mit. Im Falle des 
§ 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 ist die Kreispolizeibehörde 
zuständig, in deren Bezirk der 
Veranstalter seinen Sitz hat. 
Die zuständige Behörde kann 
über die Art und den Umfang 
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der Ortspolizeibehörden allge-
mein oder im Einzelfall Anord-
nungen treffen. 

allgemein oder im Einzelfall An-
ordnungen treffen. 
 
 

der Mitwirkung der Ortspolizei-
behörden allgemein oder im 
Einzelfall Anordnungen treffen. 

(3) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist zuständig für die 
Durchführung des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes und für 
die auf seiner Grundlage erlas-
senen Vorschriften des Bun-
desrechts, soweit es sich nicht 
um steuerrechtliche Vorschrif-
ten handelt und sofern nicht 
gemäß Artikel 1 § 27 Absatz 2 
Satz 2 Erster GlüÄndStV ein 
ländereinheitliches Verfahren 
durchzuführen ist. Oberste 
Aufsichtsbehörde ist das Minis-
terium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. 

(3) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist zuständig für die 
Durchführung des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes und für die 
auf seiner Grundlage erlasse-
nen Vorschriften des Bundes-
rechts, soweit es sich nicht um 
steuerrechtliche Vorschriften 
handelt und sofern nicht gemäß 
§ 27 Absatz 2 Satz 2 GlüStV 
2021 ein ländereinheitliches 
Verfahren durchzuführen ist. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist 
das Ministerium Ländlicher 
Raum .  

(3) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist zuständig für die 
Durchführung des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes und für die 
auf seiner Grundlage erlasse-
nen Vorschriften des Bundes-
rechts, soweit es sich nicht um 
steuerrechtliche Vorschriften 
handelt und sofern nicht gemäß 
§ 27 Absatz 2 Satz 2 GlüStV 
2021 ein ländereinheitliches 
Verfahren durchzuführen ist. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist 
das Ministerium Ländlicher 
Raum. 
 

(3) Das Regierungspräsidium 
Karlsruhe ist zuständig für die 
Durchführung des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes und für 
die auf seiner Grundlage erlas-
senen Vorschriften des Bun-
desrechts, soweit es sich nicht 
um steuerrechtliche Vorschrif-
ten handelt und sofern nicht ge-
mäß § 27 Absatz 2 Satz 2 
GlüStV 2021 ein ländereinheitli-
ches Verfahren durchzuführen 
ist. Oberste Aufsichtsbehörde 
ist das Ministerium Ländlicher 
Raum.  

 
(4) Zuständig für die Erteilung 
von Spielbankerlaubnissen ist 
das Innenministerium. Dem 

(4) Zuständig für die Erteilung 
von Spielbankerlaubnissen ist 
das Innenministerium. Dem 

(4) Zuständig für die Erteilung 
von Spielbankerlaubnissen ist 
das Innenministerium. Dem Re-

(4) Zuständig für die Erteilung 
von Spielbankerlaubnissen ist 
das Innenministerium. Dem Re-
gierungspräsidium Karlsruhe 
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Regierungspräsidium Karls-
ruhe obliegt die Aufgabe der 
staatlichen Aufsicht über die 
Spielbanken. 

Regierungspräsidium Karls-
ruhe obliegt die Aufgabe der 
staatlichen Aufsicht über die 
Spielbanken. 

gierungspräsidium Karlsruhe ob-
liegt die Aufgabe der staatlichen 
Aufsicht über die Spielbanken. 

obliegt die Aufgabe der staatli-
chen Aufsicht über die Spiel-
banken. 

(5) Zuständige Behörden für 
die Durchführung der für Spiel-
hallen geltenden Vorschriften 
des Ersten GlüÄndStV und 
dieses Gesetzes sind die unte-
ren Verwaltungsbehörden so-
wie die Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften mit 
eigener Baurechtszuständig-
keit. Ihre Auskunfts- und Nach-
schaurechte bestimmen sich 
nach § 29 der Gewerbeord-
nung. Die fachliche Prüfung 
der Sozialkonzepte für Spiel-
hallen sowie von Aktualisierun-
gen der Sozialkonzepte erfolgt 
durch das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe. Oberste Auf-
sichtsbehörde ist das Wirt-
schaftsministerium. 

(5) Zuständige Behörden für 
die Durchführung der für Spiel-
hallen geltenden Vorschriften 
des Glücksspielstaatsvertrages 
2021 und dieses Gesetzes 
sind die unteren Verwaltungs-
behörden sowie die Gemein-
den und Verwaltungsgemein-
schaften mit eigener Bau-
rechtszuständigkeit, soweit der 
GlüStV 2021 nichts anderes 
bestimmt. Ihre Auskunfts- und 
Nachschaurechte bestimmen 
sich nach § 29 GewO. Die 
fachliche Prüfung der Sozial-
konzepte für Spielhallen sowie 
von Aktualisierungen der Sozi-
alkonzepte erfolgt durch das 
Regierungspräsidium Karls-

(5) Zuständige Behörden für die 
Durchführung der für Spielhallen 
geltenden Vorschriften des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 
und dieses Gesetzes sind die 
unteren Verwaltungsbehörden 
sowie die Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften mit ei-
gener Baurechtszuständigkeit, 
soweit der Glückspielstaatsver-
trag 2021 nichts anderes be-
stimmt. Ihre Auskunfts- und 
Nachschaurechte bestimmen 
sich nach § 29 GewO. Die fach-
liche Prüfung der Sozialkon-
zepte für Spielhallen sowie von 
Aktualisierungen der Sozialkon-
zepte erfolgt durch das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist 
das Wirtschaftsministerium. 

(5) Zuständige Behörden für die 
Durchführung der für Spielhal-
len geltenden Vorschriften des 
Glücksspielstaatsvertrages 
2021 und dieses Gesetzes sind 
die unteren Verwaltungsbehör-
den sowie die Gemeinden und 
Verwaltungsgemeinschaften 
mit eigener Baurechtszustän-
digkeit, soweit der Glückspiel-
staatsvertrag 2021 nichts ande-
res bestimmt. Ihre Auskunfts- 
und Nachschaurechte bestim-
men sich nach § 29 GewO. Die 
fachliche Prüfung der Sozial-
konzepte für Spielhallen sowie 
von Aktualisierungen der Sozi-
alkonzepte erfolgt durch das 
Regierungspräsidium Karls-
ruhe. Oberste Aufsichtsbehörde 
ist das Wirtschaftsministerium. 
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 ruhe. Oberste Aufsichtsbe-
hörde ist das Wirtschaftsminis-
terium. 

(6) Bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes anhängige Verwal-
tungsverfahren werden von 
den nach bisherigem Recht zu-
ständigen Behörden bis zum 
bestandskräftigen beziehungs-
weise rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens fortge-
führt. 

(6)  Die zuständige Behörde im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
soll regelmäßig, mindestens je-
doch einmal pro Jahr, Vor-Ort-
Kontrollen in Wettvermittlungs-
stellen und in Ergänzung zu 
Maßnahmen der nach Absatz 
5 Satz 1 zuständigen Behör-
den auch in Spielhallen durch-
führen. Hierfür stehen ihr die 
Auskunfts- und Nachschau-
rechte nach § 29 GewO zu. 
Die Feststellungen anlässlich 
der Kontrollen in Spielhallen 
sind der nach Absatz 5 Satz 1 
zuständigen Behörde sowie 
dem für diese jeweils örtlich 
zuständigen Regierungspräsi-
dium zu übermitteln, damit 
diese erforderlichenfalls Maß-
nahmen ergreifen können. 

(6) Die zuständige Behörde im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 soll 
regelmäßig, mindestens jedoch 
einmal pro Jahr, Vor-Ort-Kontrol-
len in Wettvermittlungsstellen 
und in Ergänzung zu Maßnah-
men der nach Absatz 5 Satz 1 
zuständigen Behörden auch in 
Spielhallen durchführen. Hierfür 
stehen ihr die Auskunfts- und 
Nachschaurechte nach § 29 
GewO zu. Die Feststellungen an-
lässlich der Kontrollen in Spiel-
hallen sind der nach Absatz 5 
Satz 1 zuständigen Behörde so-
wie dem für diese jeweils örtlich 
zuständigen Regierungspräsi-
dium zu übermitteln, damit diese 
erforderlichenfalls Maßnahmen 
ergreifen können. 
 

(6) Die zuständige Behörde im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 soll 
regelmäßig, mindestens jedoch 
einmal pro Jahr, Vor-Ort-Kontrol-
len in Wettvermittlungsstellen 
und in Ergänzung zu Maßnah-
men der nach Absatz 5 Satz 1 
zuständigen Behörden auch in 
Spielhallen durchführen. Hierfür 
stehen ihr die Auskunfts- und 
Nachschaurechte nach § 29 
GewO zu. Die Feststellungen 
anlässlich der Kontrollen in 
Spielhallen sind der nach Absatz 
5 Satz 1 zuständigen Behörde 
sowie dem für diese jeweils ört-
lich zuständigen Regierungsprä-
sidium zu übermitteln, damit 
diese erforderlichenfalls Maß-
nahmen ergreifen können. 
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(7) Tritt der Erste Glücksspie-
länderungsstaatsvertrag ge-
mäß Artikel 1 § 35 Absatz 2 
Erster GlüÄndStV außer Kraft 
und kommt Artikel 3 Absatz 4 
des Gesetzes zu dem Ersten 
Glücksspieländerungsstaats-
vertrag und zu dem Staatsver-
trag über die Gründung der 
GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder vom 26. Juni 
2012 (GBl. S. 385) zur Anwen-
dung, ist das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe für die Ertei-
lung von Erlaubnissen gemäß 
Artikel 1 § 9a Absatz 1 und 2 
sowie § 19 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV zuständig. 

 

(7)  Bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes anhängige Verwal-
tungsverfahren werden von 
den nach bisherigem Recht zu-
ständigen Behörden bis zum 
bestandskräftigen beziehungs-
weise rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens fortge-
führt. 

(7) Bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes anhängige Verwaltungs-
verfahren werden von den nach 
bisherigem Recht zuständigen 
Behörden bis zum bestandskräf-
tigen beziehungsweise rechts-
kräftigen Abschluss des Verfah-
rens fortgeführt. 
 
 

(7) Bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes anhängige Verwaltungs-
verfahren werden von den 
nach bisherigem Recht zustän-
digen Behörden bis zum be-
standskräftigen beziehungs-
weise rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens fortge-
führt. 

 (8) Tritt der Glücksspielstaats-
vertrag 2021 gemäß § 35 Ab-
satz 8 GlüStV 2021 außer 
Kraft oder wird dieser nach § 
35 Absatz 4 Satz 2 GlüStV 

(8) Tritt der Glücksspielstaats-
vertrag 2021 gemäß § 35 Ab-
satz 8 GlüStV 2021 außer Kraft 
oder wird dieser nach § 35 Ab-
satz 4 Satz 2 GlüStV 2021 

(8) Tritt der Glücksspielstaats-
vertrag 2021 gemäß § 35 Ab-
satz 8 GlüStV 2021 außer Kraft 
oder wird dieser nach § 35 Ab-
satz 4 Satz 2 GlüStV 2021 
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2021 durch das Land Baden-
Württemberg gekündigt, ist das 
Regierungspräsidium Karls-
ruhe für die Erteilung von auf 
das Landesgebiet begrenzten 
Erlaubnissen gemäß § 9a Ab-
satz 1 sowie § 19 Absatz 2 
GlüStV 2021 zuständig. 

durch das Land Baden-Würt-
temberg gekündigt, ist das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe für 
die Erteilung von auf das Lan-
desgebiet begrenzten Erlaubnis-
sen gemäß § 9a Absatz 1 sowie 
§ 19 Absatz 2 GlüStV 2021 zu-
ständig.“ 

durch das Land Baden-Würt-
temberg gekündigt, ist das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe 
für die Erteilung von auf das 
Landesgebiet begrenzten Er-
laubnissen gemäß § 9a Absatz 
1 sowie § 19 Absatz 2 GlüStV 
2021 zuständig. 

§ 48  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

§ 48  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der Regelun-
gen in § 28a GlüStV 2021 han-
delt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

45.  
§ 48 Absatz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 
a) Die Wörter „Ordnungswidrig 
handelt“ werden durch die Wör-
ter „Unbeschadet der Regelung 
in § 28a GlüStV 2021 handelt 
ordnungswidrig“ ersetzt. 
 

§ 48  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der Regelun-
gen in § 28a GlüStV 2021 han-
delt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. ein öffentliches Glücksspiel 
veranstaltet, vermittelt oder 
durchführt oder eine Spielhalle 
betreibt, ohne eine nach die-
sem Gesetz erforderliche Er-
laubnis zu besitzen, 

1. ein öffentliches Glücksspiel 
veranstaltet, vermittelt oder 
durchführt oder eine Spielhalle 
betreibt, ohne eine nach die-
sem Gesetz erforderliche Er-
laubnis zu besitzen, 

 1. ein öffentliches Glücksspiel 
veranstaltet, vermittelt oder 
durchführt oder eine Spielhalle 
betreibt, ohne eine nach die-
sem Gesetz erforderliche Er-
laubnis zu besitzen, 
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2. als Veranstalter, Vermittler 
oder Durchführer eines öffentli-
chen Glücksspiels den in der 
Erlaubnis gemäß § 2, § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes in Verbindung mit § 22 o-
der § 2 des Rennwett- und Lot-
teriegesetzes in Verbindung 
mit § 23 getroffenen Regelun-
gen zum Jugend- oder Spieler-
schutz zuwiderhandelt, 

3. für unerlaubte Glücksspiele 
wirbt, 

4. seiner Verpflichtung aus § 7 
oder § 43 Absatz 2 Satz 2 nicht 
nachkommt, 

5. als Veranstalter, Vermittler, 
oder Betreiber einer Spielhalle 
oder Wettvermittlungsstelle zum 
Zwecke der Spielteilnahme ent-
gegen § 8 bzw. § 20c Absatz 6 
einen Kredit gewährt, durch Be-
auftragte gewähren lässt oder 

2. als Veranstalter, Vermittler 
oder Durchführer eines öffentli-
chen Glücksspiels den in der 
Erlaubnis gemäß § 2, § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes in Verbindung mit § 22 o-
der § 2 des Rennwett- und Lot-
teriegesetzes in Verbindung 
mit § 23 getroffenen Regelun-
gen zum Jugend- oder Spieler-
schutz zuwiderhandelt, 

3. für unerlaubte Glücksspiele 
wirbt, 

4. seiner Verpflichtung aus § 7 
oder § 43 Absatz 2 Satz 2 
nicht nachkommt, 

5. als Veranstalter, Vermittler, o-
der Betreiber einer Spielhalle o-
der Wettvermittlungsstelle zum 
Zwecke der Spielteilnahme ent-
gegen § 8 bzw. § 20c Absatz 6 
einen Kredit gewährt, durch Be-
auftragte gewähren lässt oder 

2. als Veranstalter, Vermittler o-
der Durchführer eines öffentli-
chen Glücksspiels den in der 
Erlaubnis gemäß § 2, § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes 
in Verbindung mit § 22 oder § 2 
des Rennwett- und Lotteriege-
setzes in Verbindung mit § 23 
getroffenen Regelungen zum 
Jugend- oder Spielerschutz zu-
widerhandelt, 

3. für unerlaubte Glücksspiele 
wirbt, 

4. seiner Verpflichtung aus § 7 
oder § 43 Absatz 2 Satz 2 nicht 
nachkommt, 

5. als Veranstalter, Vermittler, o-
der Betreiber einer Spielhalle o-
der Wettvermittlungsstelle zum 
Zwecke der Spielteilnahme ent-
gegen § 8 bzw. § 20c Absatz 6 
einen Kredit gewährt, durch Be-
auftragte gewähren lässt oder 
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zulässt, dass in seinem Unter-
nehmen Dritte solche Kredite 
gewerbsmäßig gewähren, 

zulässt, dass in seinem Unter-
nehmen Dritte solche Kredite 
gewerbsmäßig gewähren, 

zulässt, dass in seinem Unter-
nehmen Dritte solche Kredite 
gewerbsmäßig gewähren, 

6. entgegen Artikel 1 § 9 Absatz 
1 Satz 3 Nummer 1 Erster 
GlüÄndStV die erforderlichen 
Auskünfte nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht vollständig erteilt, 
verlangte Unterlagen und Hin-
weise nicht vorlegt oder der zu-
ständigen Behörde oder der 
nach § 47 Absatz 2 beauftrag-
ten Ortspolizeibehörde den Zu-
gang zu den Geschäftsräumen 
oder -grundstücken, in bezie-
hungsweise auf denen öffentli-
ches Glücksspiel veranstaltet o-
der vermittelt wird, während der 
üblichen Geschäfts- und Ar-
beitszeiten verwehrt, 

6. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 1 GlüStV 2021die er-
forderlichen Auskünfte nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig erteilt, verlangte Unter-
lagen und Hinweise nicht vor-
legt oder der zuständigen Be-
hörde oder der nach § 47 Ab-
satz 2 beauftragten Ortspolizei-
behörde den Zugang zu den 
Geschäftsräumen oder -grund-
stücken, in beziehungsweise 
auf denen öffentliches Glücks-
spiel veranstaltet oder vermittelt 
wird, während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten ver-
wehrt, 

b) In Nummer 6 werden die 
Wörter „Artikel 1 § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 Erster 
GlüÄndStV“ durch die Wörter „§ 
9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 
GlüStV 2021“ ersetzt. 

6. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 
3 Nummer 1 GlüStV 2021die 
erforderlichen Auskünfte nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig erteilt, verlangte Unter-
lagen und Hinweise nicht vor-
legt oder der zuständigen Be-
hörde oder der nach § 47 Ab-
satz 2 beauftragten Ortspolizei-
behörde den Zugang zu den 
Geschäftsräumen oder -grund-
stücken, in beziehungsweise 
auf denen öffentliches Glücks-
spiel veranstaltet oder vermit-
telt wird, während der üblichen 
Geschäfts- und Arbeitszeiten 
verwehrt, 

7. entgegen Artikel 1 § 9 Absatz 
1 Satz 3 Nummer 4 Erster 
GlüÄndStV als am Zahlungsver-
kehr Beteiligter insbesondere 

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4 GlüStV 2021 als am 
Zahlungsverkehr Beteiligte ins-

c) Nummer 7 wird wie folgt ge-
fasst:  
„7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 
3 Nummer 4 GlüStV 2021 als 

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 
3 Nummer 4 GlüStV 2021 als 
am Zahlungsverkehr Beteiligte 
insbesondere als Kredit- oder 
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als Kredit- oder Finanzdienst-
leistungsinstitut, vollziehbaren 
Untersagungsverfügungen der 
zuständigen Behörde nicht 
nachkommt, 

besondere als Kredit- oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitut, voll-
ziehbaren Untersagungsverfü-
gungen der zuständigen Be-
hörde nicht nachkommt, 

am Zahlungsverkehr Beteiligte 
insbesondere als Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut, 
vollziehbaren Untersagungsver-
fügungen der zuständigen Be-
hörde nicht nachkommt,“. 

Finanzdienstleistungsinstitut, 
vollziehbaren Untersagungs-
verfügungen der zuständigen 
Behörde nicht nachkommt, 

8. gegen Bestimmungen oder 
Nebenbestimmungen einer be-
hördlichen Erlaubnis nach § 2 
Absatz 4, § 1 des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes in Verbin-
dung mit § 22, § 2 des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes in 
Verbindung mit § 23 oder Arti-
kel 1 § 17 Erster GlüÄndStV 
verstößt, 

8. gegen Bestimmungen oder 
Nebenbestimmungen einer be-
hördlichen Erlaubnis nach § 2 
Absatz 4, § 1 des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes in Verbin-
dung mit § 22, § 2 des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes in 
Verbindung mit § 23 oder § 17 
GlüStV 2021verstößt, 

d) In der Nummer 8 werden die 
Wörter „Artikel 1 § 17 Erster 
GlüÄndStVG“ durch die Angabe 
„§ 17 GlüStV 2021“ ersetzt. 

8. gegen Bestimmungen oder 
Nebenbestimmungen einer 
behördlichen Erlaubnis nach § 
2 Absatz 4, § 1 des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes in Ver-
bindung mit § 22, § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegeset-
zes in Verbindung mit § 23 o-
der § 17 GlüStV 2021verstößt, 

9. entgegen § 2 Absatz 8 der 
zuständigen Behörde Änderun-
gen von für die Erlaubnisertei-
lung maßgeblichen Tatsachen 
nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig mitteilt, 

9. entgegen § 2 Absatz 8 der 
zuständigen Behörde Änderun-
gen von für die Erlaubnisertei-
lung maßgeblichen Tatsachen 
nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig mitteilt, 

 9. entgegen § 2 Absatz 8 der 
zuständigen Behörde Änderun-
gen von für die Erlaubnisertei-
lung maßgeblichen Tatsachen 
nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig mitteilt, 
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10. der Pflicht zur Anzeige ei-
ner vorgesehenen Veranstal-
tung bei der zuständigen Be-
hörde nach § 15 Absatz 3 Satz 
2 nicht rechtzeitig nachkommt, 

10. der Pflicht zur Anzeige ei-
ner vorgesehenen Veranstal-
tung bei der zuständigen Be-
hörde nach § 15 Absatz 3 Satz 
2 nicht rechtzeitig nachkommt, 

10. der Pflicht zur Anzeige ei-
ner vorgesehenen Veranstal-
tung bei der zuständigen Be-
hörde nach § 15 Absatz 3 Satz 
2 nicht rechtzeitig nachkommt, 

11. als gewerblicher Spielver-
mittler einer Anforderung des 
Artikels 1 § 19 Erster 
GlüÄndStV zuwiderhandelt, 

11. als gewerblicher Spielver-
mittler einer Anforderung des § 
19 GlüStV 2021 zuwiderhan-
delt, 

e) In der Nummer 11 wird die 
Wörter „Artikels 1 § 19 Erster 
GlüÄndStV“ durch die Angabe 
„§ 19 GlüStV 2021“ ersetzt. 
 

11. als gewerblicher Spielver-
mittler einer Anforderung des 
§ 19 GlüStV 2021 zuwiderhan-
delt, 

12. als gewerblicher Spielver-
mittler den Bericht nach § 18 
Absatz 3 nicht oder verspätet 
vorlegt, 

12. als gewerblicher Spielver-
mittler den Bericht nach § 18 
Absatz 3 nicht oder verspätet 
vorlegt, 

 
 

12. als gewerblicher Spielver-
mittler den Bericht nach § 18 
Absatz 3 nicht oder verspätet 
vorlegt, 

 12a. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
sich nicht an die zentrale, 
spielformübergreifende Sperr-
datei angeschlossen hat, 

f) Nach Nummer 12 werden die 
Nummern 12a und 12b einge-
fügt: 
„12a. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
sich nicht an die zentrale, spiel-
formübergreifende Sperrdatei 
angeschlossen hat, 

12a. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
sich nicht an die zentrale, spiel-
formübergreifende Sperrdatei 
angeschlossen hat, 

 12b. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 

12b. als Verpflichteter nach § 8 
Absatz 3 GlüStV 2021 entgegen 

12b. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
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entgegen § 20c Absatz 1 Satz 
2, § 20g Absatz 1 Satz 7, § 29 
Absatz 1 Satz 2 oder § 43 Ab-
satz 1 Satz 2 den Abgleich mit 
der Sperrdatei nicht vornimmt, 

§ 20c Absatz 1 Satz 2, § 20g 
Absatz 1 Satz 7, § 29 Absatz 1 
Satz 2 oder § 43 Absatz 1 
Satz 2 den Abgleich mit der 
Sperrdatei nicht vornimmt,“. 
 

entgegen § 20c Absatz 1 Satz 
2, § 20g Absatz 1 Satz 7, § 29 
Absatz 1 Satz 2 oder § 43 Ab-
satz 1 Satz 2 den Abgleich mit 
der Sperrdatei nicht vornimmt, 

 13. als Vermittler von öffentli-
chen Glücksspielen oder als 
Betreiber einer Wettvermitt-
lungsstelle entgegen § 4 Ab-
satz 3 einen Antrag auf Selbst-
sperre nicht unverzüglich an 
die mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels nach 
§ 9 Absatz 4 beauftragte juristi-
sche Person übermittelt, 

 

13. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
entgegen § 4 Absatz 1 Selbst- 
oder Fremdsperren nicht un-
verzüglich nach ihrer Beantra-
gung entsprechend § 8a 
GlüStV 2021 in die zentrale, 
spielformübergreifende Sperr-
datei gemäß § 23 Absatz 1 
GlüStV 2021 einträgt oder es 
unterlässt, die von der Sperre 
betroffene Person über die 
Eintragung zu informieren oder 
einen Antrag auf Aufhebung 
der Sperren nach § 8b GlüStV 
2021 nicht unverzüglich an die 
für die Führung der Sperrdatei 
zuständigen Stelle weiterleitet,  

g) Die Nummer 13 wird wie folgt 
gefasst: 
„13. als Verpflichteter nach § 8 
Absatz 3 GlüStV 2021 entgegen 
§ 4 Absatz 1 Selbst- oder 
Fremdsperren nicht unverzüg-
lich nach ihrer Beantragung ent-
sprechend § 8a GlüStV 2021 in 
die zentrale, spielformübergrei-
fende Sperrdatei gemäß § 23 
Absatz 1 GlüStV 2021 einträgt 
oder es unterlässt, die von der 
Sperre betroffene Person über 
die Eintragung zu informieren o-
der einen Antrag auf Aufhebung 
der Sperre nach § 8b GlüStV 
2021 nicht unverzüglich an die 
für die Führung der Sperrdatei 
zuständigen Stelle weiterleitet,“.  

13. als Verpflichteter im Sinne 
des § 8 Absatz 3 GlüStV 2021 
entgegen § 4 Absatz 1 Selbst- 
oder Fremdsperren nicht un-
verzüglich nach ihrer Beantra-
gung entsprechend § 8a 
GlüStV 2021 in die zentrale, 
spielformübergreifende Sperr-
datei gemäß § 23 Absatz 1 
GlüStV 2021 einträgt oder es 
unterlässt, die von der Sperre 
betroffene Person über die Ein-
tragung zu informieren oder ei-
nen Antrag auf Aufhebung der 
Sperren nach § 8b GlüStV 
2021 nicht unverzüglich an die 
für die Führung der Sperrdatei 
zuständigen Stelle weiterleitet, 
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14. entgegen Artikel 1 § 20 Ab-
satz 2, § 21 Absatz 5 oder § 22 
Absatz 2 Erster GlüÄndStV ge-
sperrte Spieler an den dort ge-
nannten Glücksspielen teilneh-
men lässt, 

14. entgegen § 8 Absatz 2 
Satz 2 GlüStV 2021 gesperrte 
Spieler an Glücksspielen teil-
nehmen lässt, die nicht von § 8 
Absatz 2 GlüStV 2021 erfasst 
sind, 

h) Nummer 14 wird wie folgt ge-
fasst: 
„14.als Verpflichteter nach § 8 
Absatz 3 GlüStV 2021 entgegen 
§ 8 Absatz 2 GlüStV 2021 ge-
sperrte Spieler an Glücksspielen 
teilnehmen lässt, die nicht von 
§ 8 Absatz 2 Satz 2 GlüStV 
2021 erfasst sind,“. 

14. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 
2 GlüStV 2021 gesperrte Spie-
ler an Glücksspielen teilneh-
men lässt, die nicht von § 8 Ab-
satz 2 GlüStV 2021 erfasst 
sind, 

14a. entgegen § 20a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7 Buchstabe c 
Sportwetten in einer Gast-
stätte, in der alkoholische Ge-
tränke ausgeschenkt werden 
oder Geldspielgeräte aufge-
stellt sind, veranstaltet oder 
vermittelt, 

14a. entgegen § 20a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7 Buchstabe c 
Sportwetten in einer Gast-
stätte, in der alkoholische Ge-
tränke ausgeschenkt werden 
oder Geldspielgeräte aufge-
stellt sind, veranstaltet oder 
vermittelt, 

 14a. entgegen § 20a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7 Buchstabe c 
Sportwetten in einer Gast-
stätte, in der alkoholische Ge-
tränke ausgeschenkt werden o-
der Geldspielgeräte aufgestellt 
sind, veranstaltet oder vermit-
telt, 

14b. entgegen § 20 Absatz 4 
Sportwetten in einer anderen 
Stelle als einer Wettvermitt-
lungsstelle, mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume vermittelt, wobei 

14b. entgegen § 20 Absatz 4 
Sportwetten in einer anderen 
Stelle als einer Wettvermitt-
lungsstelle, mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume vermittelt, wobei 

 14b. entgegen § 20 Absatz 4 
Sportwetten in einer anderen 
Stelle als einer Wettvermitt-
lungsstelle, mittels mobiler 
Stände oder durch Verkaufs-
personal außerhalb der Ge-
schäftsräume vermittelt, wobei 
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von Nummer 14 b Halbsatz 1 
die Wettvermittlung in Annah-
mestellen nicht erfasst wird, 

von Nummer 14 b Halbsatz 1 
die Wettvermittlung in Annah-
mestellen nicht erfasst wird, 

von Nummer 14 b Halbsatz 1 
die Wettvermittlung in Annah-
mestellen nicht erfasst wird, 

14c. entgegen § 20 Absatz 5 
Wettterminals oder Werbeter-
minals in Wettvermittlungsstel-
len oder außerhalb von Wett-
vermittlungsstellen aufstellt o-
der betreibt, 

 

14c. entgegen § 20 Absatz 5 
Wettterminals im Sinne des 
Satzes 1 oder Werbeterminals 
im Sinne des Satzes 2 in Wett-
vermittlungsstellen oder außer-
halb von Wettvermittlungsstel-
len aufstellt oder betreibt, 

i) In Nummer 14c werden nach 
dem Wort „Wettterminals“ die 
Wörter „im Sinne des Satzes 1“ 
und nach dem Wort „Werbeter-
minals“ die Angabe „im Sinne 
des Satzes 2“ eingefügt. 
 

14c. entgegen § 20 Absatz 5 
Wettterminals im Sinne des 
Satzes 1 oder Werbeterminals 
im Sinne des Satzes 2 in Wett-
vermittlungsstellen oder außer-
halb von Wettvermittlungsstel-
len aufstellt oder betreibt, 

15. entgegen § 20f Absatz 2 
eine Wettvermittlungsstelle, 
entgegen § 29 Absatz 3 eine 
Spielbank oder entgegen § 46 
Absatz 2 eine Spielhalle für 
den Spielbetrieb öffnet oder in 
Gaststätten den Betrieb von 
Geldspielgeräten zulässt, 

15. entgegen § 20f Absatz 2 
eine Wettvermittlungsstelle, 
entgegen § 29 Absatz 3 eine 
Spielbank oder entgegen § 46 
Absatz 2 eine Spielhalle für 
den Spielbetrieb öffnet oder in 
Gaststätten den Betrieb von 
Geldspielgeräten zulässt, 

 15. entgegen § 20f Absatz 2 
eine Wettvermittlungsstelle, 
entgegen § 29 Absatz 3 eine 
Spielbank oder entgegen § 46 
Absatz 2 eine Spielhalle für 
den Spielbetrieb öffnet oder in 
Gaststätten den Betrieb von 
Geldspielgeräten zulässt, 

16. entgegen § 32 Absatz 1 
keine Videoüberwachung in ei-
ner Spielbank durchführt, 

16. entgegen § 32 Absatz 1 
keine Videoüberwachung in ei-
ner Spielbank durchführt, 

 16. entgegen § 32 Absatz 1 
keine Videoüberwachung in ei-
ner Spielbank durchführt, 
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17. entgegen § 20c Absatz 1 
oder § 43 Absatz 1 Satz 1 ge-
sperrten Spielern Zutritt ge-
währt oder eine Einlasskon-
trolle nicht sicherstellt, 

17. entgegen § 20c Absatz 1, 
29 Absatz 1 Satz 2 oder § 43 
Absatz 1 Satz 1 gesperrten 
Spielern Zutritt gewährt oder 
eine Einlasskontrolle nicht si-
cherstellt, 

j) In Nummer 17 werden nach 
der Angabe „§ 20c Absatz1“ die 
Wörter „,§ 29 Absatz 1 Satz 2“ 
eingefügt. 

17. entgegen § 20c Absatz, 29 
Absatz 1 Satz 2 oder § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 gesperrten Spie-
lern Zutritt gewährt oder eine 
Einlasskontrolle nicht sicher-
stellt, 

18. entgegen § 45 als Betrei-
ber einer Spielhalle keine Spie-
lersperre verhängt, keine Auf-
hebung der Spielersperre vor-
nimmt oder die Spielersperre 
oder ihre Aufhebung nebst de-
ren jeweiligen Beginn der Spie-
lerin oder dem Spieler nicht 
unverzüglich schriftlich mitteilt, 

 k) Nummer 18 wird aufgehoben. 
 

 

19. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 
kein Sozialkonzept entwickelt, 
umsetzt oder aktualisiert, 

19. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 
kein Sozialkonzept entwickelt, 
umsetzt oder aktualisiert, 

 19. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 
kein Sozialkonzept entwickelt, 
umsetzt oder aktualisiert, 

20. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 2 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 ei-
nen Nachweis nicht, nicht 

20. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 2 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 ei-
nen Nachweis nicht, nicht 

 20. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 2 oder § 43 Ab-
satz 2 Satz 3 Nummer 2 einen 
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rechtzeitig oder nicht vollstän-
dig vorlegt, 

rechtzeitig oder nicht vollstän-
dig vorlegt, 

Nachweis nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht vollständig vor-
legt, 

21. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 4 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 An-
träge auf Selbstsperre oder 
Selbsttests nicht offen und 
deutlich sichtbar auslegt, 

21. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 4 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 An-
träge auf Selbstsperre oder 
Selbsttests nicht offen und 
deutlich sichtbar auslegt, 

 21. entgegen § 20c Absatz 3 
Satz 3 Nummer 4 oder § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 An-
träge auf Selbstsperre oder 
Selbsttests nicht offen und 
deutlich sichtbar auslegt, 

22. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 1 oder § 43 Absatz 3 Satz 
1 technische Geräte zur Bar-
geldabhebung aufstellt, bereit-
hält oder betreibt oder dies dul-
det, 

23. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 2 oder § 43 Absatz 3 Satz 
2 verbotene Zahlungsdienste 
durchführt, ermöglicht oder zu-
lässt, 

22. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 1 oder § 43 Absatz 3 Satz 
1 technische Geräte zur Bar-
geldabhebung aufstellt, bereit-
hält oder betreibt oder dies dul-
det, 

23. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 2 oder § 43 Absatz 3 Satz 
2 verbotene Zahlungsdienste 
durchführt, ermöglicht oder zu-
lässt, 

 22. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 1 oder § 43 Absatz 3 Satz 
1 technische Geräte zur Bar-
geldabhebung aufstellt, bereit-
hält oder betreibt oder dies dul-
det, 

23. entgegen § 20c Absatz 5 
Satz 2 oder § 43 Absatz 3 Satz 
2 verbotene Zahlungsdienste 
durchführt, ermöglicht oder zu-
lässt, 
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24. entgegen § 43 Absatz 4 
den Abschluss oder die Ver-
mittlung von Wetten zulässt o-
der duldet, 

25. entgegen § 20c Absatz 7 
Satz 1 oder § 43 Absatz 4 Ge-
räte, an denen die Teilnahme 
am Glücksspiel im Internet 
möglich ist, aufstellt, betreibt o-
der deren Aufstellung oder Be-
trieb duldet, 

26. entgegen § 43 Absatz 5 in 
den Räumen einer Spielhalle 
während der für diese gültigen 
Sperrzeit eine Schank- oder 
Speisewirtschaft betreibt oder 
dies duldet, 

27. entgegen § 20d Absatz 1 
eine Wettvermittlungsstelle o-
der entgegen § 44 Absatz 1 
eine Spielhalle gestaltet, 

28. entgegen § 20d Absatz 2 
für eine Wettvermittlungsstelle 

24. entgegen § 43 Absatz 4 
den Abschluss oder die Ver-
mittlung von Wetten zulässt o-
der duldet, 

25. entgegen § 20c Absatz 7 
Satz 1 oder § 43 Absatz 4 Ge-
räte, an denen die Teilnahme 
am Glücksspiel im Internet 
möglich ist, aufstellt, betreibt o-
der deren Aufstellung oder Be-
trieb duldet, 

26. entgegen § 43 Absatz 5 in 
den Räumen einer Spielhalle 
während der für diese gültigen 
Sperrzeit eine Schank- oder 
Speisewirtschaft betreibt oder 
dies duldet, 

27. entgegen § 20d Absatz 1 
eine Wettvermittlungsstelle o-
der entgegen § 44 Absatz 1 
eine Spielhalle gestaltet, 

28. entgegen § 20d Absatz 2 
für eine Wettvermittlungsstelle 

24. entgegen § 43 Absatz 4 
den Abschluss oder die Ver-
mittlung von Wetten zulässt o-
der duldet, 

25. entgegen § 20c Absatz 7 
Satz 1 oder § 43 Absatz 4 Ge-
räte, an denen die Teilnahme 
am Glücksspiel im Internet 
möglich ist, aufstellt, betreibt o-
der deren Aufstellung oder Be-
trieb duldet, 

26. entgegen § 43 Absatz 5 in 
den Räumen einer Spielhalle 
während der für diese gültigen 
Sperrzeit eine Schank- oder 
Speisewirtschaft betreibt oder 
dies duldet, 

27. entgegen § 20d Absatz 1 
eine Wettvermittlungsstelle o-
der entgegen § 44 Absatz 1 
eine Spielhalle gestaltet, 

28. entgegen § 20d Absatz 2 
für eine Wettvermittlungsstelle 
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oder entgegen § 44 Absatz 2 
für eine Spielhalle wirbt, 

29. entgegen § 20d Absatz 3 
und 4 oder entgegen § 44 Ab-
satz 3 die Vorgaben zur Aus-
gestaltung der Wettvermitt-
lungsstelle beziehungsweise 
der Spielhalle nicht einhält, 

30. die für die Wettvermitt-
lungsstelle beziehungsweise 
die Spielhalle geltenden Sperr-
zeiten nicht einhält, 

oder entgegen § 44 Absatz 2 
für eine Spielhalle wirbt, 

29. entgegen § 20d Absatz 3 
und 4 oder entgegen § 44 Ab-
satz 3 die Vorgaben zur Aus-
gestaltung der Wettvermitt-
lungsstelle beziehungsweise 
der Spielhalle nicht einhält, 

30. die für die Wettvermitt-
lungsstelle beziehungsweise 
die Spielhalle geltenden Sperr-
zeiten nicht einhält, 

oder entgegen § 44 Absatz 2 
für eine Spielhalle wirbt, 

29. entgegen § 20d Absatz 3 
und 4 oder entgegen § 44 Ab-
satz 3 die Vorgaben zur Ausge-
staltung der Wettvermittlungs-
stelle beziehungsweise der 
Spielhalle nicht einhält, 

30. die für die Wettvermittlungs-
stelle beziehungsweise die 
Spielhalle geltenden Sperrzeiten 
nicht einhält, 

31. entgegen § 20c Absatz 1 
Satz 2 oder § 20g Absatz 1 
Satz 7 den Abgleich mit der 
Sperrdatei nicht vornimmt, 

 l) Nummer 31 wird aufgehoben. Weggefallen 

32. entgegen § 20c Absatz 9 in 
einer Wettvermittlungsstelle al-
koholische Getränke aus-
schenkt, konsumiert oder ver-
kauft oder entgegen § 20g Ab-
satz 1 Satz 6 in einer Annah-
mestelle, in der Sportwetten 
vermittelt werden, alkoholische 

32. entgegen § 20c Absatz 9 in 
einer Wettvermittlungsstelle al-
koholische Getränke aus-
schenkt, konsumiert oder ver-
kauft oder entgegen § 20g Ab-
satz 1 Satz 6 in einer Annah-
mestelle, in der Sportwetten 
vermittelt werden, alkoholische 

 
 
 

32. entgegen § 20c Absatz 9 in 
einer Wettvermittlungsstelle al-
koholische Getränke aus-
schenkt, konsumiert oder ver-
kauft oder entgegen § 20g Ab-
satz 1 Satz 6 in einer Annah-
mestelle, in der Sportwetten 
vermittelt werden, alkoholische 
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Getränke ausschenkt oder 
konsumiert. 

Getränke ausschenkt oder 
konsumiert.  

Getränke ausschenkt oder kon-
sumiert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet wer-
den.  

(3) Gegenstände, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht 
oder die zur Begehung oder 
Vorbereitung gebraucht wor-
den oder bestimmt gewesen 
sind, können eingezogen wer-
den. §§ 22 bis 29 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden.  

(4) Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Be-
hörde, die für die Durchführung 
der verletzten Vorschrift zu-
ständig ist.  

(5) Die Vorschriften über Ord-
nungswidrigkeiten des Landes- 

(2) Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet wer-
den.  

(3) Gegenstände, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht 
oder die zur Begehung oder 
Vorbereitung gebraucht wor-
den oder bestimmt gewesen 
sind, können eingezogen wer-
den. §§ 22 bis 29 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden.  

(4) Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Be-
hörde, die für die Durchführung 
der verletzten Vorschrift zu-
ständig ist.  

(5) Die Vorschriften über Ord-
nungswidrigkeiten des Landes- 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet wer-
den.  
(3) Gegenstände, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht 
oder die zur Begehung oder 
Vorbereitung gebraucht wor-
den oder bestimmt gewesen 
sind, können eingezogen wer-
den. §§ 22 bis 29 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden.  

(4) Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Be-
hörde, die für die Durchführung 
der verletzten Vorschrift zustän-
dig ist.  

(5) Die Vorschriften über Ord-
nungswidrigkeiten des Landes- 
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beziehungsweise Bundesda-
tenschutzgesetzes sowie die 
Zuständigkeit für die Verfol-
gung bleiben unberührt. 

beziehungsweise Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie die Zu-
ständigkeit für die Verfolgung 
bleiben unberührt. 

beziehungsweise Bundesdaten-
schutzgesetzes sowie die Zu-
ständigkeit für die Verfolgung 
bleiben unberührt. 

§ 49 

Verordnungsermächtigung 

Das Innenministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen 
über eine Änderung der Zahl 
der Annahmestellen nach § 13 
Absatz 1 oder der Zahl der 
Wettvermittlungsstellen nach § 
20 Absatz 2, soweit sie zur Er-
reichung der Ziele des Artikels 
1 § 1 Erster GlüÄndStV erfor-
derlich ist. 

§ 49 

Verordnungsermächtigung 

Das Innenministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen 
über eine Änderung der Zahl 
der Annahmestellen nach § 13 
Absatz 1, soweit sie zur Errei-
chung der Ziele des 1 § 1 
GlüStV 2021 erforderlich ist. 

45.  
§ 49 wird wie folgt gefasst: 
„§ 49 

Verordnungsermächtigung 
Das Innenministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen 
über eine Änderung der Zahl der 
Annahmestellen nach § 13 Ab-
satz 1, soweit sie zur Erreichung 
der Ziele des § 1 GlüStV 2021 
erforderlich ist.“ 
 

§ 49 

Verordnungsermächtigung 

Das Innenministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen 
über eine Änderung der Zahl 
der Annahmestellen nach § 13 
Absatz 1, soweit sie zur Errei-
chung der Ziele des § 1 GlüStV 
2021 erforderlich ist. 

§ 50 

Änderung von Rechtsvor-
schriften 

(1) [Änderungsanweisungen 
zur Gaststättenverordnung in 
der Fassung vom 18. Februar 

§ 50 

Änderung von Rechtsvor-
schriften 

(1) [Änderungsanweisungen 
zur Gaststättenverordnung in 
der Fassung vom 18. Februar 

 § 50 

Änderung von Rechtsvor-
schriften 

(1) [Änderungsanweisungen 
zur Gaststättenverordnung in 
der Fassung vom 18. Februar 
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1991 (GBl. S. 196, ber. 1992 
S. 227), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10. Novem-
ber 2009 (GBl. S. 671)] 

(2) [Änderungsanweisungen 
zur Verordnung der Landesre-
gierung über Zuständigkeiten 
nach der Gewerbeordnung 
vom 16. Dezember 1985 (GBl. 
S. 582, ber. 1986 S. 160), zu-
letzt geändert durch Artikel 89 
der Verordnung vom 25. Ja-
nuar 2012 (GBl. S. 65, 75)] 

1991 (GBl. S. 196, ber. 1992 
S. 227), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10. Novem-
ber 2009 (GBl. S. 671)] 

(2) [Änderungsanweisungen 
zur Verordnung der Landesre-
gierung über Zuständigkeiten 
nach der Gewerbeordnung 
vom 16. Dezember 1985 (GBl. 
S. 582, ber. 1986 S. 160), zu-
letzt geändert durch Artikel 89 
der Verordnung vom 25. Ja-
nuar 2012 (GBl. S. 65, 75)] 

1991 (GBl. S. 196, ber. 1992 S. 
227), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10. November 
2009 (GBl. S. 671)] 

(2) [Änderungsanweisungen 
zur Verordnung der Landesre-
gierung über Zuständigkeiten 
nach der Gewerbeordnung 
vom 16. Dezember 1985 (GBl. 
S. 582, ber. 1986 S. 160), zu-
letzt geändert durch Artikel 89 
der Verordnung vom 25. Ja-
nuar 2012 (GBl. S. 65, 75)] 

Abschnitt 9: 

Schlussvorschriften 

 

Abschnitt 9: 

Schlussvorschriften 

 

 Abschnitt 9: 

Schlussvorschriften 

 

§ 51 

Übergangsregelung 

(1) Annahmestellen, die vor 
dem 31. Dezember 2011 er-
laubt wurden und die in einer 
Gaststätte betrieben werden, 
ohne dass die in § 13 Absatz 3 

§ 51 

Übergangsregelung 

(1)  § 33i der Gewerbeordnung 
ist für die Erteilung von Erlaub-
nissen für Unternehmen nach 
§ 40 Satz 1 letztmals bis zum 

46.  
§ 51 wird wie folgt gefasst: 
„§ 51 

Übergangsregelung 
(1) § 33i der Gewerbeordnung 
ist für die Erteilung von Erlaub-
nissen für Unternehmen nach 

§ 51 

Übergangsregelung 

(1) § 33i GewO ist für die Ertei-
lung von Erlaubnissen für Un-
ternehmen nach § 40 Satz 1 
letztmals bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes anzuwenden. 



  

221 
 

Satz 3 Nummer 4 aufgestellten 
Voraussetzungen erfüllt sind, 
dürfen bis zum 30. Juni 2013 
weiterbetrieben werden. 

 

Inkrafttreten des Landes-
glücksspielgesetzes in der 
Fassung der Bekanntgabe 
vom 28. November 2012 anzu-
wenden. Im Übrigen finden die 
Gewerbeordnung und die 
Spielverordnung sowie die auf 
diesen Grundlagen erlassenen 
Bestimmungen in der jeweils 
geltenden Fassung weiterhin 
Anwendung. 

§ 40 Satz 1 letztmals bis zum In-
krafttreten des Landesglücks-
spielgesetzes in der Fassung 
der Bekanntgabe vom 28. No-
vember 2012 anzuwenden. Im 
Übrigen finden die Gewerbeord-
nung und die Spielverordnung 
sowie die auf diesen Grundla-
gen erlassenen Bestimmungen 
in der jeweils geltenden Fas-
sung weiterhin Anwendung. 

Im Übrigen finden die Gewer-
beordnung und die Spielverord-
nung sowie die auf diesen 
Grundlagen erlassenen Bestim-
mungen in der jeweils gelten-
den Fassung weiterhin Anwen-
dung. 

 

(2) Die Erlaubnisse für die 
Spielbanken Baden-Baden und 
Konstanz gelten bis zum 29. 
Dezember 2015 fort. 

(2) Für den Betrieb einer be-
stehenden Spielhalle, für die 
bis zum 18. November 2011 
eine Erlaubnis nach § 33i 
GewO beantragt und in der 
Folge erteilt wurde, ist nach 
dem 30. Juni 2017 zusätzlich 
eine Erlaubnis nach § 41 erfor-
derlich. Wurde die Erlaubnis 
nach § 33i GewO nach dem 
18. November 2011 beantragt 
und in der Folge erteilt, ist eine 
Erlaubnis nach § 41 bereits 

(2) Für den Betrieb einer beste-
henden Spielhalle, für die bis 
zum 18. November 2011 eine 
Erlaubnis nach § 33i GewO be-
antragt und in der Folge erteilt 
wurde, ist nach dem 30. Juni 
2017 zusätzlich eine Erlaubnis 
nach § 41 erforderlich. Wurde 
die Erlaubnis nach § 33i GewO 
nach dem 18. November 2011 
beantragt und in der Folge er-
teilt, ist eine Erlaubnis nach 
§ 41 bereits nach dem 30. Juni 

(2) Für den Betrieb einer beste-
henden Spielhalle, für die bis 
zum 18. November 2011 eine 
Erlaubnis nach § 33i GewO be-
antragt und in der Folge erteilt 
wurde, ist nach dem 30. Juni 
2017 zusätzlich eine Erlaubnis 
nach § 41 erforderlich. Wurde 
die Erlaubnis nach § 33i GewO 
nach dem 18. November 2011 
beantragt und in der Folge er-
teilt, ist eine Erlaubnis nach § 41 
bereits nach dem 30. Juni 2013 
erforderlich. Der Erlaubnisantrag 
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nach dem 30. Juni 2013 erfor-
derlich. Der Erlaubnisantrag ist 
im Falle von Satz 1 bis zum 
29. Februar 2016, im Falle von 
Satz 2 bis zum 28. Februar 
2013 zu stellen. Unabhängig 
davon tritt eine Erlaubnispflicht 
nach § 41 bei einem Wechsel 
der die Erlaubnis innehaben-
den Person ein. 

2013 erforderlich. Der Erlaub-
nisantrag ist im Falle von Satz 1 
bis zum 29. Februar 2016, im 
Falle von Satz 2 bis zum 28. 
Februar 2013 zu stellen. Unab-
hängig davon tritt eine Erlaub-
nispflicht nach § 41 bei einem 
Wechsel der die Erlaubnis inne-
habenden Person ein. 

ist im Falle von Satz 1 bis zum 
29. Februar 2016, im Falle von 
Satz 2 bis zum 28. Februar 2013 
zu stellen. Unabhängig davon 
tritt eine Erlaubnispflicht nach § 
41 bei einem Wechsel der die 
Erlaubnis innehabenden Person 
ein. 

(3) § 33 i der Gewerbeordnung 
ist für die Erteilung von Erlaub-
nissen für Unternehmen nach 
§ 40 Satz 1 letztmals bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
anzuwenden. Im Übrigen fin-
den die Gewerbeordnung und 
die Spielverordnung sowie die 
auf diesen Grundlagen erlas-
senen Bestimmungen in der je-
weils geltenden Fassung wei-
terhin Anwendung. 

 

(3) § 42 Absatz 3 gilt nur für 
Spielhallen, für die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des 
Landesglücksspielgesetzes in 
der Fassung der Bekanntgabe 
vom 28. November 2012 eine 
Erlaubnis nach § 33i der Ge-
werbeordnung noch nicht er-
teilt worden ist. 

(3) § 42 Absatz 3 gilt nur für 
Spielhallen, für die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Erlaubnis nach § 
33i GewO noch nicht erteilt wor-
den ist.“ 

(3) § 42 Absatz 3 gilt nur für 
Spielhallen, für die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eine Erlaubnis nach § 
33i GewO noch nicht erteilt 
worden ist. 
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(4) Für den Betrieb einer be-
stehenden Spielhalle, für die 
bis zum 18. November 2011 
eine Erlaubnis nach § 33i der 
Gewerbeordnung beantragt 
und in der Folge erteilt wurde, 
ist nach dem 30. Juni 2017 zu-
sätzlich eine Erlaubnis nach § 
41 erforderlich. Wurde die Er-
laubnis nach § 33i der Gewer-
beordnung nach dem 18. No-
vember 2011 beantragt und in 
der Folge erteilt, ist eine Er-
laubnis nach § 41 bereits nach 
dem 30. Juni 2013 erforderlich. 
Der Erlaubnisantrag ist im 
Falle von Satz 1 bis zum 29. 
Februar 2016, im Falle von 
Satz 2 bis zum 28. Februar 
2013 zu stellen. Unabhängig 
davon tritt eine Erlaubnispflicht 
nach § 41 bei einem Wechsel 
der die Erlaubnis innehaben-
den Person ein. 
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(5) Zur Vermeidung unbilliger 
Härten kann die zuständige Er-
laubnisbehörde in den Fällen 
des Absatzes 4 Satz 1 befristet 
für einen angemessenen Zeit-
raum auf Antrag von der Ein-
haltung der Anforderungen des 
§ 42 Absätze 1 und 2 befreien; 
dabei sind der Zeitpunkt der 
Erteilung der Erlaubnis nach § 
33 i der Gewerbeordnung so-
wie der Schutzzweck dieses 
Gesetzes zu berücksichtigen. 
Der Mindestabstand zu einer 
anderen Spielhalle darf dabei 
250 m Luftlinie, gemessen von 
Eingangstür zur Eingangstür, 
nicht unterschreiten. Dem An-
trag sind sämtliche für die Ent-
scheidung erforderlichen Un-
terlagen und Nachweise beizu-
fügen. Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer unbilligen 
Härte sind insbesondere dann 
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gegeben, wenn eine Anpas-
sung des Betriebs an die ge-
setzlichen Anforderungen aus 
tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht möglich oder 
mit einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung nicht vereinbar 
ist und Investitionen, die im 
Vertrauen auf den Bestand der 
nach Maßgabe des bisher gel-
tenden Rechts erteilten Erlaub-
nis getätigt wurden, nicht ab-
geschrieben werden konnten. 
§ 42 Absatz 3 gilt nur für Spiel-
hallen, für die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes eine Erlaubnis nach § 
33 i der Gewerbeordnung noch 
nicht erteilt worden ist. 

(6) Betreiber von Spielhallen, 
die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes über 
eine Erlaubnis nach § 33 i der 
Gewerbeordnung verfügen, 
haben innerhalb eines halben 
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Jahres nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes den Verpflich-
tungen nach § 7 dieses Geset-
zes nachzukommen. 

(7) Betreiber von Spielbanken, 
die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes über 
eine Erlaubnis verfügen, haben 
bis zum 30. Juni 2013 der Ver-
pflichtung aus § 32 Absatz 7 
nachzukommen. 

§ 52 

Außerkrafttreten von Rechts-
vorschriften 

Folgende Rechtsvorschriften 
treten außer Kraft: 

1.  

das Ausführungsgesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag vom 
4. März 2008 (GBl. S. 81), 

2.  

 

 

47.  
§ 52 wird aufgehoben. 
 

Weggefallen  
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das Spielbankengesetz in der 
Fassung vom 9. Oktober 2001 
(GBl. S. 571, ber. S. 706) und 

3.  

die Verordnung des Ministeri-
ums für Ländlichen Raum, 
Landwirtschaft und Forsten 
über Zuständigkeiten nach 
dem Rennwett- und Lotteriege-
setz vom 22. Juli 1987 (GBl. S. 
306). 

§ 53 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag 
nach seiner Verkündung in 
Kraft, soweit im Satz 2 bezie-
hungsweise in den Absätzen 2 
und 3 nichts anderes bestimmt 
ist.  

(2) §§ 33 bis 35 und §§ 37 bis 
39 sind auf alle noch nicht be-
standskräftigen Steuerfestset-
zungen anzuwenden, soweit in 

.  

 

48.  

§ 53 wird aufgehoben. 

Weggefallen 
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Absatz 3 nichts anderes be-
stimmt ist. 

(3) § 33 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 8 sowie § 34 sind erst 
für Besteuerungszeiträume ab 
dem 1. des Folgemonats nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
anzuwenden. 

 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/swg/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GlSpielGBWV3P33&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/swg/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GlSpielGBWV3P33&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/swg/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GlSpielGBWpP34&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

